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1 Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume des deliberations 

79.089 n Strafgesetzbuch. Gewaltverbrechen 

Botschaft und Gesetzesentwürfe vom 10. Dezember 
1979 (BBI 1980 I, 1240 über die Änderung des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militär
strafgesetzes (Gewaltverbrechen). 

N B/unschy, Alder, Baechtold, Braunschweig, Cotti, 
Fischer-Hägglingen, Girard, Hofmann, Hunziker, 
Jung, Kohler Raoul, Meier Kaspar, Merz, Riesen
Freiburg, Rüttimann, Schalcher, Wagner (17) 

S Binder, Affolter, Arnold, Aubert, Dillier, Egli, Hän-
senberger, Hefti, Meylan, Miville, Steiner (11) 

Postulat der Kommission des Nationalrates vom 18. No
vember 1980: 

Strafgesetzbuch. Verjährungsvorschriften 

Der Bundesrat wird eingeladen, die Verjährungsvor
schriften des Strafgesetzbuches einer umfassenden Über
prüfung zu unterziehen und dabei insbesondere abzu
klären. ob die Verfolgungs- und Vollstreckungsverjäh
rung für qualifizierte Straftatbestände nicht verlängert 
werden sollten. 

A. Schweizerisches Strafgesetzbuch 

1980 18, Dezember. Beschluss des Nationalrates abwei
chend vom Entwurf des Bundesrates. 

1981 12. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. 

B. Militärstrafgesetz 

1980 18. Dezember. Beschluss des Nationalrates abwei
chend vom Entwurf des Bundesrates. 
Das Postulat der Kommission wird angenommen. 

1981 12. Juni. Beschluss des Stiin4erates abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. 

\ \ 

79.089 11 Code penal. Actes de violence criminels 

Message et projet de loi du 10 decembre 1979 
(FF 1980 I, 1216) concernant la modification du 
code penal et du code penal militaire (A..:tcs de 
violence criminels). 

N Blunsclzy, Alder, Baechtold, Braunschweig, Colli, 
Fischer-Hägglingen, Girard, Hofmann, Hunzikcr, 
Jung, Kohler Raoul, Meier Kaspar, Merz, Ricscn
Fribourg, R üttimann, Schalcher, Wagner (17) 

E Binder, Atfolter, Arnold, Aubert, Dillier, Egli. Hän-
senberger, Hefti, Meylan. Miville, Steiner ( 11) 

Postulat de la commission du Conseil national, du 18 no
vembre 1980: 

Code pe11al. Dispositions sur Ja prescriptio11 
Le Conseil föderal est invite a soumettre a un complet 
reexamen !es dispositions du code penal sur la prescrip
tion et en particulier ä etablir si les delais de prescription 
de I'action penale et de la peine pour des infractions 
penales qualifiees ne devraient pas etre allonges. 

A. Code penal suisse 

1980 18 decembre. Declsion du Conseil national moJi
fiant le projet du Conseil federal. 

1981 12 juin. Decision du Conseil des Etats aYec Jes 
d i vergences. 

B. Code penal militaire 

1980 18 decembre. Decision du Conseil national modi
fiant Je projet du Conseil federal. 
Le postulat de 1a commission est adopte. 

1981 12 juio. Decision du Conseil des Etats a\ec Jcs 
divergences. 
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Antrag der Kommission 
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79.089 

StGB. Gewaltverbrechen 
Code penal. Actes de violence crlmlnels 

Botschaft und Gesetzentwürfe vom 10. Dezember 1979 
(BBI 1 1980, 1241) 

Message et projets de lol du 10 decembre 1979 (FF 1 1980, 1216) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Hauptantrag Herczog 
Nichteintreten 

Proposition de /a commission 
Entrer an matiere 

Proposition Herczog 
Ne pas entrer an matiere 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: In den letzten Jahren 
wurde die Oeffentlichkeit immer wieder aufgeschreckt 
durch Meldungen über schwere Gewaltverbrechen. Diese 
richten sich nicht nur gegen Vermögenswerte wie zum 
Beispiel bei Ueberfällen auf Banken, Postbüros und Ge
schäfte. Sehr oft werden Menschen in grosse Gefahren 
gebracht durch Entführungen und Geiselnahmen, und lei
der schrecken die Täter nicht davor zurück, ihre Opfer 
grausam zu behandeln oder kaltblütig zu töten. Die Fort
schritte der Technik haben ihre Schattenseiten. Mit Leich
tigkeit können sich heute Gewalttäter gefährliche Waffen 
und Sprengstoffe beschaffen. Schnalle Fahrzeuge haben 
den Aktionsradius von Straftätern beängstigend erweitert. 
Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, der politisch 
motivierte Terror spiele sich nur im Ausland ab. Es stimmt 
zwar, dass andere europäische Staaten davon besonders 
hart betroffen wurden, wie das neueste tragische Beispiel 
aus Italien zeigt. Bei der ungeheuren Mobilltät unserer 
Gesellschaft sind Landesgrenzen keine unüberwindlichen 
Hindernisse. Auch unser Land ist von der Terrorwelle 
nicht verschont worden. Im Grunde genommen spielt es 
keine ausschlaggebende Rolle, ob Gewaltakte politisch 
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oder ni.chtpolitisch motiviert sind, ob sie von Links- oder 
von Rechtsextremisten oder von gewöhnlichen Kriminellen 
begangen werden. Gewalt gegen Menschen und gegen 
Vermögenswerte ist In jedem Fall abzulehnen und muss 
vom Staat geahndet werden. 

Der Bundesrat wurde in den letzten Jahren dur.ch ver
schiedene Vorstösse aus dem Parlament aufgefordert, eine 
Revision des Strafgesetzbuches vorzubereiten, um den 
strafrechtlichen Schutz gegen Gewaltverbrechen zu ver
stärken. In diesem Sinne lautete die Im Jahre 1959 einge
reichte Motion Grendelmeier, die als Postulat überwiesen 
wurde. In ähnliche Richtung zielten die Motion Bärlocher 
von 1971, die Motion Kaspar Meier von 1975, die Motion 
des Nationalrates betreffend Sicherheit der Luftfahrt von 
1977 und die Motion von Madame Glrard von 1977. Das 
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beauftragte 
im Juli 1977 die Expertenkommission, welche die etappen
weise Revision des Strafgesetzbuches vorbereitet, einen 
Entwurf zur Neuregelung der Gewaltverbrechen vorzube
reiten. Dieser. Entwurf ging 1978 In die Vernehmlassung. 
Die eingegangenen Stellungnahmen veranlassten den Bun
desrat, einige Aenderungen am Entwurf vorzunehmen, ins
besondere auf die umstrittenen Tatbestände der Zugehöri
gekelt zur · kriminellen Gruppe und der vorbereitenden 
Handlungen zu verzichten. Mit Botschaft vom Dezember 
1979 leitete der Bundesrat die Vorlage, die wir heute zu 
beraten haben, an die eidgenössischen Räte. Die Kommis
sion, welche dieses Geschäft vorberaten hat, war bereits 
im Sommer 1978 zur Beratung der Motion Girard unter dem 
Präsidium des damaligen Nationalrats Caveity zusammen
getreten. Sie Beschloss, ihre Arbeiten zu sistieren bis 
der In Vorbereitung stehende Revlsionsentwurf vorliege. 
Die Kommission hat die Vorlage des Bundesrates an drei 
Sitzungstagen im August und Im November 1980 beraten. 
Herr Professor Schultz, der Präsident der Expertenkom
mission, war an unseren Sitzungen als Experte anwesend 
und hat in verdankenswerter Welse, zusammen mit dem 
Departementschef und den Fachleuten der Justizabteilung, 
unsere Arbeiten begleitet. 

Notwendigkeit und Sinn dieser Revision des Strafgesetz
buches ergeben sich aus folgenden Ueberlegungen: Die 
im geltenden Strafgesetzbuch aufgezählten Tatbestände 
stnd lückenhaft und erfassen die modernen Formen der 
Kriminalität nicht in allen Teilen befriedigend. Als Beispiel 
erwähne Ich den Tatbestand der Entführung, der sich heu
te nur auf die Entführung einer Frau oder eines Kindes 
bezieht. Die Entführung eines erwachsenen Mannes Ist 
nicht vorgesehen. Sie müsste als Freiheitsberaubung in 
Verbindung mit Nötigung bestraft werden und fällt damit 
unter wesentlich mildere Strafandrohungen. Den Tatbe
stand von Geiselnahme suchen wir ebenfalls vergeblich im 
Strafgesetzbuch. Dem Geiselnehmer droht nach geltendem 
Recht nur die Bestrafung wegen Freiheitsberaubung, even
tuell Nötigung und Erpressung. 

Neben einer besseren, gezielteren Umschreibung der 
Straftatbestände müssen aber auch die Strafandrohungen 
bei den Gewaltdelikten neu überdacht werden. Eine Ver
schärfung Ist am Platze bei besonders schweren Gewalt
verbrechen, weil dadurch die abschreckende Wirkung er
höht wird. Wir sind uns bewusst, dass schärfere Strafen 
allein nicht "genügen, um dem Uebel beizukommen. Der 
Straftäter rechnet in erster Linie damit, nicht erwischt zu 
werden. Der Verbesserung der Fahndungsmethoden 
kommt somit grosse Bedeutung zu. Das alte Sprichwort 
gilt Immer noch: «Die Gersauer hängen keinen, sie hätten 
ihn denn!» Die genauere Umschreibung der Straftatbe
stände und die Verschärfung der Strafandrohungen sind 
jedoch wichtige Mittel, neben der Verbesserung der Straf
verfolgung, um einen wirksameren Schutz gegen Gewalt
verbrechen zu erreichen. Da Gewaltverbrechen oft lange 
zum voraus geplant und vorbereitet werden, sollte mög
lichst frühzeitig eingegriffen werden können, bevor das 
Schlimmste geschehen ist. 
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Gewaltverbrechen sind eine Herausforderung an den 
Rechtsstaat. Wer zur Gewalt greift, richtet seinen Angriff 
nicht nur gegen das einzelne Opfer, sondern auch gegen 
den Rechtsstaat, dessen Aufgabe es ist, den Einzelnen zu 
schützen vor Gewalttätigkeiten. Es geht bei dieser Revi
sion nicht darum, harte oder milde Lösungen zu finden. Es 
geht darum, gerechte Bestimmungen zu erlassen. Gerade 
bei Gewaltverbrechen ist die Versuchung gross, dem Täter 
mit gleicher harter Münze heimzahlen zu wollen. Strafe 
darf jedoch kein Racheakt sein. Die Strafe soll dem Täter 
die Möglichkeit geben, seine Tag zu sühnen, und Ihn sowie 
weitere mögliche Täter davon abhalten, inskünftig straffäl
lig zu werden. 
Wir müssen uns auch in die Lage der Opfer hineindenken, 
die an Leib und Leben bedroht und In Ihrer Freiheit und 
Menschenwürde verletzt werden. Es geht darum, das rich
tige Mass zu finden, das allen Betroffenen - dem Täter, 
dem Opfer und dem Staat - gerecht wird. 
Auch andere Staaten beschäftigen sich intensiv mit diesen 
Fragen. Im November dieses Jahres hat der Europarat 
eine Arbeitstagung zum Thema «Schutz der Demokratie 
gegen den Terrorismus in Europa» abgehalten, an welcher 
zwei Mitglieder unserer Kommission, die Herren Cottl und 
Riesen, teilgenommen haben. Die Revision des Strafge
setzbuches, wie sie der Bundesrat vorschlägt, darf zusam
men mit den von der Kommissionsmehrheit beantragten 
Ergänzungen als massvolier Schritt zur besseren Bekämp
fung und rechtzeitigen Verhinderung von Gewaltverbre
chen bezeichnet werden. Die einzelnen Punkte der Vorla
ge können in der Detailberatung näher erläutert werden. 
Ich beschränke mich hier auf einen allgemeinen Ueber
blick. 
Bei Diebstahl und Raub soll der qualifizierte Tatbestand, 
also die Begehung unter strafverschärfenden Umständen, 
zweistufig geregelt werden. Die Strafandrohung wird der 
Schwere der Begleitumstände entsprechend abgestuft. Bei 
beiden Tatbeständen wird neu das Mitführen einer 
Schuss- oder anderen gefährlichen Waffe als Strafver
schärfungsgrund vorgesehen. Es geht dabei nicht um ein 
zufälliges Mitsichtragen der Waffe. Mitführen der Waffe 
bedeutet, dass der Täter bewusst im Hinblick auf den 
Diebstahl oder den Raub, den er begehen will, diese Waffe 
mitnimmt, um sie nötigenfalls zu gebrauchen, eventuell 
auch nur zur Einschüchterung des Opfers oder zur Siche
rung seiner Flucht. 
Neu schlägt die Kommission vor, dass bei Sachbeschädi
gung die Minimalstrafandrohung verschärft wird, wenn der 
Täter als Mitglied einer Bande handelt, und dass in diesem 
Fall der Täter von Amtes wegen verfolgt wird. 
Es wurde zu Recht in der Kommission die Frage aufgewor
fen, ob die bandenmässige Begehung und das Mitführen 
einer gefährlichen Waffe - Umstände, die im speziellen 
Teil des Strafgesetzbuches nun bei verschiedenen Straf
tatbeständen als strafverschärfend gelten - im allgemei
nen Teil bei Artikel 67 geregelt werden sollten. Die Frage 
muss bei einer Revision des allgemeinen Teils des Straf
gesetzbuches im Auge behalten werden. 
Freiheitsberaubung und Entführung sollen inskünftig mit 
schwereren Strafen bedroht werden. Die erschwerenden 
Umstände sind für beide Tatbestände in einem einzigen 
Artikel zusammengefasst. Mögliche Objekte der Entfüh
rung sind inskünftig nicht nur Frauen und Kinder, sondern 
Personen beiderlei Geschlechts. Entführung soll Offizialde
likt werden. Es mutet etwas eigenartig an, dass nach gel
tendem Recht die Entführung einer Frau nur auf Antrag 
strafbar ist, als ob das Entführtwerden «wider Willen ge
waltsam oder durch Anwendung von List oder Drohung» -
so steht es im Gesetz - ein vergnügliches Abenteuer sei, 
für welches man die Polizei und die Behörden nicht unbe
dingt jedesmal bemühen müsste. 
Völlig an der harten Realität vorbei geht der heutige Ab
satz 2 von Artikel 183, der von der Möglichkeit spricht, 
dass die Entführte den Entführer heiratet. Modeme Entfüh
rungen sind keine Romanzen mit Happy-end. Solche anti-
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qulerten Vorstellungen, die zur Zeit des Raubes der Sabi
nerinnen aktuell gewesen sein mögen, gehören nicht mehr 
in unser Strafgesetzbuch und sollen durch die vorliegende 
Revision ausgemerzt werden. 
Neu ist in dieser Vorlage der Tatbestand der Geiselnahme. 
Es handelt sich dabei um einen qualifizierten Fall von 
Freiheitsberaubung oder Entführung, kombiniert mit Nöti
gung oder Erpressung. Bel solchen besonders verab
scheuungswürdigen Taten, welche In krasser Weise die 
Menschenwürde der Opfer verletzen, ist eine Strafver
schärfung sicher gerechtfertigt. In besonders schweren 
Fällen soll die Höchststrafe lebenslängliches Zuchthaus 
sein, insbesondere wenn viele Menschen durch die Geisel
nahme betroffen werden. 
Besonders umstritten war in der Kommission die Wieder
aufnahme von Tatbeständen, die Im Expertenentwurf vor
gesehen waren, aufgrund der ablehnenden Stellungnah
men in den Vernehmlassungen vom Bundesrat jedoch 
nicht in die Vorlage aufgenommen wurden. 
Der Bundesrat hat zu Recht davon Abstand genommen 
zu beantragen, die Zugehörigkeit zu einer kriminellen 
Gruppe sei unter Strafe zu stellen. Auch in der Kommission 
hat niemand diesen Gedanken wiederaufgenommen. In ver
schiedenen Vernehmlassungen wurde argumentiert, eine 
solche Bestimmung würde ein mit dem Rechtsstaat nicht 
zu vereinbarendes Gesinnungsstrafrecht einführen und 
dem Denunziantentum Vorschub leisten. Gedanken mögen 
moralisch noch so verwerflich sein, strafrechtlich können 
sie nicht erfasst und geahndet werden. 
Dagegen hat die Kommission zwei Bestimmungen aus dem 
Vorentwurf der Expertenkommission wiederaufgenommen: 
die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zu Ge
walttätigkeit und die strafbaren Vorbereitungshandlungen, 
letztere allerdings nur In abgeschwächter Form. Da in die
sen beiden Fällen, Artikel 259 und 260bis, Minderheitsanträ
ge vorliegen, werden wir uns in der Detailberatung näher 
damit zu befassen haben. Schliesslich sollen gewisse De
likte in Erweiterung des geltenden Artikels 340 Ziffer i der 
Bundesgerichtsbarkeit unterstellt werden. 
Es mag eingewendet werden, die Uebertragung weiterer 
Kompetenzen an das ohnehin überlastete Bundesgericht 
passe nicht recht in die Landschaft. Aber die zusätzlichen 
Kompetenzen sind nicht sehr weitreichend, und sie sind 
sachlich gerechtfertigt. Es geht vor allem um den Schutz 
der Diplomaten, die Opfer von Gewaltverbrechen sein kön
nen und denen gegenüber wir völkerrechtliche Verpflich
tungen haben. Der Zusammenhang mit der Aussenpolitik 
rechtfertigt es, hier die Bundesgerichtskompetenz vorzuse
hen. Soviel zur vorgesehenen Aenderung des Strafgesetz
buches. 
Zur Vorlage B, Aenderung des Militärstrafgesetzbuches, ist 
nicht viel beizufügen. Es geht darum, dass die Aenderun
gen des Strafgesetzbuches, die wir beschliessen werden, 
in die weitgehend gleichlautenden Bestimmungen des Mili
tärstrafgesetzbuches eingebaut werden. 

Die Kommission hat einstimmig Eintreten auf die Vorlage 
beschlossen. Ich ersuche Sie, Ihrerseits auf diese Vorlage 
einzutreten. 

Mme Glrard, rapporteur: La revIsIon qul nous est propo
s68 aujourd'hui est enfln la reponse a plusieurs Interven
tions parlementaires qul, toutes, tendaient a doter le droit 
penal de dlsposltions assurant une mellleure protection 
contre les actes de vlolence criminels. C'est, je vous les 
rappelle brievement, le postulat Grendeimeier, du 9 de
cembre 1959, s'inquietant des crimes au cours desquels 
les auteurs font usage d'armes a feu ou de tout autre ob
Jet dangereux. C'est, le 10 decembre 1971, la motion Bärlo
cher, relative aux actes de violence ainsi qu'aux enleve
ments et au chantage: «L'indignation ne suffit pas, dit-il, 
il incombe a l'Etat, tout en respectant le droit, et a la 
communaute des peuples de s'opposer, par tous les 
moyens, a ces crlmes et a ces dellts.» Enfin, c'est la mo
tlon de M. Kaspar Meier, denonc;:ant les actes de vioience 
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criminels, les extorsions, les prlses d'otages, etc. M .. Meler 
fait remarquer, a Juste tltre, combien l'lnquletude de la 
population augmente. II constate egalement qua les 
peines encourues sont souvent conslderees comme trop 
ciementes et le danger existe que les cas graves en bene
ficient. 
Tenant compte des preoccupatlons des auteurs de ces 
Interventions pariementaires qui refletent i'oplnlon assez 
generale de la population, le Conseil federai a accorde a 
l'examen des dlsposltlons sur ies actes de vlolence, la 
priorite sur tous les autres objets de revision du code 
penal et du code penal milltaire car, bien s0r, ce dernier 
doit lfüe adapte aux modiflcatlons du code penal. C'est 
ainsi qu'en juln 1977, le Departement federai de Justlce et 
pollce donna mandat expre~ a la commlssion des experts 
qui prepare par etapes les dlsposltlons de la partie spe
ciale du code penal, d'accorder la priorite aux dlsposl
tions du code penal traltant des actes de violence crlmi
nels. 
Qui peut aujourd'hui contester serieusement la necessite 
de renforcement des dlspositions legales, quant on voit 
partout se developper ies formes nouvelles de la violence? 
Certes, le brigandage comme le vol existe depuls toujours. 
Mais les progres de Ja technologie ont, helas, egalement 
apporte aux criminels des moyens nouveaux: la disponibi
llte d'armes modernes augmentent ia force de trappe, 
mäme dans des groupes tres restreints, mäme chez des 
i{ldivldus; la grande moblllte offerte aujourd'hul par les 
moyens de transport, la voiture ou l'avion, en.core mäme 
que celui-ci fournisse des otages tout trouves, le moyen 
de les enfermer et de les transporter avec la quasi-certl
tude que la publlcite qul sera faite a ieur cause sera por
tee a l'attention du monde entler. 
Or, si notre code penal n'est pas tres äge - 42 ans -, II 
convlent neanmoins de remarquer que certalns de ses 
artlcles ne sont plus ou sont insuffisamment adaptes. C'est 
pourquoi, sans ceder jamais a la «slnistrose», mais en 
etant consclente de l'opportunite d'une revlslon, votre 
commisslon a travaille pendant plusieurs seances avec la 
collaboration de M. le conselller federal Furgler et celie 
du professeur Schuitz. J'ai le piaislr, en tant que rappor
teur de !angue franc;:aise, de remer.cier ces messleurs, ain
si que leurs collaborateurs, pour ia serenite et l'objectlvlte 
dont ils ont fait preuve tout au long de nos debats. 
En outre, il faut ega!ement tltre conscients du fait qua 
cette reforme, comme ie dit du reste ie message du Con
seil federal, permettra d'aJouter un malllon a la chaine 
que forment les mesures preventives et repressives deja 
prlses a divers eche!ons. Je n'en clterai qua quelques
unes pour memoire: la Conventlon europeenne pour la 
repression du terrorisme du 27 janvier 1977, qui obllge tout 
Etat contractant a extrader vers un autre Etat partie de la 
conventlon les terroristes ou a engager lul-mäme une 
poursuite penaie a l'encontre des terrorlstes se trouvant 
sur son territoire et, !e cas 'echeant, a !es condamner. Je 
cite encore: l'adoption d'une loi relative au commerce 
des armes et des munitlons, la ratlficatlon de ia Conven
tion de La 1-laye pour la repression de la capture illlcite 
d'aeronefs du 16 decembre 1970, la Conventlon de Mon
treal pour la repression d'actes illlcltes diriges contre la 
securite de l'aviation clvile. 
Le Conseil federa!, dans le message qul vous a ete adres
se Je 10 decembre 1970, s'en tient, pour l'essentiel, aux 
propositlons de la commission des experts visant a atteln
dre l'objectlf d'une mellleure protection contre las actes 
de violence par une aggravation des peines prevues. D'au
tre part, II constate qua des dispositlons concernant la 
sequestration et l'en!evement dolvent tltre amenagees et II 
prevolt de plus, une dlsposltlon nouvelle dans ia lol pour 
la prise d'otages. En outre, la definitlon des eiements 
constitutifs du vol et du brigandage a ete precisee et le 
fait de s'ätre muni d'une arme a feu ou d'une autre arme 
dangereuse constituera, gräce a cette reforme, une cir
constance aggravante. 
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Au sein de la commisslon, une forte majorite a clalrement 
exprime sa volonte d'une Iutte accrue contre las actes de 
violence en aggravant encore las peines, notamment aux 
artlcles 137, 259 et 260bis. Ces articles etant combattus 
par la minorite de la commission, nous aurons I'occasion 
d'y revenlr, je n'en parlerai donc pas davantage. 
Pour !'Instant, je tiens ä declarer ä cette tribune que, sa
tisfaite de la tournure prise par les travaux de notre com
mission, j'ai pu retlrer mon initiative, comme un message 
de la presldente de la commission vous en a informes. 
Malntenant, je vous prle, comme Ia commisslon unanime, 
devoter l'entree en matiere. 

Herczog: Die Fraktion der PdA/PSAIPOCH beantragt Ih
nen, auf die vorliegende Strafgesetzbuchrevision nicht ein
zutreten; dies aus drei grundsätzlichen Erwägungen: 
Erstens: Die Verschärfung der Strafdrohung ist kein geeig-· 
netes Mittel zur Bekämpfung von Gewaltverbrechen. zwei
tens: Die Unbestimmtheit neu eingeführter Straftatbestände 
bewirkt eine weitgehende Rechtsunsicherheit, und drittens: 
Die Ausdehnung der Straftatbestände - namentlich durch 
.die Anträge der Kommissionsmehrheit - beeinträchtigt 
massiv individuelle Freiheitsrechte. 
Bevor ich diese drei Erwägungen näher begründe, ist es 
zunächst doch nützlich, kurz auf die Bedürfnis- und Ent
stehungsgeschichte dieser Strafgesetzbuchrevision einzu
gehen. Dies· zeigt zugleich das vorherrschende politische 
Klima, worin diese Revision entstanden ist und das uns 
auch äusserst beunruhigt. 
Es erstaunt zunächst, welche Vielzahl in der Stossrichtu·ng 
praktisch identischer Vorstösse in den siebziger Jahren 
von Parlamentariern eingereicht wurden: Motion Bärlo
cher, die den Bundesrat einlud, für Delikte, die im Strafge
setzbuch nicht umfassend genug geregelt und mit zu nied
rigen Strafen bedroht sind, entsprechende Massnahmen 
zu ergreifen; Postulat Müller-Zürich, das die Wiedereinfüh
rung der Todesstrafe für Terror und Gewaltverbrechen 
verlangte; Motion Meier, womit vor allem der Kampf gegen 
terroristische Gruppen verschärft werden sollte; Motion 
der Kommission zur Prüfung der Konvention von Montreal; 
dann die parlamentarische Initiative Oehen zur Wiederein
führung der Todesstrafe für Mord und Geiselnahme, wenn 
diese aus politischen Gründen begangen werden, sowie 
die parlamentarische Initiative Girard, die jetzt nach der 
vorliegenden Revision abgeschrieben werden soll. 
Drei Punkte sind praktisch all diesen Vorstössen gemein
sam: erstens stellen sie fest, die Gewalttätigkeit hätte 
stark zugenommen; zweitens glauben alle daran, dass eine 
höhere Strafandrohung vor Gewalttaten abschrecken wür
de, und drittens berufen sie sich auf die öffentliche Mei
nung bzw. auf die sogenannte steigende Beunruhigung in 
der Bevölkerung. 
Erstaunllch Ist allerdings, dass keiner dieser Vorstösse 
auch nicht in Andeutungen, das Gewaltphänomen, die ge
sellschaftlichen Hintergründe, die zum Terrorismus und 
zum Bandentum führen, zu analysieren versucht. Gemein
samer Nenner ist ledigllch ein massloses und unbegründe
tes Vertrauen in das Strafrecht. 
Dies war die Ausgangslage für die Arbeiten der Experten
kommission, das heisst, diese Vorstösse bestimmten neue 
und strengere Regelungen. Merkwürdig ist, dass die Ex
pertenkommission die vorhin erwähnten drei Punkte prak
tisch vorbehaltlos übernahm und ausser acht lless, dass 
zum Beispiel die Urteilsstatistiken In der Schweiz (hier 
aufgeführt in der Strafurteilsstatistik) kaum auf eine Zu
nahme der Kriminalität hindeuten und dass eine von Fach
leuten anerkannte Studie Cllnard (Citles with little crime, 
the case of Switzerland, 1978) feststellt, dass die Kriminali
tät in der Schweiz im Vergleich zu benachbarten und so
zio-ökonomisch ähnlichen Staaten ausgesprochen niedrig 
ist. 
Die Vernehmlassung zu dem Expertenentwurf brachte teil
weise heftige Kritik. Der Bundesrat hat darauf im August 
1979 alle Neuerungen bis auf die Geiselnahme zur0ckge-

nommen. Nun kam die Komissionsberatung. Ihre Ver
schärfungsanträge zeigen, dass sie die Vernehmlassungs
resultate praktisch ausser acht gelassen und dass sie vor 
allem unter dem Eindruck des Phänomens der Jugend
unruhen ihre Vorschläge formuliert hat. Der Terrorismus 
schien, weshalb auch immer, in den Hintergrund gerückt. 
Der Punkt der kriminellen Vereinsbildung wurde nämlich 
nicht mehr aufgenommen, hingegen die bandenmässig 
verursachte Sachbeschädigung. Die Generalkonstante in 
dieser Entstehungsgeschichte scheint zu sein, dass man 
auf alle Fälle eine Verschärfung der Strafen wollte und 
diese Verschärfung in der Kommission wie auch immer 
dur.chgebracht wurde. 
Zum Problem Gewaltverbrechen: Der Versuch, die krimi
nellen Gewaltverbrechen mit allen Mitteln zu bekämpfen, 
erfordert natürlich, dass ihre qualitative und quantitative 
Zunahme aufgezeigt wird. 
Zur Qualität: Der Terrorismus der Roten Armee Fraktion, 
der Baader-Meinhof-Gruppe und anderer solcher Organi
sationen entspringt eindeutig bestimmbaren gesellschaftll
chen und historischen zusammenhängen und wird von 
verschiedenen Experten als für die BRD spezifisches Pro
blem beurteilt. Es gibt zudem - und das ist wichtig - auch 
keine grosse Aehnllchkeit zwischen den Vorfällen in der 
Bundesrepublik und In Italien. 
Es ist somit nicht unbegründet, das Aufkommen und die 
Ausbreitung eines gewalttätigen und selbstmörderischen 
Terrorismus in der BRD als eine bestimmte nationale Ge
gebenheit anzusehen. Diese Form des Terrorismus hat 
auch unser Land wenig berührt. 
Sicher sind die heute praktizierten Gewaltformen des Ter
rorismus neu, doch darf man deshalb kaum behaupten, 
Terrorismus an sich sei ein neues Phänomen. Die Ge
schichte zeigt, welch ungemeine Rolle physische, politi
sche und soziale Gewalt in Staaten und Gesellschaften 
gespielt hat. Was neu ist, sind aber vor allem die Mittel 
der Technik. Aber dies verwundert nicht, wenn heute 
durch blosse Computermanipulation Sparer, Banken und 
auch der Staat betrogen werden können. 
Daneben steilen wir fest, dass die nicht politisch motivier
te Kriminalität sich wenig verändert hat und dass diese 
auch keine neuen Rechtsgrundlagen benötigt. 
Es ist somit nicht einzusehen, weshalb sich die Bevölke
rung unseres Landes nun in bezug auf die qualitative Ver
änderung der Gewaltverbrechen beunruhigen sollte, zumal 
ja mit aller Selbstverständlichkeit am Fernsehen, in Zeitun
gen und Büchern Gewalttätigkeit in extenso noch und 
noch verkauft und konsumiert wird. 
Zur Quantitätsfrage: Die Bilanz der terroristischen Ereig
nisse in der BRD und in Italien ist tragisch. Dennoch ste
hen - nüchtern betrachtet - die Ereignisse in keinem Ver
hältnis zum eigentlichen Aufwand, der dort betrieben wur
de: enorme Erhöhung der Staatsausgaben, massive institu
tionelle und organisatorische Veränderungen; Sympathl
santenhatz bis zum bekannten Katharina-Slum-Effekt, auch 
die Berufsverbote und die generelle Verstärkung des 
Staatsapparates zuungunsten des lndivldiums und seiner 
Freiheit. Auf die Nichtzunahme und die Konstanz des Ge
waltverbrechens in der Schweiz habe Ich hingewiesen. 
Allerdings kann man natürlich in der Schweiz auch eine 
quantitative Veränderung in bezug auf ganz bestimmte Ge
waltformen wahrnehmen. in unserer pluralistischen Gesell
schaft sind vor allem In letzter Zeit Konflikte aufgetreten, 
die aus der Frage nach den zukünftigen Lebensbedingun
gen entstanden sind. Zu erwähnen sind Demonstrationen, 
im speziellen auch die Jugendunruhen. Dazu gehört aber 
auch die lange Geschichte der Entkriminalisierung der 
Abtreibung, auch die Gründung des Kantons Jura; die 
Besetzung von Häusern als Kampf gegen fortschreitende 
Spekulation; symbolische Kämpfe gegen Umweltver
schmutzung und so weiter. Dazu gehören aber auch 
Streiks. An diese Dinge sollte man denken, wenn man als 
Gesetzgeber unsere Gesellschaft von Gewalt säubern 
will. 



CP. Actes de vlolence crimlnels 1606 N 17 decembre 1980 

Die ganze Gewaltdebatte ist aber heute von einer eigentli
chen Sicherheitsideologie geleitet, einer Ideologie, die 
durch die terroristischen Ereignisse in der BRD gefördert 
und genährt wurde und gegenwärtig durch die Jugendun
ruhen (vor allem in Zürich) gerechtfertigt werden soll. Es 
gibt aber einen dialektischen Zusammenhang zwischen Si
cherheit und Unsicherheit, nämlich so, dass der eine Be
griff sehr leicht zugunsten des anderen missbraucht wer
den kann. Wir müssen uns hüten, aus Angst vor der Unsi
cherheit uns eine Sicherheit zu verschreiben, die plötzlich 
keine Freiheiten mehr kennt. 

Nun zu den eingangs erwähnten drei Ablehnungsgründen 
wie folgt: 

1. Verschärfung der Strafdrohung - kein geeignetes Mittel. 
Die Abschreckungs- oder sogeannte Generaipräventions
theorie, die in der vorliegenden Revision angewandt wird, 
geht von der einfachen Gebrauchsanweisung aus: man 
verhänge Strafsanktionen dort, wo sie noch nicht vorgese
hen sind, oder erhöhe den Strafrahmen beziehungsweise 
man verschärfe die Strafart. Wir stellen aber fest, dass die 
härtesten Strafen gerade für jene Delikte vorgesehen sind, 
die durch die Strafandrohung am wenigsten verhindert 
werden können; denn für die herkömmliche Gewaltkrimi
nalität - das haben auch namhafte Juristen nachgewiesen 
- hat der Abschreckungsgedanke keine grosse Wirkung. 
Dies gilt gerade für den Terrorismus. Diese Extremisten 
haben für ihre Tat ein genau überlegtes, programmiertes 
und kalkuliertes Risiko. Sie vollbringen ihre Handlungen 
ohne Seitenblick aufs Strafgesetzbuch. 

Die Wirksamkeit einer Massnahme sollte also weniger von 
der Härte, als vielmehr von der Gewissheit des Eintreffens 
abhängen. Hinzu kommt, dass etliche empirische Untersu
chungen kaum eine Abhängigkeit feststellen konnten zwi
schen der Veränderung der Strafgesetzpolitik einerseits 
und einer entsprechenden Veränderung der Kriminalität 
andererseits. 

2. Unbestimmtheit der Straftatbestände und Rechtsunsi
cherheit: Hierzu kurz ein paar Beispiele. Im Artikel 137 
Ziffer 2 ist der gefährliche Begriff der «besonderen Gefähr
lichkeit» im Zusammenhang mit dem Diebstahl eingeführt. 
Was heisst «besonders gefährlich», und wer bestimmt dar
über? Oder in Artikel 185, wonach für Geiselnahme in 
«besonders schweren Fällen» lebenslängliches Zuchthaus 
droht, wobei die einzige Präzisierung in Ziffer 3 vorgenom
men wird, nämlich wenn «die Tat viele Menschen betrifft». 
Somit erhält der einzig erschwerende Umstand, auf dem die 
Höchststrafe unseres Strafgesetzbuches angedroht wird, 
gleichzeitig drei äusserst unbestimmte Begriffe: 1. «beson
ders schwer»; 2. «namentlich»: 3. «viele Menschen». 
Das ist wirklich etwas viel! 
In bezug auf die Verschwommenheit ist der durch die 
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Artikel (neu) 259, 
also öffentliche Aufforderung zu Verbrechen, besonders 
kühn. Die geltende Strafbestimmung spricht von Aufforde
rung zu Verbrechen und ist übrigens bis jetzt auch in we
nigen Fällen angewandt worden. Wenn nun Leute aber 
gegen die Spekulation eine Kampagne zur Besetzung leer
stehender Häuser vorbereiten: wenn an einer Frauenkund
gebung der Schwangerschaftsabbruch propagiert wird; 
wenn AKW-Gegner an einer Versammlung eine Baugelän
debesetzung vorschlagen, fordern sie nach diesem Vor
schlag allesamt auf zu Gewalttätigkeiten gegen Personen 
und Sachen. 

Hingegen ist offensichtlich, dass gerade mit dieser Bestim
mung Terroristen kaum etwas zu befürchten haben. Ich 
nehme aber an, dass sich gerade die Kommission darüber 
Rechenschaft geben musste, auf wen diese Bestimmungen 
allenfalls konkret anwendbar sein könnten. Gerade des
halb sind unsere Zweifel mehr als berechtigt. 
3. Ausdehnung der Straftatbestände - Beeinträchtigung 
der Freiheitsrechte: Hier gehe ich vor allem kurz auf die 
Verschärfung durch die Kommissionsmehrheit ein. Unser 
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Strafgesetzbuch beginnt bekanntlich mit dem freiheitlichen 
Grundsatz, dass strafbar nur der ist, der eine Tat begeht, 
die das Gesetz ausdrücklich mit Strafe bedroht. Somit 
heisst für unseren Rechtsstaat, dass für Vorbereitungshand
lungen Straflosigkeit die Regel darstellt. Wenn nun aber 
bereits die Vorbereitung eines Verbrechens selbst zum 
Verbrechen wird, können die Strafverfolgungsorgane be
reits beim Verdacht der Vorbereitung - und das ist wahr
lich ein breites Feld - von allen Zwangsmitteln Ge
brauch machen. Damit wird aber staatlicher Willkür, Ge
sinnungsschnüffelei und Denunziantentum ein grosses Ak
tivitätsfeld geebnet. Gerade hier warnte in der Vernehm
lassung etwa die Tessiner Regierung vor einem drohenden 
Polizeistaat. Dieser Artikel über Vorbereitungshandlungen 
hat ausgesprochen den Charakter eines Notstandsrechts, 
den wir keinesfalls rechtfertigen können. 
Die Schlussfolgerung aus alledem ist für unsere Fraktion: 
Wir stellen die Opportunität dieser Strafgesetzbuchrevision 
in Frage. Wir stellen sie in Frage in kriminologischer Sicht, 
weil wir nicht glauben, dass hohe Strafdrohungen Gewalt
verbrechen verhindern; wir stellen sie vor allem aber aus 
politischer Sicht in Frage, da bisher in keiner Art und Wel
se Anzeichen einer Analyse des Phänomens Gewalt und 
deren Ursachen geleistet wutde, da lediglich bestimmte 
Formen von Gewalttätigkeiten, ihre angeblich «erschrek
kende» Zunahme und die allzu milden Strafen gebrand
markt wurden. Man vertritt dabei eine. Sicherheitsideolo
gie, die keinen Platz für weitergehende Fragestellungen 
offen lässt. 
Wir fragen uns deshalb ernsthaft: Weshalb ist eine Straf
gesetzrevision nötig, die gegen die Gewalt realistischer
weise kaum erfolgversprechend ist, hingegen die Freiheits
rechte, die verfassungsmässlg garantiert sind, massiv ein
schränken würde? Zudem fragen wir uns, ob eine solche 
Gesetzesrevision - wenn wir an die Geschichte denken -
in einer Volksabstimmung bestehen würde. Die Schweizer 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten In der BUSI
PO-Abstimmung zum Beispiel auch weniger Angst vor den 
propagierten Terrorakten als vor den Bundespolizisten. 

Ich bitte Sie, unserem Antrag zu folgen und auf die Vorla
ge nicht einzutreten. 

Merz: Ich bin beauftragt, Ihnen den Standpunkt der sozial
demokratischen Fraktion darzulegen. Unsere Fraktion ist -
dies sei einleitend bemerkt - der Auffassung, dass hier 
nicht nur über die Revision einiger Bestimmungen unseres 
schweizerischen Strafgesetzbuches zu diskutieren ist, son
dern dass wir im Zusammenhang mit der Beratung die
ser Vorlage grundsätzliche Ueberlegungen über Sinn, 
Zweck und Umfang unseres Strafrechtes anstellen müs
sen. Vor allem werden wir darüber zu befinden haben, ob 
die bisherige Marschrichtung unseres Strafrechtes richtig 
war oder ob sich hier grundlegende Richtungsänderungen, 
Ausweitungen usw. aufdrängen. 
Was nun die Ausgangslage für die heutige Debatte angeht, 
stellen wir Sozialdemokraten mit der grossen Mehrheit 
hier im Saal und wohl auch im Volk mit Besorgnis fest, 
dass in unserem lande nicht nur die Zahl, sondern auch 
das Ausmass der Gewaltverbrechen im Steigen begriffen 
ist. Auch wir stellen fest, dass trotz besserer Ermittlungs
methoden der Polizei, trotz vermehrter technischer Mög
lichkeiten in der Abklärung von Straftaten die Zahl vieler 
Deliktarten steigt. Auch wir müssen anerkennen, dass trotz 
zahlreicher Verbesserungen im Strafvollzug, trotz vermehr
ter Anstrengungen auf dem Gebiete der Resozialisierung 
von Straftätern die Zahlen in den Verbrechensstatistiken 
nicht geringer geworden sind. Auch wir stehen erschüttert 
vor dem unsäglichen Leid, welches die im Ausland bald 
zur Tagesordnung gehörenden Terrorverbrechen mit sich 
gebracht haben und mit sich bringen. Es bedarf keiner 
langen Erläuterungen, dass wir diese für die Menschheit 
zwar nicht völlig neue, aber in den letzten Jahren offenbar 
von vielen neu entdeckte grauenhafteste Form der Gewalt 
verurteilen. Es ist deshalb naheliegend, dass auch wir So-
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zialdemokraten uns ernsthaft mit der Frage befassen, was 
dagegen zu tun sei, denn Fassungslosigkeit allein vermag 
bekanntlich keine Aenderung zu bewirken. 
Wer eine Aenderung dieser unheilvollen Entwicklung an
strebt, muss erst einmal wissen, wo das Uebel seinen Ur
sprung hat. Es ist sinnlos, dort Zweige zu kappen, wo die 
Wurzel angefault ist. Was nun diese Diagnose der Gewalt
eskalation betrifft, sind wir davon überzeugt, dass in vie
len Fällen die Familie, die Umgebung des Täters, die Ge
sellschaft, der Staat mit seinen Institutionen versagt ha
ben. Offenbar ist es allen diesen Stufen nicht gelungen, 
dem späteren Gewalttäter die sozialen und sittlichen Wer
te eines Zusammen- oder zumindest Nebeneinanderlebens 
einzelner Menschen so einzupflanzen, dass er sich später 
an diese grundlegenden Spielregeln des menschlichen Da
seins hält. Dies ist eine erschreckende Feststellung, die 
uns nicht gleichgültig sein kann. Wir Sozialdemokraten 
ziehen daraus den Schluss, dass es zweifellos nicht genü
gen kann, dem Uebel mit Retouchen am Strafgesetz be
gegnen zu wollen. Unsere Anstrengungen haben viel frü
her zu beginnen, nicht erst dann, wenn Schüsse fallen 
oder Menschen durch Geiselnahmen psychisch geschädigt 
werden. 
Es ist hier bereits von präventiven Massnahmen gespro
chen worden, und wir werden heute darüber sicherllch 
noch vieles hören. Prävention ist unseres Erachtens nicht 
dann gefordert, wenn jemand bereits zum Aussenseiter und 
damit zu einem möglichen Sicherheitsrisiko für seine Um
gebung wird, sondern mittels präventiver Massnahmen ha
ben wir vielmehr dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst 
zu diesem Aussenseitertum kommen kann. Unsere ganze 
Rechtsordnung, und beileibe nicht nur das Strafrecht allein, 
haben dahin zu wirken. Dem Schutz der Familie kommt 
dabei nach meiner persönlichen Ueberzeugung zentrale 
Bedeutung zu. 
Das Strafrecht stellt so gesehen eher eine flankierende 
Massnahme zur Regelung des Zusammenlebens dar. 
Ebenso wie zum Beispiel die künftige Waffengesetzge
bung, die den Besitz solcher potentieller Tötungsinstru
mente erschweren oder gar verhindern muss. Oder ebenso 
wie etwa das Giftgesetz, welches den Verkehr mit derarti
gen gesundheitsschädigenden oder gar todbringenden 
Stoffen heute schon auf einen Kreis bestimmter Personen 
beschränkt. 
Sollten wir dem Phänomen Gewalt lediglich mit strafrecht
lichen Mitteln entgegentreten, dann wäre dies nichts ande
res als ein Beweis für unsere Hilflosigkeit. In die soeben 
geschilderte Landschaft hinein stellen wir Sozialdemokra
ten die vorliegenden Strafgesetzrevlsionsvorschläge. Im 
lichte dieser Ueberlegungen wird auch die sozialdemokra
tische Fraktion auf die Anträge des Bundesrates in des
sen Botschaft vom 10. Dezember 1979 eintreten i.Jnd ihnen 
mit wenigen geringfügigen Aenderungen zustimmen. Ich 
betone indessen, dass sich diese Zustimmung auf die bun
desrätliche Vorlage beschränkt. Alle Zusätze der vorbera
tenden Kommission lehnen wir demgegenüber mit aller 
Entschiedenheit ab. Wir sind im Gegensatz zur Präsidentin 
der vorberatenden Kommission der Auffassung, dass diese 
Ergänzungen nicht mehr als massvoll qualifiziert werden 
können. 
Es kann nun nicht Aufgabe dieses Eintretensvotums sein, 
Ihnen alle Aspekte im Detail aufzuzeigen, welche unsere 
Fraktion zu dieser Haltung bewogen haben. Um allfälligen 
Missdeutungen von allem Anfang an zu begegnen, sei in
dessen der Versuch unternommen, die sozialdemokratische 
Opposition gegen die zusätzllchen Kommissionsanträge 
etwas zu konkretisieren. 
Zunächst sehen wir absolut keine Veranlassung, Arti
kel 145 des Strafgesetzbuches zu ergänzen. Abgesehen 
davon, dass der Begriff der «Bande» im neuen Absatz die
ses Artikels. nicht umschrieben wird, genügt der in Arti
kel 145 Absatz 1 erwähnte Strafrahmen vollauf. Es kann 
nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, das Ermessen des 
Richters hier ohne Not einzuschränken. 

Artikel 259 bedarf ebenfalls keiner Neufassung bzw. Aus
weitung, schon gar nicht einer so unklaren, wie sie die 
vorberatende Kommission Ihnen vorschlägt. Mit dem 
Schweizerischen Anwaltverband, dessen politische Linie 
gewiss nicht die unsrige ist, halten wir dafür, dass der 
Begriff der Gewalttätigkeit zu unklar ist und deshalb von 
allem Anfang an Auslegungsschwierigkeiten auftauchen 
dürften. 
Nun aber richtet sich unsere Gegnerschaft ja insbesonde
re gegen Artikel 260bis StGB. Hier ist erstens einmal dar
auf hinzuweisen, dass bereits das Vernehmlassungsverfah
ren gezeigt hat, dass vielerorts gegen diese Neuschaffung 
der Expertenkommission recht ernstzunehmende Beden
ken geäussert worden sind. Darf ich Sie bei dieser Gele
genheit daran erinnern, dass die Sozialdemokratische Par
tei in der Ablehnung dieser Neuschöpfung keineswegs al
lein dasteht, sondern dass sich im Rahmen des Vernehm
lassungsverfahrens zum Expertenentwurf auch andere Par
teien, verschiedene Kantone und verschiedene Verbände 
unmissverständlich dagegen ausgesprochen haben. 
zweitens: Wir sind ausgezogen, in erster Linie den Terro
rismus zu bekämpfen. Und wo sind wir schliesslich gelan
det? Bel Bestimmungen, welche den Straftatbestand der 
Sachbeschädigung verschärfen, bei einer Ausdehnung des 
bestehenden Artikels 259 sowie bei einer Poenalisierung 
von bislang straflosen Vorbereitungshandlungen. Frage: Ist 
dies zur Bekämpfung terroristischer Anschläge tatsächlich 
notwendig? Und wenn ja, warum hat der Bundesrat diese 
Notwendigkeit seinerseits verneint? Etwa deshalb, weil 
man in der Regierung unsere Auffassung teilt, dass wir es 
in der Schweiz bisher mit importiertem Terrorismus zu 
tun hatten, dass es. eine schweizerische Form des Terro
rismus bisher nicht gegeben hat und hoffentlich nicht ge
ben wird? 
Eine dritte Bemerkung: Es ist mir kein westeuropäisches 
Strafgesetz bekannt, in welchem Vorbereitungshandlungen 
- in einer mit dem vorgeschlagenen Artikel 260bis ange
strebten Weise - unter Strafe gestellt werden. Das Straf
recht der BRD (also eines Staates, der sich mit terroristi
schen Anschlägen leider wiederholt auseinanderzusetzen 
hatte) weist keine vergleichbare Bestimmung auf. Offenbar 
steht man hier trotz allem unverändert auf dem Standpunkt 
Gustav Radbruchs, wonach Vorbreitungshandiungen be
reits aus Gründen der Rechtssicherheit strafrechtlich nicht 
erfasst werden sollen. 
Ich weiss, dass das Strafrecht der UdSSR Vorbereitungs
handlungen generell mit Strafrecht bedroht. Nun glaube 
ich allerdings sagen zu dürfen, dass wir diese Nachbar
schaft wohl kaum anzustreben beabsichtigen. 
Viertens: Mit einem Artikel in der Form von Artikel 260bis 
erschüttern wir den von unserem Gesetzgeber, von unse
ren Gerichten und von unseren Rechtslehren bisher stets 
hochgehaltenen Grundsatz der Rechtssicherheit. Die 
Grenzen zwischen versuchter Tat und blossen (und bisher 
straflosen) Vorbereitungshandlungen würden zumindest in 
den in Artikel 260bis aufgezählten Delikten aufgehoben, 
und es würde damit eine Schwelle beseitigt, weiche bis 
heute strafrechtlich von eminenter Bedeutung war. 
Wir meinen, dass ein Abrücken von diesem Prinzip gewis
sermassen eine Kapitulation des Rechtsstaates vor der 
Gewalt darstellen würde. Zu einem solchen Schritt kann 
und will die sozialdemokratische Fraktion indessen nicht 
Hand bieten. 
Fünftens: Noch bedenklicher scheint uns aber der Um
stand zu sein, dass mit einer Poenalisierung von Vorberei
tungshandlungen zwangsläufig das Tätigkeitsfeld der Poli
zei ausgeweitet wird. Denn wir sind uns wohl alle darin 
einig, dass - wenn schon die Möglichkeit einer Bestrafung 
in einer früheren Phase, als es bisher der Fall war, be
reits eintreten soll - man von seiten der Ermittlungsorga
ne auch die nötigen Vorkehren wird treffen müssen, um 
von derartigen Vorbereitungen Kenntnis zu erhalten. An
dernfalls wäre die Bestimmung ja zwecklos. 
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Was aber wäre die Folge? Ueberwachungen, Bespitzelun
gen, Denunzierungen usw. Nachdem die Expertenkommis
sion gerade dieses möglichen Spitzelwesens wegen von 
weiteren neuen Straftatbeständen Abstand genommen hat 
(man vergleiche dazu die Botschaft des Bundesrates unter 
Ziffer 22, am Ende), vermögen wir nicht einzusehen, dass 
auf dem Wege der Poenalisierung von Vorbereitungshand
lungen nun just dieser zweifelhafte Erfolg in Kauf genom
men werden solil Hier will man Verbrechensbekämpfung 
auf Kosten wesentlicher liberaler rechtsstaatlicher Grund
sätze betreiben. Und dies betrachten wir Sozialdemokra
ten als einen zu hohen Preis. Man wird uns vermutlich -
wie bereits in der Kommission - vorwerfen, wir dächten 
dabei zuwenig an die Opfer solcher Gewaltverbrechen! 
Doch, wir denken an sie, wir denken aber auch gleichzei
tig an die Opfer falscher Verdächtigungen, an die Opfer 
von Ermittlungsverfahren, welche sich dann später als 
haltlos erweisen. Man kann Menschen bekanntlich auch 
auf diese Weise empfindlich treffen oder sie sogar auslö
schen. 
ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen klargemacht zu 
haben, dass unsere Fraktion die mit dieser Vorlage zusam
menhängenden Fragen besonders eingehend geprüft hat. 
Ich hoffe auch, Ihnen aufgezeigt zu haben, dass wir eine 
Lösung gemäss Vorschlag des Bundesrates akzeptieren, 
dass wir aber alle darüber hinausgehenden Anträge aus 
echter Sorge um unseren Rechtsstaat Schweiz ablehnen. 
Ich bitte Sie, uns darin zu folgen. 

Sc:halcher: Eine schärfere Bekämpfung von Terror und an
deren Gewalttaten ist angesichts der Eskalation der Ge
walt eine Notwendigkeit. Wenn neue Verbrechensformen 
entwickelt werden und die Verbrecher immer brutaler und 
dank der Technik immer raffinierter vorgehen, dann müs
sen auch die Abwehrwaffen des Staates zum Schutze der 
Bürger angepasst und geschärft werden. Diesem Ziel dient 
die Vorlage. Sie darf als ausgewogen bezeichnet wer
den. 
Aus der Ueberlegung heraus, dass den vor nichts zurück
schreckenden Gewaltverbrechern mit verschärften Straf
bestimmungen allein nicht beizukommen ist, sondern nur 
mit einer früher einsetzenden, verbesserten Strafverfol
gung, hat die Kommission mit Recht auch den entspre
chenden Vorschlag der Expertenkommission betreffend 
strafbare Vorbereitungshandlungen, der vom Bundesrat 
leider fallengelassen worden ist, wiederaufgenommen, da
bei aber die nötigen Sicherungen eingebaut und auf die 
schlimmsten Verbrechen beschränkt. Indem formuliert 
wurde: «Wer durch planmässige Vorkehrungen eine der 
anschllessend genannten schweren strafbaren Handlungen 
vorbereitet», ist klar, dass nur planmässige Vorbereitungs
handlungen, kein•esfaiis blosse Gesinnungen getroffen wer
den sollen. Experte Professor Schultz hat es in der Kom
mission so formuliert: «Warum sollen wir warten, bis es 
Tote gibt, wenn wir die Möglichkeit haben, vorher einzu
greifen? Warum sollen wir das mögliche Opfer nicht mög
lichst früh bewahren? Auch heute schon sind eine Reihe 
von Vorbereitungshandlungen erfasst.» ich glaube, dem 
kann nur zugestimmt werden. 
A_uch die beiden übrigen Ergänzungen, die die Kommis
sion vorgenommen hat, die erweiterte Fassung der öffentli
chen Aufforderung zu Verbrechen und die Verfolgung von 
Sachbeschädigungen bei bandenmässiger Begehung von 
Amtes wegen (nicht mehr nur auf Antrag}, erweisen !'lieh 
angesichts der Entwicklung der Dinge als nötig. 
Die unabhängige und evangelische Fraktion ist für Eintre
ten und Zustimmung. 

Flscher-Hägglingen: Die SVP-Fraktion hat sich eingehend 
mit dieser Frage auseinandergesetzt und beantragt ihnen, 
auf die Vorlage einzutreten und den Kommissionsanträgen 
zuzustimmen. Unbestritten ist, dass Gewalt- und Terror
akte In den letzten Jahren in erschreckendem Masse zu
genommen haben. Sie sind - wie bereits Frau Präsidentin 
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Biunschy darlegte - eine Herausforderung an jeden frei
heitlichen Rechtsstaat geworden. Wenn wir auch bis jetzt 
nicht im gleichen Ausmass wie andere Staaten mit den 
neuen Arten des organisierten Verbrechens konfrontiert 
wurden, sind wir doch keine wohlbehütete Insel, wie man 
das nach dem Votum Herczog hätte annehmen können. 
Der Terrorismus beschränkt sich nicht nur auf einzelne 
Länder; seine Verästelungen reichen In eine Vielzahl von 
Staaten. Auf unser Land bezogen, bestanden und beste
hen enge Beziehungen zur deutschen, italienischen, arabi
schen, armenischen Terrorszene, um nur einzelne zu nen
nen. Einerseits gibt es Ableger dieser Szene in der 
Schweiz, andererseits bestehen rege Kontakte zu anarchi
stischen Gruppen. Die Schweiz hat vielfach Drehscheiben
funktion, sei es für den Waffennachschub, sei es als Ver
steck, sei es für die Vermittlung falscher Papiere, sei es 
für Geldbeschaffung und -aniage. 

Daneben wurden wir aber auch direkt mit dieser Terror
szene konfrontiert. ich denke an die Anschläge auf Flug
zeuge, ich denke an Namen wir Kröcher, Möller, Krause, 
Wagner usw. Die Zunahme der Sprengstoffanschläge, die 
Brutalisierung des Verbrechens, die Gruppenbildung von 
Politkriminellen, die zunehmenden Sachbeschädigungen 
und Anschläge bei Demonstrationen sind Anzeichen dafür, 
dass eine Terrorszene auch bei uns mögllch sein könnte. 
Auch bei uns wird nicht mehr nur in extremen Gruppie
rungen darüber diskutiert, ob Gewalt nicht gerechtfertigt 
werden könnte bei der Verwirklichung politischer und ge
sellschaftlicher Ziele; nein, selbst gut etabllerte Schrift
steller, Wissenschafter, Journalisten, sogar Juristen und 
Politiker zeigen Verständnis für Gewalttaten. 

Gewisse Entwicklungen der letzten Monate in unserem 
Lande können verglichen werden mit Ereignissen in Italien 
und im Deutschland der sechziger. und Anfang der siebziger 
Jahre. Auch dort fing vieles recht harmlos an. Wenn wir 
auch die Ereignisse der letzten Monate nicht hochspielen 
sollten, dürfen wir sie doch auch nicht bagatellisieren. Je
de Eskalation muss mit allen Mitteln, die einem Rechts
staat zur Verfügung stehen, unterbunden werden; denn je
der Terror- und Gewaltszene ist eine Eigendynamik gege
ben, die nur noch schwer zu.bremsen ist, wenn sie einmal 
in Bewegung gerät. Wenn auch Terrorismus und Gewalt
verbrechen nicht unbedingt gleichgestellt werden können, 
besteht doch ein innerer Zusammenhang und eine Wech
selbeziehung. 

Wenn wir nach den Ursachen des Terrorismus fragen, 
stellen wir fest, dass die Motive recht verschiedener Natur 
sind. Sicher ist es eine primäre Aufgabe unserer Gesell
schaft, diesen Ursachen nachzugehen und bestehende 
Mängel und Unzulänglichkeiten zu beheben. Diskussionen 
über die Ursachen enden leider nur allzu oft in wilden An
klagen gegen die bestehende politische und gesellschaftli
che Ordnung. Bei einer genaueren Analyse stellen wir 
fest, dass gerade die in den letzten Jahren und Jahrzehn
ten propagierten Gesellschaftsveränderungen zu den we
nig gefreuten Zuständen unserer Zeit geführt haben. Ne
ben der Ursachenbekämpfung sind zusätzliche Vorkehren 
auf dem sicherheitspolizellichen Gebiet und im Bereich 
der Fahndung zu treffen. Der Verbrechensbekämpfung 
und -verhütung muss in Zukunft noch grösseres Gewicht 
beigemessen werden. Unsere Polizeiorgane sind zu ver
stärken. Es sind ihnen jene Mittel in die Hände zu geben, 
die notwendig sind, um das Verbrechen wirksam zu be
kämpfen. Die Zusammenarbeit, die Koordination unter den 
Korps Ist zu verbessern. Daneben gilt es, das Klima des 
Vertrauens in unsere Polizeiorgane zu verbessern. Ich 
glaube, das ist gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt drin
gend notwendig. Im weiteren ist auch der Strafvollzug neu 
zu überdenken. Dem Strafvollzug soll zwar primär die Auf
gabe zukommen, den Delinquenten in unsere Gesellschaft 
wieder zu integrieren. Auf der anderen Seite muss ich ge
rade bei Gewaltverbrechen die Frage stellen, ob vermehr
te Härte nicht ab und zu am Platze wäre. Die Strafbe-
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messung und der Strafvollzug sollten ja auch einen Ab
schreckungseffekt haben. 
Zu diesen allgemeinen Bemerkungen zum Thema Terror 
und Gewaltverbrechen noch einige Worte zur Vorlage. Ich 
erachte die gewählte Methode der Revision, also die ein
zelnen, besonders gefährlichen und strafwürdigen Arten 
der Gewalttaten in besonderen Strafbestimmungen zu be
handeln, als richtig. Sie bietet gegenüber anderen Metho
den verschiedene Vorteile. So werden die mit schärferen 
Strafen zu treffenden Gewalttaten abschliessend und ge
nau umschrieben. Dies ist auch besonders wichtig für die 
von der Kommission neu vorgeschlagenen Artikel. Mit der 
Vorlage werden Lücken geschlossen, die eine wirksame 
Bekämpfung der Gewaltverbrechen bis heute erschwerten. 
Die neuen Bestimmungen sind aus rechtsstaatlicher Sicht 
unbedenklich. Die Strafandrohungen sind massvoll und 
geben dem Richter genügend Spielraum, auch dem Täter, 
seinem Verschulden, seiner Persönlichkeit, seinen Beweg
gründen, seinen Verhältnissen gerecht zu werden. 
Die SVP hat bereits im Vernehmlassungsverfahren den 
Einbezug der strafbaren· Vorbereitungshandlungen befür
wortet. Sie stellt sich daher voll und ganz hinter die Anträ
ge der Kommissionsmehrheit. In der Vernehmlassung 
und nun auch in diesem Rat stiess diese neue Norm zum 
Teil auf heftige Kritik. Bei diesen Kritiken wurden einer
seits prinzipiell die Aufnahme einer solchen Norm ins Ge
setz bekämpft, wie dies nun auch die sozialdemokratische 
Fraktion tut. Andererseits wurden Bedenken gegen die 
Formulierung vorgetragen. Es wurde von verschiedenen 
Selten die Aufnahme von Bestimmungen über strafbare 
Vorbereitungshandlungen an und für sich begrüsst. Es 
wurden jedoch Vorbehalte in bezug auf die angeführten 
strafbaren Handlungen gemacht. Es wurde unter anderem 
eine Beschränkung auf Kapitalverbrechen gefordert. Den 
vorgetragenen Einwendungen trägt die Kommissionsfas
sung Rechnung. Es wurden nur noch acht besonders 
schwere Tatbestände aufgeführt. Aber auch sonst bietet 
die Formulierung Gewähr, dass dieser Artikel nicht Vor
schuss leistet zu einer Bestrafung der Gesinnung. Die Be
stimmung führt nicht zu einer Verletzung der Privatsphäre, 
sie bringt nur einen rechtzeitigen Schutz der Gemein
schaft. Unsere Gemeinschaft, aber auch jeder Bürger, ha
ben das Recht, ja sogar den Anspruch, dass sie vor Ge
waltverbrechen geschützt werden. Diesen Schutz zu ge
währen ist eine primäre Aufgabe jedes Rechtsstaates. Wo 
dieser Schutz nicht gewährleistet ist oder wo das Vertrau
en In den Staat und seine Polizeiorgane verlorengeht, be
steht die Gefahr, dass der Bürger zum Mittel der Selbsthil
fe greift. Das wollen wir alle nich't, denn das würde zum 
Chaos und zur Willkür führen. Zwar kann ich mir vorstel
len, dass extreme Kreise solche bürgerkriegsähnliche. Ver
hältnisse herbeiwünschen, um besser ihre Ziele erreichen 
zu können. Besonders linksextreme Kreise sehnen solche 
revolutlonsähnliche Zustände herbei, damit die Bürger un
sicher werden und für den Umsturz sensibilisiert werden 
können. Wo Ruhe und Ordnung herrscht, wo Wohlstand 
vorhanden ist, wo der Rechtsstaat intakt ist, hat extremes 
Gedankengut keine Chancen. Aus dieser Sicht begreife 
Ich den Nichtelntretensantrag von POCH, PdA und PSA. 

Heute Ist man In weiten Kreisen· von Juristen und Straf
rechtl'ern der Meinung, dass sol.che Bestimmungen not
wendig und rechtsstaatlich unbedenklich sind, wenn die 
notwendigen Sicherungen eingebaut sind. Diese Sicherun
gen sind in' den neuen Bestimmungen enthalten. 
Abschliessend möchte ich betonen, dass es durchaus 
richtig ist, dass das Strafrecht auch den Täter vor wider
rechtlichen Eingriffen schü'tzt. Aber wir müssen auch an 
die möglichen Opfer denken. Müssen wir - wie das heute 
schon gesagt wurde - warten, bis wir Tote, Entführte ha
ben, bis Häuser brennen, Flugzeuge abstürzen, wenn wir 
die Möglichkeit haben, Menschenleben zu retten und Ka
tastrophen zu verhindern? 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. 
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Meier Kaspar: Ich spreche im Namen der frelslnnig-de
mokra'tischen Fraktion. Die Fraktion ist einhellig für Eintre
ten und Genehmigung des Entwurfes gemäss den Anträ
gen der Mehrheit. Die FdP-Fraktion ist sich dabei durch
aus bewusst, dass mit einer Verschärfung und teilweisen 
Neuformulierung strafgesetzlicher Bestimmungen der Ter
rorismus und die Gewaltverbrechen nicht verhindert wer
den können. Andererseits haben die Angehörigen einer 
Gesellschaft Anspruch darauf, dass jene Menschen, die 
sich gewafttätlg verhalten und damit den Frieden und die 
Sicherheit ihrer Mitmenschen gefährden, strafrechtlich er
fasst werden. Leider haben die Gewaltverbrechen weltweit 
und auch in der Schweiz sehr stark zugenommen. 
Herr Herczog, ich habe mich hierüber eigentlich nicht 
dokumentiert, weil ich glaubte, dass diese Behauptung 
unwidersprochen sei. Sie haben in Ihrem Votum durch
blicken lassen, die Schweiz sei ja immer noch eine Insel, 
-die vom Terrorismus und von den Gewaftverbrechen weit
gehend verschont sei. Anlässlich der Begründung meiner 
Motion Im Jahre 1975 habe ich einige Zahlen bekanntge
geben. Ich will sie nochmals in Erinnerung rufen. Die 
Raubtatbestände In der Schweiz haben vom Jahre 1963 
bis zum Jahre 1973 von 166 auf 667 zugenommen. Sie ha
ben sich also in zehn Jahren mehr als vervierfacht. Die 
jährliche Steigerung betrug 25 Prozent. Im Zeitraum von 
1963 bis 1968, das heisst während fünf Jahren, wurden bei 
Raubüberfällen in der Schweiz sechs Personen getötet, 
also jedes Jahr eine Person. In den fünf Jahren von 1968 
bis 1973 wurden 23 Personen bei Raubüberfällen in der 
Schweiz getöte't. Seither haben diese Tatbestände - ich 
habe sie leider nicht mehr erhoben - noch mehr zuge
nommen. Es geht natürlich nicht, dass man hier auf die· 
Kriminalstatistik abstellt, die im statistischen Jahrbuch 
publiziert wird, weil in dieser Statistik nur die Urteile ent
halten sind. Die Zahl der Fälle - es gibt leider au.eh unab
geklärte Fälle - ist natürlich ganz _entscheidend höher als 
die Zahl der Urteile. Also ist es sicher so, dass eine we
sentliche Zunahme der Kriminalität - wir können das ja 
täglich In der Presse und den Medien feststellen - stattge
funden hat. 
Die Revision des Strafrechtes wurde deshalb gemäss Ver
nehtnlassungsverfahren fast von allen Kantonen, von den 
meisten politischen Parteien, vor allem auch von vielen 
Organisationen, zum Beispiel auch vom Frauenverband, 
sehr begrüsst. Anderseits stimmt es, dass gewisse Kreise, 
zu denen die PdA gehörte, hier Bedenken und Ablehnung 
geäussert haben. Sie sagen unter anderem, wie das heute 
Herr Herczog geltend gemacht hat, der Staat hätte sich 
mehr mit den Ursachen des Terrorismus und der Gewalt
verbrechen zu befassen. Man könne mit dem Strafrecht 
hier doch nichts ändern. In der Vernehmlassung der PdA 
heisst es, es werde nicht nur mit Kanonen auf Spatzen ge
schossen, sondern gleich noch kilometerweit daneben ge
zielt. Ich frage mich, ob diese Darstellung der Situation 
überhaupt noch einigermassen den Tatsachen entspricht 
oder ob sie nicht vielmehr einer Ideologie entspricht, die 
bereits Kollege Fischer etwas ins Visier genommen hat. 
Wen wollen Sie eigentlich schützen, Herr Herczog, mit 
Ihrem Hinweis auf den Rech'tsstaat usw.? Die Gewaltver
brecher. Ich kann das nicht anders auslegen. Und wer 
sind diese Gewaltverbrecher? Im Jahre 1977 wurden in 
der Schweiz mit Zuchthausstrafen 496 und im Jahre 1978 
426 Täter bestraft, mit Gefängnis von über drei Monaten 
3543 im Jahre 1977 und 3360 im Jahre 1978. Gegen diese 
· Täter und die nicht erfassten, die viellei-cht nochmals so
viel ausmachen, richtet sich diese Vorlage, also gegen 
etwas mehr als 0,5 Promille der schweizerischen Bevölke
rung, wenn wir annehmen, dass diese Täter alle Schwei
zer sind, was ja auch nicht der Fall ist. 
Sie haben erklärt, dass der Terrorismus unser Land noch 
wenig berührt habe. Hier hätten Sie auch den Ursachen 
nachgehen sollen. Warum? Ich glaube, der Terrorismus 
hat uns vielleicht nur deshalb relativ mässig berührt -
ganz unberührt hat er uns nicht gelassen -, weil wir 
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geordnete Verhältnisse haben, weil wir einen gesicherten 
Staat mit guter Polizei - Herr Fischer hat das vorhin auch 
gesagt - und weil wir auch ein Strafrecht und Strafjustiz
behörden haben, die jene erfassen, die sich eben nicht an 
unsere Rechtsordnung halten. Das glaube ich, ist doch 
ebenfalls sehr entscheidend. Es wäre interessant, in die
sem Zusammenhang sich mit dem Stellenwert des Straf
rechtes in der Verbrechensbekämpfung noch eingehender 
zu befassen. Nochmals möchte ich mit aller Deutlichkeit 
sagen, dass die FDP-Fraktion nicht der Meinung ist, mit 
der Neuregelung und Verschärfung der strafrechtlichen 
Bestimmung sei das Problem der Bekämpfung von Ge
waltverbrechen gelöst. Die strafrechtliche Ahndung von 
Verbrechen ist nur eines der Miftel, welche für die Be
kämpfung von Terrorismus und Gewaltverbrechen einge
setzt werden können. Mit diesem Mittel haben wir uns 
heute zu befassen. Mit andern Mitteln haben sich andere 
Instanzen - vielleicht auch wir zu anderer Zeit - zu befas
sen. 
Ich muss hier noch etwas sagen: Wenn wir die Strafbe
stimmungen verschärfen, dann müssen wir auch an den 
Strafvollzug denken. Das wurde ebenfalls bereits erwähnt. 
Es ist heute populär und gang und gäbe, dass man von 
Humanisierung des Strafvollzuges spricht. Gerade in die
sen Tagen hören wir ja von der Strafvollzugsgeschichte in 
Regensdorf. Da werden offene Zellen, glaube ich, von 
morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr, Fernsehapparate in je
der Zelle und anderes mehr verlangt. Ich frage mich, wie 
lange es noch geht, bis man die Privatsauna, den Kühl
schrank und die Abwaschmaschine, schliesslich noch den 
Mercedes mit dem Chauffeur für Strafgefangene verlangt. 
Man kann natürlich die Verbrechen nicht bekämpfen, 
wenn man glaubt, beim Strafvollzug müsse nur das Pro
blem des Humanismus berücksichtigt werden. Es wurde 
hier bereits auch erklärt, dass für gewisse Fälle zumin
dest beim Strafvollzug eine grössere Härte durchaus 
angezeigt wäre. Wir lesen doch immer wieder von Fällen, 
wo Strafgefangene in ihrem Urlaub, in ihrer Freizeit, 
frischfröhlich weitere Verbrechen, zum Teil sogar Gewalt
verbrechen, begehen. Das kann natürlich auch nicht der 
Sinn des S'trafvollzuges sein. Die Terrorszene hat unsern 
Staat in eine zum Teil sehr schwierige Situation gebracht 
und die Verbrecher, vor allem die Gewaltverbre.cher, sind 
in gewisser Beziehung den staatlichen Organen irgendwie 
voraus. Sie haben Angriffstechniken und Angriffstaktiken, 
auf die unser Staat zum Teil nicht genügend vorbereitet 
ist und denen er nur sehr schwer begegnen kann. Es ist 
doch bei den Gewaltverbrechen so: ob der Angriff krie
gerisch, gewalttätig ist, das bestimmt der Angreifer und 
nicht der Verteidiger, also nicht der Staat. Falls der Ter
rorist, wenn er überhaupt erfasst werden kann, dann vom 
Staat beurteilt werden muss, sind unsere Organe in ei
ner oft sehr heiklen Lage. Wir haben davon gehört, dass 
international immer wieder Konferenzen und Besprechun
gen .stattfinden, um den Terrorismus und die Gewalttätig
keiten besser erfassen zu können. Wir wissen aber auch, 
dass diese Bemühungen sehr oft enttäuschend sind. Ge
rade auch deshalb drängt es sich auf, dass wir unsere 
eigenen Strafbes'timmungen den modernen neuen Formen 
der Kriminalität anpassen. Frau Blunschy hat als Präsi
dentin ausgeführt: Wir haben heute zum Beispiel den Tat
bestand der Geiselnahme überhaupt nicht im Strafgesetz
buch, und wir haben die gefährliche Mitnahme der 
Schusswaffe in vielen Fällen nicht erfasst. 
Die Kommission ist erfreulicherweise einstimmig auf die 
Vorlage eingetreten. Die Detailberatung wird uns offenbar 
eine sehr intensive, vielleicht sogar homerische Auseinan
dersetzung bringen, weil man über die Art, einzelne Straf
tatbestände zu erfassen, wohl in guten Treuen verschiede
ner Meinung sein kann. 

Unsere Fraktion - ich habe es bereits gesagt - steht 
grundsätzlich hinter den Anträgen der Kommissionsmehr
heit. Ich möchte aber sagen, dass wir uns selbstverständ-
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lieh nicht verschliessen, wenn hier bessere Vorschläge 
vorgebracht werden. 
Ein Antrag wird zu besonderer Diskussion Anlass geben, 
nämlich die strafrechtliche Erfassung von Vorbereitungs
handlungen. Ich möchte mich in der Eintretensdebatte 
ni,cht dazu äussern, sondern eventuell in der Detailbera
tung nochmals ~as Wort ergreifen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und betone 
nochmals, dass die FDP-Fraktion keineswegs der Illusion 
unterliegt, der Kampf gegen den Terrorismus und gegen 
die Gewalttaten sei erledigl und erfolgreich verlaufen, 
wenn wir diese Strafbestimmungen verbessern. Das ist ei
nes der Mittel, die wir dringend nötig haben. Eine mög
lichst gerechte und den Verhältnissen angezeigte straf
rechtliche Ahndung des Terrors und der Gewaltverbre
chen ist ein dringendes Gebot des Rechtsstaates. Reichen 
wir uns die Hand, diesem Gebot Nachachtung zu ver
schaffen. 

M. Cotti: Le groupe parlementalre PDC estime qu'il est 
necessaire d'adopter de nouvelles disposltions legislatives 
pour combattre les actes de violence criminels et le terro
risme. La criminalite d'aujourd'hui n'est pas comparable a 
celle qul existait au moment de l'adoption du code penal 
et de ses revisions ulterieures. En ce qui concerne les 
actes criminels violents, une modification s'impose d'ur
gence, alle a priorite sur les autres projets de revision du 
code penal. De nombreuses Interventions parlementaires 
en ont d'ailleurs fait la demande. II y a un danger evident 
et accru pour les biens fondamentaux des citoyens: la via, 
la liberte, l'integrite physlque. Ces valeurs font parfois 
l'objet d'attaques preparees metlculeusement, avec las 
techniques las plus modernes, par des auteurs · qui obeis
sent a une motivation et a une loglque qui ne sont pas 
communes. II visent parfois un grand nombre de victimes 
dont Ja designation est lalssee au hasard, dans le seul but 
de creer la panique ou de semer la terreur. Ou alors ils 
les choisissent simplement parce qua .ces personnes re
presentent la justice, !'ordre, le droit, l'Etat. Dans ce cas, 
l'attaque peut avoir aussl une valeur symbolique. 
II nous faut donc pouvoir disposer de moyens permettant 
une nouvelle strategie a l'egard des crimes las plus 
graves, strategie qui doit llitre orchestree sur le plan inter
national puisque cette criminalite s'organise souvent, elle 
aussi, a l'echelon international. 
Vous connaissez tous, les cas de terrorisme les plus 
graves de ces dernieres annees: Schleyer, Mora, Sossi et, 
malgre les nombreux succes de la police et de la justlce 
itaiienne dans la lutte contre le terrorisme, un magistrat, 
Giovanni d'Urso, vient d'llitre enleve avec une technique 
semblable a celle adoptee dans le cas Moro. II est vral 
que taut cela se passe a I'etranger, mais ces cas nous 
interessant et nous touchent directement, au-del·a de l'as
pect humain qui ne nous permet pas de rester indifferents. 
En effet, on l'a vu, plusieurs de ces actes de vlolence cri
minels se preparent a l'interieur de nos frontieres, il s'ac
complissent parfois, trop souvent, gräce a des armes vo
lees dans notre pays, et parce que les auteurs de ces 
actes peuvent se preparer en Suisse ou y chercher refuge 
apres le crime, ätre mllime tentes, dans Je but de generali
ser leurs attaques subversives dans les pays democrati
ques, de concentrer leur actlvite la ou les mesures pe
nales sont moins Iourdes. Quelque chose de tres sembla
ble existe deja. Plusieurs crlmes etant moins penalises en 
Suisse qu'a l'etranger, ie monde de la criminalite Italienne, 
milanaise par exemple, a tendance a choisir le Tessin 
comme but de ses incursions criminelles. Nous devdns en 
outre prendre des mesures parce qua nous avons deja 
subi un nombre considerable d'attentats dans notre pays. 
Je citerai quelques chiffres, en plus de ceux qui vous ont 
ete livres par M. Kaspar Meier. Depuis le debut de 1968 
jusqu'en novembre 1980, on a enregistre 277 attentats en 
Suisse, qul ont provoque environ une clnquantaine de 
morts et une lrentaine de bl'esses. Au total, on a vole plus 
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de 1500 kifos d'explosifs, plus de 6000 metres de meches, 
presque 500 grenades a main, 297 mines, plus de 200 fu
sils d'assaut, environ 650 pistolets et revolvers, 120 000 
cartouches, etc. La police estime que, seule, une partie 
des vols a ete denoncee. II faut donc empecher, par notre 
legislation, par les moyens legaux, que la Suisse ne de
vienne une espece d'arsenal Oll l'on peut puiser des ar
mes, ou une plateforme de rencontre pour les meneurs du 
terrorisme europeen. II faut repondre a la demande de 
creer un espace juridique et europeen; en d'autres mots, 
pour certains crlminels, il ne doit plus y avoir de frontieres 
protectri,ces. 
Nous avons certainement fait des progres dans cette di
rection an acceptant, II y a quelques jours, le projet de loi 
federale sur l'entraide internationale en matiere penale et 
en ferons d'autres importants en modifiant le Code penal 
et le Code penal militaire, dans ie domaine de Ja seques
tration, de l'enlevement, de la prise d'otages, ainsi qu'en 
criminalisant les actes preparatolres. II faut toutefois sau
vegarder las droits fondamentaux de la personnalite et evi
ter de poursuivre un delit d'opinion. II y a lieu avant tout 
de proteger ies biens essentiels du citoyen, tout en res
pectant les droits de l'individu et ses libertäs. II y a un 
ordre de priorite a respecter entre ces deux valeurs, et les 
Etats qui ont ete durement frappes par Je terrorisme ont 
dQ faire ca choix. lls ont meme dQ ralentir le processus 
d'affirmation et de concrätisation des droits individuels 
enumeres dans leur constitution, et qu'ils avaient promus 
pendant les dernieres decennies, pour mieux combattre le 
terrorisme. lls ont pu Je faire avec Je consentement de 
toutes les forces politiques responsables, ce qui a meme 
provoque - consequence positive - un rapprochement en
tre las citoyens et las institutions de !'Etat. 
Je me suis refere jusqu'icl surtout au danger le plus 
grave, qui s'appelle «terrorisme», un acta qui peut revetir 
plusieurs formes delictuelles deja punissables, si bien qu'a 
raison Je terme ne parait pas dans Je Code. Le but de Ja 
revision n'est pas seulement Ja lutte contre le terrorisme 
mais contre tous las actes de violence criminels. II s'agit 
donc 

- de mieux decrire et d'etendre Ja portee et l'applicabilite 
des elements constitutifs de certains delits et crimes, par 
exemple de Ja sequestration, de l'enlevement, de Ja prise 
d'otages, 
- d'augmenter soit Je minimum soit le maximum de cer-
taines peines, · 
- de prevoir des circonstances aggravantes, notamment 
lorsque le delinquant se munit d'une arme lorsqu'il com
met une infraction, 
- d'incriminer les actes preparatoires de certains delits 
graves, 
- de prevoir qua certains delits soient poursuivis d'office. 
- d'adopter des normes de droit de procedure. 
La Conseil federal et Ja commission ne proposent pas de 
criminaliser l'association de malfaiteurs, tenant compte 
aussi des objections qui avaient ete formulees par Je PDC 
entre autres et qui ont trait a Ja crainte d'un empietement 
sur las droits de Ja personnalite. En revanche, en ce qui 
concerne l'article 259, repris par la commission - la provo
catlon publique au crime - une majorite du PDC va formu
ler une proposition qui, lout an gardant le contenu essen
tial du texte, tend a pänaliser seulement la provocation 
dirlgee contre un nombre indefini de personnes. Une ma
jorite du PDC est d'accord de rendre punissables las 
actes preparatoires, bien qu'il y ait des hesitations a 
i'egard de la formulation de l'article 260bis. On est d'ail
leurs ici rassure puisque la punissabilite est donnee seule
ment sur des actes se rattachant a des crimes graves, et 
encore il ne s'agit pas d'un novum dans Je droit penal 
suisse, las actes preparatoires sont deja punissables dans 
d'autres cas: on pense a l'article 202 concernant la traite 
des femmes, a l'article 265 concernant la haute trahison, a 
l'article 266: atteinte a l'independance de la Confedera
tion, a l'article 271 chiffre 3, concernant l'enlevement pour 
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un Etat etranger; a l'article 226 chiffre 3, concernant la 
fabrication d'explosifs; a l'article 247, concernant la falsifi
cation de monnaie, et a l'article 19 de la loi sur les stupe
fiants. 
La punissabilite des actes preparatoires est necessaire 
puisque l'experience nous montre que Ja limite gänerale 
de la repression de la tentative est beaucoup trop etroite 
et que la preparation souvent manifeste d'un crime reste 
impunie. Ainsi, a l'heure actuelle, des bandes criminelles 
arretees peu avant l'accomplissement d'un delit ne peu
vent etre punies meme si les preparatifs sont deja suffi
samment clairs dans leur finalite criminelle. Les seules 
sanctions possibles dans ces cas sont parfois l'expulsion 
du territoire de la Confederation lorsqu'il s'agit de ressor
tissants etrangers ou, dans certaines condftions, l'empri
sonnement prevu par Ja loi federale sur le material de 
guerre. Peu de chose pour convaincre las auteurs de ne 
pas repeter leur coup. Dans ce sens va aussi un recent 
arret de la Cour de cassation penale du canton du Tessin, 
Oll l'on lit qu'il n'y a pas de tentative si les auteurs n'ont 
pas fixe l'objectif du brigandage, bien qu'ils aient tout 
prepare pour l'accomplir. II s'agissait du cas de trois per
sonnes qul avaient projete dans un bar de Turin une in
cursion criminelle en Suisse. lls pensaient a un acte de 
brigandage. L'un d'entre eux s'est rendu en Suisse en 
voiture, les autres clandestinement. Munis d'un revolver de 
calibre 7,6 et d'un fusil a canon scie, ils avaient ambition
ne de commettre un hold up et ne cherchaient que Ja ban
que facile a attaquer. Aujourd'hui, tout cela ne constitue 
pas encore un crime. Bien souvent, l'autorite penale ne 
peut intervenir qua lorsqu'il est trop tard, lorsque l'acte 
criminel est deja an voie d'execution et Ja via de citoyens 
en grave danger. 
Pour toutes ces considerations, je vous propose, au nom 
du PDC, d'entrer en matiere. 

Leuenberger: Anlass für diese Vorlage waren diverse Mo
tionen, welche die Zunahme von Gewaltverbrechen und 
später auch des Terrorismus bekämpfen wollten. Die Ant
wort, die wir hier zu behandeln haben, bringt uns im we
sentlichen Strafverschärfungen, neue Straftatbestände und 
härtere Strafminima. Offenbar ist das nur ein erster Schritt. 
Dem Votum des Kollegen Kaspar Meier musste ich entneh
men, dass offenbar der zweite Schritt dann darin bestehen 
wird, den Strafvollzug zu verhärten. 
Was will der Bundesrat und was wollen die Fraktionen, die 
sich so vehement für• diese Vorlage eingesetzt haben? 
Nach meinem Dafürhalten wollen sie nicht eine wirksame 
Bekämpfung von Gewaltverbrechen und nicht eine Be
kämpfung des Terrorismus betreiben. Denn wollte man 
diese Gewaltverbrechen und wollte man terroristische Um
triebe bekämpfen, dann müsste man doch wenigstens 
einen Gedanken an mögliche Ursachen verschwenden. 
Das scheint mir nun eben nicht gemacht worden zu sein, 
trotz der rhetorischen Beteuerungen am Schluss der je
weiligen Voten, man müsse auch die Ursachen sehen. 
Denn wenn von unserer Seite hier Vorstösse gebracht 
werden, die auf die Ursachen von Gewaltverbrechen ein
gehen, wehren sich Bundesrat und Mehrheit dieses Rates 
vehement· dagegen. 

Der hier unterbreitete Entwurf ist ein einziges «Halleluja» 
auf die Generalprävention. Auf Gewalt in unserem Staat 
soll nun staatliche Gewalt antworten. Niemand glaubt zwar 
daran, dass eine Androhung schärferer Strafen tatsächlich 
irgendeinen Gewaltverbrecher von einem Verbrechen ab
halten könne; aber man tut hier dergleichen. Immerhin 
halte ich fest, dass diese Aenderung des Strafgesetzes 
nicht in erster Linie Terroristen, sondern in erster Linie 
sogenannte gewöhnliche Verbrecher und Gewaltverbrecher 
treffen wird. Der Unterschied liegt ohnehin nur darin, dass 
man dem Terroristen glaubt, politische Motive zubilligen zu 
können; ist dies nicht der Fall, handelt es sich um Ban
denmässigkeit. 
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Wenn es dann um die sogenannte gewöhnliche Banden
mässigkeit geht, ist hier einmal mehr festzuhalten, dass 
das Strafrecht diese gar nicht bekämpfen kann. Das Straf
recht hat vielmehr oft die fragwürdige Aufgabe, gegen 
einen Täter das nachzuholen, was vorher die Sozialpolitik 
für ihn hätte tun müssen. Als Verteidiger, aber auch als 
Bürger und Steuerzahler tut es einem sehr weh, oft sehen 
zu müssen, dass mit den Strafverfahrens- und den Voll
zugskosten, hätte man sie vor der Tat in der Sozialpolitik 
ausgegeben, das Verbrechen selbst hätte verhindert wer
den können. Es ist traurig, dass man hier, 1980, den Satz 
von Franz von Liszt aus dem 18. Jahrhundert wiederholen 
muss: Sozialpolitik is't die beste Kriminalpolitik. Von dieser 
Erkenntnis oder vom Willen, dieser Erkenntnis gemäss in 
der Praxis zu handeln, ist hier überhaupt nichts zu spüren, 
auch nicht im Votum des Kollegen Kaspar Meier, der das 
zwar am Schluss angetönt hat. Wenn man aber sieht, dass 
seine Fraktion Immer dann, wenn es um Sozialpolitik geht, 
mit aller Vehemenz dagegen ankämpft, dann kann ich die
se rhetorischen Beteuerungen hier nicht ernst nehmen. 

Solange die Gewalt in unserem Staate verherrlicht werden 
kann und niemand dagegen einschreitet, nehme ich es 
auch niemandem ab, dass er sich ernsthaft gegen Gewalt 
in diesem Staat einsetzt. Ein Beispiel: Sie kennen den 
Jean Frey-Veriag in Zürich. Wenn dieser in seiner grössten 
Zeitung - einem Gratisanzeiger - für einen Gratisfiim in 
einem Jean-Frey-elgenen Kino werben kann, wo dann un
ter dem frenetischen Applaus einer Menge, die gratis Zu
tritt hatte, als einziger Inhalt des Filmes Menschen, vor 
allem Frauen umgebracht, Schädel gespalten und Augen 
ausgestochen werden, die Behörden unter Berufung auf 
die Handels- und Gewerbefreiheit dem aber nur achsel
zuckend zuschauen; wenn also und solange hier nicht 
eingeschritten wird, nehme ich niemandem ab, dass er 
sich ernsthaft gegen Gewalt einsetzt. Wenn man sodann 
hier weiss, dass die Drogenabhängigkeit eine der Hauptur
sachen steigender Kriminalität ist, weil damit die Beschaf
fungs- und Sekundärdelikte verbunden sind, und man trotz
dem bei einem Postulat Deneys, das verlangt, dass wenig
stens an den Grenzen die Einfuhr von Drogen verstärkt 
kontrolliert wird, dieses achselzuckend nicht ernst nehmen 
wlil und auf den Personalstopp verweist und sagt: Wir ha
ben zu wenig Leute, dann kann von Ursachenbekämpfung 
bei der Zunahme von Gewaltverbrechen überhaupt keine 
Rede sein. Solange in einer Grossstadt - ich kann da jetzt 
nicht näher darauf eingehen wegen der Redezeit - unter 
anderem wegen der Bodenpreise und der Wohnraumver
drängung, wegen dem_ Profitmaxlmierungscredo niemand 
mehr dem Leben einen Sinn abgewinnen kann - ich ver
weise auf die Thesen der eidgenössischen Kommission für 
Jugendfragen -, solange die Leute ja noch froh sind, wenn 
sie mal einen Tag ohne Unfall überleben, wo eine generel
le Depression die Einwohner zu beschleichen droht, und 
solange dann eben in einer solchen Situation Leute zu 
schiessen beginnen - und eben nicht nur auf sich -, so
lange man diese Ursachen nicht sehen will, solange hat 
die Aenderung des Strafgesetzbuches als Mittel, die zuneh
mende Gewalt zu bekämpfen, nur deklaratorische und nur 
symbolische Bedeutung. 
Denn immer, um die empörte Oeffentlichkeit zu beruhigen, 
Ist die Forderung nach Verschärfung von Strafen das bil· 
ligste und leider auch wirksamste Mittel, um den guten 
Willen der Verantwortlichen zu beweisen. Aber es is't und 
bleibt ein Alibi: Es werden hier nicht nur nicht die Ur
sachen, es werden ja nicht einmal die Symptome wirksam 
bekämpft. Dabei hätten - Herr Marz hat das ausgeführt 
- wir Sozialdemokraten alles Interesse daran, dass mit 
aller Schärfe dem zunehmenden Terrorismus Einhalt ge
boten wird, denn es sind immer unsere Kreise, es sind 
immer die liberalen Kreise, die ietzlen Endes unter diesem 
Terrorismus zu leiden haben, da sie die Indirekten Folgen, 
nämlich die Berufsverbote, die Eindämmung der Meinungs
äusserungsfreiheit und die politische Verhärtung am 
eigenen Leib zu spüren bekommen. 

de Capltanl: Wenn ich hier zum Eintreten - obwohl ich 
nicht In der Kommission war - kurz das Wort ergreife, 
dann tue ich dies als Vertreter aus der Stadt Zürich, also 
aus zürcherischer Sicht. Ich habe mit Zehntausenden, 
wenn nicht Hunderttausenden von Zürchern nun seit etwa 
sechs Monaten erlebt, was die Lücken in unserer Strafpro
zessordnung - das ist eine kantonale Angelegenheit -, 
aber auch gewisse Lücken in der Strafrechtsordnung -
einer eidgenössischen Angelegenheit - in der Praxis be
deuten. Natürlich trete ich auch mit der Kommission, oder 
mit der Mehrheit der Kommission für die Füllung dieser 
Lücken ein, soweit sie die allerschwersten Verbrechen 
wie Entführung, Geiselnahme und andere Taten bekämpft. 
Ich möchte aber den Rat hier einmal darauf hinweisen, 
dass es auch eine Gefährdung der Rechtsordnung und der 
Rechtssicherheit durch Straftaten gibt, die unterhalb die
ser Schwelle der allerschwersten Verbrechen liegen. Es 
gibt eine Bedrohung der Rechtssicherheit auch durch 
ständige Sachbeschädigungen aller Art, durch Störungen 
aller Art, durch Störungen des öffentlichen Verkehrs und 
so weiter. Die zürcherische und vor allem die stadtzürche
rische Bevölkerung aller Schichten - das möchte ich beto
nen - ist nach über sechs Monaten ständiger Gewalttätlg
keiten aufgebracht und empört über eine gewisse Langmut 
der rechtsanwendenden Behörden. 
Wir haben dieses Wechselbad ständiger Krawalle, Störun
gen des Verkehrs, Erpressungen gegenüber Behörden und 
so weiter nun allmählich satt. Wir begrüssen deshalb aus 
Zürcher Sicht, dass die Kommission auch Vorschläge 
entgegen den ursprünglichen Anträgen des Bundesrates 
in dieser Vorlage aufgenommen hat, aber doch in 
weitgehender Ueberelnstimmung mit der Expertenkommis
sion, die teilweise helfen mögen, gewisse Vorgänge etwas 
in den Griff zu bekommen. Ich denke hier vor allem an die 
vorgeschlagene Bestrafung der öffentlichen Aufforderung 
zu Gewalttätigkeiten, nicht nur zu Verbrechen wie bisher. 
Und Ich meine, gegenüber den Sprechern - ich glaube, es 
war Herr Marz -, die diesen Begriff als unklar hingestellt 
haben, dass dieser Begriff doch der Klarheit nicht erman
gelt. Es wird dann vielleicht auch möglich sein, gewissen 
Aktionen des berühmten «Eisbrechers» oder auch dieser 
üblen und berüchtigten «Telefonzeitung» zu begegnen. 
Nur ein kleines Beispiel: Wenn vor wenigen Wochen in de1 
«Telefonzeitung» ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, 
die Chagaii-Fenster seien noch intakt, und zwei Tage dar
nach waren sie dann nicht mehr intakt, dann wissen Sie, 
was von solchen Aufforderungen und Erklärungen zu hal• 
ten ist. 
l.ch begrüsse auch, wenn auch mit gewissen rechtsstaatli
chen Bedenken, die vorgeschlagene Bestrafung der. vorbe
reitenden Handlungen zu schweren Verbrechen. Natürlich 
ist eine klare Abgrenzung zu straflosen Vorgängen beson
ders wichtig, aber hier habe ich das Vertrauen in die Ge
richte, die, vor allem auch das Bundesgericht, schon heute 
mit sehr delikaten Abgrenzungen - zum Beispiet gegen
über den Begriffen des Versuches und des vollendeten 
Versuches - fertig geworden sind. Wenn ein bekannter 
Krawaiiant - und das sind Vorgänge aus der täglichen 
Eriebnisweit eines Zürchers - im Keiler unten beim Ba
steln eines Molotowcocktails ertappt wird, sollen wir dann 
- Ich frage Sie - warten, bis ein Haus brennt oder bis die 
Autos brennen? Da ist es doch viel vernünftiger, wir pak
ken zu, wenn wir die Beweise in den Händen haben. 
1-ch wehre mich auch dagegen, dass heute jeder Täter 
gewissermassen als Opfer' der Gesellschaft dargestellt 
wird. Hier hat Herr Leuenberger vor wenigen Minuten 
einen fast klassischen Satz geprägt, ich habe mir ihn im 
Nachhinein noch stenografisch notiert. Er hat ungefähr so 
gelautet: «Das Strafrecht hat die fragwürdige Aufgabe, das 
gegenüber dem Täter nachzuholen, was mit der Sozialpoli
tik versäumt worden ist.» Das Ist gewlssermassen die Auf
fassung von Herrn Leuenberger: Die Gesellschaft ist an 
allen Straftaten, vor allem an den Taten, die heute zur 
Diskussion stehen, letztlich schuld. Er hat sich dazu eben-
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so «klar» ausgedrückt, als er, wenige Sekunden später, 
sagte: «Unsere, die sozialistischen Kreise, die libera
len Kreise.» Herr Leuenberger, hier arbeiten Sie nun mit 
sprachschöpferischen Mitteln, die ich als Freisinniger zu
rückweise. Wir aus der Stadt Zürich wehren uns auch da
gegen, dass die Haltung der zürcherischen Behörden als 
Provokation, als Gewalttätigkeit hingestellt wird. Sie war 
und sie ist auch heute eine blosse Reaktion, zum Teil eine 
wenig konsequente Reaktion - das gebe ich zu -, aber es 
ist eine Reaktion auf die ständigen und unglaublichen Pro
vokationen der sogenannten Jugendbewegung. Die städ
tischen Behörden waren bei uns immer gesprächsbereit. 
Sie sind es auch heute noch. Sie kennen alle unseren 
Ratskollegen, Herrn Stadtpräsident Dr. Widmer. Er ist ein 
Mann, der ausgleichend wirkt Das möchte ich doch an 
dieser Stelle klar sagen. 
Auch wir zürcherischen Freisinnigen wissen ganz genau, 
dass mit den Mitteln der Polizei, mit den Mitteln des Straf
rechtes selbstverständlich längst ni,cht alle Probleme, 
aucli nichl die Probleme der Randgruppen in unserer Ge
sellschaft, gelöst werden können. Trotzdem sind diese Mit
tel bereitzustellen, denn die Rechtssicherheit, die Wahrung 
der Rechtsordnung, die heute in Zürich nicht mehr genü
gend geschützt wird, geht vielem anderem vor. 
Es braucht, das möchte Ich abschllessend sagen, selbst
verständlich ein Zusammenwirken von Behörden aller Stu
fen; der Familien, der Kirchen, der Presse und auch der 
Parteien, um den Problemen, mit denen wir uns konfron
tiert sehen, Herr zu werden. Hier _ist aber auch einmal zu 
sagen, dass es natürlich höchst bedauerlich ist, wenn sich 
in der Stadt Zürich die grösste Partei, die sozialdemokrati
sche, praktisch weitgehend mit dieser sogenannten Ju
gendbewegung solidarisiert, die uns diese enormen Pro
bleme schafft 
Ich könnte Ihnen dazu Dutzende von Beispielen geben. 
Das ist ja so weit gegangen, dass sich sämtliche Vertreter 
der sozialdemokratischen Partei in der städtischen Exeku
tive von der Partei absetzen mussten und heute ihre Par
teibeiträge nur noch auf ein Sperrkonto einzahlen. Ich 
möchte die gutgesinnten Mitglieder dieser Partei auch ein
mal zu einem Zusammenwirken mit uns allen aufrufen, um 
mit diesen Problemen fertigzuwerden. 
Ich trete für Eintreten ein und bitte Sie, den Nichteintre
tensantrag von Herrn Herczog mit der wünschbaren Deut
lichkeit abzulehnen. 

M. Couchepln: Comme toute actlvita humaine, la criminaii
ta evolue. II est normat des lors que les technlques poii
cieres et las Jois elles-mämes avoluent. Des formes nou
velles de crlminalite apparatssen·t qui exlgent des preci
sions dans la definitlon des intractions. Les facilites de 
communications, en outre, permettent une internationalisa
tlon de la crlminaiite et a cette internationalisation doit 
correspondre plus de solidarite entre les Etats et leurs 
organes charges de la represslon. 
Mais les nacessites techniques ne sont pas tout. Certains 
principes essenliels, qui tiennent a la nature mäme de la 
damocratie, ne doivent pas Eitre negllges. En effet, si la 
repression est sur la pente naturelle des regimes totali
taires, ce n'est pas le cas pour la democratle. A la base 
de notre systeme penal, II y a l'idae que l'amendement est 
preferable a la punitlon, que Ja repression ne doit pas 
aller au-dela de l'indispensable pour assurer une securite, 
une protectlon normale des gens et des biens. Les impre
cislons dans Je texte legal doivent Eitre evltees pour empä
cher les abus. Enfln, tout ce qui pourrait ouvrir la porte au 
delit d'opinion doit Eitre repousse fermement. L'experlence 
a par allleurs demontre que l'aggravation des peines n'a 
que peu d'influence sur la decislon du criminel d'aglr ou 
de ne pas agir. Bref, en regime democratique, en regime 
liberal, on ne dolt pas prendre Je risque d'aller au-dela de 
la repression necessaire; on doit plutöt prendre le risque 
de rester en dei;:a de la repression necessaire. Dans cet 
esprlt, les proposltfons de la majorite de la commission 
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me paraissent aller trop loin. Par exemple, en fixant a 
deux ans de reclusion au minimum la pelne de l'arti
cie 139, chiffre 2, on fait disparaitre la possibilita d'accor
der le sursis. L'octroi du sursis, vous le savez, n'est en 
effet pas possible pour des peines dont la duree est supe
rieure a 18 mois. EmpElcher le sursis dans un tel cas, 
n'est-ce pas donner plus de poids a la punition qu'a la 
possibilite d'amendement? En prevoyant, a l'article 145, 3e 
alinea, la poursulte d'office, ne charge-t-on pas lnutile
ment la justice penale? Ne faut-il pas au molns dlstlnguer 
les cas graves des cas de peu d'importance? 
L'article 259, selon la verslon de la majorite, me parait 
plus vague que ie texte actuel. II est trop general, par la 
mäme, susceptlble d'interpretations telles que des abus 
pourraient naitre. 
Enfin, l'article 260 pose en soi un probleme, celui de sa
voir Oll doit commencer la repression sur l'arc qui conduit 
de !'Intention a l'execution d'une action crimineiie. La aus
si, une certaine prudence s'impose. 
Aux propositions de la majorite, je prefere, en fonction 
mäme de mes options liMrales, ceiies de la mlnorite, sauf 
a l'article 260, Oll une solution moyenne devrait ätre trou
vee. 
En appuyant la minorite, on tient mieux compte de l'esprit 
de ilberte et de tolerance et de la volonte d'autolimitatlon 
dans la repression, qui est a la base du systeme penal en 
regime democratique. Las peines prevues par la minorite 
n'empElchent pas une protection suffisante et efflcace du 
citoyen. Elias evitent a Ja justice penale la commission 
d'abus: alles soustraient la justice penale au risque de 
frapper au-dela du necessaire. 
Je vous propose d'entrer en matiere et j'appulerai las pro
positions de la minorite sauf en ce qui concerne l'arti
cle 260. 

Weber-Arbon: Ich gestatte mir zu dieser Strafgesetzbuch
novelle einige wenige Bemerkungen aus der Sicht eines 
erstinstanzlichen Richters. 
Als Leitsatz gewissermassen steht zu Beginn dieser Bot
schaft (auf Seite 2 oben) folgendes: «Die Revision folgt 
vier parlamentarischen Vorstössen, die darauf abzielen, 
das Gefüge strafrechtlicher Normen so zu verstärken, dass 
sie gegen Gewaltverbrechen besseren Schutz bieten.» Es 
geht also um besseren Schutz gegen Gewaltverbrechen. 
Ich betone meinerseits, dass wir es in unserem Staat un
seren Bürgerinnen und Bürgern schuldig sind, alles zu 
tun, um sie vor Verbrechen aller Art zu schützen. Aber 
hören Sie nochmals gut zu: strafrechtliche Normen sollen 
den Schutz gegen Gewaltverbrechen besser als bisher ge
währleisten. 
Darf ich Sie aber doch darauf aufmerksam machen, dass 
im konkreten Fall eines Gewaltverbrechens die Tat längst 
begangen worden ist," bevor das Strafgesetzbuch zur An
wendung gelangt. Wir müssen uns also im klaren sein, 
dass der Schutz, von dem die bundesrätliche Botschaft 
spricht, und die erwähnte Revision, die sich charakteristi
scherweise auf verschiedene parlamentarische Vorstösse 
abstützt, von recht relativem Wert sind. 
Man spricht in der Strafrechtslehre von der sogenannten 
generalpräven'tiven Wirkung, welche eine Strafandrohung 
für ein Delikt haben soll. Der potentielle Täter soll also 
wissen, dass Ihm eine bestimmte Strafe droht (d. h. Ge
fängnis, sogar Zuchthaus), wenn er die Tat begeht. Die 
Strafandrohung soll also den Täter warnen, ihn vor seiner 
Tat abschrecken. Ueber die Wirksamheit dieser General
prävention gibt es natürlich bloss Spekulationen, aber kei
ne eigentlichen Beweismöglichkeiten. 
Ich habe etwas den Eindruck, der wahre, wirkliche Grund 
zu dieser Strafgesetznovelle liegt in einem anderen Be
reich der Begründung unseres Strafgesetzes. Es ist doch, 
wenn wir ehrlich sein wollen, das Bedürfnis aller unserer 
Rechtsgenossen, dass ein einmal begangenes Delikt ge
sühnt werden soll. Der Ruf nach Sühne, nach Vergeltung 
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oder, primitiver ausgedrückt, nach Rache für eine Tat war 
immer da und wird nie verstummen. 
ich habe hier das Lehrbuch von Haftar, der schon vor 
Jahrzehnten zu diesem rechtskriminalpolitischen Problem 
geschrieben hat: «Die Zahl derer ist unübersehbar gross, 
die bald Vergeltung und Rache gleichsetzen oder ethische 
und religiöse Zweckmomente in den Vergeltungsbegriff 
hineintragen oder die Vergeltung mit der persönlichen Ge
nugtuung verwechseln, die der durch ein Verbrechen Ver
letzte erstrebt. In allen Nuancen schillert dieser Vergel
tungsbegriff, und alle Aufklärung wird das nicht ändern.» 
Und weiter unten: «Ob der Vergeltungsbegriff aufzugeben 
oder beizubehalten Ist, wird nicht durch die Wissenschaft 
entschieden. Der Vergeltungsgedanke liegt im Volksbe
wusstsein, und er ist von der Auffassung, die das Volk 
vom Strafrecht hat, auch nicht zu trennen.» 
Die Botschaft des Bundesrates enthält - ich würde sagen 
charakteristischerweise - kein Wort zur Frage, ob diese 
Generalprävention wirklich Erfolg haben werde, Erfolg ha
ben könne. Ich habe Verständnis dafür. Es liegt vielleicht 
eine gewisse Resignation als Schatten über der ganzen 
bundesrätlichen Botschaft, welche bloss trocken Doku
mente auflistet, die Anlass zu dieser Gesetzesrevision ga
ben: parlamentarische Vorstösse, internationale Abkom
men. Unter diesem Gesichtspunkt der Generalprävention 
wären die Artikel 137 und 139 zu zftieren, neu aber auch 
die modifizierte Fassung des Artikels 145, gewissermassen 
eine /ex turicensis, wenn Sie mir diesen Steckbrief gestat
ten. - Etwas anders gelagert ist dann aber doch die einzi
ge markante Neuschöpfung in dieser Gesetzesnovelle, 
nämlich Artikel 185, der Tatbestand der Geiselnahme. 
Anders zu qualifizieren ist auch die Ausweitung des Tatbe
standes der Entführung. Damit gehe ich durchaus ·einig. 
Sie ist nowendig und angebracht; darum bin ich auch mit 
Ueberzeugung für Eintreten auf die Vorlage. Es ist eigent
lich doch bemerkenswert, dass früher, bei der Schaffung 
unseres Strafgesetzes, das Motiv für diesen Tatbestand 
der Schutz des Opfers unter dem Gesichtspunkt seines Al
ters und Geschlechtes war; heute bekommt das Opfer 
auch unter dem Gesichtspunkt der politischen Attraktivität 
einen Stellenwert, der eben eine Ausweitung dieser Straf
gesetznorm verlangt. 
Als Strafrichter habe ich von jeher ein Merkmal unseres 
Strafgesetzes als besonders wertvoll empfunden, nämlich 
den weiten Strafrahmen sowohl nach unten wie nach 
oben. Aus dieser Sicht bedaure ich die Vorschläge von 
Bundesrat und Kommission etwas, da und dort einfach die 
Strafminima nicht wesentlich, aber doch formal ausdrück
lich zu erhöhen. Ich verweise auf die Artikel 138 und 
139. 
Anders liegen die Dinge beim neu umschriebenen Delikt 
der Freiheitsberaubung, bei der Geiselnahme. Hier frage 
ich mich doch, ob eine Spezialbestimmung (wie sie in Arti
kel 185 Ziff. 4 vorgesehen ist) wirklich notwendig sei. Hier 
wird eine Kann-Vorschrift vorgesehen für den Richter, da
mit er den Täter unter bestimmten Voraussetzungen milder 
bestrafen kann. Dabei muss aber abgestellt werden auf ein 
Phänomen, das längst vorbei ist, wenn der Richter seinen 
Entscheid zu fällen hat. Die Kann-Vorschrift betrachte ich 
hier als reine Theorie, weil der Richter gar nicht mehr 
abweichen kann vom Resultat des Verhandlungsergebnis
ses, das sich vorher zwischen den zuständigen Behörden 
und dem Täter ergeben hat. 
Nicht als Richter, sondern als Politiker setze ich zu Artikel 
259 ein grosses Fragezeichen. Herr Kollege de CRpitani: 
er ist vager geworden in der neuen Formulierung gegen
über dem alten Artikel 259. Ich stimme hier deshalb der 
Kommissionsminderheit zu; damit übrigens auch den Ex
perten, die diesen Text lieber fallenlassen wollen. 

Noch kurz zu Artikel 260bis: er bedeutet einen grundsätzli
chen Einbruch in das sorgfältige Gefüge des Strafgesetz
buches, indem der Grundsatz der Straflosigkeit von Vorbe
reitungshandlungen durchbrochen wird. Ich gestehe Ihnen 
offen: ich habe Verständnis für diesen Gedanken, aber er 

scheint mir textlich nicht ausgereift zu sein. Ich sympathi
siere hier mit dem Antrag Muhelm, der doch das Phäno
men der Vorbereitungshandlung präziser absteckt, als das 
der Antrag der Kommissionsmehrheit tut. Auch ist er unter 
diesem Gesichtspunkt dem Antrag Petltpierre vorzuzie
hen. 

Was ich am Antrag Muhelm noch korrigiert sehen möchte 
im Sinne des Konzeptes der Kommission, ist die Enumera
tion der Tatbestände. Ich hoffe, dass hier vielleicht doch 
eine «Heirat» zwischen den beiden Anträgen zustande 
kommen möge. ich wünsche einer solchen Entwicklung 
recht viel Glück und Erfolg. 

Muhelm: Gestatten Sie auch mir einige Bemerkungen zum 
Eintreten. Ich möchte mich vor allem aus der Sicht eines 
Mitgliedes des Europarates äussern, also aus internationa
ler Sicht. Zunächst aber ganz allgemein: 

Wir haben es zweifellos mit einer üblen Erscheinung unse
rer Zeit zu tun, da wir feststellen müssen, dass die Verbre
chen unter Anwendung von Gewalt in der letzten Zeit 
quantitativ und qualitativ zugenommen haben. Ich glaube, 
wir dürfen diese Entwicklung nicht verharmlosen, wie das 
Herr Herczog in seinem Votum getan hat. Wir erleben den 
Terrorismus in unseren Nachbarländern, wenn auch zuzu
geben ist, dass die Schweiz mehr oder weniger davon ver
schont geblieben ist; die Wellen des Terrorismus schlagen 
aber doch immer wieder zu uns herüber. Wir sind Zeugen 
davon, wie Gewaltakte bei Menschen Angst und Schrek
ken hervorrufen, ihre persönliche Freiheit bedrohen; wir 
sehen, wie kleine Gruppen mit Gewalt rechtswidrige Ziele 
erreichen, wie sie das Funktionieren des Staates lahmle
gen wollen. Wir sehen, wie Minderheiten klaren Mehrhei
ten ihren Willen aufzwingen wollen. Wir stellen auch mit 
Schrecken fest, dass neue Mittel angewendet werden, die 
verabscheuungswürdig sind, wie Entführung, Geiselnahme 
oder sogar Massenvernichtungsmfttei. 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass der Terroris
mus für den freiheitlichen und demokratischen Rechts
staat (zu dem wir uns doch alle, nehme ich an, oder doch 
fast alle bekennen) eine echte Gefahr und eine echte Her
ausforderung darstellt. 

Wir müssen natürlich die Frage stellen: Woher kommt die
ser Terror? Er kommt nicht nur von den gesellschaftlichen 
Zuständen, wie das Herr Herczog meinte. Er hat nämlich 
auch ideologische Ursachen. Der Terror ist zweifellos ein 
böses Erbe des Faschismus früherer Jahre und Jahrzehn
te, aber auch noch der Gegenwart. Er ist aber auch die 
giftige Frucht linksextremer Ideologien, die in den letzten 
Jahren grassierten; es wundert mich destiafb nicht, dass 
die PdAIPSA-Fraktion einen Nichteintretensantrag stellt. 
Terrorismus ist ein Ausfluss totalitärer Systeme, die wir 
ablehnen. Er verneint den Grundwert der Freiheit und der 
Menschenwürde. Er ist im Grund nihilistisch und negiert 
alle moralischen Werte. Deshalb ist es nötig, wennn wir uns 
gegen diesen Terrorismus und . solche Gewaltanwendung 
überhaupt wenden. 

Wie soll nun aber - das ist die zweite Frage - die Abwehr 
und Bekämpfung von krimineller Gewalt, von Terrorismus 
erfolgen? Der Bundesrat macht uns eine Vorlage zur Revi
sion des Strafgesetzbuches, mit neuen Straftatbeständen, 
mit höheren Strafandrohungen. Bringt das den Schutz ge
gen Gewaltverbrechen? Hier müssen wir feststellen, dass 
das Strafrecht natürlich im wesentlichen repressiv wirkt, 
also nach erfolgter Tat. Wir meinen, dass man eigentlich 
mehr präventiv wirken sollte. Natürlich hat das Strafrecht 
vielleicht auch eine gewisse präventive Wirkung, aber wir 
sind der Auffassung - und hier teile ich die Meinung mei
ner sozialdemokratischen Kollegen Merz und Weber -, 
dass wir auch auf politischer und sozialer Ebene Mass
nahmen ergreifen müssen. Wir müssen immer im Auge 
behalten, dass wir in unserem demokratischen Entschei
dungsprozess mehr Mitsprachemöglichkeiten schaffen, da
mit dem Gefühl der Ohnmacht, das viele Bürger bei uns 
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haben, entgegengewirkt werden kann. Wir müssen auch 
dafür sorgen, dass mehr soziale Gerechtigkeit und Gleich
heit in der Erziehung, bei der ~Beschäftigung, im Sied
lungswesen und so weiter Platz greift. Das Ziel muss doch 
sein, auch diese entwurzelten Leute - es sind Entwurzelte 
- wiederum zu integrieren und in unser~r Gesellschaft, in 
unserem Staate zu verwurzeln. Für uns kann daher die 
Verschärfung des Strafrechtes nur eine der Massnahmen 
sein, die ergriffen werden sollen, um diesen Gewaltakten 
entgegenzutreten. 
Es ist aber nicht zu bestreiten, wenn man einen Blick in 
die Weit tut, dass dieser Terrorismus internationalen Cha
rakter hat; auch Herr Herczog kann das nicht wegdiskutie
ren. Es ist eine internationale Erscheinung, und die Ver
bindungen sind sogar da, das lässt sich klar nachweisen. 
Es ist deshalb besonders notwendig, dass wir die Bekämp
fung auch international führen und ausrichten, und zwar 
durch die zwischenstaatliche Rechtshilfe. Wir müssen da
zu kommen - wir haben diesen Schritt an und für sich 
schon eingeleitet -, dass wir Terrorakte, Gewaltverbrechen 
niemals als politische Delikte anerkennen, und zwar weil 
sie mit abscheulichen Mitteln begangen wurden. Die Mittel 
eliminieren hier die Motivierung. Wir haben das im Artikel 3 
des Bundesgesetzes über die internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen ausdrücklich festgelegt. Wir haben in die
sem Zusammenhang auch unser Strafgesetz revidiert, in
dem wir für Terrorakte die Unverjährbarkeit einführten, 
genau wie für Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen 
die Menschhe.it. Ich glaube, mit diesen Revisionen des 
Rechtshilfegesetzes und des Strafgesetzes, die wir bereits 
vorgenommen haben, haben wir die Voraussetzung ge
schaffen, dass die Schweiz der europäischen Konvention 
zur Bekämpfung des Terrorismus beitreten kann. Wir soll
ten das tun, sobald das Rechtshilfegesetz in Kraft tritt. 
Darin wird nämlich international der Grundsatz statuiert: 
ausliefern oder dann selber bestrafen. Es soll nicht mehr 
vorkommen, dass Terroristen sich in einem der europä
ischen Länder nun ungestraft aufhalten und einen Unter
schlupf suchen können, sondern er soll ausgeliefert wer
den. Wenn der Auslieferung zwingende Gründe entgegen
stehen, weil es zum Beispiel ein eigener Staatsangehöri
ger ist, dann muss sich der betreffende Staat dazu ver
pflichten, ihn selber nach seiner eigenen Gesetzgebung zu 
bestrafen. Es muss nun dafür gesorgt werden, dass dieses 
Prinzip durchdringt, und wir müssen hier Solidarität mit 
den anderen Staaten halten, die vom Terror geplagt 
sind. 
Wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Gewalttäter 
rasch und wirkungsvoll verfolgt werden können und dass 
sie einer gerechten Bestrafung entgegengeführt werden 
unter Einsatz aller legitimen Mittel, die einem Rechtsstaat 
zur Verfügung stehen. Dabei bin ich mir vollständig be
wusst, dass der Rechtsstaat bei der Abwehr von Gewaltta
ten und Terrorakten auf seine Grenzen sehen muss, die er 
nicht überschreiten darf. Der Rechtsstaat darf sich nicht 
selber verleugnen. Er muss sich an eine strenge Legalität 
halten und muss vor allem die menschlichen Grundrechte 
und insbesondere die persönliche Freiheit soweit als mög
lich hochhalten. Und da geht mir der Artikel 259, wie ihn 
die Kommission vorgeschlagen hat, und auch Artikel 260bis 
zu weit. Ich komme dann darauf zurück bei der Detailbera
tung. 

Abschliessend möchte ich sagen, dass wir als Parlamenta
rier eine grosse Verantwortung dafür haben, dafür zu sor
gen, dass wir eine möglichst freiheitliche, aber auch eine 
möglichst gerechte Gemeinschaft haben und gestalten 
können. Wir müssen auch an einem sauberen Rechtsstaat, 
in dem die Macht an das Gesetz gebunden bleibt - auch 
die polizeiliche Macht! -, festhalten und dafür sorgen, 
dass er auch in Zukunft gewährleistet bleibt. 

M. Crevolsler: Nous voulons en preambule rejeter catego
riquement - et le denoncer - le proces d'intention fait par 
certains parlementaires aux membres de notre groupe, au 

sujet de leur position face a la violence criminelle et au 
terrorisme. Nous affirmons vouloir, comme tous ici dans 
cette enceinte, ameliorer la securite des citoyens. II taut 
que cela soit dit, Monsieur Muheim. Nous refusons toute
fois de soutenir des mesures inefficaces, inadaptees et 
dangereuses pour la securite du droit lul-meme. 
Ni le message du Conseil federal, ni le rapport explicatif 
de la commission d'experts concernant la modification du 
Code penal qui nous est proposee aujourd'hui ne presen
tent une analyse correcte et objective du phenomene de 
la violence. M. Herczog a dit - et nous n'insisterons pas 
sur ce fait - a quei point ies pulsions irrationnelles d'une 
opinion publique manipulee et matraquee sur le sujet par 
certains media, servent ici de pretexte a une revision du 
Code penal, peu fondee dans !es faits et dangereuse en 
droit. Nous constatons aussi que ce conditionnement psy
chologique a meme atteint certains de nos collegues, et 
ceia nous inquiete beaucoup. 
On parle de prevention: Nous sommes fondamentalement 
d'accord avec une telle preoccupation, mais lorsqu'on es
pere obtenir une prevention des actes de violence par une 
aggravation de la repression, et non par une Intervention 
sur !es causes memes de la violence, lorsqu'on sait par
faitement que les criminels potentiels vises par ces nou
velles dispositions du Code penal ne sont en rien dissua
des d'accomplir leurs actes, on doit bien admettre que, 
derriere certaines justifications, II y a une volonte in
avouee - inavouable - de renforcer le caractere policier 
de notre Etat et de limiter !es droits des citoyens. 
Je vais donc me permettre quelques remarques comple
mentaires sur deux articles soumis au vote de ce con
seil. 
S'agissant des act~s preparatoires (art. 260bls, selon le 
projet de la commission du Conseil national), notre droit 
penal est celui d'un Etat de droit dans lequel l'impunite 
des actes preparatoires est de regle. Une breche, telle 
qua celle prevue actuellement dans ie systeme, peut con
duire a creer un Etat policier, a faire reculer le seuil mini
mum de la tentative jusqu'au stade de la simple hypothese 
- ou presque -, a impliquer dans des affaires de terro
risme ou d'autres delits semblables, des personnes 
n'ayant commis aucun acte material, voire a atteindre de 
simples opposants politiques. 
Enfin, on pourrait se demander pourquoi i'illiceite des 
actes preparatoires n'est pas prevue aussi pour toutes 
sortes d'autres infractions telles que l'abus de confiance, 
l'escroquerie, l'usure, la gestion deloyale, la banqueroute, 
!es faux dans !es titres. 
Parions brievement de la provocation publique au crime et 
a la violence (art. 259). L'article 259 actuel sanctionne deja 
la provocation au crime. II n'a trouve que peu de cas d'ap
plication et aucun dans les cinq dernieres annees. C'est 
ici que le terrorisme est vraiment utilise comme un alibi 
pour la lutte contre toute violence, quels que soient sa 
gravite et ses mobiles, quel que soit le conflit qui la provo
que et qui peut lui donner une dimension de contre-vio
lence. D'autre part, dans la mesure Oll ce cas de provoca
tion pubiique pourrait correspondre a un cas particulier 
d'instigation, rappelons que cette infraction est dejä sanc
tionnee d'une maniere generale par l'article 24 du Code 
penal et que le cas de la responsabilite de la presse, au
quel pensent certains, est deja regle a l'article 27 du Code 
penal suisse. Le projet d'article 259 est donc inefficace et 
inutile. 
Enfin faut-11 rappeler, avec le Conseil federal, que les deux 
propositions de reprlmer dorenavant la provocation publi
que a la violence et les actes preparatoires n'ont pas sa
tisfait les autorites et les milieux consultes. 

En conclusion, räpetons que, si l'on n'a jamais autant parle 
de la vlolence qu'a notre epoque, c'est une contre-verite 
sociologlque et statistique d'affirmer qu'il y a chez nous 
une reelle augmentation de la violence. Au contraire, II n'y 
a prlitiquement, il n'y a probablement jamais eu une plus 
grande securite que dans notre societe oll chacun est de 
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plus en plus assure contre tous les rlsques possibles. Par 
contre, II y a une vlolence qul appelle Ja vlolence, et nous 
cralgnons, quant a nous, slncerement, que ce soft le cas 
avec la mlse en scene polltique qui a prepare l'actuel pro
Jet de revislon du Code penal suisse. 
Nous vous invltons donc a suivre la proposltlon de 
M. Herczog de ne pas entrer en matiere ou, pour le molns, 
ä tltre subsidlaire, ä renoncer notamment aux mesures 
auxquelles nous avons fait allusion et a suivre en partlcu
ller, aux artlcles 259 et 260bls, l'avis de ia minorite de la 
commlsslon. 

Oehen: Die Nationale Aktion befürwortet vollumfänglich 
die vorgeschlagenen Verschärfungen des Strafgesetzbu
ches. Seit langem sind wir der Auffassung, dass der Bür
ger ein Anrecht auf einen bestmöglichen Schutz vor veir
brecherlschen Elementen hat, unter welchem Titel diese 
auch stels agieren. Wir betrachten diese Verschärfungen 
nun als eine Antwort auf das Absinken des kulturellen 
Standes unseres Volkes, auf die zunehmende geistige lee
re und ethisch-moralische Richtungs- und Ziellosigkeit all
zu vieler Zeitgenossen. 
Die Verschärfungen des Strafgesetzbuches an sich - und 
das möchte Ich mit aller Nachdrücklichkeit erklären - sind 
keinesfalls selbst ein Rückschrift des humanitär-zlvllisato
rischen Standes. Ruhe und Ordnung als wünschbarer Zu
stand einer Gesellschaft sind nicht einfach ein Reizwort 
für linke Hellsbringer, sondern tatsächlich eine Vorausset
zung für die Entwicklung der Gesellschaft und des einzel
nen zu einer echten Kultur, -zu vollem Menschsein. Dass 
dabei Ruhe und Ordnung nicht als Friedhofruhe eines un
terdrückten Volkes zu erstreben sind, ist völlig klar. Echte 
humanitäre Gesinnung der Gesellschaft, eine Abkehr vom 
reinen Materiai'ismus und die Annahme der Autorität eines 
höheren Wesens scheinen mir Voraussetzungen zur Hö
herentwicklung der Gesellschaft und damit einer friedli
chen Erreichung von Ruhe und Ordnung zu sein. Mit Inter
esse habe Ich festgestellt, dass die Abschreckungswirkung 
der Slrafen Jetzt von einer Mehrheit - wenigstens der 
Kommission, wenn ich das aus dem Votum der Kommis
sionspräsidentin schliessen darf - akzeptiert wird. Dies 
ganz Im Gegensatz zu Aussagen, die wir bei der Diskus
sion der Androhung der Todesstrafe als schwerstem Straf
mass vor nicht allzu langer Zeit zu hören bekamen. 
ich habe aber ebenfalls mit Interesse die Voten der Her
ren Herczog und Leuenberger zur Kenntnis genommen. 
Vieles, was sie gesagt haben über die Ürsachen wachsen
der Kriminalität, insbesondere in bezug auf die schlechten 
Einflüsse, die unter dem Titel der Handels- und Gewerbe
freiheit entwickelt werden, kann nur unterstrichen werden. 
Bel beiden mangelt aber völlig die Einsicht - so scheint 
mir -, dass eine Höherentwicklung der Gesellschaft zur 
Verantwortung gegenüber dem einzelnen nicht möglich isl, 
wenn der Mensch als letzte Instanz des Gewissens ange
rufen wird. Absolute menschenwürdige Verhaltensformen 
und Leitlinien des Lebens können nur auf der Basis chrlst
llcher bzw. allgemein religiöser Grundlagen entwickelt 
werden, die Jegllchen momentan bestimmten Utilitarismus 
ausschliessen. Allzu viele Erscheinungen unserer Gesell
schaft sind nur als Folge des Verlustes moralisch-ethi
scher Grundsätze der Gesellschaft zu verstehen. Wo der 
Hebel ausser bei der von uns befürworteten Generalprä
vention also auch noch anzusetzen Ist, dürfte damit klar 
zum Ausdru,ck gebracht worden sein. Dass dies aber nicht 
Im Rahmen des Strafgesetzbuches gemacht werden kann, 
ist ebenso offensichtlich. 
Es darf nicht Obersehen werden, dass der Terrorismus, 
dem mit den vorgeschlagenen Massnahmen begegnet wer
den soll, drei Quellen haben kann: nämlich das reine Ver
brechertum, dann der politisch motivierte Terrorismus, der 
aus der langfristigen Fehlentwicklung unserer Gesellschaft 
mltzuerklären ist, und _der Terrorismus als Kampfmittel lm
perlallstlscher Mächte, vorwiegend llnker und linkster Pro
venienz. 

Auch wenn wir die Verschärfungen, wie sie hier zur Dis
kussion stehen, vollumfängllch bejahen, so möchten wir 
doch bei der gleichen Gelegenheit darauf hinweisen, dass 
selbstverständlich mit diesen Mitteln lange nicht das gan
ze Spektrum der Bedrohung von Friede, Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit abgedeckt werden kann. Es liegt In unserer 
Aufgabe, die nötigen Mittel zu entwickeln, damit man dem 
ganzen Komplex gerecht werden kann. 
Trotz diesem Vorbehalt empfehlen wir Ihnen Eintreten 
und Annahme der Vorlage. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Ich kann mit Befriedi
gung feststellen, dass nur ein Sprecher der Fraktionen 
und nur ein Sprecher der persönlichen Votanten sich ge
gen Eintreten auf die Vorlage ausgesprochen hat. 
Herr Herczog, der den Nichtelntretensantrag gestellt hat, 
sieht drei Gründe,· auf diese Vorlage nicht einzutreten. 
Nach seiner Ansicht ist diese Vorlage kein geeignetes Mit
tel, die Gewaltverbrechen einzudämmen, weil die Präven
tlonstheorle bei diesen Delikten. versage; der Terrorist sei 
ja nicht derjenige, der zuerst das Strafgesetzbuch konsul
tiere, bevor er seine Tat begehe. Nun hat aber die Präven
tionstheorie einen zweifachen Aspekt. Es geht einerseits 
um die Spezialprävention, der einzelne Täter soll abgehal
ten werden, diese Tat zu begehen; und andererseits geht 
es auch um die Generalprävention, eine Mehrzahl von 
möglichen Tätern soll abgeschreckt werden, solche Taten 
zu begehen. 
Die Spezialprävention funktioniert natürlich am besten in 
der Zeit, während der der Täter im Gefängnis sitzt. Dann 
kann er ganz bestimmt keine strafbaren Handlungen mehr 
begehen. In der Zelt, da er die Freiheitsstrafe abbOsst, 
sollen mögliche Opfer geschützt werden vor seinen weite
ren Taten. Der Täter muss In dieser Zelt mögtlchst reso
zialisiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es 
eine bestimmte Zeitdauer. Das kann man nicht in 14 Tagen 
erreichen.· Ich erwähne folgendes Beispiel: Sollte ein 
Rechtsextremist Herrn Herczog überfallen mit Gewalt, mit 
Waffen, ihn als Geisel nehmen, und sollte dann die Pollzel 
durch rasches und gezieltes Eingreifen Ihn befreien und 
den Täter einsperren können, dann, glaube Ich, hätte auch 
Herr Herczog ein gewisses Interesse, dass dieser Täter 
nicht sofort wieder freigelassen wird, damit die Spezialprä
vention mindestens eine gewisse Zelt lang wirkt und damit 
der Täter, bevor er wieder bedingt entlassen wird, mög
lichst gebessert In die Freiheit zurückkehrt. 
Die lebenslängliche Zuchthausstrafe wird nach dem allge
meinen Teil des Strafgesetzbuches in der Regel nach 15 
Jahren beendigt (Zuchthaus und Gefängnis nach VerbOs
sung von zwei Dritteln der Zelt), so dass die Möglichkeit, 
dass der Täter wieder auf freien • Fuss gesetzt wird, doch 
relativ rasch wieder da Ist. 
Ein zweiter Grund, der von Herrn Herczog angeführt wor
den ist, um nicht auf die Vorlage einzutreten, sei die Un
bestimmtheit der Straftatbestände; diese Unbestimmtheit 
führe zu Rechtsunsicherheit. Er hat drei Beispiele ge
nannt, wovon mindestens zwei einen völlig untauglichen 
Versuch darstellen, Sie zum Nichteintreten zu bewegen. 
Als Beispiel hat er genannt, in Artikel 137 werde Jetzt ge
sagt, die besondere Gefährlichkeit des Täters bei Dieb
stahl und bei Raub sei strafverschärfend; das sei unbe
stimmt und führe zu Rechtsunsicherheit. Ich muss Ihm 
erwidern: das steht heute schon Im Artikel 137. Es helsst 
dort in Ziffer 2: «Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter drei Monaten be
straft, wenn der Diebstahl» - es folgt zuerst die Erwäh
nung anderer Gründe - «auf andere Welse die besondere 
Gefährlichkeit des Täters offenbart.» Also ein Begriff, den 
wir heute schon Im Gesetz haben. Das wäre somit kein 
Grund, auf die Vorlage nicht einzutreten, sondern Im Ge
genteil ein Grund, auf die Vorlage einzutreten, um diesen 
Punkt eventuell anders zu regeln. 
Als weiteres Beispiel hat Herr Herczog gesagt, bei Artikel 
259 werde jetzt die Aufforderung zu Verbrechen oder zu 
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Gewalttätigkeit unter Strafe gestellt. Das hätte zur Folge, 
dass, wenn öffentlich zur Abtreibung aufgefordert würde, 
dies nach neuem Recht strafbar wäre. Ich muss Ihnen 
sagen: das ist heute nach geltendem Recht schon straf
bar. Wir haben Heute einen Artikel· 259, der die Aufforde
rung zu Verbrechen unter Strafe stellt. Abtreibung Ist nach 
unserem Recht ein Verbrechen, also eine Straftat, die mit 
Zuchthaus als Höchststrafe bedroht ist. Sie· werden doch 
nicht behaupten wollen, es sei eine Aufforderung zu Ge
walttätigkeit, denn der Eingriff eines Arztes wird in der 
Regel nicht als Gewalttätigkeit empfunden; Ihr Beispiel 
stellt eine Aufforderung zu einem Verbrechen dar, was 
heute schon strafbar Ist. 
Dritter Grund von Herrn Herczog: die Vorlage stelle eine 
Beeinträchtigung der persönli-chen Freiheitsrechte dar. Wir 
haben da offenbar etwas verschiedene Auffassungen über 
den Begriff der Freiheit und der persönlichen Freiheits
rechte. Ich glaube nicht, dass es ein persönliches Frei
heitsrecht darstellt, strafbare Taten begehen zu dürfen. 
Die Freiheit eines jeden Bürgers findet ihre Grenzen in der 
Freiheit des Mitbürgers. Wenn wir verhindern, dass zu 
strafbaren Handlungen aufgefordert wird, werden wir si
cher nicht die persönlichen Freiheitsrechte des einzelnen 
damit beschneiden. Wir halten ihn nur davon ab, etwas 
Strafbares zu tun. Ich glaube, das ist doch etwas Positi
ves. 
Die übrigen Sprecher, vor allem die Sprecher der SP, ha
ben gewisse Bedenken gegen die Vorlage geäussert. Die 
Fraktion der SP stimmt nur der bundesrätllchen Vorlage 
zu, nicht aber den Ergänzungen, die von der Kommissions
mehrheit vorgeschlagen werden. Ueber diesen Punkt wer
den wir in der Detailberatung noch sprechen können. Herr 
Merz hat ausgeführt, die Ergänzungen seien gar nicht not
wendig, wir hätten gar keinen schweizerischen Terroris
mus. Es geht aber bei dieser Vorlage nicht um Terroris
mus allein. Sie werden auch vergeblich den Begriff Terro
rismus in der Vorlage suchen. Wir sind uns einig, dass 
diese ganze Vorlage sich gegen Gewaltverbrechen richtet, 
gleichgültig, ob sie politisch oder nicht politisch motiviert 
sind. Wir müssen doch fests'tellen, dass die Gewaltverbre
chen, zum Beispiel Raub und Diebstahl, in letzter Zelt zu
genommen haben. Herr Kaspar Meier hat auf diese Stati
stik hingewiesen. Er hat dann versucht - und damit bin ich 
persönlich nicht einverstanden -, die Humanisierung des 
Strafvollzugs etwas lächerlich zu machen. Das dürfen wir 
nicht. Wenn es· uns· ernst Ist mit der Resozialisierung des 
Straftäters, dann haben wir alles Interesse, den Strafvoll
zug zu verbessern .und menschlich würdig, also human zu 
gestalten. Wir erreichen die Besserung eines Straftäters 
nur dann, wenn wir den Strafvollzug auch entsprechend 
durchführen. 
Herr Leuenberger hat gesagt - Herr de Capitanl hat das 
bereits hervorgehoben -, man wolle mit dieser Revision 
des Strafgesetzbuches nur das nachholen, was man bei 
der Sozlalpoiltlk versäumt habe. Ich bin etwas erstaunt, 
dass ein Vertreter der SP-Fraktion Gewaltverbrecher 
gleichsetzt mit sozial Benachteiligten, als ob jeder Gewalt
verbrecher aus sozial niederen Schichten stammen würde. 
Ich glaube, das ist eine Unterstellung, die wir nicht anneh
men können. Es gibt - das Ist Ihnen allen bekannt - auch 
Gewaltverbrecher und Demonstranten, die aus sehr guten 
Fa'mlllen stammen; ich sehe nicht recht ein, was die So
zlalpolltik beim Sohn des Direktors verpasst hat, wenn die
ser Sohn auf die Strasse geht und Schaufenster einschlägt. 
Ich bin aber einig mit Herrn Leuenberger, dass die Ge
waltdarstellung In den Massenmedien zurückgedämmt 
werden muss. Möglicherweise könnte uns die neue Fas
sung des Artikels 259 behllfllch sein, die öffentliche Auffor
derung zu Gewalttätigkeiten inskünftig etwas einzuschrän
ken. 
Herr Couchepln hat beanstandet, dass beim qualifizierten 
Raub die Strafandrohung zu weit gehe. Wir werden In der 
Detailberatung noch darauf zurückkommen. Die Strafan
drohung Ist gegenüber der heutigen Regelung sogar redu-

ziert woräen. Wenn wir nun beim qualifizierten Raub noch 
mehr zurückgehen, dann stimmt das Verhältnis zur Straf
androhung beim Diebstahl nicht mehr. Dann wird der Räu
ber nur noch beinahe gleich stark bestraft wie der Dieb, 

• und das wäre nicht mehr gerecht. 
Herr Rolf Weber hat sich Gedanken gemacht über die Be
rechtigung der Strafe. Er hat rlchtigerwelse ausgeführt, 
Strafe sei keine Rache, keine Vergeltung, und hat dann 
auch das Wort Sühne im gleichen Zusammenhang ge
braucht. Sühne hat nicht dieselbe Bedeutung wie Vergel
tung und Rache. Sühne hat den Sinn von Versöhnung. Es 
soll dem Straftäter Gelegenheit gegeben werden, In aller 
Ruhe über das nachzudenken, was er getan hat. Er soll 
überlegen, dass es so ni-cht weitergeht, und er soll durch 
die Strafe reif werden für eine Resozialisierung. 
Soviel zu den Eintretensvoten. In der Detailberatung wer
den wir noch Gelegenheit haben, auf die verschiedenen 
Punkte einzugehen, die Einzelfragen betreffen. 

Mme Glrard, rapporteur: La presldente de la commission 
ayant repondu d'une maniere tres detaillee et tres jurldl
que aux differentes Interventions, je pourrai me contenter 
d'ätre brave. 
Comme eile, c'est avec satisfaction que j'ai constate que, 
dans l'ensemble des Interventions des groupes et des In
terventions parlementaires, se degagealt une majorite 
pour l'entree en matiere. 
Je voudrais taut de mäme repondre tres brievement a 
M. Herczog et lui dire cecl: nous avons la chance de vlvre 
dans un Etat democratique ou le drolt est ericore respec
te. Ce drolt permet, donne la possibilite de la dlscusslon. 
Alors a man avis, sl l'on fait le cholx de la vlolence, c'est 
que l'on a deja opte pour le crlme. Je deslrerals egale
ment dlre a peu pres la mäme chose a M. Leuenberger qui 
s'lnterroge sur les causes de la vlolence. On pourralt faire 
un lang debat sur ce sujet. Nous l'avons aborde, bien s0r, 
trop brievement, mais taut de mäme tres serieusement, 
dans le cadre de la commisslon. II est facile de rejeter sur 
la sochflte, sur l'Etat, voire sur les partls - sur certains 
partls, mais je ne veux pas entrer en polemlque a ce sujet 
- les ralsons, les causes de la vlolence. On dit que ce que 
nous proposons sert a rattraper ce que !'Etat social n'au
rait pas falt avant; et l'on parle de toxlcomanie, de blo
cage de personnel, et l'on pretend qu'on veut tranquilllser 
le publlc en augmentant les pelnes. Je crois que ces accu
sations ne resistent pas a une analyse serieuse. 
Quant a l'intervention de M. Couchepin, je lui dirai qu'elle 
m'a surprise et je crois qu'il cralnt que les mesures que 
nous proposons encourageraient les juges a utiliser plus 
largement ces mesures de la commlssion. Je pense au 
contraire - et c'est un constat que nous pouvons faire 
regullerement - qu'actuellement les Juges ont toujours 
tendance a se tenir dans les minlma des peines. Nous 
voulons slmplement, avec plus de clarte, donner aux juges 
ce qu'lls - en face de l'evolution sophistiquee de la crlml
nallte - ne peuvent plus juger, avec le code tel qu'il est, 
celui-cl datant de 1937 sauf erreur. 
Voila ce que tres brlevement je voulals donner en reponse 
a diverses Interventions, globalement, en vous remerclant 
de votre lnterät. 

Bundesrat Furgler: Dass die Gewaltverbrechen Im laufe 
dieses Jahrzehnts leider zugenommen haben, kann nicht 
bestritten werden. Wie die Präsidentin sagte, handelt es 
sich dabei um eine politisch motivierte, aber auch um die 
sogenannte gewöhnliche Kriminalität. Ich rufe Ihnen ein 
Beispiel aus der allerjüngsten Zelt In Erinnerung: das poli
tisch motivierte Gewaltverbrechen am Italiener D'Urso, der, 
genau gleich wie vor Ihm Moro, entführt, inhaftiert, be
droht, um sein Leben bangt. Stichwort Moro, Buback, 
Schleyer - alles Tatbestände, die Ihnen sattsam bekannt 
sind. Aber auch in der Schweiz gab es Auswirkungen bis 
und mit Wagner, mit einem Todesfall, und dem Angriff auf 
die Zöllner in Fahy. Daneben nimmt leider auch je länger, 
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je mehr die Geiselnahme im Zusammenhang mit Raub
überfällen auf Banken zu. Ebenso haben in den letzten Mo
naten Entführungen in erschreckender Zahl zugenommen, 
vor allem in den Nachbarländern. 
Wenn ich dies festhalte, so male ich nicht den Teufel an 
die Wand. Ich dramatisiere nicht, aber ich begreife sehr 
wohl, dass zu Beginn des letzten Jahrzehnts Motionen in 
beiden Räten mit dem klaren Auftrag an den Bundesrat 
eingereicht wurden, Massnahmen zuhanden des Parla
ments vorzubereiten, um die Sicherheit der Einwohner die
ses Staates noch besser zu gewährleisten. Darum geht es, 
und das ist doch wohl eines der edelsten Ziele auch unse
rer Eidgenossenschaft, dass jeder, der in diesem Staate 
lebt, ob Schweizer, ob Ausländer, sich selbst entfalten 
kann, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Ich komme 
auf die Ursachsfragen nachher noch zu sprechen. Aber 
wenn ich dies zu Beginn erwähne, so um darzutun, dass 
Herr Herczog eigentlich nicht beunruhigt sein muss über 
das Klima, aus dem die Vorstösse seinerzeit herausge
wachsen sind. Ich glaube, er und wir alle müssen vielmehr 
beunruhigt sein, dass derartige Veränderungen in unserer 
Gesellschaft Platz gegriffen haben, und wir müssen verste
hen, dass diese Art von Delikten nun einmal jedem Staat, 
vor allem jedem freien Staat, Sorgen bereitet. Wenn ich den 
Unterschied zwischen freien und unfreien Staaten treffe, 
so deshalb, weil in den unfreien, in Diktaturen, die man 
mit rechts oder mit links umschreibt, der Mensch sehr 
stille von der Bildfläche verschwindet, sei es in einer 
psychiatrischen Klinik, sei es irgendwo, um je nach Lage 
nie mehr oder dann sehr viel später wieder aufzutauchen. 
Auch dort gibt es die Fälle der psychischen und physi
schen Gewalt, über die - im Gegensatz zu uns - nicht öf
fentlich in Prozessen oder in den Parlamenten so leiden
schaftslos diskutiert werden kann wie bei uns. Dieser Hin
weis gehört aber doch zur Abrundung des Bildes der Welt, 
in der wir leben. 

In der Expertenkommission, von der die Vorentwürfe stam
men, waren alle Lager vertreten. Ich darf daran erinnern, 
dass Strafrechtsprofessoren, die verschiedenen Gruppie
rungen in diesem Rate nahestehen, mitgewirkt haben und 
die Expertenvorschläge mittragen. Dazu gehören u. a. Herr 
Professor Noll, Herr Professor Stratenwerth. Und wie Herr 
Professor Schultz als Kommissionspräsident in unserer na
tionalrätlichen Kommission mehrfach betonte, hat diese 
Expertenkommission den Schutz des Lebens im rechts
staatlichen Verfahren ins Zentrum gestellt und keineswegs 
die Beschränkung der Freiheitsrechte, wie das hier in ver
schiedenen Voten vor allem von Herrn Herczog, Herrn 
Crevoisier und - in anderer Weise - auch von Herrn Leu
enberger festgehalten worden ist. Auch dazu werde ich 
noch ein Wort sagen. 
Wenn ich nicht dramatisiere und den Unterschied in der 
Häufigkeit der Delikte zwischen den uns umgebenden 
Staaten und der Schweiz sehr wohl kenne und darob nach 
wie vor beglückt bin, dann führe ich das nicht zuletzt auf 
die Gesprächsbereitschaft zurück, die bei uns unter den 
Sozialpartnern nach wie vor besteht. Das hohe Gut des 
sozialen Friedens ist ohne Zweifel von uns weiterhin zu 
erhalten, weil auf diesem Grund Gewaltdelikte doch viel 
schlechter gedeihen als in jenen Gesellschaftsbereichen, 
wo dieser soziale Friede durch permanente Spannungen 
und Streiks abgelöst worden ist. Dennoch muss ich Ihnen 
sagen: Man täuscht sich, wenn man da und dort so tut, als 
ob die. Fäden des internationalen Terrorismus - ich ver
wende den Ausdruck - nicht auch bis in unser Land hin
ein reichen würden. Ich habe täglich mit diesem Problem 
zu tun. Ich stehe täglich im Kontakt mit den dafür zustän
digen Ministerien im Ausland, sei es Herr Bauro in 
Deutschland, Herr Rognoni in Italien, Herr Sonnet in 
Frankreich, Herr Lanc in Oesterreich, und es ist für mich 
ganz selbstverständlich, dass wir in der heutigen mobilen 
lpdustriegesellschaft, wo die Menschen sich ohne Mühe 
von Land zu Land verschieben können, die gleiche Mobili
tät natürlich auch bei Delinquenten aller Art haben. Wir 

haben uns darauf einzustellen und als Regierung und Par
lament dafür zu sorgen, dass unserem Volk daraus nicht 
Schaden erwächst. Banden haben versucht, Ihre Ableger 
auch in unser Land hineinzubringen. Sie erinnern sich an 
Prozesse, die im Zusammenhang mit den von mir bereits 
erwähnten Tatbeständen geführt worden sind. Die moderne 
Form der Gewaltverbrechen im internationalen Bereich 
kümmert sich keinen Deut um Landesgrenzen, und wir 
müssen demzufolge auch in dieser Zusammenarbeit - wie 
sie Herr Muheim gefordert hat - tätig werden. Auch dazu 
werde ich noch ein Wort sagen. Wir wollen Vorsorge tref
fen, dass die Urheber jener Gewalttaten, die wir im Aus
land - Ich habe ein Beispiel aus Italien erwähnt - beob
achten, sich nicht unser Land als Drehscheibe wählen, 
sondern hier auf eine - verglichen mit jetzt - noch ver
stärkte Abwehr stossen. 

Zu den Ursachen: Ich teile mit allen Rednern die Auffas
sung, dass es nicht nur genügt, Täter zu ergreifen, sie zu 
bestrafen und im laufe unserer frei gewählten Vollzugs
methoden zu resozialisieren. Ich teile die Auffassung, dass 
es gilt, unsere Gesellschaft so gerecht wie möglich zu 
gestalten und dort, wo Geborgenheit fehlt - im familiären -
Bereich, in allen Gesellschaftsformen, bis hinauf zur staat
lichen Gemeinschaft -, uns selbst mit anzusprechen mit der 
Einladung, doch alles zu tun, um den Mitmenschen das 
Leben nicht nur erträglich, sondern menschenfreundlich 
zu machen. Das kann nicht einfach vom Staat verlangt 
werden, der als eine Art deus ex machlna tätig werden 
könnte. Da ist jede Partei und jede Gesellschaftsgruppie
rung angesprochen, und ich teile die Meinung derjenigen 
- Herr Merz hat es ausformuliert -, die sagen, dass hier 
dem Schutz der Familie eine ganz zentrale Bedeutung 
zukommt. Ich ersuche Sie, daran zu denken, wenn es um 
konkrete Massnahmen in jenen Bereichen geht. Was ich 
aber nicht akzeptieren kann, Ist eine falsche Kausalkette, 
die - wie es Herr Leuenberger geschildert hat - Tatbe
stände, die an sich zutreffen und die uns Sorgen bereiten, 
als direkt auslösend für den Terrorismus verantwortlich 
macht, auch wenn die von Ihnen erwähnten Dinge gesche
hen, dass einer sich nicht geborgen fühlt, dass manche 
Mühe haben, ihrem Leben einen Sinn zu geben, dass 
Wohnraumprobleme bestehen, dass Drogen genommen 
werden. 

Aber hier kann wiederum der Staat nicht alles, sondern 
der einzelne ist angesprochen. Selbst wenn diese Dinge 
Krankheitsherde der schweizerischen Gesellschaft sind, 
dann ist die Konsequenz, gleichsam die Schlussfolgerung 
solcher Prämissen nicht der Satz, den Sie zitiert haben: 
Die Leute beginnen zu schiessen, und zwar nicht nur auf 
sich selbst. Ich möchte Ihnen gar nichts unterstellen; denn 
ich glaube Sie so zu kennen, dass Sie mit uns um eine 
Verbesserung der Gesellschaft fechten und alles daran 
setzen wollen, dass es nicht zu diesem Schiessen kommt. 
Aber was ich ganz bewusst ablehne, Ist, dass aus solchen 
Missständen irgend jemand ein Recht auf Gewalt für sich 
selbst ableitet. Wenn Sie das in Kauf nehmen, dann kön
nen wir unsere Firma, den Staat, schliessen. Dieser Staat 
offeriert jedem eine Unzahl von Reformmöglichkeiten, 
auch jeder Partei, jeder Gruppierung, auch unseren jun
gen Menschen. Es hat keiner die Berechtigung für die 
Zerstörung materieller Werte bis hin zu Gewaltverbrechen. 
Hier müssen wir die Grenze ganz klar sichtbar machen. 
Wenn Sie das nicht tun, dann kommen wir in eine pseudo
humanistische Diskussion hinein. Ich bin mit Ihnen der 
Meinung, dass hier ethische, moralische, familiäre und ge
sellschaftspolitische Probleme in rauher Menge angespro
chen sind. Aber dieser Staat, der - ich wiederhole es -
Reformmöglichkeiten bietet wie keine andere Staatsform, 
der ist von uns so zu gestalten, dass Krankheitsherde ver
schwinden und dass diejenigen, die zu Gewalt neigen, 
von uns dahingehend beeinflusst werden, dass sie nicht 
zur Gewalt greifen. Wer es trotzdem tut, muss mit der 
Sanktion durch die gesamte Volksgemeinschaft rechnen. 
Es liegt mir einfach daran, auch den jungen Mitmenschen 
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gegenüber und allen, die sich mit diesen Problemen be
schäftigen, nicht den Eindruck zu erwecken, als ob in die~ 
sen schwierigen Zeiten, wo manches an unserer Gesell· 
schaft tatsächlich krank ist, irgendwann dann doch der 
Moment komme, wo man eben nicht mehr anders als mit 
Gewalt reagieren könne. So Ist es nicht, in keiner Stadt 
und im ganzen Land nicht, und so darf es nicht sein, und 
wer es trotzdem tut, macht sich strafbar. 
Wenn ich das sage, dann wehre ich mich auch gegen ein 
zweites: dass man gelegentlich so tut, als ob wir die Frei
heitsrechte einschränken würden. Ich war tatsächlich 
überrascht, als ich eine Zeitung - die zwar erst am 19. 
erscheinen sollte, sie trägt zumindest dieses Datum - vor
fand und dort bereits die Qualifikation von Herrn Leuen
berger mit Bezug auf meine Politik las: «Furgler spricht 
sehr oft vom Menschen in unserem Staat, von der Familie. 
Aber in der Praxis kämpft er nicht dafür, dass der Rechts
staat für den Menschen, sondern der Mensch für den 
Staat da ist.» Ich welss nicht, wie Sie zu dieser Aussage 
kommen. Auf Jeden Fall versuche ich durch jede Interven
tion und auch durch die Alltagspraxis, das Gegenteil zu 
tun. Ich möchte den Freiheitsraum eines jeden einzelnen 
Menschen Intakt bewahren. Wenn wir uns gegen Gewalt
verbrechen wehren, dann geschieht es ja, um dem einzel
nen und seiner Familie das Leben zu erhalten und ihm 
damit überhaupt die Voraussetzungen für die Entfaltung 
aller Grundrechte zu bieten. 
Wir werden uns an diese Ursachenforschung bei allen 
diesbezüglich relevanten Vorlagen zu erinnern haben. Si
cher geht es nicht an - die Präsidentin hat bereits darauf 
verwiesen und andere Sprecher ebenfalls, deshalb muss 
ich es nur noch abschllessend in Erinnerung rufen, ohne 
zu kommentieren -, dass wir den Tätern, die wir nun ein
mal bestrafen müssen, suggerieren, sie seien nun einmal 
die Opfer dieses Gesellschaftssystems, wir hätten an ihnen 
nachzuholen, was die Gesellschaft an ihnen vorher nicht 
getan habe. In dieser absoluten Form geht das nicht. Ich 
brauche mich nicht zu wiederholen. 
Nun hat die Expertenkommission eine Arbeit in der Ihnen 
vorher geschilderten Zusammensetzung erbracht, die vom 
Bundesrat sorgfältig gewertet worden ist. Wir unterbreiten 
Ihnen eine Gruppe neuer Tatbestände. Ich rufe Ihnen ganz 
kurz folgende Punkte in Erinnerung, damit Sie das gesam
te Instrumentarium noch einmal präsent haben. 
Wir sprechen hier von einem weiteren Glied in der Kette 
von präventiven und repressiven gesetzlichen Abwehr
massnahmen. Ich habe in der Botschaft auf die flankieren
den Massnahmen hingewiesen, auf die vom Bundesrat ra
tifizierten Uebereinkommen von Den Haag und Montreal 
zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von 
Luftfahrzeugen und anderer widerrechtlicher Handlungen 
gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, weil ja die Geisel
nahme via Flugzeuge im laufe des letzten Jahrzehnts ei
ne grosse Rolle gespielt hat. Ich verweise auf das euro
päische Uebereinkommen zur Bekämpfung des Terroris
mus, von dem Herr Muheim gesprochen hat, das unsere 
Mitglieder im Europarat - wie ich weiss - voll mit dem 
Bundesrat tragen und das Sie in naher Zukunft ratifizie
ren sollen. Wir verpflichten uns dort zu echter partner
schaftlicher Zusammenarbeit mit den anderen 20 Staaten 
des Europarates. Wie Herr Muheim sagte: Wir verpflichten 
uns, Terroristen gegenseitig auszuliefern oder aber die 
Strafverfolgung in unserem lande zu übernehmen; eine 
Abwehrgemeinschaft zum Schutze der Freiheit soll damit 
im europäischen Raume Wirklichkeit werden. Ich darf auf 
das sehr bald zu Ende beratene Gesetz über die interna
tionale Rechtshilfe in Strafsachen verweisen, das eine Mo
dernisierung des Auslieferungsrechtes bringen wird. Ich 
darf auf die Verjährungsfrage für schwerste Verbrechen 
hinweisen, die Sie, gemäss Antrag des Bundesrates, gelöst 
haben. 

Ich verweise auf das Sprengstoffgesetz vom Jahre 1977, 
und ich hoffe, dass wir bald auch mit der Vorbereitung 
des Waffengesetzes vorankommen, weil der heutige Zu-
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stand unbefriedigend ist, nachdem feststeht, dass Waffen 
aus der Schweiz immer wieder an Deliktorten auftauchen. 
Hier nun glaube ich, wenn man dieses Instrumentarium 
leidenschaftslos wertet, dass die Erklärung in der Bot
schaft, mit der diese Strafrechtsreform vorgeschlagen wor
den ist, doch nicht bestritten werden kann. Es werden die 
Straftatbestände bei Verbrechen gegen die Freiheit erwei
tert. Es betrifft insbesondere Erkenntnisse, die allen -
auch westeuropäischen Staaten - eigen sind: Kampf ge
gen die Geiselnahme, Kampf gegen die Freiheitsberau
bung schlechthin, Kampf gegen die Entführung. Ich darf 
hier Herrn Herczog sagen, dass er sich irrt, wenn er meint, 
dass das fast nur im politisch motivierten Verbrechen Ein
gang gefunden habe. Unsere täglichen Kontakte via Bun
desanwaltschaft mit dem deutschen Bundeskriminalamt 
und mit den vergl·eichbaren Stellen in den anderen euro
päischen Staaten beweisen leider das Gegenteil. Und die 
Entführungsfälle, auf die ich kurz hingewiesen habe, zei
gen Ihnen, dass es keineswegs nur immer sogenannte 
Terroristendelikte sind. Auch andere Delinquenten haben 
sich dieser Möglichkeiten bedient, und wir wollen alles 
daran setzen, dass das bei uns nicht auch geschieht. 
Ich verzichte aus Zeitgründen auf Nebenpunkte, wissend, 
dass wir ja bei der Detailberatung auf den einen oder an
deren noch zu sprechen kommen. Aber lassen Sie mich 
ein Wort sagen zu dem Thema, das auch die meisten, die 
skeptisch waren oder· sogar die Vorlage ablehnen wollen, 
beschäftigt hat: ich meine den Artikel 260bis. Soll man die 
Vorbereitungshandlungen in irgendeiner Weise erwähnen 
oder nicht? Auch der Bundesrat hat mit diesen Vorstellun
gen der Expertenkommission gerungen. Er hat ja sichtbar 
gemacht in der Botschaft, dass er Sie ersucht, darüber 
noch einmal gemeinsam nachzudenken, ganz im Sinne 
auch der Vorstellung von Herrn Weber, welches die beste 
der Vorstellung von Herrn Weber, welches die beste Form 
sein könnte; ganz im Sinne auch des Vorschlages von 
Herrn Petitpierre, der Präzisierungen einbringen möchte. 
Weshalb ich mich für dieses Gespräch ebenfalls brennend 
interessiere, erkennen Sie sofort, wenn ich Ihnen ein paar 
Tatbestände aus unserem Erfahrungsschatz erwähne. Ich 
füge sofort bei: Nicht Gesinnungsschnüffelei ist das Ziel, 
nicht Verwischung der Grenzen der sogenannten straf
losen Vorbereitungshandlung verglichen mit dem Versuch. 
Das zeigen die Beispiele aus der Praxis, aus unserem Er
fahrungsschatz, zu den im Artikel 260bis aufgezählten Ver
brechen. Mit Bezug auf vorsätzliche Tötung, Mord: Im Plan 
der Ermordung eines sehr hochgestellten ausländischen 
Regierungsmannes in der Schweiz wurde, nebst vielen an
deren Vorkehren wie Reisen an dessen Ferienort, Festle
gung des Ortes· der Anbringung für die Sprengladung, Plä
ne und Skizzen hiezu, Entgegennahme von Geld von Aus
ländern, auch die Arzlperson ermittelt, bei der der Betref
fende in Behandlung stand, als letzte Möglichkeit für die 
Dur,chführung des Anschlages, falls die anderen Positio
nen, von denen ich sprach, nicht ausreichen sollten. Typi
sche Vorbereitungshandlungen, bezogen auf ein schweres 
Verbrechen. 
Oder: Eine Gemeinschaft, die uns sehr grosse Sorgen be
reitet hat, stellte in grossen Mengen vergiftete Schokolade 
her, in der offenkundigen Absicht, diese zu gebrauchen. 
Zum Teil wurde sie auch gebraucht, um sie unliebsamen 
Personen zuzustellen, mit der Wirkung, die Sie sehr leicht 
selbst deuten können. Im gleichen Zusammenhang wurden 
grössere Mengen Gift gekauft mit der Absicht, zuerst Tier
versuche anzustellen und später Menschen zu vergiften. 
Wollen Sie das tatbeständlich erfassen, ja oder nein? 
In bezug auf schwere Körperverletzungen bis Mord/Tötung 
haben wir mit ausländischen Kriminalämtern - nicht nur in 
Deutschland, sondern vor allem auch in Italien - festge
stellt, dass gefährdete Exponenten des öffentlichen Le
bens, der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, aber auch 
ganz einfache Menschen, die in Fabriken arbeiten - Stich
wort: Fiat-Arbeiter - ganz systematisch begleitet wurden, 
ohne dass sie es merkten, mit Bezug auf ihren Tagesab-
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lauf. Also Ermittlung aller Daten: Welcher Weg wird be
schritten, wann verlässt er das Haus, mit wem trifft er 
sich . • . während Wochen, um dann zu gegebener Zelt 
loszuschlagen, sei es mit Beinschüssen, sei es mit einer 
Entführung. 

Mit Bezug auf den Raub haben wir Erfahrungsfälle aus der 
Schweiz: Zwecks Ueberfail auf ein Zeughaus wurden zehn 
Fahrten zur Ausforschung unternommen. Man verwendete 
Kameras. Es wurde ein genauer Plan für den Einsatz von 
fünf Arbeitsgruppen mit 14 Hauptpersonen aufgestellt. In 
einer Materialliste waren aufgeführt: zwei Lieferwagen, 
zwei Personenwagen, eine Funkanlage, Feldstecher, Pisto
len, Masken und so weiter und so fort Man stellte einen 
Funkplan und einen Gefahrenstufenplan auf. Für die Fi
nanzierung nahm man mit bestimmten Personengruppen 
Kontakt auf. Für die einstweilige Einlagerung des Mate
rials forschte man eine geeignete Oertlichkelt aus. Alles 
relevante Vorbereitungshandlungen nach Artikel 260bis. 
Oder: Ein Mann - Ich möchte die Nationalität nicht 
nennen -, der einen Auftrag zur Durchführung eines Raub
überfalles auf einen Bankboten in einer Grossstadt in 
der Schweiz übernommen hatte und In der Folge auch 
ausführte, reiste zwecks Vorbereitung der Tat von seinem 
Wohnort Im Ausland wiederholt in unser Land und reko
gnoszierte alle Details - Oertllchkelten, Menschen -, be
sprach sich wiederholt mit den Auftraggebern, um alles 
Wissenswerte Ober die Geldtransporte zu erfahren. Er heu
erte einen Komplizen an, beschaffte zu seiner Tarnung 
besondere Kleidungsstücke, legte den Operationsplan In 
allen Details fest. Ich könnte Ihnen aufgrund unserer Ak
ten noch weitere Beispiele bekanntgeben für geplante 
Entführungen, Geiselnahme, Freiheitsberaubung. Wenn f.c:h 
Ihnen solche Fälle schildere, so geschieht es wiederum 
nicht, um den Teufel an die Wand zu malen. Ich erwähne 
nur noch ein Beispiel, weil es zeigt, dass die Geiselnahme 
und die Entführung auch bei uns nicht einfach unter den 
Tisch gewischt werden können: Im Hinblick auf die Ent
führung eines wichtigen Mannes, der bei uns In einer öf
fentlichen Funktion Gastrecht geniesst, wurde alles vorge
sehen, von der Beschattung bis zur Vorbereftung des Ver
steckes, In das er hätte gebracht werden sollen und allen 
dazu dienlichen Materialien, um Ihn dort gefangen zu hal
ten. Wenn Ich Ihnen das schildere, so möchte Ich damit 
einfach sagen: Es gibt heute offensichtlich Tatbestände, 
denen man mit der bisherigen s'trafrechtllchen Ordnung 
kaum mehr beikommt. Deshalb hat Ihre Kommission die 
Bestimmung über die strafbaren Vorbereitungshandlungen 
wiederaufgenommen, diese jedoch auf Mord, vorsätzliche 
Tötung, schwere Körperverletzung, Raub, Freiheitsberau
bung, Entführung, Geiselnahme und Brandstiftung be
schränkt. Diese Abstimmung soll mithelfen, die Menschen 
In diesem Staat besser zu schützen. Dass man damit nicht 
etwa gegen klassische Lehren des Strafrechtes verstösst, 
mache Ich Ihnen an einem Zitat beispielhaft sichtbar, weil 
Herr Braunschweig die Liebenswürdigkeit hatte, in der 
Kommission diese Frage aufzuwerfen. Herr Schultz hat 
damals wie folgt geantwortet - er zitierte aus Hafter -: 
«Das Wesen des Versuches, mit dem die Strafbarkeit be
ginnt, liegt In der objektiven und subjektiven Beziehung 
eines Verhaltens auf einen bestimmten Delikttatbestand. 
Wo diese Beziehung nicht fes·tstellbar Ist, kann Im Interes
se der Sicherheit der Rechtsanwendung nicht verurteilt 
werden. Jede andere Lösung gleitet Ins Unbestimmte. Sie 
würde schllessllch zur Bestrafung böser Gesinnungen und 
Gedanken führen.» 
Man muss sich also klar sein, dass es uns gelingen muss, 
hier diese Beziehung herzustellen. Herr Schultz fuhr dann 
fort: «Bel Artikel 260bis In der Fassung Ihrer Kommission 
Ist die Bedingung, die Hafter für den Versuch aufstellte, 
erfüllt.» Ich wollte Ihnen das einfach sichtbar machen. 
Demzufolge hat auch Alinea 1 von Artikel 260bls eine so 
grosse Bedeutung. Es wird der Detailberatung anheimzu
steilen sein, wo wir die genaue Präzisierung finden, sei es 
in Richtung von Herrn Petltplerre, sei es In Richtung ande-

rer Anträge. Aber blfte sch0tten Sie das Kind nicht mit 
dem Bade aus, denn man kann diese Präzisierung recht
lich einwandfrei unter Wahrung der Freiheitsrechte finden, 
um die Freiheitsrechte und das Leben der Menschen In 
diesem Staat besser zu schützen. So entschied auch die 
Expertenkommission. Sie formulierte das mit lapidarer 
Kürze auf Seite 1 Ihres Expertenberichtes, Indem sie sag
te, dass sie sich nach sorgfältigem Studium der Frage, ob 
es ohne neue Normen ginge, entschllessen musste, dem 
Bundesrat solche neuen Normen Inklusive Vorbereitungs
handlungen zu beantragen. Nachzulesen auf der ersten Sei
te des Expertenberlchtesl 
In Kenntnis dieser Tatbestände, In Ausführung von Mo
tionen, die Sie uns zum Vollzug übertragen haben, und In 
Ueberelnstimmung mit der für das Eintreten einmütigen 
Kommission des Nationalrates ersuche Ich Sie, diese Vor
lage In Beratung zu ziehen. Die Rechtsordnung gerät da
durch nicht Ins Wanken, ganz Im Gegenteil. Ich teile die 
Meinung aller, die hier die Gewaftakte, die sf,ch breitge
macht haben, als echte Gefahr für unseren freiheitlichen 
Staat geschildert haben. Kämpfen wir dagegen an, ohne 
Dramatisierung, ruhig, massvoll, überlegt, aber Im sicheren 
Wissen, dass der Bürger das von uns erwartet. Er möchte 
In diesem Staat Schweiz frei umhergehen können, ohne 
Gefahr zu laufen, beraubt zu werden, entführt zu werden 
oder einem Dritten als Geisel zu dienen. 
Mit Bezug auf alle jene, die nur demonstrieren wollen, die 
aber nicht gewalttätig sind, glaube Ich sagen zu dürfen: Es 
versteht sich von selbst, dass die Freiheitsrechte, ich den
ke vor allem an das Recht, meine Meinung frei zu äussern, 
meine Gesinnung frei darzustellen, besser geschützt wer
den, wenn wir unser Strafrecht massvoll weiterentwickeln, 
wobei wir aber auch alle anderen Massnahmen, die im so
zialen Bereich, im soziologischen Bereich, im Bereich der 
Familie nötig sind, nicht vergessen wollen. 

Le presldent: M. Herczog propose de ne pas entrer en 
matlere. La commisslon et le Conseil federal vous propo
sent en revanche d'entrer en matlere. Nous votons. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Herczog 

119 Stimmen 
4 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr 
La seance est Jevee a 12 h 35 
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77.233 

Parlamentarische Initiative 
Strafgesetzbuch. Terrorismus (Glrard) 

lnltlatfve parlementalre 
Code penal. Terrorlsme (Glrard) 

Wortlaut der parlamentarischen Initiative 
Gestützt auf Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes 
schlage Ich vor, dass Artikel 258 StGB (12. Titel: Verbre
chen und Vergehen gegen den öffentlichen Frieden) durch 
einen Artikel 258bls mit folgendem Wortlaut ergänzt 
wird:· 

Art. 258bls 
Terrorismus: Wer In politischer Absicht Druck auf eine 
Behörde ausübt, Indem er Personen oder Güter bedroht 
oder In Ihrer Integrität verletzt, wird mit Zuchthaus be
straft. 

Texte de /'Initiative parlementaire 

Conformement ä l'artlcle 21bls de la iol sur les rapports 
entre les Conseils, je propose que l'artlcle 258 CP (Tltre 
12e: Crlmes et delits contre la palx publique) solt comple
te par un artlcle 258bls ayant la teneur sulvante: 

Art. 258bls 
Terrorisme: Celul qul, dans un desseln politlque, aura falt 
presslon sur une autorlte en usant de menaces ä 1'6gard 
de personnes ou de blens ou en portant attelnte ä leur 
integrlte, sera punl de recluslon. 

Frau Blunschy unterbreitet namens der Kommission den 
folgenden schriftlichen Bericht: 
Am 14. November 1977 reichte Frau Nationalrätin Glrard 
eine parlamentarische· Initiative In der Form des ausgear
beiteten Entwurfs ein. Sie lautet: 

· Gestützt auf Artikel 21 bis GVG schlage Ich vor, dass Arti
kel 258 StGB (12. Titel: Verbrechen und Vergehen gegen 
den öffentlichen Frieden) durch einen Artikel 258bls mit 
folgendem Wortlaut ergänzt wird: 

«Art. 258bls 
Terrorismus: Wer In politischer Absicht Druck auf eine 
Behörde ausübt, indem er Personen oder Güter bedroht 
oder In ihrer Integrität verletzt, wird mit Zuchthaus be
straft.» 
Die mit der Vorprüfung der initiative beauftragte Kommis
sion hörte am 15. August 1978 die inltiantln an sowie den 
Präsidenten der Expertenkommission für die Revision des 
Strafgesetzbuches, Herrn Professor Dr. H. ISchultz. Die 
Kommission setzte daraufhin die Beratung der Initiative 
aus, um sie im August 1980 mit der Prüfung des Entwurfes 
des Bundesrates über die Aenderung des Strafgesetzbu
ches und des Militärstrafgesetzes (Gewaltverbrechen) wie
deraufzunehmen. 
Die Kommission Ist einstimmig der Meinung, dass bei der 
Beratung der beantragten Aenderungen und Ergänzungen 
der Bestimmungen über die Gewaltverbrechen Im Strafge
setzbuch und im Militärstrafgesetz auch das Anliegen der 
parlamentarischen Initiative zur Sprache kommt. Diese In
itiative hat somit neben der vorgesehenen Gesetzesrevi
sion keine selbständige Bedeutung mehr. 

Antrag 
Die Kommission beantragt einstimmig, die parlamentari
sche Initiative aStrafgesetzbuch. Terrorismus» abzuschrei
ben. 
Die lnltiantln Ist mit der Abschreibung einverstanden. 

Proposition 
A l"unanimite, la commlsslon propose de classer l'lnltlatlve 
parlementaire «Code penal. Terrorlsme». 

Detailberatung - Discusslon par artlcles 

Titel und Ingress Zlff. 1 Ingress 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, eh. 1 pr6ambule 

Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Ari. 137 Zlff. 1bls und 2 

Antrag der Kommission 

Zlff. 1bls 
Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Ge
fängnis nicht unter drei Monaten bestraft, wenn er das 
Stehlen gewerbsmässlg betreibt. 

'lO 
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Zlff. 2 ganz deutlich geäusserten Verlangen. Es erscheint auch 
.•. zusammengefunden hat, wenn er eine Schuss- den Strafrechtsspezialisten sinnvoll. Ich darf auf die Bot-
oder • • . schaft Seite 11 Fussnote 2 verweisen. 

Art. 137 eh. 1bls et 2 
Proposition de /a comm/sslon 

Ch. 1bls 

Le vol sera punl de la recluslon pour dlx ans au plus ou 
de l'emprisonnement pour trols mols au molns si son au
teur fait metler du vol. 

Ch. 2 
... ou des vols, s'II est munl ... 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Zuerst zu Artikel 137 
Ziffer 1 bis. Wir regeln hier den qualifizierten Diebstahl In 
Absatz 1bls und in Absatz 2 zweistufig. Der erste Absatz, 
der auf der Fahne nicht wiedergegeben Ist, bleibt unverän
dert. Es geht bei diesen beiden Absätzen um den qualifi
zierten Diebstahl. Die Kommission war der Ansicht, dass 
der gewerbsmässlge Diebstahl gleich behandelt werden 
soll wie heute, wie Im geltenden Artlket 137 Ziffer 2. Die 
Minimalstrafe für den gewerbsmässlgen Diebstahl soll ge
genüber heute nicht erhöht werden. Sie soll bei Gefängnis 
nicht unter drei Monaten bleiben. Es gibt auch kleine Die
be, die gewerbsmässlg vorgehen, zum Beispiel Hausfrauen 
oder JugendHche, die kleine Warenhausdiebstähle bege
hen, wobei der Dellktbetrag relativ unbedeutend sein 
kann. Nach Bundesgerichtspraxis wird sehr rasch Ge
werbsmässlgkeit angenommen. Wir wollen mit dieser Vor
lage die Gewaltverbrechen schärfer anpacken und möch
ten daher den kleinen gewerbsmässigen Dieb nicht härter' 
bestrafen, als er heute bestraft wird. In schweren Fällen 
kann der Richter wie bisher Zuchthaus verhängen. 
Dagegen rechtfertigt sich eine Anhebung des Strafmini
mums von drei auf sechs Monate Gefängnis bei den übri
gen Quallflzlerungsfällen. Als neuer Quallfizlerungstatbe
stand Ist das Mitführen einer Schuss- oder einer anderen 
gefährlichen Waffe vorgesehen. Dieses Mitführen der Waf
fe ist nicht ein rein zufälliges Dabeihaben, sondern ein 
Mitnehmen Im Hlnblk:k auf den beabsichtigten Diebstahl. 
Es liegen hier keine anderen Anträge vor. Wir bitten Sie, 
den Anträgen der Kommission zuzustimmen. 

Mme Glrard, rapporteur: On a tente, pai' diverses modlfi
catlons, de rendre le texte de cette dlspositlon plus clalr, 
afin de pnfoiser la quai'ificatlon du voi en raison de sa 
gravite. C'est alnsl qu'une distlnctlon est falte entre le vol 
par metier, le vol an bande et le falt de se munir d'une 
arme a feu ou de toute autre arme dangereuse. 
La descrlptlon qul est falte ä cet artlcle des cas graves, 
ainsl qua l'a dlt la presldente de la commlssion, ne chan
ge rlen a la notion de vol simpl·e commis par des enfants, 
des menageres, etc., an faveur desquels lntervient le juge
ment JSlmple. 
II Importe de preclser le texte de loi, afln qua celui qul 
joue avec la via d'autrul an se munissant d'une arme a feu 
sache ,qu'II doit s'attendre a une pelne aggraväe. 
Au nom de la commlsslon, je vous demande d'approuver 
la propositlcin qul ,vous est falte. 

Bundesrat Furgler: (,eh komme einem Wunsch nach, der in 
der Kommission geäussert worden Ist, dass zuhanden der 
Materialien hier über das Mitführen von Schuss- oder an
deren gefährlichen Waffen auch der Sprecher des Bun
desrates sich äus~ern solle. 
Mit dem Wort «Mitführen» stellen wir klar, dass eben nicht 
erst das Verwenden, sondern schon das Bereithalten der 
Waffe als Quallflkatlonsgrund gelten soll, weil der Täter 
wenigstens damit rechnet, sie bei der Tat zu verwenden, 
sei es zur Drohung, sei es zur Sicherung der Flucht. Und 
neben den Schusswaffen auch andere gefährliche Waffen 
zu nennen, entspricht einem Im Vernehmlassungsverfahren 

Angenommen - Adopt6 

Art. 139 Zlff. 2 und 3 
Antrag der Kommission . 
Mehrheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 

(Braunschweig, Baechtold, Merz, Riesen-Freiburg, Wag
ner) 

Z/ff.2 

... nicht unter einem Jahr •.• 

Zlff. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 139 eh. 2 et 3 

Proposition de Ja commlsslon 

Ma}orlt6 

Adhärer au projet du Conseil fäderal 

Mlnorlt6 
(Braunschweig, Baechtold, Merz, Rlesen-Frlbourg, Wag
ner) 

Ch.2 

... pour un an ... 

Ch.3 

Adherer au projet du Conseil fäderal 

Braunschweig, Sprecher der Minderheit: Ich beantrage Ih
nen, das Strafminimum für qualifizierten Raub In Artikel 
139 Ziffer 2 anstelle der vorgesehenen zwei Jahre auf ein 
Jahr herunterzusetzen, stelle allerdings sogleich fest: bis
her betrug es fünf Jahre. Die Herabsetzung auf zwei Jahre 
begrüssen wir, beantragen aber, auf ein Jahr zu gehen. 
Ich unterbreite Ihnen vier Gründe. 
1. Auf die grundsätzlichen Bedenken gegen die Festle
gung von Strafminima Im Gesetz hat heute morgen In der 
Eintretensdebatte bererts Kollege Rolf Weber hingewiesen. 
Strafminima, vor allem hohe Strafminima, widersprechen 
einem. liberalen Strafrecht. Maximalstrafen festzulegen Ist 
unbestritten, geht es dabei doch um eine Beschränkung 
der persönlichen Freiheit zum Vorteil des Angeklagten, und 
diese muss Im Gesetz verankert sein. Strafminima dage
gen reduzieren die Beschränkung der persönlichen Frei
heit zum Nachteit des Angeklagten. Dazu braucht es keine 
gesetzliche Grundlage. Wer sich dieser liberalen BetriWh
tungsweise anschllessen kann, muss diese grundsätzli
chen Bedenken gegen die Festlegung von Strafminima tei
len und sich folgerichtig für diesen Minderheitsantrag ein
setzen. 
Vergleichen Sie andere Artikel in unserem Strafrecht, und 
Sie werden sehen, dass nur ausnahmsweise Strafminima 
festgelegt worden sind. Dass es in dieser Revision häufi
ger geschehen ist, gehört zu den Schatten, die über dieser 
Rev.lsion liegen. Vor allem Ist die Erhöhung der Strafmini
ma stossend, wenn es darum geht, eine Gesetzesrevision 
gegen Terrorakte, und Gewaltvetbrechen durchzuführen. 
Es Ist widersprüchlich, ausgerechnet die Strafminima zu 
erhöhen, d. h. also Strafen tar Delikte, die eben nicht oder 
kaum zu Gewaltverbrechen gehören, die nicht als Terror
akte bezeichnet werden können. Sowe~ das Grundsätzll
che. 
2. Bel der Frage: zwei Jahre oder nur ein Jahr Strafmini
mum, wie ich es ihnen beantrage, geht es um die Möglich-
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keit des bedingten Strafvollzuges. Er ist bekanntlich nur 
möglich für eine Freiheitsstrafe von bis höchstens 18 Mo
naten. Der bedingte Strafvollzug ist eine Errungenschaft 
unseres Strafrechtes. Allerdings gibt es Missverständnisse; 
sie wurden auch in der Kommission laut, nämlich: der be
dingte Strafvollzug sei ein Entgegenkommen, das in man
chen Fällen unangemessen sei; man müsse geradezu von 
einem Freispruch reden; der Täter müsse ja die Strafe 
nicht absitzen, sofern er nicht rückfällig werde. 
Demgegenüber vertrete ich eine andere Auffassung: Der 
bedingte Strafvollzug ist ebenfalls eine Strafe, eine beson
dere Strafe, die nicht als «N(.chtstrafe» gegenüber dem 
unbedingten Vollzug betrachtet werden darf. Er ist eine 
Strafe, die dem Täter eine letzte Chance einräumt; es ist 
ein Beitrag zu seiner Erziehung, zur Resozialisierung oder 
zur Sozialisation, wenn er noch gar nicht sozialisiert war. 
Der bedingte Strafvollzug ist eine Strafe, verbunden mit 
der Hoffnung, einen Rückfall zu vermeiden; eine Strafe, 
die sich In der Geschichte des Strafvollzuges als beson
ders erfolgreich erwiesen hat. Er ls't sozusagen eine Strafe 
zum Schutze der Opfer. Gerade deshalb erwarte Ich von 
Ihnen die Bereitschaft, den Minderheitsantrag sorgfältig zu 
prüfen und ihm stattzugeben. 

Wer dieser Ueberlegung nicht folgen kann, möge beden
ken, ob er nicht allzu sehr einem Sühne- oder Vergel
tungsdenken verhaftet ist. Nach den Bemerkungen der 
Frau Kommissionspräsidentin von heute morgen spreche 
ich ausdrückll,ch von Sühne- oder Vergeltungsdenken. 

3. Strafminima grenzen die Freiheit des Richters ein, die 
bisher der Stolz der schweizerischen Strafrechtstradition 

· war. Vergleichen Sie damit das französische Recht: Dort 
wird der Richter oft als «Mund des Gesetzes» bezeichnet. 
Demgegenüber herrscht bei uns ein freies Ermessen für 
den Richter; er Ist aufgerufen, schöpferisch nach Gerech
tigkeit zu suchen und um sie zu ringen. Ein Anheben der 
Strafminima ist Ausdruck des Misstrauens gegenüber Bun
desrichtern, Kantons-, Ober- und Appeliatlonsrichtern, ge
genüber Bezirks-, Straf- oder Laienrichtern. Eine Gesetz
gebung, die auf Misstrauen basiert, ist keine gute Gesetz
gebung. Wir schlagen Ihnen demgegenüber Vertrauen und 
eine freiheitliche Lösung vor: Ein Jahr Strafminimum in 
Artikel 139 Ziffer 2. 
4. Der Richter hat selbstverständlich jederzeit die Mög
lichkeit, eine längere Freiheitsstrafe auszusprechen. Er 
wird es zweifellos In den meisten Fällen auch tun, denn 
qualifizierter Raub Ist ein schweres Delikt. Das Ist unbe
stritten und soll keineswegs verharmlost oder beschönigt 
werden. Es gibt aber auch Formen des qualifizierten Rau
bes, die weniger schwere Delikte darstellen, beispielswei
se wenn jemand als Mitglied einer Bande einen Raub be
geht. Gemäss Bundesgericht können bereits zwei Perso
nen, zwei Copalns oder zwei Bekannte eine Bande bilden, 
die sich zufällig treffen und verabreden, einem Passanten 
die Mappe zu entreissen und die daraufhin noch gemein
sam einen Diebstahl begehen. Diese beiden Delikte erfül
len den Tatbestand von Artikel 139 Ziffer 2. Für diesen Fall 
ist ein zweijähriges Strafminimum, das unbedingt und so
gleich vollzogen werden muss, eine zu hohe Strafe. Ich 
glaube, wenn Sie als Richter entscheiden müssten, würden 
Sie es begrüssen, die Freiheit zu haben, auf ein Jahr zu 
gehen und den bedingten Strafvollzug In Erwägung ziehen 
zu können. 
Aus diesen Gründen bitte Ich Sie, dem Antrag der Minder
heit zu folgen. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Es geht bei Artikel 139 
um Raub. Die erste Ziffer bleibt unverändert wie beim 
Diebstahl. Der «gewöhnliche» Raub - ohne strafverschär
fende Ums'tände - wird mit Zuchthaus oder Gefängnis 
nicht unter sechs Monaten bestraft. Der qualifizierte Raub, 
der bisher In Ziffer 2 geregelt war, wird nach geltendem 
Recht Immer mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren be
straft. 

N 17 decembre 1980 

Wenn wir nun bei dieser Revision zwei Stufen des qualifi
zierten Raubes vorschlagen, dann stellt das bei der zwei
ten Ziffer ein bedeutendes Entgegenkommen dar, indem 
wir Zuchthaus nicht unter zwei Jahren vorschlagen, an
stelle von Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. In der dritten 
Ziffer bleibt die Strafandrohung unverändert: Zuchthaus 
nicht unter fünf Jahren. 
Die Vorlage bringt somit für die ersten drei Qualifikationen 
der neuen Ziffer 2 eine bedeutende Milderung. Herr 
Braunschweig - und mit ihm die Minderheit der Kommis
sion - möchte mit der Strafandrohung noch weiter hinun
tergehen. 
Die Mehrheit der Kommission bittet Sie, den Antrag der 
Minderheit abzulehnen. Zwei Gründe sind für diese Ableh
nung ausschlaggebend: 
1. Die Formulierung «Zuchthaus nicht unter einem Jahr» 
ist ein Unsinn. Zuchthaus unter einem Jahr gibt es näm
lich nach dem allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches gar 
nicht. Gemäss Artikel 35 ist die kürzeste Dauer der Zucht
hausstrafe ein Jahr. Der allgemeine Teil kennt also keine 
Zuchthausstrafe, die weniger als ein Jahr dauern würde. 
Wollte man dem Gedanken der Kommissionsminderheit 
folgen, müsste der Antrag anders formuliert werden. Es 
müsste einfach heissen: wird mit Zuchthaus bestraft. 
2. Der Antrag ist aber auch aus materiellen Gründen ab
zulehnen. Es geht hier ja nicht um den «gewöhnlichen» 
Räuber, sondern um den besonders gefährlichen. Die ban
denmässige Begehung wird heute mit Zuchthaus n(.cht un
ter fünf Jahren bedroh't. Es ist ein sehr grosses Entgegen
kommen, wenn wir nun von fünf auf zwei Jahre zurückge
hen. ·Wir bleiben damit immer noch innerhalb jener Dauer, 
die keinen bedingten Strafvollzug erlaubt. Neu ist (wie 
beim Diebstahl) der Qualifizierungstatbestand des Mitfüh
rens einer Schuss- oder einer anderen gefährlichen Waf
fe. 
Wir müssen uns die Definition des Raubes vor Augen hal
ten. Der Räuber ist Jemand, der in der Absicht, einen 
Diebstahl zu begehen, an einer Person Gewalt verübt, sie 
mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben be
droht oder sie in anderer Weise zum Widerstand unfähig 
macht. Wenn wir nun die Strafe für Raub, der unter straf
verschärfenden Umständen begangen wird, auf ein Jahr 
Zuchthaus, wenn möglich noch bedingt erlassen, herunter
setzen, dann bagatellisieren wir den qualifizierten Raub 
In unbegreiflicher Art. 
Ich bitte Sie, schliesslich auch zu beachten, dass eine 
sok:he Aenderung bei Artikel 139 in keiner Weise mehr mit 
Artikel 137 Ziffer 2, mit dem qualifizierten Diebstahl, über
einstimmen würde. Der Unterschied zwischen qualifizier
tem Diebstahl und qualifiziertem Raub wäre bei der Straf
androhung nur noch sehr gering, das Verhältnis zwischen 
Diebstahl und Raub wäre nicht mehr gewahrt. Vor allem 
aber wäre der Unterschied zwischen qualifiziertem Raub 
und dem einfachen Raub nur noch mlnim. Der einfache 
Räuber oder der qualifizierte Dieb würde beinahe gleich 
hart angepackt wie der qualifizierte Räuber. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit der Kom
mission abzulehnen; Raub, und ganz besonders qualifizier
ter Raub, ist ein derart schweres Delikt, dass es nicht mit 
einer Bagateiistrafe geahndet werden darf. Ich bitte Sie, 
der Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat zuzustim
men. 

Mme Glrard, rapporteur: La presidente de la commission 
vient de commenter d'une maniere tres compiete cette 
disposition du poin't de vue Juridique. J'aJoute qua la ma
jorite de la .commisslon, avec le Conseil federal, est d'avis 
que c'est repondre aux V03UX exprimes clairement par les 
motlonnaires qua de traiter plus severement les actes de 
vioience crimineiie et nous estimons qua le brigandage 
qualifie est une des formes de ia viol·ence crimineiie en 
raison de toules las suites qu'elle peut avoir. Neanmoins, 
on a tenu a differencier ie brlgandage du premier degre, 

22. 
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qui est passible d'une peine qua nous nous proposons de 
fixer a deux ans - ce qui, helas, exclut l'octrol du sursls -
du brigandage qua le Conseil federal· appelle de second 
degre, dont las auteurs sont passlbles d'une pelne de clnq 
ans de reclusion. Nous avons falt un bout de chemln dans 
la direction qua souhalte notre collegue M. Braunschweig, 
mais personnellement, avec la majorlte de la commlsslon, 
je crols que nous ne pouvons pas aHer plus loln. C'est 
pourquol Je vous prie de repousser la propositlon de la 
minorite de la commlssion et de vous prononcer en faveur 
de celle de la majorlte. 

Bundesrat Furgler: Frau Präsidentin Blunschy und Frau 
Glrard sprachen zu Recht von einer gewissen Harmonie, 
die zwischen den verschiedenen Gesetzesbestimmungen, 
die wir jetzt ausarbeiten, bestehen müsse. In bezug auf 
das Strafmass sind demzufolge der soeben bereinigte Arti
kel 137 und der Artikel 139 gemeinsam zu berücksichti
gen. 

Ich möchte nichts wiederholen, was von den Kommis
sionssprechern gesagt worden Ist. Fest steht; dass der 
Expertenkommission In diesem Bereich eine schöpferische 
Leistung geglückt ist. Sie hat - und das geht aus ihrem 
Bericht sehr deutlich hervor - den jetzt bestehenden Rah
men des qualifizierten Raubes, der immer mit fünf Jahren 
Minimum geahndet werden musste, als zu weitgehend 
empfunden und hat- das unter Hinweis auf Strafrechtsleh
rer wie Sehwandar und Stratenwerth vor allem im Bereich 
der Qualifikation der Todesdrohung sehr deutlich sichtbar 
gemacht, die ja nur dann anzunehmen sei, wenn der Täter 
gewillt gewesen war, die Drohung, sollte es sich als not
wendig erweisen, zu verwirklichen. 

Obwohl die Expertenkommission diesen Rahmen einer
seits als zu weitgehend empfand, blieb sie auch nicht ein
fach beim Nein, sondern sie entschloss sich, zwei Stufen 
des qualifizierten Raubes einzubringen. Beide Stufen sind 
erläutert worden. Ich rufe Ihnen in Erinnerung, dass in 
schweren Fällen gemäss Artikel 139 Ziffer 2 mit Zuchthaus 
nicht unter zwei Jahren bestraft werden soll, und die Ex
pertenkommission fügte bei: mit einer Strafe, welche 
nicht bedingt vollziehbar erklärt werden kann. Das ',!lar der 
Wille, und bezogen auf den qualifizierten Raub, der sich 
eben abhebt vom gewöhnlichen Raub, erscheint mir das 
nicht ein übermässlges Vergeltungsdenken, sondern eine 
sinnvolle Bewertung des Täters, vergHchen mit allen, die 
als Opfer mitgewichtet werden müssen, wenn wir hier 
Strafminima festlegen. 

Vor allem ist darauf hinzuweisen - das hat Herr Braun
schweig sicher auch nicht übersehen, er hat es sogar en 
passant miterwähnt -, dass durch die Reduktion von fünf 
auf zwei Jahre an und für sich eine Erleichterung eintritt. 

Wenn die bandenmässlge Begehung und das Mitführen 
einer Schuss- oder anderen gefährlichen Waffe als Bei
spiele für diese Art qualifizierten Raubes erwähnt wer
den, dann zeigt das doch, dass es sich nicht einfach um 
eine Art quantlte negligeable handelt. Bei den besonders 
schweren Fällen gemäss Ziffer 3 bleibt ja die Mindeststra
fe Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. Ich rufe noch in 
Erinnerung, dass In der Expertenkommission vor allem 
Herr Prof. Stratenwerth sehr deutlich sichtbar machte, 
dass die Qualifikatlonsgründe der Ziffern 2 und 3, über 
die Sie jetzt abstimmen, nur gegeben seien, wenn der Tä
ter den entsprechenden Vorsatz gefasst hatte. Also auch 
subjektiv wird dem Täter Gerechtigkeit widerfahren, wenn 
Sie dieser neuen Norm beipflichten. Ich ersuche Sie, so zu 
entscheiden. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

208-N 

74 Stimmen 
25 Stimmen 

23 

Art. 145 Abs. 3 

Antrag der Kommission 
Handelt der Täter als Mitglied einer Bande, so Ist die Stra
fe Gefängnis. Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt. 

Antrag Bäum/In 

Streichen 

Antrag Harczog 

Streichen 

Antrag Couchepln 
... von Amtes wegen verfolgt, ausgenommen In leichten 
Fällen. 

Art. 145 al. 3 
Proposition de /a commlss/on 
Si l'auteur a agi comme affllie a une bande, la peine sera 
l'emprlsonnement. La poursulte aura lleu d'office. 

Proposition Bäum/In 
Bitter 

Proposition Herczog 
Biffer 

Proposition Couchepln 

... La poursuite aura lieu d'office, sauf dans las cas de peu 
d'importance. 

M. Couchepln: L'argumentation en faveur de ma proposl
tion est tres simple, eile pourralt se resumer a une seule 
phrase: II ne faut pas tirer au canon sur las moineaux. 
II est inutlle de mettre en branle la justice penale lorsque 
les Interesses eux-mämes, c'est-a-dlre en l'espece les vlc
times, ne souhaitent pas deposer plalnte penale Tell est 
souvent le cas lorsque les degäts sont de tres peu de gra
vlte. Toute autre evidemment est la sltuatlon lorsque las 
degäts sont graves. On peut alors lmaginer que las vlc
tlmes pourraient cralndre, sl la poursulte n'est pas lntro
dulte d'offlce, qua las auteurs du delit se vengent s'lls 
osent deposer une plalnte penale. C'est la ralson pour 
laquelle j'al propose que l'on restrelgne la poursulte d'of
fice aux cas graves et a contrarlo, qua la poursuite n'ait 
pas lleu d'offlce lorsqu'II s'aglt de cas de peu de gravite. 

Bäumlln: Ich stelle Ihnen den Antrag, der vorgeschlagene 
Artikel 145 Absatz 3 sei überhaupt zu streichen. 
Es handelt sich um einen Zusatz zum geltenden Artikel 
145 über die Sachbeschädigung: «Wer eine fremde Sache 
beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird auf An
trag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.» Das Ist der 
heutige Text. Und nun kommt nach dem Vorschlag ein 
qualifizierter Tatbestand hinzu, nämlich die bandenmässl
ge Begehung; und neu wären auch obligatorisch Gefäng
nisstrafe - der Richter könnte nicht auf Busse erkennen -
und schllessllch die Verfolgung von Amtes wegen. 
Ich habe den bestimmten Eindruck, dass das nun einfach 
doch eine zu übereilte Gesetzgebung Ist, die uns da vor
geschlagen wird, offensichtlich unter dem Eindruck der 
Zürcher Krawalle. Dieser Artikel ist ja erst In der Kommis
sion zustande gekommen. Ich stelle Herrn Bundesrat Furg
ler die Frage, ob die mehrfach erwähnten Experten nun 
auch dieser Fassung zugestimmt haben. Das würde mich 
nämlich erstaunen. Aber Ich wäre sehr dankbar fQr Ihre 
Bestätigung. Die Zustimmung der juristischen Experten 
würde mich erstaunen, gleichgültig welcher Partei sie an
gehören. 
Die Strafrechtsgesetzgebung ist doch eine zu ernste Sa
che, als dass man sie gleichsam aus dem Aermel schüt
teln könnte. Will man denn, empört über die eine Seite der 
Strasse, sozusagen von der anderen Seite der Strasse her 
antworten? So kann es jedenfalls nicht gehen. Nun, warum 
finde ich, übrigens mit meiner Fraktion - wir haben die 
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Sache In der Fraktion besprochen - diese Bestimmung 
problematisch? Einmal der Begriff der Bande, wie er ver
wendet wirdl Ich darf Sie bitten, auf der Fahne zu schau
en, wie die «Bande» definiert In Artikel 139 und 137 Ziffer 
2 ist. 
«Bande» wird hier mit Bezug auf Diebstahl und Raub defi
niert. immer ist es so, dass hier von einer Bande nur ge
sprochen wird, wenn sich verschiedene Leute - nach der 
Praxis mindestens zwei - zur fortgesetzten Verübung von 
Raub oder Diebstahl zusammengefunden haben. Eine Ban
de Ist also etwas willentlich Organisiertes. Man kennt sich 
untereinander; man hat abgemacht, dass man dieses oder 
jenes tun werde. insbesondere gehört zur Bande die fort
gesetzte Tatbegehung. «Wir machen diesen Dreh und 
dann jenen und noch einen dritten usw.» Die Bande ist mit 
anderen Worten ein Verbrecherklub, der einem Plan folgt, 
auf Dauer angelegt Ist und fortgesetzte Tatverübung be
geht. Es ist dies auch der Unterschied zur gewöhnlichen 
Mittäterschaft, wo zwei zusammenkommen und zusammen 
einen Diebstahl begehen. Das ist noch nicht bandenmäs
slg, solange nicht der Plan besteht, fortgesetzt zusammen
zuwirken. 
Nun haben wir den Begriff der Bande auch im vorgeschla• 
genen Artikel 145 Absatz 3. Was fällt hier aber auf? Plan
mässigkeit ist nicht verlangt. Es fehlt überhaupt eine. Defi
nition der Bande. Eine Bande nach Artikel 145 Absatz 3 kann 
ohne weite.ras auch eine spontane sogenannte Bande sein. 
Eine Bande ist hier nicht notwendigerweise etwas, das auf 
Dauer angelegt ist. Eine Bande kann hier sogar aus Leu
ten bestehen, die sich nicht kennen, die zufällig auf der 
Strasse beieinander sind. Gerade daran z~igt es sich, dass 
man allzu sehr von den Zürcher Krawallen her gedacht 
hat. Alle Leute, die da irgendwie dabei sind, bilden nun 
plötzllch eine Bande. Auch eine rein spontan zustande 
gekommene Willenseinheit kann also unter den Begriff der 
«Bande" fallen. Der Text des Artikels hilft jedenfalls nicht 
gegen diese Interpretation. Sogar der Bürger, der da ir
gendwie hineinkommt gegen seinen Willen, der zum Bei
spiel empört über eine allzu heftige Reaktion der Pollzei 
ist und der sich nun Irgendwie Luft macht, vielleicht auch 
einen Stein wirft, wird piötzllch auch zum Mitglied der 
Bande im Sinn, wie deren Begriff hier verwendet wird. Auf 
jeden Fall schllesst der vorgeschlagene Text diese Inter
pretation nicht aus. 
Wir haben es hier also mit einem höchst unbestimmten 
Begriff zu tun, der unabsehbare Konsequenzen haben 
kann. Damit ist die rechtsstaatlich gebotene klare Begriffs• 
bestimmung im Strafrecht tangiert. Es kö~nen sich leicht 
unmögliche Konsequenzen ergeben. Denken wir etwa an 
den folgenden Fall, der durchaus dem Leben entnommen 
ist: Zwei Burschen kehren, irgendwo auf dem Land, von 
einem Plntenkehr heim und werfen dem Nachbarn oder 
irgend jemandem, den sie nicht mögen, den Brunnentrog 
um, der dabei in die Brüche geht. Nach dem vorgeschla
genen Text würde es sich um bandenmässlg begangene 
Sachbeschädigung handeln, die von Amtes wegen verfolgt 
werden müsste. 
Oder nehmen Sie den Fall, dass Schüler oder Studenten 
ihrem Lehrer, über den sie erzürnt sind, den Garten durch• 
elnanderbringen. Wiederum ginge es um bandenmässlge 
Sachbeschädigung. ich persönlich hätte, wäre ich selber 
als Geschädigter betroffen, lieber den Weg für eine ande
re Erledigung der Angelegenheit frei und würde die Verfol
gung von Amtes wegen nicht schätzen. 
Betrachten wir anderseits die Regelung, die beim Dieb
stahl gilt: Zwei Diebe, die bei mir einbrechen, wären nicht 
notwendigerweise wegen bandenmässlger Begehung zu 
bestrafen; denn zwei Diebe machen noch keine Bande 
aus, wenn sie spontan zusammen handeln. Wie vorhin ge
sagt, ist es beim Diebstahl für die «Bande» erforderlich, 
dass man gewissermassen einen «Verbrecherklub auf 
Zeit» gegründet hat. Die Unterschiede, die sich also beim 
Diebstahl einerseits und bei der Sachbeschädigung ander
seits ergäben, sind sachlich nicht zu vertreten. 

?..'t 

Der Antrag Couchepin ist für mich sehr verständlich. Er 
gibt einem ähnlichen Unbehagen Ausdruck, das auch Ich 
empfinde. Ich glaube aber, dass dieser Antrag uns zu we
nig hilft. Ich habe auch gegenüber diesem Antrag Beden
ken. Was ist ein leichter Fall? .Es wird so sein, dass man 
sich orientiert an Artikel 138 des Strafgesetzbuches: Ent
wendung (französisch: larcin): «Wer jemandem eine frem
de, bewegliche Sache von geringem Wert aus Not, Leicht
sinn oder zur Befriedigung eines Gelüstes entwendet, 
wird, auf Antrag, mit Haft bis zu acht Tagen oder mit Bus
se bestraft.,, Was in Artikel 138 vorgesehen ist, kann man 
nicht ohne weiteres auf die Sachbeschädigung übertragen. 
Ich würde fragen: Was ist ein «leichter Fall" gemäss An
trag Couchepln? Man könnte das objektiv, also je nach 
der Höhe des Schadens, so oder so beantworten. Ist das 
aber unter allen Umständen die richtige Fragestellung? 
ich würde sagen: Nein, es kommt auch auf den delikti
schen Willen und seine Schwere an. Dies wäre meines 
Erachtens das geeignetere Kriterium, um die leichten von 
den schweren Fällen zu unterscheiden. 
Noch etwas: Ob ein leichter oder ein schwerer Fall vor
liegt, kann allenfalls am Schluss eines Strafverfahrens ent
schieden werden, wenn der Richter den ganzen Sachver
halt geprüft hat. So wäre der «leichte Fall» allenfalls taug
lich als Strafmilderungsgrund. Aber den «leichten Fall» zur 
Voraussetzung dafür zu machen, dass man von der Straf
verfolgung absieht, ist doch eine sehr heikle Sache, die 
mir nicht einleuchten kann. 
ich schlage Ihnen darum vor; diesen Artikel überhaupt zu 
streichen. Es ergibt sich nämlich kein Nachtall, wenn Sie 
so beschliessen. Ich darf darauf aufmerksam machen, 
dass es im Artikel 145 Absatz 2 schon heute eine Sonder
regelung gibt für besonders schwere Fälle. 
Ich zitiere: «Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung einen 
grossen Schaden verursacht, so ist die Strafe Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren. Der Täter wird von Amtes wegen ver
folgt.» Das ist also geltendes Recht. Vor allem denke ich 
sodann an Artikel 260 des geltenden Strafrechts (Landfrie
densbruch): «Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung 
teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen 
oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit 
Gefängnis oder mit Busse bestraft. Die Teilnehmer, die 
sich auf behördliche Aufforderung hin entfernen, bleiben 
straffrei, wenn sie weder selbst Gewalt angewendet noch 
zur Gewaltanwendung aufgefordert haben.,, In den mei
sten Fällen, für die man diese problematische neue For
mulierung will, würde dieser Artikel 260, wie wir ihn haben, 
genügen. 
Wir haben also keinen Anlass, das Strafgesetzbuch mit 
einem unklaren Begriff der Bande, so wie er in diesem 
Artikel verwendet wird, zu belasten. Der Begriff der Bande 
in den anderen Artikeln ist unbedenklich, weil er dort defi
niert und eingeschränkt wird. Wollte man doch anders 
entscheiden, dann hätten wir ja keinen Raum mehr für die 
persönliche Mittäterschaft bei der Sachbeschädigung. Im
mer wenn zwei oder mehr Täter beteillgt wären, läge min
destens eine spontane Bande vor. Ich frage mich, ob das 
die Gerichtspraxis zurückbuchstabieren könnte. Jedenfalls 
müssten wir uns von allem Anfang an sagen: «Hoffentlich 
sind die Gerichte dann gescheiter als der Gesetzestext!» 
So zu legiferieren entspricht Indessen nicht der Art und 
Weise, wie es sich schickt, mit der ernsten Sache «Straf
recht" umzugehen. 

Herczog: Ich habe zu diesem neuen Artikel von der Kom
mission her ebenfalls einen Streichungsantrag vorgelegt. 
Hier handelt es sich offensichtlich um den Jugendunruhe
artikel. Ich will nun spezifisch ein paar Punkte herausgrei
fen, die ich generell in der Eintretensdebatte angetönt 
habe. 
An diesem Artikel zeigt sich, wie wir hier in bezug auf das 
Strafgesetz nicht politisieren sollten. Ich erinnere Sie an 
den Entwurf der Expertenkommission, deren Vorschläge 
durch die Kommissionsmehrheit teilweise aufgenommen 
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wurden. Die Expertenkommission hatte u. a. noch einen 
Artikel vorgeschlagen, wonach auch die Bildung kriminel
ler Gruppen unter Strafe gestellt werden sollte. Diese Fra
ge hatte man unter dem Eindruck des Terrorismus und der 
damit zusammenhängenden Psychose, teilweise vom Aus
land her geschürt, aufgegriffen und In das Gesetz aufneh
men wollen. Dieser Artikel Ist Inzwischen fallengelassen 
worden. Offenbar Ist diese Frage keine Frage mehr. Dage
gen ist Jetzt angesichts der Jugendunruhen, nament(l.ch In 
der Stadt Zürich, der jetzt zur Diskussion stehende neue 
Artikel erschienen. Es Ist wirklich sehr merkwürdig, wie 
hier In einer Hüst- und Hott-Art Strafgesetzpolitik gemacht 
wird. Man kann docti nicht einmal hierhin und einmal dort
hin springen. 
Eine zweite Bemerkung: Das Klima, unter dem dieser Arti
kel entstanden Ist, habe Ich in der Eintretensdebatte be
reits kritisiert, dies zeigte gerade Herr de Capitani mit sei
nem vehementen Votum. Offensichtlich ist, dass dieser 
Antrag in der Kommission unter dem Druck der Diskussion 
um die Jugendunruhen entstanden sein muss. 
Ein Drittes: Ich staune ein bisschen, dass dieser Artikel 
auf unserer parlamentarischen Ebene die einzige Antwort 
auf die Frage der Jugendunruhen ist, nachde(ll man doch 
im Hinterkopf wissen sollte, welche Thesen zum Beispiel 
die Eidgenössische Jugendkommission ausgearbeitet hat 
und die aufzeigen, weshalb es überhaupt zu den Jugend
krawallen kommen konnte. Genau diese Art von Politik mit 
dem Strafgesetzbuch habe Ich In der Eintretensdebatte 
kritisiert. Ich möchte Sie schon bitten, jetzt nicht ein Klima 
zu schaffen, wie es Herr de Capitanl so schön selber dar
gestellt hat, und einfach tel quel nachzugeben, sondern 
ein bisschen mehr über die Ursachen der Problematik 
nachzudenken. 
Ich ersuche Sie somit, diesen Artikel abzulehnen. 

Meier Kasper: Ich bekenne Ihnen ohne Gewissensbisse, 
· dass· der Antrag, über den wir jetzt diskutieren, von mir in 

der Kommission gestellt wurde, und ich bin elgentlich 
überrascht, dass dieser Antrag nun noch eine derartige 
Diskussion ausgelöst hat. 
Auf der Fahne war ja keine Minderheit vermerkt. Zum min
destens die bürgerlichen Mitglieder in der Kommission 
haben einhellig dieser Ergänzung zugestimmt. Ich möchte 
sagen, dass dJeser Artikel keine piece de reslstance Ist 
und meines Erachtens nicht die Bedeutung hat, die Ihm 
jetzt beigemessen wurde. 
Um was geht es? Es geht darum, dass wir bei der Sachbe
schädigung heute grundsätzlich - das hat Herr Professor 
Bäumliri ausgeführt - nur eine Strafe erlassen können, 
wenn der Geschädigte Antrag stellt. In Artikel 2 Ist aller
dings eine Qualifizierung bereits heute enthalten: Wenn 
eine gemeine Gesinnung zugrunde liegt und ein grosser 
Schaden entsteht, muss die Sachbeschädigung von Amtes 
wegen verfolgt werden. Ich gebe ohne weiteres zu, dass 
der Antrag vor allem unter dem Eindruck der Zürcher Kra
walle gestellt wurde, und zwar geht es um folgendes: Bei 
diesen Krawallen wird massenweise Sachbeschädigung 
betrieben, ,und meistens geschieht dies bandenmässig, 
wobei man sich wissenschaftlich darüber unterhalten 
könnte, wie hier der Begriff Bande zu verstehen Ist. Es 
geht nicht in erster Linie darum, diese Bande zu erfassen, 
sondern einfach darum, den Geschädigten ein wenig bes
ser zu schützen als heute. Heute müssen alle diese Ge
schädigten, weil sie nicht die gemeine Gesinnung und 
vielleicht auch nicht Immer den grossen Sachschaden Im 
Sinne des Gesetzes nachweisen können, Strafantrag stel
len. Der Strafantragsteller riskiert, wenn dem Strafantrag 
nicht entsprochen wird, dass er mit Kosten belastet wird. 
Er riskiert aber In der heutigen Szene noch etwas ande
res, was mich vor allem beeindruckt: Wenn bekannt wird, 
dass er Strafantrag gestellt hat, riskiert er, bei der näch
sten Gelegenheit noch einen grösseren Sachschaden zu 
erleiden. Dafür gibt es ganz krasse Beispiele. Hier sollte 
man nun auch an die vielen Geschädigten denken, die 

vielleicht gar nicht mehr wagen, In unserem Rechtsstaat 
Strafantrag zu stellen, weil sie als Strafantragsteller ge
wärtigen müssen, dann erneut an ihrem Eigentum geschä
digt zu werden. Das Ist eigentlich die Idee, die hinter die
sem an sich sehr einfachen Antrag steht. Es Ist keine kom
plizierte Gesetzgebung, die nicht noch alle Expertenkom
missionen durchlaufen muss. Darüber können wir auch 
noch als Nationalrat befinden. 
Herr Couchepln hat einen sehr guten Ergänzungsantrag 
gestellt, und Ich bitte Sie, diesem zuzustimmen. Er hat 
beantragt, dass die Verfolgung der Sachbeschädigung oh
ne Strafantrag, also als Offizialdelikt, In leichten Fällen 
nicht geschehen soll. Damit, Herr Bäumlin, sind die Bur
schen, die Kehrlchtsäcke teeren und kleine Sachbeschädi
gungen begehen, nicht erfasst. Ich glaube, dass es dar
über, was ein leichter Fall Ist, In der Strafrechtsliteratur 
eine reiche Praxis gibt. Die Gerichte werden den Weg si
cher finden. 
zusammengefasst möchte Ich Ihnen sagen: Stimmen Sie 
diesem Antrag zul Sie kennen seinen Sinn, es Ist keine 
anormal grosse Angelegenheit. Der Ständerat, das juristi
sche Gewissen des Parlaments, kann dann au.ch noch 
darüber befinden. Ich glaube, dass wir dem Strafgesetz 
keinen Abbruch tun, wenn wir eine solche Bestimmung 
aufnehmen. 

Braunschweig: Ich möchte spontan richtigstellen gegen
über den Ausführungen von Herrn Kasper Meier: Wir ha
ben In der Kommission selbstverständlich gegen · seinen 
Antrag Stellung genommen. Wir haben dagegen gestimmt; 
der Antrag wurde nur mit Zweldrlttelsmehrheit, mit 8 zu 4 
Stimmen, angenommen. Wir haben nicht geschlafen! Ich 
habe In einem Votum gemäss Protokoll sehr deutlich dar
auf aufmerksam gemacht, dass die Abgrenzung zum Arti
kel 260 Strafgesetzbuch sehr schwierig Ist und Probleme 
stellt. Ich möchte das richtigstellen und nicht den Ein
druck hier stehen lassen, als ob wir In der Kommission 
nichts gesagt hätten. Einzig auf einen Minderheitsantrag 
haben wir verzichtet. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Artikel 145 behan
delt die Sachbeschädigung. Der erste Absatz soll unverän
dert bleiben. Gemäss dem ersten Absatz wird auf Antrag 
derjenige bestraft, der eine fremde Sache beschädigt, zer
stört oder unbrauchbar macht, und zwar mit Gefängnis 
oder mit Busse. Im zweiten Absatz wird die Strafverschär
fung vorgesehen, wenn der Täter aus gemeiner Gesinnung 
einen grossen Schaden verursacht; dann wird er mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft, und zwar von Amtes 
wegen. Der neu vorgeschlagene Absatz 3 war Im Vorent
wurf der Expertenkommission nicht enthalten. Er wurde 
von einem Kommissionsmitglied eingebracht und Ist in der 
vorliegenden Formulierung mit 8 zu 4 Stimmen bei etlichen 
Enthaltungen angenommen worden. 
Zu Recht wurde In der Kommission und nun auch von 
Herrn Bäumlln die Frage aufgeworfen, ob der geltende 
Artikel 260 des Strafgesetzbuches nicht genüge. Der erste 
Absatz vori Artikel 260 (Landfriedensbruch) lautet: «Wer an 
einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit 
vereinten Kräften gegen Menschen oder Sachen Gewalttä
tigkeiten begangen werden, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft.» Wenn man diese beiden Texte, den neuen 
vorgeschlagenen Absatz 3 von Artikel 145 mit 260 Absatz 1 
vergleicht, dann sind folgende Unterschiede festzustellen: 
Artikel 260 setzt eine öffentliche Zusammenrottung voraus. 
Artikel 145 Absatz 3, den wir jetzt beraten, spricht nur da
von, dass der Täter Mitglied einer Bande Ist. Diese Bande 
kann sich auch privat organisiert haben. Artikel 260 sieht 
als Strafandrohung Gefängnis oder Busse vor. Artikel 145 
Absatz 3 sieht nur Gefängnis vor, also eine schwerere Stra
fe als Strafminimum. Die beiden Bestimmungen sind somit 
nicht völlig deckungsgleich. Der neue Absatz 3 von Artikel 
145, wie er Ihnen vorgeschlagen wird, sieht vor, dass, 
wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, er einer-

25' 
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seits mit Gefängnis bestraft wird statt mit Gefängnis oder 
Busse, was eine Strafverschärfung bedeutet, und ander
seits sieht er vor, dass das Delikt vom Antragsdelikt zum 
Offizialdelikt wird. 

Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass bei ban
denmässlger Begehung die Verfolgung von Amtes wegen 
gerechtfertigt wäre. Es ist in solchen Fällen oft schwer, im 
ersten Moment feststellen zu können, wer der Täter gewe
sen ist. Der Strafantrag muss in diesem Fall gegen Unbe
kannt gestellt werden. Der Antragsteller hat dann leider oft 
zu befürchten, dass Repressalien folgen und dass er dann 
erst recht nochmals das Opfer von Sachbeschädigungen 
wird. Der Geschädigte zieht es deswegen vielleicht vor, 
keinen Strafantrag zu stellen. Die Verfolgung von Amtes 
wegen nimmt ihm in solchen Fällen diese Sorge ab und 
ermöglicht auch eine rasche Abklärung. Falls der Antrag 
erst gegen Schluss der gemäss Artikel 29 dreimonatigen 
Antragsfrist gesteilt wird, ist es oft schwer, festzustellen, 
welches Mitglied der Bande der Täter war. Die Oeffent
lichkeit hat ein Interesse daran, dass bei bandenmässiger 
Sachbeschädigung möglichst rasch Abklärungen folgen 
und dass dieser bandenmässigen Sachbeschädigung Ein
halt geboten wird, dies sofort und nicht erst am Ende 
einer dreimonatigen Antragsfrist. 

Ob der Strafrahmen im Vergleich zu Artikel 260, der von 
der öffentlichen Zusammenrottung spricht, hier wirklich 
höher sein soll, nämHch in jedem Fall Gefängnis und nicht 
eventuell auch Busse, kann man sich von der Gesetzessy
stematik her zu Recht fragen. DElr Antrag Couchepin, der 
in der Kommission nicht vorgelegen ist, bezieht sich nur 
auf die Verfolgung von Amtes wegen, die bei leichteren 
Fällen nicht vorgesehen werden soll. Der Antrag Couche
pin - wenn Ich ihn richtig verstehe - bezieht sich nicht auf 
den Strafrahmen. Was leichte Fälle sind, wäre in der Pra
xis nicht leicht zu bestimmen. Es würde somit ein unbe
stimmter Begriff In das Gesetz eingeführt. Würde sich die 
Ausnahme für leichtere Fälle auf den Strafrahmen bezie
hen, wofür ich persönlich ein gewisses Verständnis hätte, 
so könnte man die Auslegung dem Richter überlassen. Die 
Ausnahme, die von Herrn Couchepin vorgeschlagen wird, 
bezieht steh aber nur auf die Frage, ob von Amtes wegen 
oder nur auf Antrag verfolgt werden soll. In diesem Sta
dium ist nicht der Richter zuständig. Die Polizei und die 
Untersuchungsorgane müssten jedesmal den Entscheid 
fällen, ob sie jetzt von Amtes wegen eingreifen oder ob sie 
warten sollen, dass ein Antrag gestellt werde. Das ist un
befriedigend. Die Kommissionsmehrheit, die ich hier zu 
vertreten habe, empfiehlt Ihnen Zustimmung zum Kommis
sionsantrag und bittet Sie, die Streichungsanträge Bäumlin 
und Herczog abzulehnen. Der Antrag Couchepln wurde 
wie gesagt in der Kommission nicht behandelt, ich glaube 
jedoch, dass er einige Schwierigkeiten in der Praxis mit 
sich bringen würde. 

Mme Glrard, rapporteur: · Je seral tres brave car je trouve
rais regrettable de politiser le projet comme on nous l'a 
reproche. Je voudrais simplement dire qua dans l'enonce 
de cet article, il n'y a pas trace de psychose de terrorisme 
ni de punitlon que notre Parlament infligerait aux jeunes 
de Zurich ou d'ailleurs. On fait sans cesse appel a la tole
rance, a la comprehension, mais personnellement je vou
drais dlre qu'II y a des timltes au-dela desquelles la tole
rance devlent iäche'te. C'est pourquol je vous prle de sui
vre la commlssion dans sa majorlte. 
A l'adresse de M. Couchepln, je pense qua la proposltion 
qu'il vient de nous faire seralt de nature justement a don
ner satisfaction a ceux de nos collegues qul trouvent que 
cet article es't applique avec trop de rlgueur. Je vous prie 
donc de sulvre le majorlte avec l'adjonctlon que propose 
M. Couchepln, c'est une proposltlon personnelle. 

Bundesrat Furgler: Ich habe vorerst die Frage von Herrn 
Bäumlin zu beantworten. Die Experten haben zu diesem 
Text nicht mehr Stellung genommen. Sie haben diesen 

Text auch nicht eingebracht, sondern wie Sie jetzt aus der 
Debatte entnehmen konnten, ist das die Verabschiedung 
des seinerzeitigen Antrages von Herrn Nationalrat Kaspar 
Meier. 

Mit Bezug auf die Indirekte Frage von Herrn Herczog, seine 
Sorge, ob man nur mit dieser strafrechtlichen Massnahme 
den Jugendunruhen gerech't werden könne (ich drücke es 
einmal so aus), ist sicher die Antwort angebracht, dass wir 
- weil ja hier nur das Strafrecht zur Diskussion steht - die 
ganze Spannweite all dessen, was uns diesbezüglich be
schäftigt, nicht voit ausloten können. Aber dass hier zu
sätzlich, wie wir schon in der Morgendebatte miteinander 
feststellten, Probleme gelöst werden können, versteht sich · 
auch von selbst. Ich möchte aber davor warnen, aus der 
Tatsache heraus, dass wir hier «nur» Strafrecht behan
deln, gleich auch ein Missverstehen der Betroffenen, d. h. 
der allfällig straffällig Werdenden herauszulesen. Es geht 
ja um den Schutz aller in diesem Staat. 
Und nun zur Vorlage mit Bezug auf Artikel 145 nach dem 
Antrag von Herrn Kaspar Meier, Mehrheitsan'trag der Kom
mission mit 8 zu 4. Zu Recht wurde auf das Verhältnis die
ses Vorschlages zu Artikel 260 über den Landfriedens
bruch hingewiesen. Eine Lücke würde insofern geschlos
sen, als nicht nur bei der Tatbegehung bei einer öffentli
chen Zusammenrottung, wo also eine grössere Anzahl von 
Personen, die sich an einem öffentlichen, jedermann zu
gänglichen Ort zusammenfinden, von Amtes wegen ver
folg't werden könnte; sondern auch in dieser einfacheren, 
bandenmässigen Tatbegehung. Ich kann in Kenntnis aer 
vielen Vorfälle - ich denke nicht nur an Züri,ch -, wo heute 
Sachschaden in dieser Weise angerichtet wird, den An
tragsteller durchaus begreifen, wenn er sagt (er hat es 
heute wiederholt), dass man diejenigen, die sich kaum 
mehr getrauten, Anträge zu stellen, hier etwas unterstüt
zen möchte. Immerhin hoffe ich persönlich, dass wir in 
diesem Staat, dort wo wir Antragsmöglichkeiten haben, 
eben noch selber entscheiden und es auch tun sollen, ob 
wir von dieser Strafantragsmöglichkeit Gebrauch machen 
wollen oder nicht. Ich würde es auch als schlechtes Zei
chen in diesem Staate werten, wenn wir uns am Schluss 
nur noch hinter etwas Amtlichem verstecken würden, in 
der Furcht, dass man uns sonst, weil wir einen Antrag 
stellten, gleichsam erneut Schaden zufügen könnte. 

Ich möchte ganz offen sagen, welches der Nachteil der 
jetzt vorgeschlagenen Lösung aus der Sicht des Bundes
rates ist. Das Strafmass, das hier vorgeschlagen wird, nur 
noch Gefängnis, erscheint uns zu hoch, zu starr im Ver
hältnis zum vorerwähnten Artikel 260, wo Sie Gefängnis 
oder Busse haben bei Landfriedensbruch, und im Blick 
auch darauf - das hat vermutlich Herrn Couchepln zu sei
nem Antrag bewegt -, dass natürlich gewisse Lausbuben
streiche, an die er dachte, nicht jener Art von bandenmäs
siger Sachbeschädigung entsprechen, auf die sich Herr 
Kaspar Meier in seinem Votum abstützte. Also hier eine 
Synthese zu finden, müsste Ihnen gefolngen, wenn man hier 
am geltenden Recht etwas ändern will; sonst ist man - ich 
wiederhole es - zu starr· und mit Bezug auf das Strafmass 
auch zu weitgehend. Ich füge noch bei: rechtspolitlsch 
gesehen - wenn man in dieser Weise ergänzen würde (das 
müsste spätestens beim Zweitrat dann geschehen) -, 
müsste systematisch eine solche Ergänzung zwischen dem 
mit Gefängnis und Busse bedrohten Grundtatbestand im 
Absatz 1 von Artikel 145 und dem qualifizierten Tatbestand 
der grQssen Sachbeschädigung aus gemeiner Gesinnung 
im jetzigen Absatz 2 eingebracht werden, der ja mit Zucht
haus bis zu fünf .Jahren bedroht ist. 

Wenn man etwas ändern will, dann müsste man sicher das 
wieder fallenlassen, was hier einfach apodiktisch als 
ccStrafe gleich Gefängnis» eingebracht worden is't. Ob Sie 
diese Lösung finden, Indem Sie Herrn Couchepins Idee 
Obernehmen, das muss ich Ihnen überlassen. Der Bundes
rat hat diesem Bereich kein so grosses Gewicht beigemes
sen. 

'2.'=1 
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l.ch wiederhole also, wenn man etwas ändern will, dann 
könnte es nur sein, dass man von Amtes wegen die ban
denmässige Begehung erfasst. Wenn man die leichten 
Fälle ausnehmen wm wie Herr Couchepin, um auch dort 
die Lausbubenstreiche von bandenmässlgen Dellkten zu 
unterscheiden, dann müss'te man jenem Antrag beipflich
ten und die Systematik bereinigen, spätestens im Zweitrat. 
Aus der Sicht des Bundesrates lag es mir daran, das, was 
überrlssen erscheint, mit Bezug auf diese Gefängnisandro
hung, sichtbar zu machen und beizufügen, dass wir dieser 
ganzen Problematik doch nlch't den hohen Stellenwert ge
ben, den man da und dort zu erkennen glaubt. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Couchepin 

Abstimmung - Vota 

33 Stimmen 
75 Stimmen 

Für den Antrag Couchepin 76 Stimmen 
Für den Antrag Herczog/Bäumlin (Streichen) 30 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.15 Uhr 
La seance est levee ä 19 h 15 
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Dreizehnte Sitzung - Trelzlime nance 

Donnerstag, 18. Dezember 1980, Vormittag 
Jeudl 18 d6cembre 1980, maUn 

8.00 h 

Vorsitz - Presidence: Herr Butty 

79.089 

StGB. Gewaltverbrechen 
Code penal. Actes de vlolence crlmlnels 

77.233 

Parlamentarische Initiative. StGB. 
Terrorismus (Glrard) 
Initiative parlementalre. Code penal. 
Terrorlsme (Glrard) 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1640 hlervor - Volr page 1640 cl-devant 

Art. 182, 183, 184 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commlsslon 

Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen ~ AdoptfJ 

Art 185 
Antrag der Kommission 

Zlff. 1~ und 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Z/ff.4 
Mehrheit 
Lässt der Täter das Opfer frei und nimmt er von der Nöti
gung Abstand, so kann er milder bestraft werden 
(Art. 65). 

Minderheit 
(Merz, Baechtold, Braunschweig, Riesen-Freiburg, Wagner) 
Streichen 

Art.185 
Proposition de /a commlss/on 

Ch. 1 ä 3 et 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ch. 4 
Majorite 
Lorsque l'auteur a renonce ä la contrainte et llbere la vic
time, la peine pourra ~tre attenuee (art. 65). 

Mlnorlte 
(Marz, Baechtold, Braunschweig, Riesen-Freiburg, Wagner) 
Blffer 

Merz, Sprecher der Minderheit: Die Kommissionsminder
heit beantragt Ihnen Streichung von Ziffer 4 dieses neuen 
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Artikels 185, und zwar aus folgenden Ueberlegungen her
aus: 

Unser Strafgesetzbuch enthält in Artikel 64, also in den 
allgemeinen Bestimmungen, eine Liste sämtltcher Strafmil
derungsgründe, welche vom Strafrichter berücksichtigt 
werden können. Sodann finden wir in den besonderen 
Bestimmungen einige vereinzelte Hinweise auf spezielle 
Strafmilderungsmögiichkeiten, dies vor allem bei den Ehr
verletzungsdelikten. Sonst aber wird Im ganzen Strafgesetz 
nirgends von solchen Gründen gesprochen, welche es 
dem Richter bekanntlich ermöglichen, von der angedroh
ten Strafart abzugehen oder Strafminima zu unterschrei
ten. 
Nun haben wir hier den neuen Straftatbestand der Geisel
nahme geschaffen. Die S'trafdrohung reicht, Je nach Quali
fikation des Verbrechens, ·von einem Jahr Zuchthaus bis 
zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe. Mit anderen 
Worten handelt es sich hier also um einen der schwersten 
Straftatbestände, die unser Strafgesetzbuch kennt. In der 
Hierarchie der Straftaten dürfte die Gei~inahme vom Volk 
zweifellos auf dieselbe Stufe wie der Mord gestellt werden. 
Ausgerechnet bei diesem schweren Straftatbestand soll 
nun nach Meinung des Bundesrates und der Mehrheit Ih
rer Kommission ein besonderer Strafmilderungsgrund ein
gebaut werden. Ich halte das mit der Minderheit aus ver
schiedenen Gründen für verfehlt. 
Einmal aus Gründen der Systematik. Strafmilderungsgrün
de gehören unseres Erachtens nach wie vor in den allge
meinen Tell des Strafgesetzes. Es. sollten hier In den be
sonderen Bestimmungen keine weiteren speziellen Straf
milderungsvoraussetzungen geschaffen werden. Sodann 
ist nicht einzusehen, weshalb bei der Geiselnahme eine 
Strafmllderungsmöglichkeit bestehen sollte, während man 
diese spezielle Art der Strafmilderung demjenigen, der 
eine Freiheitsberaubung oder eine Entführung begeht, 
nicht zugestehen will. Hätte man aber die zur Diskussion 
stehende Bestimmung in irgendeiner Form in Artikel 64 
des Strafgesetzbuches Integriert, könnte sie slnngemäss 
auch bei anderen Verbrechen und Vergehen gegen die 
Freiheit Anwendung finden. 

Im weiteren hält die Minderheit der Kommission diese Zif
fer 4 ohnehin für überflüssig. Zwar ls't die Geiselnahme mit 
der Entführung der Geisel und der anschilessenden Nöti
gung eines Dritten erfüllt, aber es liegt auf der Hand, dass 
der Richter bei einer Freilassung der Geisel und einem 
Verzicht auf die Forderung durch den oder die Täter zwei
fellos Artikel 64, eben diese allgemeinen Strafmilderungs
gründe, wird zur Anwendung bringen können. Denken Sie 
an den Strafmilderungsgrund der tätigen Reue. Es bedarf 
hier also gar keines neuen Strafmilderungsgrundes. 

Ein weiteres Argument: Unseres Erachtens sollte man im 
Strafgesetzbuch keine Taktlkbestimmungen aufnehmen. 
Diese Ziffer 4 ist doch in Tat und Wahrheit nichts anderes 
als ein Köder, den man in Fällen von Geiselnahmen ausle
gen will. Aber ganz abgesehen davon, dass es sich um ein 
kümmerliches Würmlein am Angelhaken der mit den Gei
selnehmern verhandelnden Behörden handelt, empfindet 
die Minderheit Ihrer Kommission einen solchen Köder aus
gerechnet in dieser Bestimmung als unpassend. Sie glau
ben doch nicht etwa im Ernst daran, dass sich ein hartge
sottener Geiselnehmer von seinem Vorhaben abbringen 
lässt, wenn man ihn auf eine Bestimmung a la Artikel 185 
Ziffer 4 aufmerksam macht. Solche Leute verlangen freien 
Abzug, verlangen Straffreiheit usw. Solche Leute lassen 
si.ch nicht mit einer derartig vagen Möglichkeit, mit einer 
Kann-Vorschrift notabene der Strafmilderung, abspeisen. 
Das Ist doch die Wirklichkeit, die wir auch bei der Schaf
fung von Gesetzen nicht aus den Augen verlieren sollten. 
Wenn also schon eine spezielle Strafmilderung hier einge
baut werden soll, und zwar aus Gründen der Taktik, wie 
das von selten des Bundesrates ohne Umschweife zugege
ben worden ist, dann sollte man diesen Strafmilderungs
grund attraktiver ausgestalten. 

?.8 

Schliesslich Ist diese Bestimmung, wo sie tatsächlich als 
Köder verwendet wird, rechtlich sehr bedenklich. Wir müs
sen uns bewusst sein, dass der Strafrichter, der nachher 
über diese Geiselnahme zu urteilen hat, an lrgendwel·che 
Zusicherungen der verhandelnden Behörden in keiner 
Welse gebunden ist. Andernfalls würde hier In unzulässi
ger Weise in die rk;hterliche Unabhängigkeit, in die Er
messensfreiheit des Richters eingegriffen. Eine solche Ein
schränkungsmöglichkeit darf aber unseres Erachtens ganz 
einfach nicht geschaffen werden. Dies wäre - Ich habe 
diesen Ausdruck schon in meinem Eintretensvotum ver
wendet - erneut eine Kapitulation des Rechtsstaates. Hier 
muss ich allerdings einfügen, dass wir uns durchaus be
wusst sind, dass sich In Terrorfällen der Rechtsstaat sehr 
oft der nackten Gewalt zu beugen hat, um die Opfer retten 
zu können. Ich halte das in diesen Fällen des Notstandes 
auch für rtchtig; ich wehre mich indessen dagegen, dass 
man eine solche ausserordentliche Möglichkeit im Gesetz 
gar institutlonaiislert. 
Eine letzte Bemerkung: Mit der Einführung von Ziffer 4 
entsteht zumindest beim juristischen Laien - und das sind 
glücklicherweise immer noch die Mehrzahl unserer Bevöi'
kerung - der bestimmte Eindruck, man wolle die Geisel
nahme gleich wieder etwas verharmlosen. Dieser Eindruck 
sollte aber hier nicht entstehen. Wir würden damit dieser 
Vorlage unseres Erachtens einen Bärendienst erweisen. 

Weber-Arben: Ich sage durchaus ja zu diesem neuen Arti
kel 185 (Geiselnahme); Ich sage auch ja zu seiner Ausge
staltung, wie er uns von Bundesrat und Kommission in den 
Ziffern 1 bis 3 und in Ziffer 5 präsentiert wird. 
Herr Koliega Marz hat Ihnen - ich möchte unterstreichen -
i,n sehr anständiger manierllcher Weise dargetan, was für 
eine Streichung des Artikels 185 Ziffer 4 spricht. Ich möch
te diese Bestimmung als nicht nur merkwürdig, sondern 
als geradezu unappetitlich und widerlich bezeichnen. Sie 
ist nicht nur unpassend in diesem Artikel, sondern in der 
ganzen Systematik unseres Strafgesetzbuches. Da soll al
so von Gesetzes wegen der Täter milder bestraft werden 
können, wenn er das oder die Opfer freilässt, von der Nö
tigung Abstand nimmt und auf ein Lösegeld oder auf eine 
Forderung auf Haftentlassung irgendwelcher Kollegen ver
zichtet. Das geh't In der Praxis wohl so vor sich: Eine Gei
selnahme hat stattgefunden, Verhandlungen mit dem Gei
selnehmer werden aufgenommen; es ist ein Ringen um 
die Bedingungen der Freilassung des Opfers; dann kommt 
seitens der Belagerer, der zuständigen amtlichen Instan
zen, an die Adresse des Geiselnehmers die Offerte: 
Herr Täter, sie haben eine Chance, sie können nach den 
Bestimmungen unseres Strafgesetzbuches damit rechnen, 
dass Sie statt mit Zuchthaus mit Gefängnis oder statt mit 
Zuchthaus von bestimmter Mindestdauer mit einer be
scheideneren Zuchthausstrafe bestraft werden. Die ent
sprechenden qualifizierten Delikte finden sich In der Enu
meration von Artikel 185. 
Erste Frage: Ist das überhaupt eine Offerte, die es rein 
quantitativ verdient, als Spezialnorm ins Gesetz aufgenom
men zu werden? Ich mache schon ein grosses Fragezei
chen zu dieser Neuerung In Ziffer 4 von Artikel 185. 
Aber der Wurm dieser seltsamen Bestimmung· sitzt nach 
meiner Auffassung noch tiefer. Die Verhandlungen der Or
gane des Staates an der Front, im Gespräch mit dem Tä
ter, führen dazu, dass diese Offerte gemacht wird in der 
Absicht, dass der Täter einlenkt. 1-ch habe schon gestern 
bei der Eintretensdebatte offen bekannt, dass hier ein ganz 
gefährlicher Versuch unternommen wird, den Richter, der 
später die Tat zu beurteilen hat, in seiner Entscheidungs
freiheit zu beeinflussen. Wir haben wohl diese Kann-Be
stimmung; der Richter kann milder beurteilen. Aber glau
ben Sie denn, dass diese Kann-Vorschrift in der Praxis 
noch taugt, wenn vorher eine entsprechende Abmachung 
mit dem betreffenden Täter getroffen worden ist? Es mag 
sein, dass der Richter aufgrund eines bestimmten positi
ven Verhaltens des Täters ganz allgemein zu einer Straf-
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mlnderung kommt, aber dass man solche Dinge gewlsser
massen ins Schaufenster des Gesetzes hängt, geht nach 
meiner Auffassung zu weit. Also psychologisch eine denk
bar ungeschickte Uebung 1 

Dazu noch eine dritte Bemerkung: l.ch möchte das unter
streichen, was, Herr Marz gesagt hat mit Bezug auf die 
systematische Placlerung dieser Bestimmung, auch dass 
sie überflüssig ist, weil wir in Artikel 64 eine ganze Reihe 
von Strafmllderungsargumenten besitzen, gestützt auf wel
che dem Täter bei einem bestimmten positiven Verhalten 
entgegengekommen werden kann. Wir sollten uns hüten, 
hier gewlssermassen eine Köderbestlmmung, einen Köder
artlkel Ins Strafgesetz aufzunehmen. 

Ich bitte Sie aus all diesen Gründen, dem Minderheitsan
trag zuzustimmen. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Vorauszuschicken Ist, 
dass die Formulierung der Kommissionsmehrheit sinnge
mäss dasselbe will wie der ursprüngliche Antrag des Bun
desrates. Im ursprünglichen Antrag des Bundesra!es war 
eine Strafmilderung vorgesehen, wenn der Täter das Opfer 
freilässt und wenn er auf seine Forderung verzichtet. Wir 
waren In der Kommission der Ansicht; dass diese Formu
lierung den Anschein erwecken könnte, der Geiselnehmer 
habe eine berechtigte Forderung, was natürlich nicht der 
Fall Ist. Die Formulierung der Kommission heisst nun: 
«Lässt der Täter das Opfer frei, und nimmt er von der Nöti
gung Abstand ... » Der Bundesrat hat sich dieser neuen 
Formulierung angeschlossen. Die Kommissionsminderheit 
will hier Interessanterweise eine härtere Haltung einneh
men als Bundesrat und Kommissionsmehrheit. Mit dieser 
Ziffer 4 will man bei den Verhandlungen mit dem Geisel
nehmer etwas In der Hand haben, um ihn eher zu einer 
Freigabe der Opfer bewegen zu können. Bel Geiselnah
men muss man ja verhandeln Im Interesse der Opfer. Man 
kann nicht einfach die Hände In den Schoss legen, so 
unangenehm der Verhandlungspartner auch sein kann. Es 
stimmt, dass es. nicht dieselben Behörden sind, die mit 
dem Täter verhandeln, und die Behörden, die ihn später 
als Richter aburteilen müssen. Wenn dieser Satz aber im 
Gesetz steht - und auch ausländische Strafrechte kennen 
ähnliche Bestimmungen -, dann besteht die Möglichkeit, 
dass die gesetzliche Bestimmung als Argument zur Beein
flussung des Geiselnehmers angeführt werden kann. Das 
Entgegenkommen Ist als Kann-Vorschrift sicher nicht un
zumutbar und liegt eindeutig im Interesse des Opfers. 

Herr Marz hat ausgeführt, es sei nicht logisch, dass nur 
bei der Geiselnahme dieser MIiderungsgrund vorgesehen 
sei, nicht aber bei Freiheitsberaubung und Entführung. 
Sehr oft wird Gesetzeskonkurrenz bestehen, indem gleich
zeitig der Tatbestand von Freiheitsberaubung. oder von 
Entführung einerseits und von Geiselnahme anderseits 
vorliegt, so dass dieser Milderungsgrund Anwendung fin
den könnte. Es geht hier ganz bestimmt nicht um eine 
Verharmlosung der Geiselnahme, sondern In erster Linie 
um das Interesse des Opfers oder der Opfer, und ich glau
be, wer einmal Opfer einer Geiselnahme ist, wäre sicher 
dankbar wenn hier eine kleine, Ich gebe zu: eine kleine 
Möglichkeit besteht, den Geiselnehmer zu beeinflussen. 
Wir haben ja auch im allgemeinen Teil des Strafgese~bu
ches Strafmilderungsgründe; in Artikel 64 Ist die tatlge 
Reue als Strafmilderung vorgesehen, wobei die tätige 
Reue nach Artikel 64 natürlich nicht ganz genügen würde, 
um die Voraussetzung von Ziffer 4 hier abzudecken, weli 
der Täter, der Geiselnehmer, der das Opfer freliässt, nicht 
unbedingt einer ist, der tätige Reue bekundet. Man kann 
sicher nicht behaupten, das sei ein Versuch, den Richter 
zu beeinflussen. Es ist eine Kann-Vorschrift, und unsere 
Richter sind sich gewohnt, die Kann-Vorschriften In aller 
Freiheit anzuwenden. 

Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Mehrheit der Kommis
sion, d. h. diesem Strafmliderungsgrund, zuzustimmen 

Mme Glrard, rapporteur: II est Interessant de constater 
qua pour une fols Ja mlnorite de Ja commlssion se montre 
plus rlgoureuse qua Ja majorlte dans l'analyse de ce pro
jet. Je crois qua lorsque la majorite s'est ralllee, avec une 
legere nuance redactlonnelle, au projet du Conseil fede
ral, c'est dans )'Idee de donner au juge Je pouvoir d'ap
precler librement les clrconstances et en considerant Je 
repentir de l'accuse, au sens de l'artlcle 64, de pouvolr 
attenuer Ja peine. 
Au cours des dlscusslons en seance de commlssion, II 
n'a jamais ete questlon de mettre la une appät dans une 
Vitrine mals d'offrlr plutOt un Instrument de negociallon. A 
mon avls, cela est un element Indispensable dans les 
negoclatlons que l'Etat auralt a condulre avec les auteurs 
de prlse d'olages. C'est pourquol je vous recommande de 
sulvre Ja majorM de Ja commlsslon. 

Bundesrat Furgler: Ich schätze die Bemühungen von 
Herrn Merz und von Herrn Weber, uns zu einem guten 
Recht zu verhelfen. Aber Ich glaube, sie gehen In ihrer 
Ueberlegung ~n der Wirklichkeit vorbei. Herr Weber 
nannte diese Norm unappetitlich, widerlich, und Herr Marz 
sprach sogar von einer Kapitulation des Rechtsstaates. 
Unappetitlich und widerlich ist der Tatbestand an und für 
sich, die Geiselnahme, die Freiheitsberaubung, die Ent
führung) Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien selbst in 
dieser Lage. Es ist vermutlich eine der allerschwierlgsten 
Situationen, in der sich Regierungen befinden können, 
wenn sie alles daran setzen müssen, um durch Geiselnah
me, Freiheitsberaubung oder Entführung betroffene Men
schen wieder freizubekommen. In diesem Zusammenhang, 
wie die beiden Berichterstatter Ihnen soeben sagten, Ist 
diese Ziffer 4 zu werten und zu deuten. Die Kommission 
nahm sich eine Bestimmung des Strafgesetzbuches unse
res nördlichen Nachbarstaates, den dortigen Paragraphen 
239a Absatz 3, als Vorbild. Sie wollte eine Strafmilderung 
gewähren, wenn da:s Opfer unter Verzicht auf das, was ge
fordert worden war - man hat es juristisch jetzt sicher 
besser umschrieben mit «Nötigung» -, freigelassen wird. 
Die zusammenhänge zu Artiket 184 und zu Artikel 64 sind 
sofort erkennbar. Strafmilderung in · diesem Sinne soll 
selbst dann möglich sein, wenn die Geiselnahme mehr als 
zehn Tage gedauert hat, und das sind ja die zehn Tage, 
denen Sie soeben in Artikel 184 zugestimmt haben und 
die eine Qualifikation im Tatbestand bewirken. Die Exper
tenkommission sah davon ab, wie es im deutschen Recht 
gefordert war, dass der Täter das Opfer in dess?n 
Lebenskreis zurückgelangen lässt. Die Strafmliderung 1st 
sodann als Kann-Vorschrift sicher nicht so zu Interpretie
ren, dass die Freiheit des Richters, wie es soeben Herr 
Weber dargestellt hat, eingeengt wird. Die normale Inter
pretation einer Kann-Vorschrift In diesem Staat bedeutet 
nichts anderes, als dass der Richter eine Möglichkeit 
mehr erhält. 
Nun mag es doch wichtig sein, auch noch Herrn Professor 
Schultz zu hören, der zu dieser konkreten Frage ange
sprochen worden ist. Er sagte (aus dem Protokoll Ihrer 
Kommission zitiert): «Wir wollen hier zweifellos ein Ver
handlungsmittel schaffen. Man kann im Falle einer Geisel
nahme ja nicht einfach nich'ts tun, jemand muss verhan
deln. Es wird ganz bewusst einfach von Freilassung ohne 
Motiv gesprochen, um dem Richter völlige Freiheit zu ta~
sen.» Mit Blick auf Artikel 184 fährt er fort: «Bei Arti
kel 184 Ist nur scheinbar nichts Aehnliches vorgesehen; 
denn der Passus ,wenn die Beschränkung der Freiheit 
mehr als zehn Tage gedauert hat', geht in die gleiche 
Richtung.» Und was für beide Intervenienten doch recht
lich auch bedeutsam ist: Herr Schultz hat Hemmungen, 
den Artikel 64 über die Strafmilderung ohne weiteres als 
ausreichend zu qualifizieren. Wörtlich sagt er: «Ich habe 
grosse Bedenken, das Problem mft einer authentischen In
terpretation von Artikel 64 des Strafgesetzbuches zu berei
nigen. Die aufrichtige Reue setzt eine abgeschlossene 
strafbare Handlung voraus. Die Geiselnahme dauert aber 
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an, bis der Täter sein Opfer freigibt... Also kann der Gei
selnehmer, den wir hier ködern wollen - ich verwende die
ses Verbum ganz offen -, um die Chance des Opfers zu 
verbessern, eine solche Reue noch gar nicht haben. 
Wählen Sie nun In einer solchen Situation! Mir scheint, 
dass Bundesrat und Parlament gut daran tun, die fakti
sche Möglichkeit zur Verbesserung der Chance, das Opfer 
freizubekommen, doch beizubehalten. Mehr kann Ich 
Ihnen dazu nicht sagen. 
Ich habe hier eine Arbeitsunterlage anhand der in Europa 
begangenen Geiselnahmen, bei denen verhandelt werden 
musste. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel im Fall 
Entebbe auch die schweizerische Regierung miteinbezo
gen worden ist, weil von Ihr Petra Krause hätte freige
presst werden sollen, mit Freigabe von soundso vielen an
deren Personen, die im Gefängnis waren. Bei solchen VerJ 
handlungen kann die Ziffer 4 nützlich sein, weshalb man 
sie nicht einfach unter den Tisch wischen sollte. Sie bie
tet - und damit schliesse ich - eine Möglichkeit; ob sie 
taugt, das wird sich jeweils erst im Ernstfall weisen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 259 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Randtitel 

85 Stimmen 
35 Stimmen 

Oeffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalt
tätigkeit 

Wortlaut 
Wer öffentlich, in einer Versammlung oder sonst in einer 
vielen Personen zugänglichen Weise zu einem Verbrechen 
oder zur Gewalttätigkeit gegen Menschen oder Sachen 
auffordert, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis bestraft. 

Minderheit 
(Braunschweig, Baechtold, Merz, Riesen-Freiburg, Wagner) 
Beibehalten des geltenden Textes 

Antrag Barchl 
Abs. 1 

bisheriger Text 

Abs. 2 
Wer öffentlich zur Gewalttätigkeit gegen Menschen oder 
Sachen auffordert, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft. 

Antrag Zblnden 
Wer öffentlich zu einem Verbrechen oder zur Gewalttätig
keit gegen Menschen oder Sachen auffordert, wird mit 
Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Art. 259 

Proposition de la commlsslon 

Maforite 
Tltre marginal 
Provocation publique au crime ou a la violence 

Texte 
Celui qul, publiquement, dans une reunion ou par tout 
autre moyen propre a atteindre un grand nombre de per
sonnes, aura incite a un crlme ou a la violence contre 
autrui ou contre des biens, sera puni de la recluslon pour 
trols ans au plus ou de l'emprlsonnement. 

Mlnorlte 
(Braunschweig, Baechtold, Merz, Rlesen-Fribourg, Wagner) 
Maintenir le texte actuel 

Proposition Barchi 

Al. 1 
Texte actuel 

Al. 2 

Celui qui, publiquement, aura lncite a la violence contre 
autrui ou contre des blens, sera punl de l'emprisonnement 
ou de l'amende. 

Proposition Zblnden 
Celui qui, publiquement, aura incite a un crime ou a la 
violence contre autrui ou contre des blens, sera puni de 
la reclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonne
ment. 

Braunschweig, Sprecher der Minderheit: Der Bundesrat 
verzichtete vor allem aus zwei Gründen auf eine Auswei
tung des bisherigen Artikels 259, so wie Sie nun In der 
Zwischenzeit von der Mehrheit der Kommission vorge
schlagen- wird. Einerseits spürte der Bundesrat das grosse 
Unbehagen, das sich in zahlreichen Vernehmlassungsant
worten gegenüber dieser Ausweitung des Artikels aus
drückte. Andererseits wollte er die wichtige Vorlage mit 
den Artikeln 182-185, die wir soeben fast ohne Diskussion 
zu Ende beraten haben, nicht dem Risiko einer Volksab
stimmung aussetzen. Die Kommissionsmehrheit hat sich 
über diese Gründe hinweggesetzt. Wir möchten Sie einla
den, unter den Vernehmlassungsantworten die zahlreichen 
Bedenken nachzulesen, die Sie dort finden, ganz speziell 
in den Antworten der Kantone Basel-Land, Basel-Stadt, 
Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Waadt, Tessin, Genf, 
in den Antworten des Strafgerichtes Basel-Stadt sowie 
des bernischen, der genferischen und des schweizeri
schen Anwaltsverbandes. In dieser Richtung gehen auch 
die Bedenken, die ich Ihnen gegenüber diesem neuen 
Artikel 259 vortrage. Der vorgeschlagene Text richtet sich 
in der Praxis nicht gegen Terroristen oder Gewaltverbre
cher, denn diese fordern kaum in einer Versammlung oder 
in einer anderen Form der Oeffentllchkeit zu Gewalttätig
keiten auf. Das widerspricht der Praxis, wie wir sie leider 
in den letzten Jahren kennenlernen mussten. Terroristen 
oder Gewaltverbrecher arbeiten in den weitaus meisten 
Fällen als Einzelgänger oder im kleinsten Kreise, Im Ver
borgenen= Terrorakte erfolgten in den letzten Jahren im
mer wieder völlig überraschend aus dem Untergrund und 
nie - oder fast nie - aus einer Bewegung heraus. Ich ant
worte an dieser Stelle Herrn Bundesrat Furgler, der sich 
sowohl in der Kommission als auch gestern über den Vor
wurf beklagte, er würde sich mit dieser Vorlage nicht mehr 
auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit befinden. Dieser 
Vorwurf wurde nicht erhoben. Ich habe nochmals darüber 
nachgedacht und möchte es Ihnen hier sagen, Herr Bun
desrat: Wir befürchten etwas anderes; wir befürchten Ih
ren Eifer, manchmal vielleicht sogar Ihren Uebereifer; wir 
befürchten Ihren Zug zum Perfektionismus, zu einer 
Gründlichkeit, die gefährlich werden könnte. Der Ueberel
fer hat in der Geschichte schon oft eine schwerwiegende 
Rolle gespielt, wenn er unkontrolliert ausgeübt worden Ist. 
Vor allem denken wir daran, dass ein solcher Uebereifer 
in der Bundesanwaltschaft, bei den kantonalen Untersu
chungsbehörden oder Pollzelen Platz greifen könnte; des
halb haben wir Angst vor einem solchen Artikel und des
halb kritisieren wir Ihn. 
1. Daran möchte ich festhalten: Dieser Artikel wendet sich 
gegen erregte Demonstranten, die ein unbedachtes Wort 
sagen; gegen verbitterte alte Menschen, die sich mit ihrer 
Lebenssituation nicht zurechtfinden können; gegen junge 
zornige Menschen, gegen enttäuschte Frauen oder AKW
Gegner, die sich Luft machen; gegen Ausländer und ge
gen Minderheiten, die sich nicht zu wehren wissen; gegen 
Bauern, die zu kurz kommen; gegen Gewerkschafter, die 
um ihre Arbeitsplätze oder Mieter, die um ihre Wohnungen 
bangen. Dass dieser Artikel in dieser Richtung angewen
det werden kann, davor haben wir Angst. Ich halte an der 
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Aussage von gestern fest, die von unserer Seite gemacht 
worden Ist: Dieser Artikel 259 ist Ausdruck der Hilflosig
keit, mit den Problemen unserer Zeit und unserer Gesell
schaft fertig zu werden. Diese Probleme müssen in erster 
Linie gesellschaftspolitisch angegangen werden. Wir dür
fen uns nicht einseitig auf die Fragen des Strafrechts kon
zentrieren. 
Gestern wurde mit Ihrem Entscheid über Artikel 145 Zif
fer 3 deutlich, was schon in der Eintretensdebatte gesagt 
worde_n ist: Wir schaffen eine Lex Zürcher Krawall; dies ist 
in der Detailberatung noch deutlicher geworden. Am deut
lichsten hat Herr de Capitani dieser Auffassung Ausdruck 
gegeben, selbst dann, wenn man den SP-traumatlschen 
Teil seines Votums in Abzug bringt. 
2. Ein einmaliges Ereignis schafft schlechtes Gesetz. Herr 
Professor Schultz hat dieses Zitat eines englischen Juri
sten in der Originalsprache der Kommission zur Kenntnis 
gebracht: «A hard case makes bad law». Eine Stimmungs
gesetzgebung ist schlechte Gesetzgebung, und nur von 
daher ist es verständlich, dass dieser juristisch unhaltbare 
Artikel 259 eine Mehrheit gefunden hat. Jeder einzelne 
Bestandteil dieses Artikels ist schlecht. Ich möchte daran 
erinnern: Gewalttätigkeit als Begriff, wie sie hier formuliert 
worden ist, gehörte bisher nicht zu den Formulierungen 
der Tatbestände in unserem Strafrecht. Es besteht keine 
Legaldefinition; sie wurde auch nicht angestrebt. 
In der Anwendung wird es mit Sicherheit viele Fragezei
chen, Abgrenzungsschwierigkeiten und Unklarheiten ge
ben. Ich erinnere an den Artikel 24 Im Allgemeinen Teil 
über die Anstiftung. Ueber den Unterschied zwischen An
stiftung und diesem neuen Artikel 259 wurde in der Kom
mission praktisch nichts gesagt. Hier rächt sich auch die 
fragwürdige Systematik dieser ganzen Vorlage, dass Krite
rien - davon war schon vorhin die Rede -, die in den All
gemeinen Teil gehören, in die Spezialkapitel hineingenom
men werden. Die ausdrückliche Gleichstellung - um einen 
weiteren Bestandteil dieses Artikels in Frage zu stellen -
zwischen Menschen und Sachen ist mehr als nur stos
send, das helsst also: Sachbeschädigung und Körperver
letzung werden auf die gleiche Stufe gestellt. Die Um
schreibung der Oeffentllchkeit beinhaltet mindestens der 
Tendenz nach das Risiko, die Versammlungs-, Demonstra
tions- und Redefreiheit einzuschränken. Die Beruhigung 
der Frau Kommissionspräsidentin, dass die persönliche 
Freiheit durch diesen und den nachfolgenden Artikel nicht 
eingeschränkt werde, können wir nicht als genügend er
achten. Dieses Risiko darf eine freiheitliche Strafgesetzge
bung nicht eingehen. Wir begrüssen In dieser Beziehung, 
der Umschreibung der Oeffentlichkeit, den Antrag Zbin
den, aber die anderen Schwächen des Artikels - mangel
hafte Umschreibung der Gewalttätigkeit usw. - enthält 
auch dieser Antrag. Das Strafmass bis zu drei Jahren 
Zuchthaus für Aufforderung zur Gewalttätigkeit, das glei
che Strafmass wie für die Aufforderung zu Verbrechen, ist 
höher als dasjenige von Delikten der Gewalttätigkeit wie 
Sachbeschädigung oder Körperverletzung. Der, der auffor
dert, wird also stärker bestraft als der, der es ausführt. Es 
wird nicht danach gefragt, ob diese Aufforderung über
haupt ernst gemeint ist. Von diesem Standpunkt aus könn
ten wir dem Antrag Barchi zustimmen, aber auch er ent
hält Bestandteile dieses Artikels, die juristisch unbefriedi
gend bleiben. 
Es kann doch nicht übersehen werden, dass schon in der 
bisherigen Lehrmeinung der Artikel 259 umstritten war, bis 
heute umstritten und in der Praxis praktisch toter Buchsta
be geblieben Ist. Das kommt nicht von ungefähr; da 
kommt das Unbehagen <ier Gerichte gegenüber diesem 
Artikel 259 zum Ausdruck. 
3. Das wichtigste Bedenken gegen diesen Artikel: Er führt 
vom Rechtsstaat weg zu einem Ueberwachungsstaat; denn 
wer sich in Zukunft in dieser Beziehung verdächtig macht, 
muss von Amtes wegen überwacht und verfolgt werden. 
Folglich müssen Polizeiorgane und Strafverfolgungsbehör
den aktiv werden, sie können nicht warten, bis von irgend-
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wo her ein Antrag gestellt worden ist. Und sie müssen dort 
überwachen, wo sie glauben, dass eine solche Aufforde
rung erfolgen könnte. Bis heute durfte man frei und unge
schützt im Wirtshaus oder im Verein oder im MIiitär oder 
in der Feuerwehr das sagen, was man über einen Bundes
rat, einen Offizier, auf dem Sportplatz über den Schieds
richter oder vor dem Fernsehapparat über die Fernsehan
sagerin dachte. Man durfte auch sagen, was man eigent
lich mit diesen Leuten machen möchte. In Zukunft macht 
man sich damit strafbar. Bisher bestand das Recht der 
freien Gedanken und der freien Rede. Man durfte schimp
fen - das wichtigste Freih~itsrecht des Schweizers! In 
Zukunft wird es anders sein. Mit jedem unbedachten Wort 
und mit jeder zornigen Bemerkung werden wir uns straf
bar machen. 
Sie sagen, das sei Schwarzmalerei. Wir müssen das Ge
setz an seiner Formulierung und an seiner möglichen An
wendung messen. Wir können uns nicht mit der guten Ab
sicht des Gesetzgebers begnügen. 
Deswegen müssen wir auf die Ausweitung dieses Artikels 
259 verzichten. Er öffnet dem Uebereifer, dem Perfektionis
mus, einer preusslschen Gründlichkeit Tür und Tor. Wie 
oft er angewendet wird und wie oft überwacht wird, ist 
eine offene Frage; aber di.e Möglichkeit besteht. Auf die
sem neuen Tatbestand !legt eine angedrohte Zuchthaus
strafe, das heisst Aufforderung zur Gewalttätigkeit wird 
zum Verbrechen. Damit kann auch das Telefon eines je
den Verdächtigen abgehört werden. Die gesetzliche Vor
aussetzung dafür Ist gegeben. Dieser Artikel kann einer 
polizeilichen Ueberwachung auf der Strasse, am Stamm
tisch, auf dem Sportplatz, in der Versammlung, an jedem 
Ort, vor allem auch in jeder Buchhandlung führen. In wel
cher Buchhandlung gibt es nicht politische Schriften, die zu 
Gewalttätigkeit auffordern, Schriften aus Ländern der Drit
ten Welt, Schriften aus Zeiten der Revolution? Ueberall 
kann - ich sage es ausdrücklich: kann - die polizeiliche 
Ueberwachung eingesetzt werden. Ich bitte Sie, dieses 
Risiko nicht einzugehen und auf die Ausweitung des Arti
kels 259 zu verzichten. 

Zblnden: Vorab möchte ich festhalten, dass die CVP die 
Aufnahme der beiden Artikel 259 und 260bis befürwortet. 
Ich meinerseits bin im Artikel 259 auch für die Ausweitung 
der Strafbarkeit auf die Aufforderung zur Gewalttätigkeit. 
Dieser neue Straftatbestand stellt Menschen und Sachen 
unter Schutz vor gewalttätigen Eingriffen. Ich erachte die
sen neuen Straftatbestand als notwendig. Wir können 
nicht tatenlos zusehen, wie die Gewalttätigkeit überhand 
nimmt und unerfahrene Leute von Rädelsführern unge
straft zu Gewalttätigkeiten aufgehetzt werden. Ich denke 
vorab an die moderne Terrorszene, welche ja in letzter 
Zeit wiederum aufgeflammt ist. Bleibt die Frage, wie eine 
Aufforderung geartet sein muss, um einer Strafe unterstellt 
zu sein. Unbestritten ist, dass die Aufforderung öffentlich 
erfolgen muss. Das galt ja schon für den bisherigen Artikel 
259 des Strafgesetzbuches. 
Um meinen Antrag zu verstehen, muss der Begriff der 
«Oeffentlichkeit» umschrieben werden. Eine Aufforderung 
ist nur dann strafbar, wenn sie öffentlich erfolgt. Meines 
Erachtens soll eine nicht öffentlich gemachte Aufforderung 
in einem privaten, geschlossenen Kreis straflos bleiben. 
Wenn wir den Strafrechtslehrer Stratenwe.rth nehmen, so 
umschreibt er den Oeffentlichkeitsbegrlff beispielsweise 
wie folgt: «Oeffentlich ist eine Aeusserung grundsätzlich 
immer dann, wenn sie nach dem Willen desjenigen, der 
sie tut, von einem grösseren, durch persönliche Beziehun
gen nicht verbundenen Personenkreis vernommen werden 
soll, etwa auf einer jedermann zugänglichen Versammlung, 
im Radio oder Fernsehen, ohne Rücksicht darauf, ob tat
sächlich Jemand zuhört. Umgekehrt Ist mit Sicherheit nicht 
öffentlich ein Gespräch, das von beliebigen Dritten ohne 
besondere Anstrengung nicht mitgehört werden kann. 
Selbst eine grosse Versammlung bleibt nicht öffentlich, 
wenn durch geeignete Kontrollmassnahmen sichergestellt 
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ist, dass etwa nur Partei- oder Verelnsmltglieder Zutritt 
haben.» An einer anderen Stelle sagt derselbe Strafrechts
lehrer: «Die Aufforderung richtet sich nicht an eine be
stimmte Person oder einen individuell .bestimmten Perso
nenkreis, sondern eben an die Oeffe.ntlichkelt, also an 
einen grösseren, durch persönliche Beziehungen nicht zu
sammenhängenden Kreis von Personen. Als Begehungs
mittel der öffentlichen Aufforderungen kommen etwa Aus
führungen in einer politischen Versammlung, Plakatan
schläge oder Presseveröffentlichungen in Betracht. Erfolg 
braucht die Aufforderung nach der eindeutigen Gesetzes
fassung nicht zu haben.» Damit wird die Abgrenzung des 
neuen Straftatbestandes zu nicht öffentlichen privaten Ge
sprächen und zu nicht öffentlichen, geschlossenen Ver
sammlungen klarer. 
In meinem Antrag wird der Hinweis auf «Versammlungen» 
und der Hinweis auf «sonst In einer vielen Personen zu
gänglichen Welse» gestrichen. Es geht mir darum, die 
Qualifikation der Aufforderung auf die Oeffentllchkeit zu 
beschränken. Straflos bleiben so Aufforderungen in einer 
Versammlung, die nicht öffentlich ist, also in Versammlun
gen, die nur einen geschlossenen Kreis von Personen er
fassen. Ich denke an geschlossene Parteiversammlungen, 
an Vorstandssitzungen oder private Zusammenkünfte. Las
sen wir in diesem Bereich die Privatsphäre und die Ver
sammlungsfreiheit bestehenl Ich bin in diesem Bereich 
gegen Gesinnungsschnüffelei. Die Gef!3hr des Missbrauchs 
und der systematischen Bespitzelung wird zu gross. Ich 
möchte nicht, dass der Rütlischwur nachträglich zum Ver
brechen gestempelt würde. Die nicht öffentliche Aufforde
rung wird erst dann strafbar, wenn sie die Intensität der 
Anstiftung erreicht. Das ist dann ein anderes Kapitel. 
Straflos bleibt weiter - nach meinem Antrag - die Auffor
derung in einer sogenannt vielen Personen zugänglichen 
Welse. Was soll das bedeuten? Es ist dies hier eine typi
sche, alles Mögliche oder Unmögliche erfassende Gene
ralklausel. Damit will man einfach zum vorneherein mög
lichst alle Hypothesen abdecken. ich bin Im Strafrecht 
gegen Generalklauseln. Wir dürfen nicht alles und jedes 
pönallsleren. Wir wollen nicht jede fragwürdige Gesin
nungsäusserung unter Strafe stellen. Das freie Wort soll 
noch gelten, auch wenn dieses Wort einmal überbordet. 
Mit dieser In der Kommission formulierten Generalklausel 
riskieren wir die Verletzung der Grundrechte der Mei
nungsfreiheit und der Vereinsfreiheit. ich ziehe es vor, im 
Strafrecht die Straftatbestände genau, zum vorneherein 
klar fassbar zu umschreiben, ansonst wird jeder Ausrut
scher und jede in der Hitze des Gefechtes gemachte 
Aeusserung, Jeder Grenzfall Anlass zu Strafuntersuchun
gen. Aus diesem Grunde beantrage ich ihnen, In diesem 
Artikel einerseits die Aufforderung in nicht öffentlichen 
Versammlungen und anderseits die Generalklausel· bezüg
lich Art und Weise der Aufforderung fallenzulassen. Da
mit grenzen Sie die öffentliche Aufforderung zu Verbre
chen und Gewalttätigkeiten von zweifelhaften Aeusserun
gen in privaten, geschlossenen Kreisen ab. Nur die öffent
liche Aufforderung wird strafb~r. Das genügt. Der Begriff 
der Oeffentiichkeit kann wie bisher füglich von der Recht
sprechung umschrieben werden. Damit schützen Sie die in 
unserem lande gewährten Grundrechte. 
Ich möchte abschiiessend zum Antrag Barchi, der jetzt 
wohl begründet werden wird, noch Steilung nehmen. Ich
habe erkannt, dass er das gleiche Anliegen hat wie Ich, 
d. h. Eliminierung der Generalklausel, klarere Umschrei
bung des Straftatbestandes. Er geht aber noch einen 
Schritt weiter, indem er für die Aufforderung zu Verbre
chen Zuchthaus und für die Aufforderungen zu Gewalttä
tigkeiten Gefängnis vorsieht. ich bin niit dieser Variante 
einverstanden. Ich ziehe meinen Antrag zugunsten der 
Formulierung Barchi zurück und bitte Sie, diesen Antrag 
zu unterstützen. 

Barchl: Was die Streichung der Worte «in einer Versamm
lung oder sonst in einer vielen Personen zugänglichen 

Welse» betrifft, hat Herr Zbinden bereits seinen Antrag 
sehr gut und ausführlich begründet. ich schiiesse mich 
seinen Ausführungen an und verzichte deshalb auf weitere 
Worte In dieser Sache. Im übrigen danke ich Herrn Zbin
den, dass er sich meinem Antrag angeschlossen hat. 
Die Kommission hat die Tragweite von Artikel 259 erwei
tert. Gemäss dem geltenden Text wird nur die öffentliche 
Aufforderung zu Verbrechen bestraft, während die öffentli
che Aufforderung zu Vergehen straflos bleibt. Die Kommis
sion hat aus eigener Initiative auch die öffentliche Auffor
derung zur Gewalttätigkeit gegen Menschen und Sachen 
unter Strafandrohung gesetzt. Für diese Ausweitung zeigte 
sich bei der Vernehmlassung keine grosse Sympathte. 
Selbstverständlich fällt darunter nur die Gewalttätigkeit, 
die als Vergehen oder Uebertretung zu bewerten Ist. Ge
walttätigkeit, die ein Verbrechen darstellt, ist bereits heute 
als Verbrechen im geltenden Recht subsumiert. Das Ist die 
Ausgangslage. 
Ich finde den Entscheid der Kommission nicht besonders 
glücklich und distanziere mich im übrigen von der zu ex
tremen Begründung, die uns Herr Braunschweig gegeben 
hat. Anderseits ist es aber verständlich, dass man eben
falls die Aufforderung zur Gewalttätigkeit unter Strafandro
hung stellt. Wichtig ist, dass man dann die Strafe differen
ziert. Herr Braunschweig hat behauptet, es gebe keine 
Legaldeflnltlon der Gewalttätigkeit im Strafgesetzbuch. 
Das Ist nicht notwendig. Die Gewalttätigkeit Ist Im Tatbe
stand des Landfriedensbruchs enthalten. Die Staatsanwäl
te und Gerichte wissen, was Gewalttätigkeit gegen Men
schen und Sachen Ist. 
Nun komme Ich aber zurück auf den sozusagen kritischen 
Tell. ich will ihnen einen einzigen Hinweis geben auf die 
möglichen Folgen der Verankerung des neuen Artikels 259 
gemäss dem Text der Kommissionsmehrheit. Wer Tätlich
keiten gemäss Artikel 126 verübt, wird auf Antrag mit Haft 
oder Busse bestraft. Wer hingegen öffentlich zu denselben 
Tätlichkeiten auffordert, wird von Amtes wegen, also nicht 
mehr auf Antrag, und möglicherweise sogar mit bis zu drei 
Jahren Zuchthaus, sicher aber mit Gefängnis bestraft. Hier 
sehen Sie die frappante unterschiedliche Behandlung: für 
Tätlichkeiten bloss Haft oder Busse, für Aufforderung zu 
Tätlichkeiten theoretisch Zuchthaus bis zu drei Jahren 
oder Gefängnis. Man kann mir entgegenhalten, dass In 
leichten Fällen die Staatsanwaltschaft aus Opportunitäts
gründen nicht einmal intervenieren würde. Das kann in der 
Praxis zutreffen. Theoretisch ist jedoch der Widerspruch, 
die Inkongruenz, sehr frappant. ich schlage deshalb eine 
Mittellösung vor: Ja zur Strafbarkeit der öffentlichen Auf
forderung zur Gewalttätigkeit gegen Menschen und Sa
chen, aber - und dieses Aber Ist sehr wichtig - differen
zierte Strafandrohung im Vergleich zur öffentlichen Auffor
derung zu Verbrechen. Dies bedeutet nicht die Strafandro
hung Zuchthaus bis zu drei Jahren oder Gefängnis, son
dern nur Gefängnis oder Busse. Meine Lösung passt sich 
dem System an, Ist kongruent und beachtet vor allem das 
Proportionalitätsprinzip. Der Vorschlag der Kommissions
mehrheit dagegen verletzt das genannte Prinzip und das 
System. Sollte mein Antrag, der auch den Antrag Zbinden 
beinhaltet, nicht gut gehelssen werden, würde Ich es vor
ziehen, beim geltenden Recht zu bleiben. 

de Capltanl: Ich habe ihnen gestern in meinem Eintretens
votum darzulegen versucht, dass es auch Delikte gibt, die 
deutlich unterhalb der Schwelle der schwersten Verbre
chen liegen, also unterhalb der Schwelle der Geiselnah
me, der Entführung und ähnl!cher Delikte, mit denen wir 
uns bei dieser Revision befassen. Trotzdem - das Ist die 
Erfahrung der letzten Jahre In ganz Europa und nun leider 
auch In der Schweiz - sind Delikte unterhalb dieser 
Schwelle durchaus geeignet, die Rechtssicherheit schwer 
zu gefährden oder gar zu zerstören. 
Aus diesen Gründen trete ich überzeugt für den Antrag 
der Kommissionsmehrheit ein. Ich wäre allerdings auch 
einverstanden mit dem Antrag der Herren Kollegen Zbln-
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den und Barchl. Ich betrachte diese etwas verfeinerten 
Anträge als eine Verbesserung der vorgeschlagenen Neue
rung. Aber Ich wende mich vehement gegen den Ableh
nungsantrag aus den Kreisen der Sozialdemokraten, hier 
vorgetragen durch Herrn Braunschweig. 

Was würde die Beibehaltung der heutigen Rechtslage be
deuten? Das möchte Ich Ihnen nachfolgend klarmachen: 
Es wurde Immer wieder gesagt: schon heute bestraft der 
Artikel 259 die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen. 
Aber es sind vielleicht viele unter Ihnen im Saal, die nicht 
Juristen sind, die nicht so genau den Unterschied zwf. 
schen Vergehen und Verbrechen kennen. Ich möchte Ih
nen sagen, welche Straftaten blosse Vergehen sind und 
dennoch verdienen, dass sie bei einer öffentlichen Auffor
derung dazu erfasst werden. 
Nach dem Antrag von Herrn Braunschweig würde die öf
fent!lche Aufforderung zu den folgenden Taten · nicht be
straft: die Aufforderung zur einfachen Körperverletzung -
auch bei einer einfachen Körperverletzung können Sie mo
natelang Im Spital Hegen -, die Aufforderung zur Sachbe
schädigung, die Aufforderung zu drohen, die Aufforderung 
zur Nötigung, die Aufforderung zum Hausfriedensbruch, 
die Aufforderung zur Störung des öffentlichen Verkehrs, 
die Aufforderung zur Störung von Betrieben, die der Allge
meinheit dienen (Bahn, Post, Telefon, Wasser, Elektrizitäts
werke usw.), die Aufforderung zur Begehung des Landfrle-

' densbruches, zur Störung und Hinderung von Wahlen und 
Abstimmungen, die Aufforderung, Gewalt und Drohung an
zuwenden gegen Behörden und Beamte und die Hinde
rung von Amtshandlungen. Das sind Delikte, die nach dem 
Antrag von Herrn Braunschweig, wenn dazu öffentl!ch auf
gefordert wird, nicht bestraft werden könnten, weil es Ver
gehen Im Sinne des Strafgesetzbuches sind, also Delikte, 
die «nur» mit Gefängnis bestraft werden. Hier bin Ich mit 
der Mehrheit der Kommission der Meinung: die öffentliche 
Aufforderung, diese Delikte zu begehen, die ich Ihnen hier 
nannte, verdient bestraft zu werden. 
Noch ein Wort zu den Anträgen der Herren Zbinden und 
Barchl. Herr Zblnden hat seinen Antrag zugunsten von 
Herrn . Barchl zurückgezogen. Er bedeutet eine gewisse 
Einengung. Die private Sphäre wird in einem erweiterten 
Bereich straflos gelassen. Damit kann auch dem Vorwurf 
begegnet werden, man würde eine Gesinnungsschnüffelei 
befürworten. Für diese Anträge habe ich Sympathie; ich 
werde für sie stimmen. Ich bin mir allerdings bewusst, 
dass mit einigen Tricks versucht werden kann, eine öffent
liche Veranstaltung zur geschlossenen umzufunktionieren. 
Aber Ich vertraue auf die Gerichte, dass sie in solchen 
Fällen in der Lage sind, den Tatbestand richtig einzuord
nen. 

Flscher-Häggl!ngen: Ich möchte Sie auffordern, dem Arti
kel 259 zuzustimmen, und zwar geht es mir vor allem dar
um, dass hier auch ein Mittel geschaffen wird, um den 
neuen Arten der öffentlichen Aufforderung gerecht zu wer
den. Bel den Anträgen Barchi und Zbinden handelt es sich 
vor allem um eine Frage der Auslegung des Begriffes der 
Oeffentl!chkelt. Wir wissen von den Vorgängen in Zürich, 
dass sich neue Formen der Aufforderung ergeben haben. 
Ich denke an Piratensender; ich denke an die Telefonzei
tung. Sind diese neuen Möglichkeiten ebenfalls durch den 
Begriff «Oeffentlichkelt» abgedeckt? Wenn dies der Fall 
Ist, dann könnte ich mich ebenfalls dem Antrag Barchl 
anschl!essen. 
Noch eine weitere Erklärung: In der Vernehmlassung -
das wurde auch von Herrn Braunschweig dargelegt - wur
de gerügt, dass der Begriff der Gewalttätigkeit schwer 
definierbar sei. Unsere Vorlage geht ja dahin, den Kampf 
gegen Gewalttaten zu verstärken. Daher wäre es gut, wenn 
man in diesem Plenum über den Begriff «Gewalttätigkeit» 
seitens der Kommission und seitens des Bundesrates 
noch einige Erörterungen geben würde, damit dieser Be
griff dann auch tatsächlich so festgelegt wird. 

Ich möchte Sie also bitten, dem Artikel 259 - entweder In 
der Fassung der Kommissionsmehrheit oder aber, wenn 
der Begriff «öffentlich» Im Sinne meiner Darlegungen um
fassend Ist, In der Fassung des Antrags Barchl - zuzu
stimmen. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Die von der Kommis
sionsmehrheit vorgeschlagene neue Formulierung von Arti
kel 259 geht zurück auf den Vorentwu~ der Expertenkom
mission. Der Bundesrat hat, gestützt auf die eingegange
nen Vernehmlassungen, verzichtet, hier eine neue Formu
lierung vorzuschlagen. Herr Flscher-Häggl!ngen hat vorhin 
die Frage gestellt, wie denn elgentlich der Begriff der Oef
fentlichkelt und der Begriff der Gewalttätigkeit auszulegen 
seien. Ich nehme Bezug auf den Bericht der Expertenkom
mission zu diesem Punkt. Es heisst dort: «Was die Ausfüh
rung der Aufforderung betrifft, so genügt es nicht, nur von 
öffentlicher Begehung zu sprechen. Insbesondere nach 
französischem Sprachgebrauch bedeutet öffentlich ein 
Verhalten, welches von jedermann gesehen werden kann, 
was sich vor aller Augen, auf der Strasse abspielt. Demge
genüber kommt In der deutschen Rechtssprache dem Be
griff der Oeffentllchkelt die Bedeutung, allgemein zugäng
lich zu sein, zu. Diese Bedeutung soll für die Auslegung 
des revidierten Artikels 259 massgebend sein. Die Auffor
derung ist öffentlich, wenn durch sie eine beliebige Zahl 
von Menschen erreicht werden kann, wie es durch Radio 
und Fernsehen möglich Ist, unabhängig davon, dass sich 
der Sendende In einem anderen Personen nicht zugängli
chen Raume befindet.» Soweit die Auslegung von selten 
der Expertenkommission. 

Was den Begriff «Aufforderung zu Gewalttätigkeit» be
trifft, so wird mit Gewalttätigkeit ein aktives Verhalten 
gemeint, also ein aggressives Vergehen gegen Menschen 
oder Sachen. Die Aufforderung zu einem Sitzstreik wäre 
meines Erachtens als passives Verhalten nicht unter den 
Begriff der Gewalttätigkeit zu subsumieren, wohl aber die 
Aufforderung, Pflastersteine auf Menschen zu werfen oder 
Scheiben einzuschlagen, Geschäfte zu plündern, Men
schen anzugreifen. Der neue Artikel 259 ist gegenüber 
dem geltenden Artikel 259 in zweifacher Hinsicht ausge
weitet. 

1. Im heutigen Artikel 259 heisst es: «Wer öffentlich auffor
dert .•. » Im neuen Artikel 259 ist dem Begriff «öffentlich» 
noch beigefügt «in einer Versammlung oder sonst in einer 
vielen Personen zugänglichen Welse... Das Ist die erste 
Ausweitung. 

2. Im heutigen Artikel 259 ist nur von der öffentlichen Auf
forderung zu einem Verbrechen die Rede, also zu einer 
mit Zuchthaus bedrohten Straftat. Das entspricht auch 
dem heutigen Artikel 24, wonach Anstiftung und Versuch 
der Anstiftung nur im Zusammenhang mit einem Verbre
chen strafbar ist. Im neu vorgeschlagenen Artikel 259 
kommt zusätzlich hinzu: die Aufforderung «zur Gewalttä
tigkeit gegen Menschen oder Sachen», also zu Taten, die 
nicht unbedingt Verbrechen sein müssen, sondern auch 
Vergehen sein können, zum Belsplel Sachbeschädigung. 
Herr de Capitani hat uns vorhin eine ganze Liste von sol
chen Vergehen aufgezählt. Die Kommissionsminderheit 
möchte den bisherigen Text beibehalten, lehnt also beide 
Ausweitungen ab. 

Der ursprüngliche Antrag Zblnden, der nun zugunsten des 
Antrages Barchi zurückgezogen worden ist, bezog sich nur 
auf den ersten Punkt. Er wünschte die Streichung der Bei
fügung «In einer Versammlung oder sonst in einer vielen 
Personen zugänglichen Welse». In diesem Punkte geht er 
einig mit dem Antrag Barchl, der diese Beifügung eben
falls ablehnt, Indem er für den ersten Absatz die bisherige 
Formulierung des Artikels 259 vorschlägt. Dieser Antrag, 
auf die Beifügung zu verzichten, lag in der Kommission 
nicht vor. Persönlich könnte ich dieser Streichung zustim
men, d. h. der Streichung der Beifügung «in einer Ver-
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sammlung oder sonst in einer vielen Personen zugängli
chen Welse» in der Meinung, dass nur die öffentliche Auf
forderung strafbar sein soll. Wenn In einer kleinen Ver
sammlung Im privaten kleinen Kreis zu vorgerückter Stun
de Dummheiten gesagt werden, so ist das ganz sicher 
nicht gleich zu beurteilen, wie wenn jemand dies öffentlich 
tut. Die zweite Ausweitung des Tatbestandes betrifft die 
Aufforderung zu Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder 
Sachen. Der Antrag Barchl möchte diese Aufforderung zu 
Gewalttätigkeiten, die nun neu hinzukommen soll, einer 
milderen Strafandrohung unterstellen. Statt Zuchthaus 
oder Gefängnis soll diese Aufforderung nur mit Gefängnis 
oder Busse bestraft werden. Auch dieser Antrag lag in der 
Kommission nicht vor, so dass Ich zu diesem Punkt nur 
persönlich Stellung nehmen kann. Persönllch habe ich 
ebenfalls volles Verständnis für diesen Antrag. Die Gewalt
tätigkeit, zu der aufgefordert wird, könnte ja nur ein Ver
gehen sein. Die Aufforderung zur Begehung eines Verge
hens sollte nicht wie ein Verbrechen bestraft werden. Das 
wäre vom Gesetzgeber aus gesehen nicht logisch. 
Es scheint mir persönlich, dass der Antrag Barchi ein Ver
mittlungsvorschlag wäre, der sowohl den Anliegen der 
Mehrheit wie den Anliegen der Minderheit der Kommis
sion weitgehend entgegenkommt. Einerseits hält er an der 
Strafbarkeit der Aufforderung zu Gewalttätigkeiten fest und 
deckt damit das Anliegen der Mehrheit der Kommission. 
Er kommt aber auch wesentlich der Minderheit der Kom
mission entgegen, Indem er für diese Aufforderung eine 
mildere Bestrafung festlegt, so dass mir persönlich 
scheint, der Antrag Barchi wäre ein Vermittlungsvorschlag, 
der allen Anliegen gerecht werden könnte. 

Mme Glrard, rapporteur: Nous nous trouvons en face de 
differentes proposi'tions, celles de la majorlte et de la mino
rite, plus deux autres. Le Conseil federal avait renonce a 
proposer un nouveau texte pour cet article. Pour Ia majo
rite de ia commlsslon, II est nettement apparu que nous 
devlons. elargir Ies posslblliMs de l'artlcle 259 actuel qui 
ne suffit plus, a notre avis, devant certalns aspects de la 
vlolence. La redactlon proposee par Ia majorlte nous a 
semble devolr ätre efflcace tout en evltant Ies exagera
tions que cralnt M. Braunschweig. 
M. Braunschweig nous a demande d'examiner les articles 
que nous sommes en train de prevoir sous !'angle social. 
Je crois que Ia reforme qul nous occupe actuellement, 
nous Ia faisons tous avec ce soucl soclal sous-jacent. 
Mals II est evident que nous devons proteger toutes les 
personnes contre Ies actes de vlolence. 
Nous avons ensulte rec;:u Ies propositions de MM. Zbinden 
et Barchl. M. Zblnden ayant renonce a sa proposition au 
proflt de celle de M. Barchl, je n'y revlendrai pas. Je vou
drais simplement souligner que ces deux propositlons 
n'ont pas ete dlscutees en commlsslon, mals je peux dlre, 
en mon nom personnel, que la voie moyenne proposee par 
M. Barchl me semble ätre un compromis acceptable. Je 
voudrals esperer que cette proposltion donne, en partle, 
satlsfactlon a la mlnorlte de la commlsslon et, person
nellement, je pourral m'y rallier, surtout dans un but de 
concillatlon. 

Bundesrat Furgler: t;>er Bundesrat hat sich In seiner Bot
schaft mit den Vernehmlassungsergebnissen sehr sorgfäl
tig auseinandergesetzt und erklärt, dass der Relfegrad der 
Vorschläge - damaliger Stand - die Aufnahme eines revi
dierten Artikels 259 In die Botschaft nicht als gegeben er
scheinen lasse. Er hat jedoch sofort beigefügt, dass das 
Problem bestehe, und er empfehle der parlamentarischen 
Kommission und dem Parlament, nach einer besseren Lö
sung zu suchen. Das Ist geschehen, und Ich möchte zu 
dieser Lösung jetzt Stellung beziehen. 
im Gegensatz zu Herrn Braunschweig darf ich hier folgen
des festhalten: Es ist nicht, wie er in liebenswürdiger Un
tersuchung meiner Psyche hier darzustellen beliebte, mein 
Eifer oder mein Ueberelfer oder ein Hang zu Perfektlonls-

mus, der diesen Artikel überhaupt erst zur Diskussion 
stellt, sondern es Ist der ihm nicht unbekannte Professor 
Stratenwerth, der In der Expertenkommission den Vor
schlag eingebracht hat, der viel weiter ging als der jetzt 
ausdiskutierte; ich möchte Ihn also bitten, die mir zuge
dachten Begriffe In einem ebenso liebenswürdigen Brief 
nach Basel oder an die Expertenkommission zu richten; 
da war der Adressat falsch gewählt, aber das kann im 
Eifer oder Im Uebereifer auch Ihnen passieren, wenn sie 
zu perfekt sein wollen. Von preussischer Gründlichkeit Ist 
bei mir auch nichts zu befürchten. Ich habe mit Preussen, 
es sei denn bei Besichtigung der dortigen Geografie, gar 
nichts gemeinsam. Sie werden In meinen Stammbäumen 
gar nichts Derartiges finden. Sei dem, wie dem wolle, das 
Problem stellt sich. Und da musste Ich nun doch gegen 
ein Lächeln ankämpfen, als ich ihre Interpretation, verehr
ter Herr Braunschweig, hörte: dieser Artikel, der aus den 
Kommissionsberatungen hervorgegangen sei, richte sich 
vor allem gegen junge Menschen, richte sich gegen alte 
Menschen, richte sich gegen Ausländer, richte sich gegen 
Bauern, gegen Gewerkschafter, gegen Mieter, die um ihre 
Wohnungen kämpfen. Ich muss Ihnen in aller Offenheit 
sagen: Ich kenne so viele Bauern, so viele Gewerkschafter, 
so viele Mieter, so viele Ausländer.' Aber das sind doch 
nicht Menschen, die öffentlich zur Gewalttätigkeit aufru
fen! Das sind doch Menschen wie Sie und ich, die sich 
ganz normal verhalten In dieser staatlichen Gemeinschaft, 
und dann, wenn sie mit etwas nicht zufrieden sind, auch 
wissen, wie sie sich zu wehren haben, ohne einen Mitmen
schen zu verletzen, oder ohne eine Scheibe einzuschla
gen. Ich glaube, Sie tun den von Ihnen angesprochenen 
Bevölkerungsgruppen schwer Unrecht, wenn Sie sie unter 
das subsumieren, was hier zur Diskussion steht. Es geht 
doch hier um Schlägereien, aber nicht im Stil der Laus
bubenstreiche, sondern um das ganz systematische öffent
liche Auffordern zu Gewalttätigkeiten. Ist das wirklich so 
harmlos? Es bleibt Ihnen auch - das war das zweite, was 
mich etwas stutzig machte - völlig unbenommen, gegen 
den Schiedsrichter zu schimpfen. Es bleibt Ihnen völlig 
unbenommen, gegen den Bundesrat zu schimpfen. Tun Sie 
das, wenn es Sie erleichtert! Das wird von uns als selbst
verständlich und zu unseren Spielregeln gehörend mit
empfunden. Aber ich muss Ihnen sagen: In einem Bereich 
sind Sie nicht ganz sattelfest, nämlich dort, wo Sie vom 
Fussball sprachen. Das Rowdytum, die Gewalttätigkeiten, 
sind sogar in jenem Bereich zu einem ganz ernsthaften 
Problem geworden. Leider, leider. Es ist das ein so gros
ses Problem, dass mit Bezug auf Fans, vor allem in Gross
britannien und in Italien, wegen der Gewalttätigkeiten bei 
jedem Spiel ausserordentliche Vorslchtsmassnahmen ge
troffen werden müssen durch scharfes Trennen der ver
schiedenen Anhänger der Vereine zur Verhinderung 
schwerwiegender Schäden, die durch Gewalttätigkeit prak
tisch bei jedem Spiel vorkommen. Sie erinnern sich an die 
Fanklubs, die Liverpool, Madrid und andere Klubs beglei
tet haben, und so weiter und so fort, aber wir können uns 
Ja hier nicht über die Spezialfrage «Wie schützt man Fuss
ballspiele vor Entartung?» unterhalten. Ich wollte nur 
sichtbar machen, dass auch dort die Entwicklung der In
dustriegesellschaft Probleme mit sich gebracht hat, die 
alle Verbände, die in der UEFA und in der FIFA zusam
mengefasst sind, zu schweren Vorsichtsmassnahmen ge
zwungen haben, und zwar praktisch bei jedem Internatio
nalen Anlass und praktisch bei jedem Meisterschafts
spiel. 

Nun aber zur Sache: De quoi s'agit-il? Um was geht es 
wirklich? Wenn Sie die Experten als Urheber der ersten 
Anträge zu Rate ziehen, die uns nicht ausreichend schie
nen, weshalb wir sie nicht übernommen haben, die Jetzt 
aber abgelöst werden durch bessere Vorschläge, dann 
stellen Sie auf Seite 13 ff. des Expertenberichtes - und 
noch einmal verweise Ich darauf, dass Herr Noll, Herr 
Siratenwerth und andere Experten diesen Antrag mitunter
stützt haben - fest, dass der geltende Artikel 259 nicht 
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ausreiche. Und dann ersuchten sie um eine Ergänzung. 
Jede Art der Gewalttätigkeit sei miteinzubezlehen, mithin 
Jede Art der Beeinträchtigung der körperlichen Integrität
so zu lesen auf Seite 14 des Expertenkommentars-, selbst 
wenn es sich nur um eine Tätlichkeit handle. Und dann 
kamen die Hinweise, die in etwa mit der Frage von Herrn 
Fischer zusammenhingen, wie da Abgrenzungen vorge
nommen werden müssten, was öffentlich sei und was nicht 
öffentlich sei. Ich möchte nicht wiederholen, was Frau 
Kommissionspräsidentin Blunschy bereits geantwortet hat; 
es deckt sich meine Meinung genau mit dem, was Frau 
Blunschy gesagt hat, also auch diese heutigen techni
schen Möglichkeiten des Konferenztelefons oder aber der 
Führung ganzer Operationen durch die Uebermittlungsge
räte, Funk und anderes mehr (ich könnte Ihnen hier Bän
der abspielen lassen, um zu zeigen, dass das natürlich 
auch in der Schweiz praktiziert wird). 
Was uris Im Artikel, den die Expertenkommission einbrach
te, nicht genügend ausgereift schien, erschien auch Ihrer 
Kommission nicht genügend ausgereift. Ich bin daher froh, 
dass man feiner nuanciert, zwischen Verbrechen und Ver
gehen unterschieden hat, wie das Jetzt Herr Barchl und 
Herr Zbinden gemeinsam auch taten. In dieser Richtung 
sollte unser Suchen gehen. Und In dieser Richtung, glaube 
Ich persönlich, dass die von Ihnen, Herr Braunschweig, 
angesprochenen Bevölkerungskreise (die Bauern, die Aus
länder, die Gewerkschafter, die Mieter) alle mitmachen, 
auch wenn an der Tagesschau gestern, bevor wir die
sen Artikel diskutierten, bereits das Referendum in Aus
sicht gestellt worden Ist unter Hinweis auf eine frühere 
Gruppe, die gegen die BUSIPO angekämpft hat. Auch hier 
ist es etwas merkwürdig, wie rasch Informiert werden kann 
über noch nicht Geschehenes, wenn es darum geht, «bad 
wlll» zu erzeugen. Aber nachdem Im Parlament ja prinzi
piell nur «good will» erzeugt werden wlll, habe ich keine 
Angst, dass. Irgend jemand, der Im Rate sitzt, hinter sol
chen Meldungen steht. Es geht uns darum, nun sorgfältig 
abzugrenzen, welches der Tatbestand des Artikels 259 
morgen sein soll. Aus der Sicht des Bundesrates könnte 
ich dem Vorschlag, wie er von Herrn Zbinden und von 
Herrn Barchi eingereicht worden ist, ohne weiteres zustim
men, wie das schon die Sprecher der Kommission taten, 
weil wir auf diese Weise weder den Oeffentlichkeitsbe
griff überdehnen - ich habe dafür volles Verständnis; wir 
wollen keine Schnüfflerel -, andererseits aber die Mitmen
schen schützen wollen. Es ist eben nicht harmlos, wenn 
ich öffentlich zu Gewalttätigkeiten gegen Mitmenschen 
aufrufe. Es ist nicht harmlos, wenn Ich in einer Versamm
lung sage: «Es schadet gar nichts, wenn Sie den Herrn X 
einmal zusammenschlagen. Es schadet · auch gar nichts, 
wenn Sie bei Monsieur tel et tel die Fensterscheiben ka
puttmachen. Er wird sich dann daran erinnern, dass sein 
polltisches Verhalten nicht goutiert wird.» Das sind Ja alles 
Dinge; die mit unserer freiheitlichen Ordnung nicht in Ein
klang zu bringen sind. Und davor wollen wir Menschen, 
die Ihnen nahestehen, und Menschen, die uns allen nahe
stehen, schützen. Wir wollen diese Art Gewalt nicht. 
Wenn Sie das Strafmass derart sorgfältig ausmessen, wie 
das jetzt die beiden vorerwähnten Herren getan haben mit 
dieser guten Unterscheidung: da Verbrechen (bisheriger 
Tatbestand), dort Vergehen, dort entsprechend auch die 
milderen Strafmöglichkeiten, dann scheint mir, sind wir In 
der Lage, miteinander eine Entartungsform der heutigen 
Gesellschaft sinnvoll auszumerzen und ihr wirksam zu be
gegnen. Und das dürfte doch wohl der Zweck dieser Revi
sion sein. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, in diesem Sinne den 
Vermittlungsanträgen zuzustimmen. 

Le presldent: Je vous propose de voter de la manlere sul
vante: Nous opposerons d'abord la proposition de la majo
rite de la commisslon a la propositlon Barchl, qui est d'all
leurs soutenue par le Conseil federal et, en so!, par !es 
rapporteurs de la commisslon; ensulte le resultat de ce 

premier vote a la propositlon de la minorlte, representee 
par M. Braunschweig, de maintenir le texte actuel. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre pre/im/naire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Barchi 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Barchl 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 260bls 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Randtitel 
strafbare Vorbereitungshandlungen 

Abs. 1 

Minderheit 
Offensichtliche Mehrheit 

100 Stimmen 
38 Stimmen 

Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis wird 
bestraft,. wer durch planmässlge technische, organisatori
sche oder andere Vorkehrungen eine der folgenden straf
baren Handlungen vorbereitet: 
Art. 111 Vorsätzliche Tötung 
Art. 112 Mord 
Art. 122 Schwere Körperverletzung 
Art. 139 Raub 
Art. 182 Freiheitsberaubung 
Art. 183 Entführung 
Art. 185 Geiselnahme 
Art. 221 Brandstiftung 

Abs. 2 

Tritt der Täter aus eigenem Antrieb von der Vorberei
tungshandlung zurück, so bleibt er straflos. 

Abs. 3 

Strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Aus
land begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlun
gen In der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Ziffer 1 
Absatz 2 ist anwendbar. 

Minderheit 

(Braunschweig, Baechtold, Marz, Riesen-Freiburg, Wagner) 
Streichen des Mehrheitsantrages 

Antrag Zblnden 
Abs.1 
Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis wird 
bestraft, wer planmässlge technische oder organisatori
sche Vorkehrungen trifft, die der Vorbereitung einer der 
folgenden strafbaren Handlungen dienen: ... 

Antrag Petitpierre 
Abs. 1 
... , wer plangemäss konkrete technische, organisatorische 
oder andere Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang 
zeigen, dass er ich anschickt, eine der folgenden strafba
ren Handlungen auszuführen: ... 

Abs.2 

... Antrieb von einer strafbaren Handlung zurück, so 
bleibt er straflos. 

Antrag Muhelm 

Titel 
Beschaffen von Waffen, Vernichtungs- und Zerstörungsmit
teln 

Abs.1 

Wer Schuss- oder andere gefährliche Waffen oder Muni
tion, Massenvernlchtungsmlttel oder Sprang- oder Brand-
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sätze beschafft, herstellt, einführt, erwirbt oder lagert, um 
damit ein Verbrechen gegen Leib und Leben, gegen die 
Freiheit, gegen das Vermögen oder ein gemeingefährli
ches Verbrechen zu begehen, wird mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Abs.2 

Strafbar ist auch, wer diese Handlungen im Ausland be
geht, wenn die beabsichtigte strafbare Handlung in der 
Schweiz verübt werden soll. Artikel 3 Ziffer 1 Absatz 2 Ist 
anwendbar. 

Art. 260bls 

Proposition de la commlsslon 

Ma/orlte 
Tltre marginal 
Actes preparatoires delictueux 

Al. 1 

Sera puni de la reclusion pour cinq ans au plus ou de 
l'emprisonnement, celui qul, en prenant, conformement ä 
un plan, des mesures d'ordre technique ou d'organis-ation 
entre autres, aura prepare l'un des actes suivants: 

Art. 111 Meurtre 
Art. 112 Assassinat 
Art. 122 Lesions corporefles graves 
Art. 132 Brigandage 
Art. 182 Sequestration 
Art. 183 Enlevement 
Art. 185 Prise d'otages 
Art. 221 incendle lntentlonnel 

Al. 2 

Celul qui, de son propre chef, aura renonce aux actes 
preparatolres sera exempte de toute peine. 

Al. 3 

Est egalement punissable celui qui commet las actes 
preparatolres a l'etranger lorsque les infractions doivent 
Atre commises an Suisse. L'article 3, chlffre 1, 2e allnea, 
est appllcable. 

Mlnorlte 
(Braunschweig, Baechtold, Marz, Rlesen-Fribourg, Wagner) 

Blffer ia proposition de la majorite 

Proposition Zblnden 
Al. 1 
Sera puni de la reciusion pour cinq ans au plus ou de 
l'emprisonnement, ceiul qui aura pris, conformement a un 
plan, des mesures d'ordre technique ou d'organfsatlon ser
vant ä la preparatlon de l'un des actes sulvants: ... 

Proposition Pet/tplerre 
Al. 1 
Sera punl. .. , celui qul aura pris, conformement a un plan, 
des mesures concretes d'ordre technique ou d'organisa
tion entre autres, dont la nature· et l'ampleur font apparar
tre qu'il s'apprAtalt a passer ä l'executlon de l'un des actes 
suivants: ... 

Al. 2 
... , :aura renonce a son actlvlte flllcite sera exempte de 
toute pelne. 

Proposition Muhelm 
Tltre 
Detention d'armes ou de moyens d'exterminatlon ou de 
destruction 

Al. 1 
Celul qui se sera procure, aura fabrique, Importe, acquls 
ou stocke des armes a feu, d'autres armes dangereuses 

ou de la munitlon, des moyens d'extermination, massifs, 
des exploslfs ou du materlel d'incendle, dans l'lntentlon 
de commettre un crima contre la via et l'lntegrite corpo
relle, contre la llberte, contra le patrlmoine ou encore un 
crime creant un danger collectif, sera punl de la reclusion 
Jusqu'a cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 

Al. 2 

Est egalement punissable celui qui commet ces actes ä 
l'etranger, lorsque l'lnfractlon doit Atra commise en 
Suisse. L'article 3, chiffre 1 er, 2e allnea, est applicable. 

Le presldent: A l'article 260bls, je vous propose de tralter 
l'ensemble de tous les allneas et de toutes las proposi
tions parce que ces dernieres se recoupent. Je donne la 
parole a M. Riesen, porte-parole de la minorite. 

M. Riesen, porte-parole de la minorite: Nous arrivons 
maintenant aux limites entre la lutte antiterroriste et le 
respect et l'observation des droits de l'homme. L'introduc
tlon d'un article 260bls dans le code penal, tel qu'il est 
propose par la commissfon, signifie une orientation abso
lument nouvelle du droit penal suisse. En effet, la majorite 
de la commission vous propose maintenant de passer a la 
punitlon d'actes preparatoires. Jusqu'a present, on ne 
pouvait punir de tels actes qua s'ils etaient suivis d'une 
tentative d'execution. Certes, on peut se demander aujour
d'hui si devant l'ampleur du phenomene terroriste, une 
repression preventlve ne se justifierait pas. C'est pourquoi, 
avant qua je ne justifie la proposition de rejet au nom de 
la minorite de la commission, II me parart indispensable 
de soumettre, a propos de -cette evoiution fondamentale 
du droit penal, quelques reflexions preliminaires. 
Je me refere pour celles-ci au colloque organise ii y a 
quelques semaines a Strasbourg, par le Conseil de t'Eu
rope, et place sous le titre de la «defense de ia democratie 
contre le terrorisme an Europa.» Quarante-sept experts et 
soixante parlementalres representant vingt et un pays pre
naient part a ca coiloque. Les Chambres federales etalent 
representees par trols de ses membres, dont votre servi
teur. La delegation suisse comptait encore un professeur 
de droit et trois hauts fonctionnaires. Notre pays, etant 
moins «gangrene» par le terrorisme qua d'autres nations, 
jouait un röle qui etait plutöt celui d'observateur. 
Effectivement, le terrorisme et l'escalade dans la violence 
qu'ii dechaine est un mal pernicieux pour !'Etat democra
tique, car II destabilise ses lnstitutions. Et ia premiere dlf
fi.culte rencontree par ie colloque de Strasbourg fut preci
sement de donner une definitlon exacte au terrorisme. 
Souvenez-vous qua durant la seconde guerre mondiale, la 
Gestapo, ies SS, une partie de la Wehrmacht pretendaient 
qua les resfstants franc;als etaient des terroris'tes et les 
traltalent en consequence, alors qua pour nous il ne s'agis
salt de rlen d'autre que de combattants qul menaient une 
dure lutte pour ia llberatlon de leur pays. Ce n'est pas le 
seui exemple qul illustre la difficulte de tracer des contours 
precls au terrorisme. A la limfte, on pourrait dire qu'on est 
toujours le terroriste de quelqu'un et, pour ces raisons, la 
conference de Strasbourg posa un premier Jalon. Pour 
alle, le terrorisme ne peut se definir qu'a partir de la de
mocratie et dans cette optique, le terrorisme n'es't pas le 
prolongement de ia politique par ia violence, mais c'est 
une action illlcite et brutale dont las buts sont l'intoxlca
tlon et ensuite ie renversement de !'ordre etabli. Tout ceci 
sans avolr pour autant une vue preclse sur le nouvel ordre 
alternatif. 
Mais le danger princlpal pour la democratle est l'escalade 
de i'action terrorlste, d'une part, et de ia represslon de 
l'autre. 
Au-delä des souffrances et du sang de victlmes innocen
tes, le terrorlsme repand une panique generale dont nous 
sommes partlellement victimes maintenant. La population 
se replle sur elle-mAme, n~ participe plus ä la via publi
que, si ca n'est qua pour exiger le durcissement de la re
pression. Et las autorites se sentent lsolees, placees 
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qu'elles sont devant le cholx perllleux entre l'efflcaclte de 
la lutte repressive et l'observatlon des regles du droit pe
nal, de la regle du juge nature!, de la presomption d'in
nocence, des drolts de la defense, de l'humanisation des 
pelnes, en bref, tous ces drolts fondamentaux qui sont 
remis en questlon par la represslon. La positlon de la 
justlce elle-mäme s'affaiblit devant l'accrolssement des 
pouvolrs policlers. Et pour ces ralsons, la Conference de 
Strasbourg posa un second Jalon, en s'efforc;:ant d'etablir 
des regles afin que la represslon antiterroriste reste 
dans les limites du droit et de l'observation des libertes 
humaines fondamentales. 
A mon sens, la lutte contre le terrorisme doit se fonder ri
goureusement sur quelques prlncipes lntangibles dont: un 
contrOle democratique permanent, Je strict respect des 
droits fondamentaux de ia personne humaine, i'elimination 
de l'armee comme des organisations privees de ia iutte 
contre le terrorisme, qui doit ätre menee uniquement par 
ia police legalement constituee, le renoncement a la cons
tltution de fichiers systematiques couvrant une partie ou 
toute la populatlon, auxquels les citoyens n'ont pas acces 
et qu'ils ne contrOlent pas, et enfin la prescription des 
violatlons generallsees de l'intimite des personnes par les 
ecoutes telephonlques et par les violatlons du secret total. 
Alnsi se pose la question fondamentale du dilemme entre 
la repression et ta prevention. 
Dans t'actuelle appreciatlon du phenomene terroriste, il 
est vain de vouloir faire des distinctlons entre un terroris
me de droite ou de gauche. Tous les deux sont, au mäme 
titre, inhumalns et criminels. En outre, le terrorisme 
contemporain ne surgit pas, dans nos democraties occi
dentales, de ia classe ouvriere ou d'un sous-proletariat 
marginal et desespere; II ne nait pas dans les bidonvilles 
des grandes agglomerations industrielles. II trouve au 
contralre essentiellement ses origlnes dans les campus 
universitalres ou II a egalement trouve ses bases philoso
phiques et doctrinales. Enfln, le terrorisme se recrute, 
pour l'essentiel, parmi les filies et les flls de parents aises 
ou fortunes. Et faut-il pour autant negliger les motivations 
profondes des terroristes? Elles resident dans les lmper~ 
fections, dans les contradictions et le exces de notre so
ciete industrielle et mercantile contemporaine, tout parti
cullerement dans cette predominance qui est accordee a 
l'economlque sur l'humain. 
La repression seule ne viendra jamais a bout du terroris
me. II faut donc pratiquer une politique preventive, en re
formant notre ordre economico-politique dans ses aspects 
les plus abusifs. II faut remettre en particuller en commu
nion la jeunesse et la societe. L'eiiminatlon du terrorisme 
doit ätre aussi recherchee dans ie cadre pacifique d'une 
meilleure comprehension, tant scientifique qu'humaine. 
Ces remarques generaies demontrent a quel point nous 
sommes places devant une situation delicate lorsque nous 
envisageons d'introduire le delit de preparation pour punir 
des actes terroristes non encore accompiis. Du reste, la 
redaction de l'article 260bis, qui nous est propose, ne fait 
pas allusion a la preparation d'actes de terrorisme, mais 
blen a la preparation de dellts de droit commun du reste 
solgneusement enumeres: le meurtre, l'assassinat, les le
sions corporelles graves, ie brigandage, ia sequestration, 
l'enlevement, la prise d'otage et les lncendies intention
neis. Ainsl, avec cette redaction de ce nouvel articie 
260bls, on depasse le but que s'etait assigne cette revi
sion du code penai, c'est-a-dire la lutte coritre le 
terrorisme ou contre les actes de vioience criminelle 
comme on ies a pudiquement nommes. On depasse donc 
ce cadre, on deborde sur des deiits generaux de droit 
commun. 
Jusqu'lci ces actes criminels etaient punissabies des qu'II 
y avait tentative d'executi'on. Si l'articie 260bls etait 
accepte, la represslon pourrait intervenir bien plus tot, 
soit au stade de la preparation deja. Et c'est la, Monsieur 
Je Conseiller fed6ral, une conception lndlgne d'un Etat 
fonde sur le droit. Car la preparatlon d'un acte criminel 

n'entraine pas automatlquement son execution ou mäme 
une tentative d'execution. Donc, avec cet artlcle, c'est 
J'lntention qul devlendralt punlssable. En d'autres termes, 
on creeralt ainsi une Innovation dangereusement voisine 
de cette notion du proces d'lntention. Un des principes 
fondamentaux des drolts de l'homme seralt remis en cau
se, Je veux parler de la presomptlon d'lnnocence qui etalt, 
jusqu'ici, reconnue a chaqua accuse. Mäma sl cet accuse 
doit repondra saulamant d'un acta preparatolra, las 
consequences d'une hypothetique axecution na pourront 
pas ätra lgnorees par le juge et ellas peseront lourdement 
sur Ja verdict. Un Etat fonde sur la drolt na peut pas, ne 
dolt pas s'engager dans cette voie dangereuse. 
A cet egard, ies resultats de la procedure de consultatlon 
etaient eioquents. lls l'etaient a tel point que le Conseil 
federai a eu ia sagesse de renoncer a l'lntroduction du 
delit de preparation dans la revision du code penal. 
Les avis de Ja majorite des cantons, des assoclations de 
juristes, dont celui de l'Association sulsse des avocats, 
etaient tous resolument opposes a cette Innovation dou
teuse. C'est la commission qul a relntroduit cette dlsposi
tion · contestee et le Conseil federal s'est gentiment laisse 
faire violence. L'attltude de la commisslon et Je revlrement 
du Conseil federal peuvent s'expliquer par les manifesta
tlons survenues cet ete a Zurich et a Lausanne, par 
exempie. Mais est-il sage de legiferer en regard d'evene
ments passagers, sous la pression d'evenements dont 
nous ne sommes pas encore capables de definlr nl les 
causes profondes ni la veritable portee? 
Dans ces conditions, je vous propose, au nom du groupe 
soclaliste, de ne pas accepter Je nouvel article 260bls et 
de renoncer, slmultanement, a introduire Je delit de 
preparation dans notre code penal. 

Zblnden: Wir haben alle ein vitales Interesse - und vital 
im wahrsten Sinne des Wortes -, Verbrecher Im Frühsta
dium Ihrer kriminellen Tätigkeit zu erfassen, ihre Tätigkei
ten zu untersuchen und offensichtlich geplante Verbre
chen zu verhindern. Wenn wir das wirksam tun wollen, 
müssen diese Vorbereitungshandlungen unter Strafe ge
stellt warden, auch wenn das Stadium des Versuchs, also 
der ersten Tathandlung, noch nicht erreicht Ist. Ich erin
nere daran, dass wir die Strafbarkeit einer Verbrechertat 
über den Versuch hinaus auf die bisher straflosen Vorbe
reitungshandlungen ausdehnen wollen. Es muss jedoch 
dar Zusammenhang zwischen der Vorbereitungshandlung 
und dem Verbrechen bewiesen werden, da ja noch keine 
eigentliche Tathandlung begangen worden ist. Damit wird 
die strafbare Vorbereitungshandlung noch nicht zum Ab
sichtsdelikt, wo die Absicht allein genügen würde. Der An
knüpfung an die Absicht haftet immer ein gewisser Vor
wurf der Bestrafung für Gedanken und für Gesinnung an. 
In diesem Sinne enthalten weder die Formullerung der 
Kommission noch mein Antrag ein Abslchtsdelikt. DaMr 
der Verzicht der Kommission, aus diesem Straftatbestand 
ein eigentliches Absichtsdelikt zu machen. Weil die 
eigentliche verbrecherische Absicht aber nur schwer 
nachweisbar ist, betrachte ich das Erfordernis der plan
mässigen technischen oder organisatorischen Vorkehrun
gen als richtig und praktikabel. Dabei bezieht sich das 
planmässige Vorgehen sowohl auf die technischen wie auf 
die organisatorischen Vorkehren. Der objektive Tatbestand 
soll also das systematische planmässige Vorgehen und 
damit die Zielrichtung auf die Haupttat sichtbar machen. 
Diese Planmässigkeit Ist eigentlich das einzige sichere 
Zeichen dafür, dass wir es mit einer Vorbereitungshand
lung zu tun haben und dass es nicht um eine Handlung 
als Selbstzweck geht, sondern um eine Handlung Im Hin
blick auf eine Haupttat. Wir wollen vermelden, dass aus 
dem Wortlaut des Gesetzestextes geschlossen werden 
könnte, es handle sich hier um ein einfaches Gefähr
dungsdellkt. Man wäre sonst versucht, in jedem fragwürdi
gen Verhalten eine strafbare Vorbereitungshandlung zu 
sehen. Das ginge meines Erachtens zu weit. Es sollen da-
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her nur Vorkehrungen unter die Strafbarkeit fallen, die un
zweifelhaft der Vorbereitung einer der aufgezählten Ge
waltdelikte dienen. Einzelne isolierte Vorkehrungen, 
ohne Hinweis auf ein Verbrechen, und eine beim Täter 
nur vermutete Absicht, ohne konkreten Anhaltspunkt, kön
nen also nicht genügen für die Straftat. Der Plan muss er
kennbar sein. Aus der Planmässigkeit kann dann auch auf 
die Absicht geschlossen werden. 
Wie würde das nun konkret aussehen? Als technische 
Massnahmen können in Frage kommen: Basteln von be-, 
sonderen Waffensystemen, Mitführen oder Einrichten von 
Alarmanlagen, Mitführen von Bomben, Granaten, Vorberei
tung von Lokalen, Einrichten von Senderanlagen, Umbau 
von Fahrzeugen usw. Als organisatorische Massnahmen 
kann all das erfasst werden, was den Ablauf der Tathand
lung betrifft. Beispielsweise: Terminplanung, Fluchtwegsu
che, Beschaffung von Angaben über den Ablauf von Tat
umständen, Anheuern von Mittätern, Beschaffung von Werk
zeugen oder Kleidern usw. Meines Erachtens können 
auch unter die organisatorischen Massnahmen gezählt 
werden das Sammeln und Verarbeiten von Daten und 
Angaben über mögliche Opfer oder über Nebenpersonen, 
beispielsweise über Polizeibeamte. Nur wenn diese Vor
kehren eine gewisse Planmässigkeit erreichen, kann ja 
dann auch auf die Bedrohung von Rechtsgütern geschlos
sen werden. Für sich allein kann auch das noch so gewis
senhafte Datensammeln nicht ohne weiteres mit einer Ge
walttat in Zusammenhang gebracht werden, sonst würde 
Cincera durch eine neue Formulierung dieses Artikels 
zum Verbrecher gestempelt. Bis dahin und in diesem Sin
ne stimme ich dem Kommissionsantrag zu, wobei ich eine 
andere Satzstellung verwende, eben um diesen Zusam
menhang zwischen Vorkehrungen einerseits und beabsich
tigter, geplanter Straftat anderseits besser hervorzuhe
ben. 

In einem Punkte geht meines Erachtens die Kommission 
jedoch zu weit. Sie erfasst auch sogenannte «andere Vor
kehrungen». Auch hier muss der Zusatz «andere Vorkeh
rungen» als präventive Generalklausel abgelehnt werden. 
Sie ist zu unbestimmt. Wir laufen damit Gefahr, dass jedes 
Verhalten, das irgendwie und abstrakt mit einem Verbre
chen in Zusammenhang gebracht werden könnte, nicht 
nur pönallsiert, sondern als Verbrechen kriminalisiert wür
de. ich vertrete daher die Auffassung, dass beispielsweise 
das Ausspionieren des Opfers dann strafbar ist, wenn es 
ersichtlich planmässig erfolgt und das Ausspionieren kon
krete Hinweise auf ein geplantes Verbrechen bietet. Aus
spionieren zählt also zu den organisatorischen Vorkehrun
gen. Dafür brauchen wir aber keine Generalklausel. Ge
nauso wie in Artikel 259 über die öffentliche Aufforderung 
zu einem Verbrechen oder zu Gewalttätigkeit warne ich 
im Strafrecht vor schwer fassbaren Generalklauseln, wel
che gerade in kritischen Situationen Missbräuchen Tür und 
Tor öffnen können. Deshalb schlage ich Ihnen einerseits 
eine Formulierung vor, welche durch die Satzstellung ei
nen konkreten Zusammenhang zwischen Vorbereitungs
handlung und Straftat verlangt und im Text sichtbar ge
macht wird, und anderseits eine Formulierung, weiche die 
strafbaren Vorkehren auch klar erfassbar umschreibt und 
auf die Generalklausel verzichtet. Damit entziehen Sie 
dem Vorwurf, man wolle ein Gesinnungsstrafrecht einfüh
ren oder man setze fahrlässig unsere Grundrechte aufs 
Spiel, Jeden Boden. 
Zu den Anträgen Petltpierre und Muheim kurz eine Be
merkung. Mir scheint, dass der Antrag Petitpierre im Wi
derspruch zu meinem Antrag steht, weil er die General
klausel noch enthält. Darüber hinaus ist er ebenfalls enger 
begrenzt, Ist ängstlicher formuliert. Der Antrag Muheim Ist 
noch enger, bezieht sich nur auf Waffen, Explosivstoffe 
und ähnliche Vernichtungsmlttel und schliesst alle ande
ren gefährlichen Vorbereitungshandlungen aus, so dass 
ich ihn ablehnen muss. Ich möchte Ihnen beantragen, 
meinem Antrag im Sinne meiner Ausführungen zuzustim
men. 

38 

M. Petltplerre: Je crois pouvoir me rallier, sur le fond, au 
point de vue de M. Zbinden. J'aimerais, avant de revenir 
sur le texte de sa proposition, vous dire ce qui me parait 
tout a fait important ici. Premierement, et M. Riesen avait 
raison de le dire, la non-punissabilite des actes prepara
toires est un principe quasi absolu du droit penal suisse. 
On ne veut pas, et c'est justifie, poursuivre des Intentions. 
On sait que quelqu'un doit ätre poursuivi lorsqu'on peut 
penser qu'il ne changera plus d'idee. On ne va pas pour
suivre queiqu'un dont on sait qu'il va pouvoir changer 
d'idee et renoncer a son activite criminelle. II faut donc 
pour la poursuite penale, en regle generale, une volonte 
deiictueuse et un commencement d'execution. 
Autre aspect du probieme, le developpement de nouvelies 
formes criminel'les, l'intensification de ia criminallte qui 
amene a mettre en cause, dans certains cas, le principe, 
parce que des valeurs essentielles peuvent ätre mena
cees, par exemple celies qui sont couvertes par la liste de 
la propositlon de la commission. Quelle est la finaiite? 
C'est qua concretement, on peut prevenlr a temps; on 
peut eventuellement sauver la via ou preserver l'integrite 
.c:orporelle de pollciers, par exemple, ou de tiers en inter
venant töt dans le processus. 
D'autre part, it est frequent, mais choquant, qu'on doive 
iiberer des personnes alors qu'on est tout a fait convaincu 
- parce que cela est evident - que si leur activite criml
nelle n'avait pas ete interrompue contre leur gre, alles 
auraient poursuivi jusqu'au stade de i'execution cette acti
vite. C'est peu satisfaisant, mais cela resuite de ce qua les 
conditions de l'article 21 du code penal, concernant la 
tentative, ne sont pas reaiisees. 
On comprend donc la proposition de la commission. J'ai
merais dire au sujet de ce texte qua mäme si l'on en ad
met las motifs, l'etat de fait, tel; qu'il est exprime dans no
tre depllant, est insuffisamment caracterise. II est a crain
dre· qua l'on remonte beaucoup trop haut dans le proces
sus de preparation pour sevir penalement; le risque c'est 
evidemment l'arbilraire qul est toujours lle aux definitions 
vagues et de possibles violations des droits de l'homme, 
on l'a dit tout a !'heure. Ma propositlon vise a assurer qua, 
mäme si l'actlvite crlmlnelle n'est pas encore entree dans 
la phase d'execution proprement dite, au sens de l'article 
21 du code penal, le droit penal puisse deja intervenir 
mais alors - et ,cela est tout a fait essential - qu'il ne 
puisse intervenir qua si cette activite preparatoire est suf
fisamment developpee pour qu'on puisse en deduire, rai
sonnablement, qu'elle se serait tres probablement trans
formee en activite d'execution d'une infraction figurant 
dans la liste du mäme alinea. II faut donc prevoir, avec la 
commission, une preparation qualifiee. La commlssion 
parle d'organisation de moyens techniques. II taut un plan, 
la commission le dit. Mais, il faut, en outre, qua ces me
sures se soient · concretisees materiellement et cela je 
l'ajoute au projet. II faut encore qua l'activite preparatoire 
soit, de par sa nature ou de par son ampleur, le signe 
qu'on est au seuil de l'execution, a tout le moins au seuil 
psychologique de l'execution de l'infraction; c'est ce que 
j'ai essaye d'exprimer en franc,ais en dlsant: «l'auteur 
s'appräte a passer a l'execution». La punissabilite d'actes 
preparatoires n'est souhaitabie, a mon avis, qua dans ces 
cas et, c'est dans ces cas aussi qua l'entorse au principe 
de la non-punissabilite des intentions non concretisees 
par un acta d'execution peut ätre admlsslble. On s'aperc,oit 
en lisant dans ie message ie resultat de la consultation, qua 
c'est un polnt de vue qui est partage par une grande partie 
de ceux qui ont donne leur avis. 
Si je reprends maintenant ce qu'a dit M. Zblnden, je crois 
qua son souci est le mäme qua le mien. Toutefois, .c:e qui 
m'inquiete un peu dans son texte, c'est qua sa notion de 
preparation est encore - a mon sens - insuffisamment 
determinee. De nouveau, le danger exlste qu'on remonte 
trop loin dans le processus pour faire intervenir le droit 
penal trop tOt et qu'on alt de nouveau le risque de l'arbi
traire dont j'ai parle tout a !'heure. Mon texte, par rapport 
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A celui de M. Zbinden, a maintenu: «mesures d'ordre tech
nique ou d'organisation entre autres.« II est vrai que c'est 
une notion un peu trop !arge, mals elle n'est pas trop !ar
ge icl parce qu'on a «conformement A un plan» et parce 
que ce «entre autres» est en outre suivl de l'exigence que 
la nature et l•'ampleur de la preparation attestent de la 
proxlmlte psychologique de l'execution. 
Pour ce qul est de M. Muheim que je me rejouls d'enten
dre tout A !'heure, sa proposltlon a l'avantage d'~tre tres 
concrete, mais, A mon avls, elle a aussi le defaut de lais
ser une marge trop !arge A l'appreclatlon quand II est par
le de «dans l'intentlon de». Cette notion est extr~mement 
vaste et on ne sait pas A quel moment cette Intention est 
pertinente; on peut de nouveau remonter trop töt dans le 
processus d'actlvite präparatoire. D'autre part, on peut se 
demander si cette Intention ne resulte pas du seui fait 
qu'on a des armes. J'al peur qu'il y alt quelque chose d'un 
tout petit peu circulalre, que l'on dedulse automatique
ment du fait que l'on a par exemple des armes ou des 
toxlques chez sol, !'Intention de vouldir commettre un des 
actes vises dans la proposltion de M. Muheim. J'aurals 
une deuxieme remarque, c'est que la propositlon ne vise 
pas tous les präparatifs crimlnels vises par la commission 
et cela me parait un defaut. Si je prends l'enlevement ou 
la sequestratlon, voyons ce qui se falt: on achete du chlo
roforme, on loue une ferme A la campagne ou un apparte
ment en vllle, on espionne la personne A sequestrer ou A 
enlever plusieurs Jours; tout ,cela tombe tout A falt en de
hors de la definltion donnee par M. Muheim. 
C'est pourquoi je reviens A ma proposition. Je crois 
qu'elle est suffisamment gänerale pour ne pas cräer des 
inegalites de traltement qu'on ne comprendrait pas, eile 
llmite la punlssabilite tres strlctement A l'actlvlte imme
diatement prealable au debut de l'executlon, au sens tech
nique du code penal. Je dlrai que la recherche de la se
curite le demande mals n'en demande pas plus et je dirai 
que l'attachement au respect du princlpe fondamental de 
l'exclusion du dellt d'lntention n'en permet pas plus. 

C'est pour cela que, malgra l'intärAt des deux autres pro
posltion, je maintiens la mienne. Si vous me permettez 
deux mots A l'allnea 2, il s'agit d'une proposition redac
tionnelle. Je präfererals qu'on se refere A l'interruption du 
processus d61lctuel plutöt que de dlre «renoncer aux 
actes preparatoires» ce qul, en fran9ais, n'est pas tres 
comprehensible. J'almerals signaler enfin que j'ai oublia 
de faire une proposltion ecrite, mals qu'll est evident que 
nos declslons sur l'article 260bis du code penal auront 
des lncidences sur l'article 171b du code penal mili
talre. 

Muhelm: Die Kommission schlägt uns mit Artikel 260bls 
eine Erweiterung · der Strafbarkeit vor, also einen Schritt, 
der für unseren Rechtsstaat ·sicher von grundsätzlicher 
Bedeutung Ist. In unserem Strafrecht galt bisher die Maxi
me, dass Vorbereitungshandlungen für Delikte straflos 
sind. Strafbar waren bis Jetzt nur die Ausführung von De
likten oder der Versuch dazu, das helsst: der Beginn der 
Ausführung. Nun sollen aber Vorbereitungshandlungen in 
die Strafbarkeit einbezogen werden, es wird also der Mo
ment, In dem man eine strafbare Handlung begeht, weiter 
nach vorne In die Vorbereitungsphase hinein verlegt. Die 
Formulierung des Artikels 260bls spricht von Vorberei
tungshandlungen durch planmässlge, technische, organi
satorische oder andere Vorkehrungen zur Vorbereitung 
von bestimmten genannten Gewaltverbrechen. 
Aber da möchte i.ch nun doch meine Bedenken anmelden. 
Es handelt sich hier um sehr generelle Umschreibungen. 
Was sind technische Vorkehren? Was sind organisatori
sche Vorkehren? Was sind Im besonderen «andere» Vor
kehren? Es handelt sich hier um sehr unbestimmte Begrif
fe, die eine sehr weite Interpretation zulassen. Ich glaube, 
gerade Im Strafrecht, wo es um die Frage der Strafbarkeit 
geht, sind solche generelle Begriffe zu vermeiden. Herr 
Zblnden hat das In seinem früheren Votum, das er heute 
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morgen gehalten hat, sehr schön gesagt. Er ist jetzt wie
der etwas zurückgewichen, aber ich bin mit Herrn Zblnden 
der Meinung, dass im Strafrecht, wo ein gewisses Verhal
ten unter Strafe gestellt wird, konkret, klar und nicht mit 
generellen Rechtsbegriffen gesagt werden soll, was straf
bar ist. Es geht hier nicht um Bagatellen. Es geht hier um 
eine echte Kriminalisierung, Indem für diese sogenannten 
Vorbereitungshandlungen Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
angedroht wird. Daher müssen wir die nötige Klarheit 
schaffen; ich bin der Meinung, dass der Vorschlag der 
Kommission diese Klarheit, was konkret strafbar Ist, nicht 
bringt. 
Es Ist bereits darauf hingewiesen worden, was passieren 
kann. Bel uns im lande Ist es noch erlaubt - und Ich hof
fe, das wird Immer so bleiben -, dass man schimpfen darf 
über andere, auch über die Behörden. Es kommt vielleicht 
in einem Moment des Unmutes oder des Zornes auch mal 
dazu, dass man eine Drohung ausspricht. Auch das kann 
vorkommen. Aber wenn Sie nun generell Vorbereitungs
handlungen unter Strafe stellen, dann müsste sich der 
Betreffende bereits Insofern verdächtig machen, als er das 
angedrohte Delikt auch ausführen könnte. Das kann zu 
einer Ueberwachung führen, das kann zu Hausdurchsu
chungen führen, das kann sogar zur Inhaftierung führen! 
Und dann möchte Ich nun sagen, besteht die grosse Ge
fahr, dass In die persönlichen Freiheiten, In die Melnungs
äusserungsfreiheit, in die Freiheit der Wohnung und so 
weiter eingegriffen wird. Es wird nicht nur die Strafbarkeit 
mit diesem Artikel weit vorverlegt, sondern auch die poli
zeilichen Eingriffsmögllchkeften werden noch weiter vor
verlegt. Wir kommen in die gefährliche Nähe der Strafbar
keit von Ansichten, Absichten und Gesinnung. 
Daher müssen wir vor allem den Finger darauf legen: Was 
sind diese anderen Vorkehren? Praktisch wird Jede Vorbe
reitungshandlung - bevor man überhaupt weiss, In welche 
Richtung sie gehen soll - somit kriminalisiert. Es scheint 
mir, dass dies besonders gefährlich Ist, einfach deswegen, 
weil nicht nur die Ausführung selber, sondern auch der 
Versuch von solchen Vorbereitungshandlungen ebenfalls 
strafbar wäre, also schon der Versuch, der Beginn der 
Vorbereitung könnte bestraft werden. 
Wenn wir diesen Artikel; wie ihn die Kommission vor
schlägt, annehmen würden, dann würden wir die heutige 
klare Grenze zwischen dem, was Versuch Ist und dem, 
was Vorbereitung Ist, zwischen dem, was strafbar und 
dem, was straflos ist, verwischen. Ich habe mit grossem 
Interesse die Vernehmlassungen gelesen, die zu diesem 
Entwurf eingeholt wurden. Ich habe gesehen, welche Op
position aus den verschiedensten Kreisen - nicht nur aus 
einer Rtchtungl - dieser Bestimmung erwachsen Ist. Mir 
hat besonders das imponiert, was das Strafgericht Basel 
über die ganze Frage gesagt hat. Ich glaube, diese Beden
ken, die von allen Selten erhoben wurden, haben den Bun
desrat veranlasst, davon abzusehen, uns einen Vorschl'ag 
in Richtung strafbarer Vorbereitungshandlungen vorzule
gen. 
Und nun zu meinem Antrag. Ich möchte mit meinem An
trag einen ganz konkreten Straftatbestand schaffen, näm
lich das Beschaffen von Waffen, von Vernichtungs- und 
Zerstörungsmitteln. Damit hätten wir ein objektives Krite
rium für die Strafbarkeit, nämlich das Beschaffen, Herstel
len, Erwerben, Lagern von Schusswaffen, von Munition, 
von Bomben, Granaten, Sprang- und Brandsätzen und so 
weiter. Wir hätten also ganz bestimmte, konkrete und 
schwerwiegende Vorbereitungshandlungen, die zu einem 
Gefährdungstatbestand gemacht würden. Dazu müsste 
aber auch die subjektive Seite erfüllt sein, nämlich dass 
diese Handlungen in krimineller Absicht geschehen, um 
Verbrechen zu begehen. Mein Vorschlag zitiert nicht die 
einzelnen Artikel, sondern Verbrechen gegen Leib und Le
ben, darunter sind die Tötung, die schwere Körperverlet
zung, der Mord, sowie Verbrechen gegen die Freiheit, dar
unter Freiheitsberaubung, Entführung, Geiselnahme und 
so weiter enthalten; mein Antrag erwähnt die Titel der 
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entsprecftenden Abschnitte des StGB, nicht einzelne Arti
kel. Diese Aufzählung geht vlellelcht In einem Punkt noch 
etwas weiter als der Kommissionsantrag: auch die Erpres
sung wäre bei den Verbrechen gegen das Vermögen ent
halten, wenn sie mit Gewalt durchgeführt werden soll. 
Diese Art der Formulierung der Tatbestände findet bereits 
gewisse Beispiele in unserer Gesetzgebung, auf die Ich 
mich beziehe. Ich habe dieses System nicht nur so aus 
der Luft gegriffen. Nehmen Sie den Artikel 226 unseres 
Strafgesetzbuches, wo das Herstellen, Verbergen, Weiter
schaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen unter Stra
fe gestellt wird, wenn dies zu verbrecherischem Gebrauch 
bestimmt ist. Nehmen Sie den Artikel 244, wo das Einfüh
ren, Erwerben, Lagern von falschem Geld bereits unter 
Strafe gestellt wird, wenn es mit der Absicht verbunden 
ist, e~ in Umlauf zu bringen, also wieder ein objektives 
und ein subjektives Kriterium. Nehmen Sie das Betäu
bungsmittelgesetz, Artikel 19, wo das Einführen, Herstel'
len, Lagern von Betäubungsmitteln ebenfalls unter Strafe 
gestellt wird. 
Ich meine also: Mit meinem Antrag würden gewisse 
schwerwiegende Vorbereitungshandlungen erfasst, die ob
jektivierbar sind. Wir würden nicht in ein Feld kommen, wo 
wir vor lauter unbestimmten Rechtsbegriffen nicht mehr 
wissen, was eigentlich strafbar Ist oder nicht. Ich möchte 
daher statt für unbestimmte Vorbereitungshandlungen für 
einige schwere Verbrechen nur dort eine Kriminalisierung 
vorsehen, wo es sich um schwerwiegende Vorbereitungs
handlungen handelt, und diese <iann zu einem besonderen 
Straftatbestand machen. Wir würden damit die klare Ab
grenzung zwischen einem strafbaren Versuch und der 
straflosen Vorbereitungshandlung beibehalten. Wir würden 
dem StGB treu bleiben und diese Vorbereitungshandlun
gen nicht In dieser Weite in den Kreis der strafbaren 
Handlungen einbeziehen. 

Biumlln: Ich unterstütze den Antrag der Minderheit der 
Kommission auf Streichung. 
Es handelt sich hier um einen Artikel, der von der Kommis
sionsmehrheit wiederaufgenommen worden ist, nachdem 
der Bundesrat auf einen entsprechenden Artikel verzichtet 
hatte. Darf ich mir hier noch eine Frage an Sie gestatten, 
Herr Bundesrat: Hat der Gesamtbundesrat dieses Ge
schäft nach der Kommission behandelt, und steht der Ge
samtbundesrat formell auch hinter 'dieser Sache, oder Ist 
diese Frage offen? 
Vorweg räume Ich folgendes ein: Es gibt schon Fälle, wo 
ich finde, wer auf eine bestimmte Art und Welse etwas 
vorbereitet, habe an und für sich schon etwas Strafwürdi
ges begangen. Nur fürchte Ich, dass wir, wenn wir auf 
dem Weg fortschreiten, der uns hier nahegelegt wird, sehr 
rasch auf die schiefe Bahn geraten könnten. Ich werde 
das näher begründen. 
Die bisherige Strafrechtslehre wie auch das geltende 
Strafrecht haben zwischen Vorbereitungshandlung und 
Versuch scharf unterschieden. Zum Uebergang zwischen 
Vorbereitung und Versuch gehört nach einer bekannten 
Formel, dass der Täter so weit gekommen ist, dass es für 
Ihn praktisch keinen Schritt zurück mehr gibt. 
Nun wird uns etwas anderes vorgeschlagen: die Strafbar
keit von Vorbereitungshandlungen. Dazu wurde man von 
bestimmten Formen des modernen Terrorismus inspiriert. 
Doch ist der vorgeschlagene Tatbestand so allgemein for
muliert, dass er sich nicht bloss gegen Terroristen, son
dern gegen Irgendwelche Täter wendet, zum Beispiel ge
gen denjenigen, der Im Sinne hat, seine treulose Geliebte 
umzubringen, und nun das Küchenmesser wetzt oder Rat
tengift kauft. (Wie Ich soeben sehe, stimmt die Kommis
sionspräsidentin dieser Interpretation mit einer bejahen
den Gebärde zul) Geben wir da aber nicht eine bewährte 
Lehre und Praxis des Strafrechts auf? Denn der Täter 
kann doch von seiner Absicht noch abkommen, wenn ein
mal· die erste Wut verflogen ist. Welche Beweisschwierig
keiten wird der vorgeschlagene Tatbestand sodann provo-

zieren, wenn jemand Ober seinen Vorbereitungshandlun
gen erwischt wird, jedoch unklar bleibt, ob er schllessllch 
nicht doch aus freien Stücken von der Tat Abstand ge
nommen hätte. 
Ich habe grösste Sorge wegen der Unbestimmtheit des 
vorgeschlagenen Artikels. Herr Muheim hat das schon be
gründet. Ich will nichts wiederholen. Nun liegen Abände
rungsanträge vor. Ich will Ihnen sagen, dass keiner der 
Abänderungsanträge die Bedenken ganz beseitigt, die ich 
hege und die ich noch genau begründen werde. Am ehe
sten leuchtet mir der Antrag Muheim ein, weil er strikt 
begrenzt. Ueberali sonst wird eine Generalklausel vorge
schlagen. Die Generalklausel ist mir nicht In erster Linie 
suspekt, weil ich Angst hätte, die Gerichte würden bei 
geringfügigen Indizien stets finden, der Tatbestand sei er
füllt. Ich habe im Gegenteil einlas Vertrauen In unsere 
Gerichte. Aber die eigentliche Gefahr droht eben nicht von 
selten der Gerichte, sondern sie droht von selten der 
Strafverfolgungsbehörden, der Polizei. Man muss sich völ
lig klar sein, dass dieser Artikel 260bis den Fahndungsauf
trag an die Polizei erheblich erweitern würde. Damit kä
men die Fahndungsorgane, die Polizei, in eine Zwickmüh
le. Ich spreche von einer Zwickmühle, weil· ich nicht unter
stellen will, jeder Polizist sei ein lnqulsitionsfanatlker. Ich 
nehme an, er möchte auch noch vernünftig und liberal 
sein. Aber er käme eben in die Zwickmühle; einerseits 
möchte .er vielleicht vernünftig liberal sein, andererseits 
müsste er damit rechnen, dass ihm einmal schwerste Vor
würfe gemacht werden könnten, wenn er irgend etwas 
nicht verhindert hätte. Praktisch wird es darum dann doch 
so sein, dass man die Fahndungen, die Ueberwachungen, 
die Kontrollen überall ausdehnt. Es besteht die Gefahr 
einer Eskalation der Ueberwachung. Man wird Wohnge
meinschaften, irgendwie nicht konforme Leute überwa
chen. Und vergessen wir nicht: Wir leben im Zeitalter des 
Computers und der Datenverarbeitung, und diese Compu
ter werden Ihr Futter haben wollen, und man wird es ihnen 
beschaffen. 

Freilich sagt man, es müsse ein Verdacht da sein, damit 
man Leute Irgendwie Oberwachen, kontrollieren oder so
gar festnehmen könne. Aber das ist wiederum keine echte 
Einschränkung, weil es wiederum die Strafverfolgungsbe
hörden sein werden, die darüber entscheiden, ob ein be• 
grOndeter, ein hinreichender Verdacht vorliegt. Ich darf 
darauf hinweisen, dass solche Bedenken auch in der bür
gerlichen Presse unseres Landes geäussert worden sind. 
Ich verzichte darauf, Zitate zu verlesen, weil ich dazu die 
Zeit nicht habe. Ich könnte die «Berner Zeitung» vom 
19. November 1980 zitieren, das «Luzerner Tagblatt» vom 
19. November 1980 oder auch den «Bund» von heute, wo 
gesagt wird, man komme in gefährliche Nähe der Gesin
nungsüberwachung, die, auch mit Blick auf das Ziel· der 
Terrorbekämpfung, als unverhältnismässig bezeichnet wer
den müsse. 
Der Vorwurf «Gesinnungsstrafrecht» ist gewiss falsch. Ich 
räume das ein, weil man nach dem vorgeschlagenen Arti
kel bloss denjenigen bestrafen kann, der nicht nur eine 
Gesinnung hat, sondern auch etwas tut, eben eine Tat 
vorbereitet. Insofern ist der Vorwurf «Gesinnungsstraf
recht» nicht korrekt. Er ist aber halbwegs doch begründet, 
insofern nämlich, als irgendwelche Leute, deren Gesinnung 
- zum Beispiel aus politischen Gründen - als suspekt er
scheint, zwar nicht gerade bestraft, wohl aber irgendwel
chen Ueberwachungen unterworfen werden könnten. Auch 
der Weg in den Polizeistaat Ist mit wohltönenden Vorsät
zen gepflastert( Ich weiss, dass dieses Polizeistaatsargu
ment von selten des Bundesrates abgelehnt wird. Doch 
möchte ich klarstellen: Es geht nicht um die guten Absich
ten des Bundesrates oder von Experten, die ich Oberhaupt 
nicht in Zweifel ziehen will. Ich betreibe keine Analysen 
von Psychen oder von Vorsätzen. Es kommt in diesen Din
gen eben nicht auf den subjektiven Willen von Personen 
an. Vielmehr haben wir das gefährliche Phänomen der 
Eigendynamik der Apparate, gerade im Zeitalter der Com-

'to 
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puter, zu bedenken. Die Tendenzen zum Polizei- und 
Ueberwachungsstaat sind nicht nur bei uns sichtbar, son
dern auch In andern Staaten, wie zum Beispiel in der BRD 
und in Frankreich. in Deutschland ist In der rororo-Ta
schenbuchreihe gerade eine Publikation mit verschiede
nen kleineren Beiträgen zu diesem Thema erschienen. 
Wenn wir an die Zukunft denken, gibt es Grund zu ernster 
Sorge. Die Unzufriedenheit in unserem Lande und aller
hand Ohnmachtserlebnisse werden wahrscheinlich zuneh
men, gerade wenn wir weiterhin die Pol'itik der leeren Kas
sen betreiben, wenn wir meinen, Freiheit heisse einfach 
weniger Staat. Die Folge dieser Politik wird darin beste
hen, dass der Staat Benachteiligte in ihren Sorgen und 
Aengsten sitzenlässt und nichts unternimmt, um sie gegen 
private Macht und Uebermacht besser zu schützen. Viele 
Menschen werden, was ihnen widerfährt, als Gewalt empfin
den, sei es auch als Gewalt in legaler Form: In der Gestalt 
der Umweltzerstörung, die sie bedroht, beim Abbruch von 
Wohnhäusern, bei Entlassungen usw. Und wenn wir in 
unserer Politik nichts Hinreichendes unternehmen, um sol
chen Entwicklungen zu begegnen, besteht die Gefahr, 
dass die Gewaltanwendung von selten Betroffener zu
nimmt. Ich rechtfertige solche Gewalt nicht. Gewalt ist 
Immer tragisch und kaum ein gutes Mittel zur Lösung von 
Problemen. Doch rechne Ich mit Tendenzen, die sich für 
unsere Gesellschaft gefährlich auswirken könnten. Auf der 
einen Seite bauen wir den Staat ab nach der Parole, Frei
heit bedeute weniger Staat. Damit nimmt man Konfliktsi
tuationen in Kauf. In einer eigenartigen Paradoxie fordert 
man aber gleichzeitig mehr Staat, soweit es darum geht, 
der Polizei mehr Ueberwachungsgewalt zu geben. Das 
sind für mich problematische Aussichten. 
Ich ziehe Bilanz: Der Nutzen des Vorschlages ist im Hin
blick auf die wirklich raffinierte Kriminalität höchst frag
lich. Vielleicht erwischt man zwei, drei Terroristen; aber 
der Preis ist mir viel zu hoch, der Preis in Form der Ten
denz zum Ueberwachungsstaat. Im übrigen wird man bei 
der gewöhnlichen Kriminalität vielleicht einige Leute we
gen einer Vorbereitungshandlung bestrafen. Wie schon ge
sagt, besteht dabei das Risiko, dass man auch Leute kri
minalisiert, die schliesslich von sich aus von der Tat Ab
stand genommen hätten. 
Eine allerletzte, kurze Bemerkung: Man führt heute immer 
den Rechtsstaat an. Aber hier möchte Ich besonders den 
Freisinnigen sagen: Der Gebrauch des Wortes wird mehr 
und mehr problematisch. Früher bedeutete nach liberaler 
Auffassung «Rechtsstaat» Beschränkung der Staatsgewalt, 
auch der Polizei, im Interesse der Freiheit. Und heute 
kommen wir mehr und mehr in einen andern Wortge
brauch, der nahelegen möchte, «Rechtsstaat» heisse Stär
kung der Polizei, Ausweitung der Ueberwachungsmöglich
kelten, mehr und mehr Repression. Ist das das akzeptable 
Rechtsstaatsverständnis? Es ist jedenfalls nicht das wohl
verstandene, liberale Rechtsstaatsverständnis, das wir So
zialdemokraten vertreten. 

Hunzlker: Die Erfahrung zeigt, dass die allgemeine Grenze 
der Strafbarkeit, wie sie heute durch die Bestimmung über 
den Versuch gezogen wird, zu eng ist. Oft bleiben daher 
systematische Vorbereitungshandlungen zu Gewaltverbre-. 
chen straflos. Von der Verbrechensverhinderung her, also 
Im Interesse der Prävention, ist daher eine Ausdehnung auf 
die planmässige und eindeutig identifizierbare deliktische 
Vorbereitungshandlung richtig. Demgegenüber gilt es, die 
rechtsstaatliche Seite dieses Problems gut zu erwägen. Es 
muss verhindert werden, dass die Freiheit und Integrität 
Unschuldiger in unverantwortlicher Weise berührt wird 
oder dass wir zu einer Gesinnungsschnüffelei gelangen. 
Bel dieser Abwägung komme Ich persönlich zum Schluss, 
dass dem von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen 
Artikel 260bls zugestimmt werden soll. Erst damit wird es 
möglich, dort wo sich klar erkennbare gewalttätige Absicht 
ausdrücklich manifestiert und wo systematische Vorberei
tungshandlungen zu einem Gewaltverbrechen getroffen 

werden, diese strafrechtlich zu erfassen. Es geht um einen 
präventiv wirkenden Rechtsgüterschutz. Wir müssen ge
wissermassen dem technischen Fortschritt, den die Ver
brecher Im Vorbereiten und Durchführen solcher Handlun
gen gemacht haben, eben auch frühzeitig genug und mit 
entsprechenden Mögllchkelten entgegentreten können. Die 
Strafgesetze hinken ohnehin wie die meisten Gesetze den. 
Problemen, die man mit Ihnen regeln will, hintennach, weil 
ja zuerst immer etwas geschehen muss, bis man das Pro
blem erfasst und kodifiziert. Sollen wir also, wo die Vorbe
reitung zu einer Ermordung oder Entführung planmässlg 
getroffen wird, zuwarten, bis wir wirklich die Toten und die 
Entführten am Fernsehbild sehen oder In der Zeitung da
von lesen? Sicher nicht. In solchen Ausnahmefällen geht 
der Schutz möglicher Gewaltopfer - Herr Kollege Bäum
lin - den genannten rechtsstaatlichen Erwägungen vor. Oft 
kann ein beabsichtigtes Gewaltverbrechen nur dann ver
hindert werden, wenn planmässlg organisierte Vorberei
tungshandlungen den Strafverfolgungsorganen wirklich 
eine Handhabe zum Einschreiten geben. Sie haben sie 
heute nicht. In Absatz 2 wird übrigens dem Täter eine gol
dene Brücke gebaut. Wer aus · eigenem Antrieb von der 
Vorbereitungshandlung zurücktritt, bleibt straflos. Das ist 
nicht fakultativ. Das Ist im Gesetz obligatorisch vorges8'
hen. 

im Vorfeld zur heutigen Debatte Ist verschiedentlich er
klärt worden, wir würden mit der Strafbarkeit der Vorberei
tungshandlungen Neuland betreten. Das trifft nicht zu. 
Schon Im geltenden schweizerischen Recht haben wir eine 
ganze Anzahl von Fällen, wo Vorbereitungshandlungen be
straft werden. ich erinnere an die Warenfälschung, an 
Sprengstoffdelikte, an die Fälschung amtlicher Zeichen 
oder Masse und Gewichte; auch das Bundesgesetz über 
die friedliche Nutzung der Atomenergie und den Strahlen
schutz sieht In Artikel 32 strafbare Vorbereitungshandlun
gen ausdrücklich vor. 

Ich habe mir die Mühe genommen, auch einen Blick über 
die Landesgrenze hinauszuwerfen, weil gestern noch in 
einer Zeitung gestanden Ist und auch In der Kommission 
erklärt wurde, das gebe es nur in der Schweiz. Das stimmt 
nicht, es gibt es In einer ganzen Reihe von Ländern. Da 
muss man einmal zur Kenntnis nehmen, dass In verschie
denen Strafgesetzen im Gegensatz zu unserem zwischen 
dem strafbaren Versuch und der normalerweise straflosen 
Vorbereitungshandlung eine ganz andere Grenze gezogen 
wird. So umschreibt beispielsweise das dänische Strafge
setz den Versuch derart weit, dass auch die Vorberei
tungshandlungen weitgehend darunterfalien und somit 
straflos werden. Dann gibt es eine Reihe von europä
ischen Nachbarstaaten, die gleich wie unser Land Spezial
tatbestände nennen, bei denen die Vorbereitungshandlun
gen strafbar sind. Ich erwähne die Bundesrepublik 
Deutschland, Oesterreich, Finnland, Holland. Aber auch Im 
Kriminalgesetz von Schweden Ist im Kapitel 23 Paragraph 2 
etwas Derartiges ausdrücklich vorgesehen. Und dann 
gibt es wieder, Im Gegensatz zur Schweiz, eine ganze Rei
he von Staaten, die Vorschriften kennen, weiche die blos
se Verabredung oder Verschwörung zur Begehung gewis
ser Delikte unter Strafe stellen, so die Bundesrepublik, 
Oesterrelch und Holland. Wir kennen Im angelsächsischen 
Recht den Begriff der conspiracy, also die Verschwörung 
im Hinblick auf schwere Verbrechen, sie wird damit er
fasst. Wir betreten also mit dieser Novelle nicht blutrünsti
ges Neuland, weder In der Schweiz noch in den Rechts
staaten Westeuropas. 

Wir haben übrigens nach wie vor in unserem Strafgesetz
buch die Abgrenzung zwischen den hier vorgeschlagenen 
strafbaren Vorbereitungshandlungen und dem straffreien 
Versuch. Der straffreie Versuch ist geregelt In Artikel 21 
Absatz 2 und lautet: «Hat der Täter aus eigenem Antrieb 
zum Nichteintritt des Erfolges beigetragen oder den Ein
tritt des Erfolges verhindert, so kann der Richter nach frei
em Ermessen die Strafe mildem.» 
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Noch einmal zu den rechtsstaatlichen Bedenken. Ich habe 
Verständnis dafür, dass man diese in der heutigen Debatte 
ins Feld führt und dass man sie ernst nehmen muss. Es 
gilt wirklich darauf zu achten, dass die Freiheit und die 
Integrität Unschuldiger nicht in unverantwortlicher Weise 
tangiert werden. Mir scheint, dass diese Gefahr durch das 
auf solche strafbaren Vorbereitungshandlungen ebenfalls 
anwendbare Wlilkürverbot weitgehend ausgeschaltet wird. 
Der Schutz gegen polizeiliche Uebergriffe sowie gegen 
Ermessens- und Kompetenzüberschreitungen bleibt auch 
bei diesen Vorbereitungshandlungen voll anwendbar und 
wird gerichtlich garantiert. Es kann jemand nur verhaftet 
oder eines Verbrechens beschuldigt werden, wenn hinrei
chende Verdachtsmomente nachgewiesen sind. Es ist 
auch so, dass nicht etwa der Angeschuldigte seine Un
schuld beweisen muss, auch nicht nach dem neu vorge
schlagenen Recht. Bei Gewaltverbrechen wie bei den an
deren strafbaren Delikten und bei diesen Vorbereitungs
handlungen müssen die Verfolgungsorgane den rechtsge
nüglichen Beweis für die Verurteilung oder Verhaftung er
bringen und nicht umgekehrt. 
Nun noch zu den drei Abänderungsanträgen, die vorlie
gen. Ich habe Mühe, mich zu einem dieser Anträge zu 
bekennen. Sie sind nämlich alle drei gut. Es beinhaltet 
jeder dieser Anträge etwas, was wir in der Kommission 
nicht oder vielleicht zuwenig bedacht haben. Bei Herrn 
Zbinden fällt mir auf, dass er die «anderen» Vorkehrungen 
herausnehmen, nur die technischen und organisatorischen 
stehenlassen will. Man hat mit den anderen Vorkehrungen 
der laufenden Entwicklung Rechnung tragen wollen. Es 
gibt ja gerade auf diesem Gebiet zunehmend neue Metho
den und Systematiken, Verbrechen zu begehen, und das 
hätte man in diese Generalklausel dann de lege ferenda in 
Zukunft einschiiessen können. Ich gebe aber zu, dass die
se Generalklausel auch die Möglichkeit böte, diesen Arti
kel weiter anzuwenden, als wir das eigentlich wollen. Wenn 
ich demgegenüber die Version von Herrn Kollege Petit
plerre anschaue, dann hat sie den Vorteil, sehr knapp for
muliert zu sein. Er will auch einschränken, indem er die 
Schwere der Vorbereitungshandlungen umschreibt. Er tut 
dies aber nicht so detailliert wie Herr Muheim. 
Der Antrag Muheim gefällt mir im Teil 1; aber ich habe 
Bedenken zu Teil 2. Anstelle der enumerativen Erwägung 
der einzelnen schweren Delikte nennt er die einzelnen 
Titel des Strafgesetzbuches und erfasst damit eigentlich 
mehr. Es sind dann nicht nur diese acht oder neun 
Schwerverbrechen. Er hat beslplelsweise Verbrechen und 
Vergehen gegen die Freiheit aufgeführt, die wir hier auch 
drin haben. Dann hat er aber Verbrechen und Vergehen 
gegen Leib und Leben angeführt. Dazu kommen - im Ge
gensatz zu dem, was die Kommission vorschlägt - noch 
der Artikel 127, die Aussetzung, Artikel 129 Ziffer 3, die 
Gefährdung des Lebens mit Todesfolge und auch die 
Ueberanstrengungen von Kindern mit Todesfolge, Artikel 
135, dazu. Die Verbrechen und Vergehen gegen das Ver
mögen - das habe ich jetzt nicht mehr nachgesehen -
beinhalten möglicherweise auch weitere Delikte, die hier 
eingeschlossen wären. 
Aus diesem Grund würde ich Ihnen vorschlagen, bei der 
Version der Kommissionsmehrheit zu bleiben, aber zum 
Ausdruck zu bringen, dass der Ständerat diese drei Even
tualanträge studieren soll. Jeder dieser Anträge hat auf 
seine Art etwas Prüfenswertes. Vlelleicht gelingt es hier 
der weisen Kleinen Kammer, einen Kompromiss zu finden, 
der diesen verschiedenen, nicht so sehr auseinanderstre
benden Formulierungen Rechnung trägt. 
Zum Schluss möchte ich meinen, dass es richtig und auch 
notwendig sei, im Interesse der Verbrechensverhinderung 
diesen Artikel 260bis ins Gesetz aufzunehmen. 

Gerwlg: Ich habe zu dieser Vorlage bisher nicht gespro
chen, weil ich nicht In der Kommission vertreten war. Ich 
möchte aber zur Diskussion von Artikel 260 und zu Artikel 
260 als dem Schicksalsartikel der Vorlage im Blick zurück 

auf die bisherigen Beratungen und Beschlüsse etwas ganz 
Allgemeines sagen. Ich möchte das auch ohne Emotion 
versuchen, aber doch sehr nachdenklich, im Sinne auch 
der Ausführungen Muheim, Riesen, Bäumlin und wohl 
auch Petitpierre. 
Nicht wahr, niemand in diesem Rate bestreitet, dass ange
sichts der Zunahme des Terrorismus im In- und Ausland 
etwas getan werden muss. Die Debatte ging gestern und 
heute nur um das «wie weit». 
Unsere Fraktion hat gestern deutlich dargestellt, dass sie 
mit den Vorschlägen des Bundesrates einverstanden ist, 
aber nicht mit den Zusätzen. Die Opposition richtet sich 
vor allem gegen Artikel 259 und Artikel 260. Wir haben 
diese Kritik ausführlich dargetan. Bisher hat der Rat für 
unsere Anliegen kein Gehör gehabt, und das veranlasst 
mich nun, Sie doch noch einmal zu bitten, die Abstim
mung zu Artikel 260bls reiflich zu überlegen. 
Die bisherigen schweizerischen Rechtsschöpfungen - Zi
vilgesetzbuch, Obligatlonenrecht und auch Strafgesetz
buch - haben sich - Herr Bundesrat Furgler wird dies 
zweifellos bestätigen - dadurch ausgezeichnet, dass sie 
nicht Produkt jeweils einer bestimmten zeitlichen Strö
mung waren, die gerade herrschte, sondern Ergebnis lan
ger Ueberlegungen genereller Art. Spezifisch konservative 
oder spezifisch progressive Einflüsse blieben unserer Ge
setzgebung jeweils fern. Die Gesetze waren ausgewogen 
und nicht für spezielle Vorfälle geschaffen. Die Geschichte 
unseres Rechtsstaates hat gezeigt, dass es verhängnisvoll 
ist, Gesetze allein unter dem Eindruck von irgendwelchen 
Ereignissen zu schaffen. Wir sind gestern in diesen Saal 
eingezogen um vor allem dem bisher vernachlässigten 
Sachverhalt des Internationalen Terrorismus nachzugehen, 
und was ist nun passiert? Wir sind mitten in Straftatbe
ständen gelandet, Herr Marz hat es gesagt, die gar nichts 
mehr damit zu tun haben. Wir haben gestern in Artikel 145 
eine «Lex Zürcher Unruhen» geschaffen. Das ist nicht so 
schlimm; aber wir haben sie immerhin geschaffen. Nicht 
von ungefähr sind sehr viele Zürcher hier aufgekreuzt, und 
Herr de Capitani hat es sich sehr leicht gemacht. Wir ha
ben gestern in einem sehr gelichteten Saal und in etwas 
gereiztem, übermüdetem, nicht gerade verantwortungsbe
wusstem Zustand diesen Artikel beschlossen. 
Ich stelle nun heute einfach fest, dass die Revision seit 
Monaten nicht mehr vor dem Hintergrund des Terrorismus, 
sondern mehr und mehr vor demjenigen der Zürcher De
monstrationen und Krawalle steht) Das haben auch die 
Zeitungen kritisch beanstandet. Im «Bund» etwa schreibt 
Herr Müller heute - er Ist schon angeführt worden - unter 
dem Titel «Zweck des Rechtes» sehr besorgt und voll Be
denken über die erweiterte Revision. Andere Journalisten, 
andere Zeitungen tun das gleiche. Ich bedaure diese Ent
wicklung, weil der Sinn der jetzigen Revision, wie sie vom 
Bundesrat beabsichtigt war, eigentlich entfremdet daliegt. 
Ein Gesetz, vernünftig unserem Rate vorgelegt, droht nun 
zu einem Spezialgesetz zu werden, ohne eine einheitliche 
Verankerung In unserem üblichen schweizerischen 
Rechtsdenken. Wir werden später das vielleicht noch bit
ter bereuen. Es muss uns doch stutzig machen, wenn ähn
liche Ueberlegungen von vielen Organisationen angestellt 
werden, u. a. auch vom schweizerischen Anwaltsverband. 
Ich möchte Sie einfach bitten, bei der Entscheidung über 
Artikel 260bis dies zu bedenken. 
Experten, Bundesrat und Kommission sind sich hier nicht 
einig. Bisher kannte unser Strafgesetzbuch - zu Recht und 
wohlüberlegt - nur den strafbaren Versuch. Und eine neue 
Dimension würde nun heute eingeführt. Herr Bundesrat 
Furgler hat gestern dargelegt, dass es sich bei den neuen 
Tatbeständen nur um Versuche Im bisherigen strafrechtli
chen Sinne handle. Wäre das so, dann könnte man sehr 
leicht dem Richter wieder die Auslegung des Begriffes 
«Versuch» überlassen im Wissen, dass die Richter Gott 
sei Dank besser sind als der Gesetzgeber. 
ich bin überzeugt, dass wir ohne Not nun in gefährliche 
Nähe von Gesinnungsüberwachung kommen - Meinungs-
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äusserungsfrelhelt, Demonstrationsfreiheit -, ohne dass 
wir dabei den Terrorismus, den wir bekämpfen wollen, 
besser bekämpfen. Ich bin mit Herrn Müller vom «Bund» 
der Meinung, dass dadurch zwischen Bürger und Staat 
und unter Bürgern untereinander ein Kllma des Misstrauens 
geschaffen wird. Und damit tun wir überhaupt nichts ge
gen den Terrorismus; Im Gegenteil, wir könnten Ihn damit 
indirekt noch schüren. 
Ich komme nun. zum Schluss. Der Bundesrat hat aufgrund 
der Vernehmlassung ganz klar auf Artikel 259 und 260 ver
zichtet. Nie hätte der Bundesrat es getan, wenn dadurch 
der Kampf gegen den Terrorismus eingeschränkt worden 
wäre. Der Bundesrat tut nichts, was unserer Sicherheit 
abträglich wäre. Er hat es wohl aus Weisheit, aus Vernunft 
und aus der zusätzlichen Ueberlegung getan, um das Ge
setz auch beim Volke durchzubringen. Und ich begreife 
nun heute nicht - Herr Bäumlin hat das auch In einer Fra
ge an Herrn Bundesrat Furgler angetönt -, warum der zu
ständige Bundesrat Furgler darauf verzichtet hat, hier 
ganz klar die Meinung des Gesamtbundesrates zu vertre
ten, der keine Zusätze vorgeschlagen hat. Sie haben heute 
morgen gesagt, Sie hätten sehr sorgfältig das Vernehmlas
sungsverfahren geprüft. Und aus dieser sorgfältigen Prü
fung resultiert ja dann eben das Weglassen von 259 und 
260. Warum vertritt nun der Bundesrat nicht die Meinung 
des Gesamtbundesrates! Sehen Sie, das Uebermarchen 
von gestern und von heute bringt alle Jene, wie auch mich, 
die das Gesetz für richtig halten, nicht aber die Zusätze, 
in einen sehr schwierigen Gewissenskonflikt, und ich 
möchte diesen heute schon anmelden im Hinblick auf die 
Schlussabstimmung oder ein eventuelles Referendum. Ich 
stehe zwar diesem Komitee gegen die BUSIPO, das ge
stern am Radio erwähnt wurde, nicht nahe, obwohl ich 
Präsident des SP-Komltees gegen die BUSIPO war, und 
ich werde ihm auch nie nahestehen. Aber Ich muss mir 
doch sehr selbständige Ueberlegungen machen, wenn es 
dann am Schluss, aber erst nach den Beratungen im Stän
derat, um Zustimmung oder Ablehnung geht. Dort gibt es 
nämlich keine Teilzustimmung und keine Tellablehnung. 
Alles oder nichts ist schlecht, alles Ist nichts und nichts ist 
nichts. Ich möchte dann aber nicht hören, dass Ich oder 
diejenigen, die hier gegen diese Zusätze gekämpft haben, 
nun als jene dargestellt werden, die für den Terrorismus 
sind. Und ich verstehe diese Bemerkung ausgesprochen 
ernst. Ich hoffe nämlich nicht, dass wir plötzlich am 
Schluss - es hat keinen Sinn, das heute zu verheimlichen 
- vor einem Scherbenhaufen stehen, der nicht gewollt war 
und der uns auch nichts bringt. 
Ich bitte Sie - und auch später den Ständerat - das bei 
der Abstimmung von Artikel 260 zu bedenken, auch im 
Sinne der guten Tradition unserer bisherigen schweizeri
schen Gesetzgebung. 

M. Bonnard: Le groupe liberal· votera, quant a lul, la pro
positlon de M. Petltplerre. Permettez-mol d'expllquer tres 
brievement pourquol. 
Nous avons une proposltlon de majorite, une proposition 
de minorlte et trols proposltlons qui essaient de trouver un 
compromls entre !es deux tendances de la majorlte et de 
la minorlte. 
Le prlncipal defaut de la proposltion de la majorite, c'est 
d'ouvrir trop grande la porte a la punlssabllite d'actes pre
paratoires. La minorite präsente, Je crois, le defaut dlrl
mant de ne tenir absolument aucun compte des realltes 
du terrorisme et de la necesslte de pouvoir lntervenir as
sez töt pour prevenir des actes criminels. 

Quant aux propositlons de compromis, celle de M. Muhelm 
a sans aucun deute l'avantage d'enumerer des actes pre
paratoires qu'il est relativement faclle de definir; c'est son 
principal merite, mals alle a un gros defaut: eile laisse de 
cöte des actes preparatolres qui peuvent avoir une lmpor
tance decisive dans le terrorisme actuel. Je donneral deux 
exemples: la location d'une volture bllndee ou la location 
d'appartements dans lesquels on fait des amenagements 

sptfolaux; ce sont des exemples concrets que M. Furgler, 
conseiller federal, et mol-mAme avons vecus et que nous 
connalssons. Je ne peux donc pas retenlr la proposltlon 
de M. Muheim. 

La proposltion de M. Zolnden .constitue sans conteste un 
progres par rapport ä la proposltlon de la majorlte de la 
commlssfon, mals eile lalsse encore, ä notre avls, trop 
ouverte f•a porte a la punlssabllite d'actes preparatolres. 

C'est pourquol nous conslderons qua la proposltlon de 
M. Petitpierre realise le meilleur equilibre entre !es deux 
lnterAts qu'il s'agit de conciller: d'une part, f•e prlncipe de 
la non-punlssabilite des actes preparatolres et, d'autre 
part, la necesslte, dans le domalne an question, de pou
voir intervenlr et aglr assez töt. 

Tals sont las motifs qul condulront le groupe liberal ä vo
ter la proposition de M. Petitplerre. 

Hofmann: Kollege Gerwlg hat erklärt, er komme in einen 
Gewissenskonflikt, wenn dieser Artikel 260bls aufgenom
men werde. Ich muss aber betonen, man kann auch in 
einen Gewissenskonflikt kommen, wenn man nichts gegen 
Leute unternehmen will, die planmässig schwerwiegende 
Verbrechen vorbereiten. Müssen wir denn Immer erst dann 
etwas unternehmen, wenn es Opfer gegeben hat? Es geht 
be'I diesem Gesetz letztlich auch darum, Opfer zu verhü
ten. Wir haben deshalb von der SVP-Fraktion aus der Fas
sung der Kommission von Art. 260bis zugestimmt. Kollege 
Zbinden hat nun eine Präzisierung vorgenommen. Wir 
könnten uns von unserer Seite dieser Präzisierung an
schi'iessen. Wenn jemand planmässig technische oder or
ganisatorische Vorkehren trifft, die der Vorbereitung einer 
der folgenden strafbaren Handlungen dienen - vorsätzliche 
Tötung, Mord, schwere Körperverletzung und so weiter -, 
wie sie alle in Artikel 260bls aufgeführt sind, so ist ein 
Durchgreifen erforderlich. Wir werden deshalb gerade 
auch aus Gewissensgründen einer Aufnahme von Arti
kel 260bis zustimmen, und zwar Im Sinne, wie es nun Kol
lege Zbinden präzisiert hat. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Es handelt sich bei der 
Strafbarkeit von Vorbereitungshandlungen um eine Be
stimmung, die im Vorentwurf der Expertenkommission ent
halten war, vom Bundesrat jedoch aufgrund der kritischen 
Stimmen In der Vernehmlassung nicht aufgenommen wur
de. Allerdings ist festzustellen, dass die Kommission die 
ursprüngliche Fassung stark eingeschränkt hat, Indem sie 
von der langen Liste der Delikte, deren Vorbereitungs
handlungen gemäss Vorentwurf der Expertenkommission 
strafbar sein sollten, nur eine kleine Auswahl - und zwar 
nur besonders schwere Verbrechen - aufgenommen hat. 
Die Minderheit der Kommission möchte den ganzen Artikel 
260bls ersatzlos streichen. Demgegenüber haben wir Ab
änderungsanträge, die Anträge Zblnden, Petitplerre und 
Muhelm. Alle diese drei Abänderungsanträge möchten die 
Bestimmungen von Artikel 260bls stärker eingrenzen. Der 
Antrag Zbinden schlägt vor, die anderen Vorkehrungen 
herauszustreichen und somit nur noch die Strafandrohung 
für planmässlge technische und organisatorische Vorkeh
rungen vorzusehen. Dieser Antrag lag in der Kommission 
nicht vor. Persönlich könnte ich mich damit einverstanden 
erklären, weil der Begriff «andere Vorkehrungen» einer
seits etwas allgemein und unbestimmt Ist, und anderer
seits scheint mir, dass der Begriff «planmässige techni
sche und organisatorische Vorkehrungen» eigentlich alles 
abdeckt, was man mit diesen Vorbereitungshandlungen 
treffen will. 

Im übrigen hat der Antrag Zbinden mit dem Antrag Petit
plerre und auch mit dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
etwas gemeinsam. Sie möchten alle, dass der Konnex zwi
schen Vorbereitungshandlung und schwerer Straftat deut
lich gemacht wird. Der Antrag Petitpierre rückt die Vorbe
reitungshandlung noch ein ganz klein wenig näher an den 
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Versuch heran. Ich kann Ihnen versichern, dass auch die 
Kommissionsmehrheit der Ansicht war, dass der Innere 
Zusammenhang zwischen Vorbereitungshandlung und ge
planter Straftat gegeben sein muss, und wie das den all
gemeinen Grundsätzen des Strafrechts entspricht, muss 
dieser Zusammenhang bewiesen sein. Es genügt also 
nicht einfach der Verdacht, dass diese Vorbereitungshand
lung eventuell einer strafbaren Handlung dienen , könnte. 

Der Zusammenhang muss bewiesen sein. Die Bestimmun
gen über den Versuch (Art. 21 ff. StGB) genügen nicht, um 
solche Vorbereitungshandlungen zu ahnden. Der Versuch 
setzt voraus, dass die Ausführung des Verbrechens oder 
Vergehens bereits begonnen wurde. Wenn jemand ein Ver
steck vorbereitet, um längere . Zeit eine Person als Geisel 
gefangenzuhalten, so ist das noch kein Versuch der Gei
selnahme. Ein solcher Versuch wäre erst dann gegeben, 
wenn jemand eine Person in seine Gewalt nimmt und un
mittelbar darauf sein Vorhaben wieder aufgibt. Hingegen 
könnte man aufgrund der geltenden Gesetzgebung die 
Vorbereitungshandlung, die Vorbereitung des Versteckes, 
nicht bestrafen. 

Es wird zu Recht beanstandet, dass Vorbereitungshand
lungen, die eindeutig keinem anderen Zweck als der 
Begehung eines schweren Gewaltverbrechens dienen, 
nach geltendem Recht nicht strafbar sind. Könnte bereits 
in diesem Stadium eingegriffen werden, dann würde 
schweres Leid, das über mögliche Opfer hereinbrechen 
könnte, rechtzeitig vermieden werden. Zu beachten ist, 
dass nur die planmässigen Vorkehrungen strafbar sein sol
len. Es geht also nicht um eine vage Absicht, sondern der 
Plan muss so weit konkretisiert sein, dass der Ablauf des 
Verbrechens sich darnach richten könnte. Zum Beispiel 
wird ein detallllerter Zeitplan für die Ausführung eines 
Banküberfalls ausgearbeitet; er liegt schriftllch vor und 
wird vorgefunden. Das Ist der Beweis, dass dieser Bank
überfall vorbereitet worden Ist. Solche strafbaren. Vorberei
tungshandlungen sind übrigens In . unserem Strafgesetz
buch nicht ganz neu. Es ist bereits in der Diskussion dar
auf hingewiesen worden, dass wir zum Beispiel einen Arti
kel 226 haben, der das Herstellen, Verbergen, Weiterschaf
fen von Sprengstoffen und giftigen Gasen unter Strafe 
stellt, wenn diese Handlung einem Verbrechen dienen soll. 
Auch In Artikel 202 Absatz 3 Ist eine Vorbereitungshand
lung unter Strafe gestellt. Es heisst dort, wer Anstalten 
treffe für den Frauen- und .Kinderhandel, werde ebenfalls 
bestraft. Wir haben ein Interesse daran, dass Vorberei
tungshandlungen, die einem der hier aufgezählten beson
ders schweren Verbrechen dienen sollen, geahndet wer
den können. 

Der Antrag Muheim deckt nur einen Teilbereich dieses 
Anliegens. Er will nur die Beschaffung von Waffen im Hin
blick auf die Begehung von Gewaltverbrechen ahnden. Es 
gibt aber eine ganze Anzahl Gewaltverbrechen, die ohne 
Einsatz von Waffen begangen werden können. Zum Bei
spiel kann die Geiselnahme erfolgen, indem man den be
treffenden Menschen durch Aether betäubt, dann entführt 
und als Geisel gefangenhält. Das Beschaffen des Aethers 
Im Hinblick auf die Geiselnahme wäre straflos. Auch das 
Vorbereiten des Verstecks könnte gemäss Antrag Muheim 
nicht geahndet werden. 

Wir haben gestern in den Tageszeitungen von einem Straf
fall im Kanton Genf lesen können. Der Titel in den Zeitun
gen lautete: «Suchardlsen mit Schlafpulver.» Der Tatbe
stand war folgender: Es hat jemand Schokolade mit 
Schlafpulver vergiftet, hat diese Schokolade zwei Perso
nen zum Essen gegeben, dann zusätzlich noch etwas In 
die Getränke geschüttet, und währenddem die beiden Op
fer friedlich schliefen, ist Ihre Wohnung vollständig ausge
raubt worden. Nach geltendem Recht kann man die Vorbe
reitungshandlung, also die Präparierung der Schokolade, 
höchstens unter dem Titel der Lebensmittelverordnung als 
Uebertretung ahnden; hingegen könnte man nicht eingrei
fen, wie wir das nach Artikel 260bls vorschlagen. 

Um das Beispiel von Herrn Bäumlin wiederaufzunehmen: 
Er hat gesagt, wenn der abgewiesene Liebhaber Rattengift 
kaufe, um seine Freundin damit zu töten, dann wäre das 
nach neuem Recht strafbar. Selbstverständllchl Ich habe 
genickt, als er das gesagt hat. Das soll strafbar werden, 
wenn der Beweis erbracht ist, dass dieses Rattengift der 
Tötung, und zwar der vorsätzlichen Tötung der Freundin 
dienen soll. Herr Bäumlin -hat dann gesagt, wenn dieser 
gute Mann schliesslich doch von seinem Vorhaben ablässt 
und die Tat nicht ausführt, wäre es nicht richtig, wenn er 
bestraft würde. Ich kann Herrn Bäumlin an den Absatz 2 
der vorgeschlagenen neuen Regelung in Artikel 260bis 
erinnern: «Tritt der Täter aus eigenem Antrieb von der 
Vorbereitungshandlung zurück, so bleibt er straflos.» 
Nun zu den Anträgen. Herr Riesen hat bei der Begründung 
seines Streichungsantrages ausgeführt, es sei nicht rich
tig, dass wir nun plötzlich nicht mehr gegen den Terroris
mus Iegiferieren, sondern gegen die gewöhnliche Krimina
lität. Ich bin etwas erstaunt, dass wir am Schluss dieser 
langen Beratung nochmals auf den Begriff «Terrorismus» 
zurückkommen. In der Eintretensdebatte ist klar gesagt 
worden: Unser Strafgesetzbuch kennt den Begriff «Terro
rismus» nicht. Nach Auffassung des schweizerischen 
Rechts Ist der Terrorist ein ganz gewöhnlicher Krimineller. 
Wir haben keinen Anlass, Terroristen mit Samthandschu
hen anzufassen, weil sie vielleicht aus politischen Motiven 
handeln. Der Terrorist wird möglicherweise strafbare 
Handlungen begehen, die hier im Artikel 260bis aufgezählt 
sind, und er soll daher auch bei seinen Vorbereitungs
handlungen durch Artikel 260bis erfasst werden. 
zusammenfassend kann ich nochmals feststellen: Es ging 
der Kommission darum, dass möglichst frühzeitig einge
griffen werden kann, damit nicht zugewartet werden muss, 
bis die strafbaren Handlungen geschehen sind, und zwar 
schwere strafbare Taten: vorsätzllche Tötung, Mord, 
schwere Körperverletzung, Raub, Freiheitsberaubung, Ent
führung, Geiselnahme, Brandstiftung. Die Kommission 
wollte aber keineswegs ein Absichtsdelikt schaffen. Es 
geht hier nicht um ein Gesinnungsdelikt, sondern es muss 
eine strafbare Tat gesetzt werden, also eine Handlung; 
böse Gedanken allein werden nicht erfasst durch diesen 
ne'uen Artikel, und die strafbare Handlung, die Vorberei
tungshandlung, muss ganz eindeutig auf die Begehung 
eines schweren Verbrechens gerichtet sein. Insoweit deckt 
sich der Antrag der Mehrheit der Kommission, wenn auch 
vielleicht in einer anderen Formulierung, mit den Anträgen 
Zblnden und Petitpierre. Sollte es gelingen, diese Meinung 
der Mehrheit der Kommission etwas besser im Sinne des 
Antrages von Herrn Petitpierre zu fassen, so entspräche 
das sicher auch der Meinung der Mehrheit der Kommis
sion. Sollten gemäss Antrag Zbinden auch die anderen 
Vorkehrungen gestrichen werden, so wäre das nach mei
ner persönlichen Meinung ebenfalls richtig - Herr Petlt
pierre nickt, er könnte sich auch dieser Streichung ge
mäss Antrag Zbinden anschliessen. 
Ich muss Ihnen dagegen beantragen, den Antrag von 
Herrn Muheim abzulehnen; er deckt nur einen ganz klei
nen Teilbereich dessen, was wir ahnden wollen und kann 
das, was wir eigentlich wollen, nicht erreichen. Ebenfalls 
muss ich Sie bitten, den Antrag der Kommissionsminder
heit, diesen Absatz zu streichen, abzulehnen. Ich bitte Sie, 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, even
tuell mit der Verbesserung gemäss Antrag Zblnden und 
gemäss Antrag Petitplerre. ' 

Mme Glrard, rapporteur: Comme Ja presldente de ia com
misslon vous l'a dit, la majorlte de Ia commlsslon a reprls, 
pour vous presenter le texte que nous dlscutons malnte
nant, une proposltion de Ja commission des experts que le 
Conseil federal n'avait pas retenue. 
En ce faisant, la ma]orite de la commission a eu le souci 
de Ja protection de !'Etat de droit dans Ja conception de 
cet article. Je pourrais repondre a M. Riesen, tout en le 
remerciant de !'interessant expose qu'II nous a falt du col-
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loque auquel II a partlclpe ä Strasbourg, que, comme l'ln
dfquent !es experts au sujet de cet artfcfe qu'fls propo
safent, qu'en dmft continentaf c'est une des particufarftes 
des feglslatfons fatlnes que de rendre punfssabfes Ies per
sonnes quf se retrouvent pour preparer ou commettre des 
actes delictueux. Le code penaf franc,afs, -par exemple, 
lncrlmfne f'assoclatlon de maffafteurs qul preparent des 
crlmes contre des personnes ou des biens; fe code penaf 
Italien vise f'assoclatfon des deHnquants quand ff s'agit de 
fa perpetratfon de n'lmporte quelle lnfractfon; fe droft an
gfo-saxon connait fa conspfratfon comme une Institution 
anafogue. 
A ce Jour, notre code penaf ne contfent qu'une dlspositlon 
de ce type: fes groupements lllfcltes qul sont exposes 
dans l'artfcfe 275ter et quf sont un deflt contre !'Etat. C'est 
donc sur cette base-lä que nous avons condult nos tra
vaux qul ont aboutl ä la proposltfon que nous vous fal
sons. 
Je voudrafs quand mame me demander, lorsque nous 
avons connafssance de fa preparatfon d'un acta deflc
tueux quf doit conduire ä un meurtre, ä un assassfnat, a 
une prfse d'otage, s'II nous taut vralment attendre f'execu
tfon de f'acte pour intervenlr. 
C'est fä que Je trouve interessantes !es deux proposltfons 
Zblnden et Petltplerre qui nous sont faltes, avec un avan
tage certain que je donneral ä la proposltfon Petitplerre. 
Quant ä fa propositlon de M. Muhefm, eile ne correspond 
qu'ä une partfe de nos preoccupatlons; certafris des actes 
preparatolres, d'apres sa proposltlon, ne pourraient pas 
atre punls. Personneflement donc, et au nom de Ja com
mission aussl, je crols, nous ne pouvons pas soutenlr la 
proposltlon Muhelm. 
Je vous prle en consequence de repousser et la proposl
tlon de la mlnorite, qui tend a bitter cet article 26Dbis, et 
la propositlon Muheim que nous trouvons lncomplete, et 
de vous rallier peut-atre aux amendements Zblnden ou 
Petltpferre, mafs, dans un premler temps, de qonner votre 
approbation aux proposftfons de la majorlte. 

Bundesrat Furgler: Niemand bestreitet, dass etwas getan 
werden muss, sagte soeben Herr Gerwig. Die Frage: Wie
viel? steht Im Raum. Genau gleich hat der Bundesrat emp
funden, als er nach durchgeführtem Vernehmlassungsver
fahren die Vorlage überprüfte. 
Ich möchte sofort die Fragen von Herrn Bäumlin und von 
Herrn Gerwlg beantworten, ob ich hier den Standpunkt 
des Bundesrat13s vertrete. Das versteht sich von selbst. 
Der Bundesrat hat in dieser speziellen Frage - ich darf auf 
die Seiten 15 und 16 der Botschaft verweisen - folgendes 
ausgeführt: «Obwoht gute Gründe dafür ins Feld geführt 
werden können, dass wenigstens die beiden von den Ex
perten vorgeschlagenen Bestimmungen über die «krimfnel
fe Gruppe» und die strafbaren Vorbereitungshandlungen 
beibehalten werden, hat der Bundesrat entschieden, dem 
in weiten Kreisen zum Ausdruck gekommenen Unbehagen 
über diese Neuerungen Rechnung zu tragen. Im vollen 
Bewusstsein, dass dadurch ein Hindernis für die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung 
erhalten bleibt - die schweizerischen Behörden werden 
auch in Zukunft bei solchen Delikten, namentlich was die 
«kriminelle Gruppe» betrifft, keine Rechtshilfe gewähren 
können - verzichtete er darauf, die vier Vorschläge der 
Expertenkommission (Aufforderung zu Gewalttätfgkelten, 
«krimfnelle Gruppe», strafbare Vorbereitungshandlungen, 
Zusammenarbeit von Behörden des Bundes und der Kan
tone) in seine Vorlage aufzunehmen. Er hielt es jedoch für 
geboten, auf zwei der umstrittenen Bestimmungen näher 
einzugehen, um den eidgenössischen Räten zu ermögff
chen, diese Vorschläge der Experten unvoreingenommen 
und in Kenntnis aller Umstände zu prüfen. 
Ich habe in der Kommission sowie gestern und heute Im
mer wieder sf,chtbar gemacht, dass diese Problemlage 
auch den Sprechenden verpflichtet, mftzusuchen nach 
einer Lösung, die der Bundesrat selbst anstrebt, die er 

aber in seinem Entwurf nach den Vorschlägen der Exper
tenkommission In der damaligen Ausformufferung noch 
nicht gefunden hatte. Der Bundesrat hat mich demzufolge 
beauftragt, mit Ihnen zusammen In diesen besonders um
strittenen Tatbeständen - Artikel 259 und 260bfs - nach 
Lösungen zu suchen. Ich wollte das klarstellen, und es 
versteht sich ebenso von selbst, dass Ich nach dieser De
batte Im Erstrat das Koflegfum über die Zwischenergebnis
se Informiere, damit die Marschroute für die Weiterbe
handlung der Vorlage Im zweiten Rat bereinigt werden 
kann. Sie ersehen aus der Wertung - Ich möchte jetzt 
nichts vorlesen -, die der Bundesrat den Bestimmungen 
des Artikels 260bls über die Vorbereitungshandlungen an
gedeihen lässt, die Meinung bestätigt, dass es uns gelin
gen sollte, eine gute Lösung gemeinsam zu erarbeiten. Ich 
verweise auf Seite 15 der Botschaft. Soviel zu dieser Frage. 
Ich darf eine zweite Vorbemerkung anbringen. Mit Herrn 
Gerwlg bin Ich der Meinung, dass man nicht einfach ad 
hoc Ieglferleren soll. Ich verweise aber auf die Vorstösse 
aus Ihrem Parlament, In denen seit 1959, fortgesetzt bis In 
die Jüngste Zelt, der Bundesrat beauftragt worden Ist. das 
Strafrecht Im Bereich der jetzt zur Diskussion gestellten 
Tatbestände neu zu überdenken, um den Schutz der Mit
bürger und der In diesem Staate Lebenden besser ge
währleisten zu können. in diesem Sinne entfremden wir 
uns mit den Vorschlägen, die wir ausdiskutieren, keines
wegs von einer ruhigen, einwandfreien Revlsfonsarbelt; 
und Ich bin auch Qberzeugt, dass wir allfällig noch nicht 
ganz Ausgegorenes - wie es sehr oft Im Erstrat möglich Ist 
- Im· Zweitrat weiter bearbeiten können, bis der Konsens 
zu einer guten Vorlage sich über die Parteien hinweg ein
stellt; denn In der Zielvorstellung, das sagten bis Jetzt Be
fürworter und Gegner einzelner Bestimmungen, dass man 
den Menschen besser schützen solle, haben sich alle ein
mütig für ein Ja ausgesprochen. Ich _bitte diejenigen, die 
bis jetzt - Ich zähle Sie nicht dazu - bei entscheidenden 
Bestimmungen nur nein sagten, Ihren Standpunkt diesbe
züglich noch einmal zu überdenken; denn sie können, 
wenn sie in diesen Bereichen nichts beschllessen, den 
bessern Schutz ganz einfach nicht gewährleisten. 
Und nun zur Sache, die hier angesprochen ist. Ich habe 
gestern Herrn Schultz zitiert, als er unter Zuhilfenahme 
der Strafrechtslehrer Hafter und German das Wesen des 
Versuches noch einmal umschrieben hat Ich glaube, hier 
ist vorhin ein ganz kleines Missverständnis entstanden, 
denn dort habe Ich gesagt: Das Wesen des Versuches, mit 
dem die Strafbarkeit beginnt, liegt In der objektiven und 
subjektiven Beziehung eines Verhaltens auf einen be
stimmten Delfkttatbestand. Wo diese Beziehung nicht fest
stellbar - das gilt auch für allfällig neue Tatbestände -, 
kann im Interesse der Sicherheit der Rechtsanwendung 
nicht verurteilt werden. Jede andere Lösung gleitet Ins 
Unbestimmte. Sie würde schliessllch zur Bestrafung böser 
Gesinnungen und Gedanken führen. Und dann hat Profes
sor Schultz beigefügt: In Artikel 260bfs, In der Jetzt ausdis
kutierten Fassung, Ist die Bedingung, die Hafter für den 
Versuch aufstellt (und die Ich soeben zitiert habe), erfül'll 
Das scheint mir für alle Skeptiker oder Gegner dieser Tat
bestände bedeutsam, die ·mit sich ringen, ob da die allge
meinen Grundwerte unseres Strafrechtes noch intakt blie
ben, wenn wir eine Ausweitung Im Sinne des Antrages der 
Kommission vornähmen. 
Darf ich Ihnen nun noch In Erinnerung rufen, dass die 
ohne Zweifel auch von Ihnen mitgetragene Expertenkom
mission In Ihrem Bericht vfel apodiktischer, als Ich es jetzt 
tat, sich gegen den bisherigen Rechtszustand ausgespro
chen hat. Sie ·sagten (ich zitiere aus ihrem Bericht Seite 
21): «Die Erfahrung zeigt (es sind die strafbaren Vorberei
tungshandlungen angesprochen), dass die durch die Be
stimmung über den Versuch gezogene allgemeine Grenze 
der Strafbarkeit viel zu eng Ist.» Sie haben damit offen
sichtlich den Beispielen Rechnung getragen, die ich Ihnen 
zum Teil selbst gestern vorg_ebracht habe. Sie haben dann 
exemplarisch folgendes erwähnt: «So kann das Sammeln 
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von Waffen, das Einrichten von Verstecken für zu entfüh
rende Personen, das planmässlge Auskundschaften der 
Gelegenheit zu Gewalttaten, die genaue Ueberwachung 
des vorgesehenen Opfers und seiner Lebensgewohnhei
ten oder das Ausspähen der Möglichkeiten, Einbrüche 
in Munitionsmagazine auszuführen, das Aufstellen von 
Listen der Polizeieinheiten mit Adressen und Fotogra
fien, heute nicht bestraft werden. strafbar sind einzig 
die wenigen Fälle der vom Strafgesetzbuch oder der Ne
benstrafgesetzgebung erwähnten Vorbereitungshandlun
gen, wie sie Insbesondere hinsichtlich Sprengstoffen und 
Giftgasen Artikel 226 StGB umschreibt. Dass es dringend 
geboten ist, strafrechtlich einzugreifen, wenn es um ande
re Vorbereitungen von Gewalttaten geht, bedarf keiner 
weiteren Begründung. Mit dem Bestrafen derartigen Ver
haltens strafprozessuales Eingreifen zu ermöglichen und 
damit schwere Straftaten zu verhüten, Ist dringend ange
zeigt.» Und sie fuhren fort: «Die beabsichtigten Taten sind 
schwerste Verletzungen hochwertiger Rechtsgüter. Es Ist 
nicht einzusehen, weshalb das zukünftige Opfer vor sol
chen Angriffen nur dann bewahrt werden soll, wenn es 
sich um terroristische Anschläge handelt, ganz abgesehen 
davon, dass eine auch nur einlgermassen genaue Um
schreibung solcher Taten ausserordentlich schwierig 
ist.» In diesem Problembereich müssen wir Entscheide 
treffen. 
Eine Frage an Herrn Gerwig: Empfinden Sie die folgenden 
zwei Fälle noch als massvoll, gehört das zu dem auch von 
Ihnen erhofften und erwarteten Tun, oder empfinden Sie es 
bereits als zu weitgehend? Ich meine den Fall, wo diese 
vergifteten Schokoladen bereitgestellt worden sind - nach
gewiesen bis vors Bundesgericht-, offenkundig in der Ab
sicht, unliebsamen Menschen damit zu schaden. Ich er
wähnte einen zweiten Fall, wo sich jemand während Mona
ten mit Plänen befasste, wie er In den Besitz von Lohngel
dern einer Firma gelangen könnte. Der Betreffende unter
breitete einem Buchhalter den Plan, nach einem Fest dem 
Chefbuchhalter durch Todesdrohung und nötigenfalls Ge
walt den Tres-0rschlüssel abzunehmen. Er beschaffte sich 
für die Tatausführung eine Pistole, ein Eisenrohr, Zangen 
zum Abzwicken der Beleuchtungskabel am Ueberfallort, 
Handschuhe und Tarnmaterial. Ferner mietete er zwei 
Autos, die er nacheinander verwenden wollte. Am Tag des 
geplanten Raubes begab er sich Ins Restaurant, In dem 
das Fest gefeiert wurde. Zum Raub kam es nur deshalb 
nicht, weil der Buchhalter den Plan verraten hatte. Der 
potentielle Räuber wurde verhaftet; aber das Verfahren 
wurde später eingestellt, weil noch kein strafbarer Ver
such des Raubes vorlag. 
An diesen beiden Beispielen wird, so glaube ich, sehr 
deutlich, um was es geht. Es Ist nun abzuwägen, ob man 
hier auf diese schwersten Delikte bezogen, die Sie in Arti
kel 260bis enumeriert finden (vorsätzliche Tötung, Mord, 
schwere Körperverletzung, Raub, Freiheitsberaubung, Ent
führung, Geiselnahme, Brandstiftung), die Vorbereitungs
handlungen nun in den klaren Limiten, die Ich angespro
chen habe und die durch die Anträge Petitpierre, Zbinden 
und Muhelm noch verdeutlicht worden sind, akzeptieren 
will oder nicht. Ich füge einen Satz bei, weil er mir ganz 
entscheidend scheint für die Herren, die die Frage nach 
dem Mass steilen. Die beiden Berichterstatter - Frau Blun
schy und Frau Glrard - haben bereits darauf verwiesen: 
Absatz 2 ist mltzuberückslchtfgen. Tritt der Täter aus eige
nem Antrieb von der Vorbereitungshandlung zurück, so 
bleibt er straflos. Und nun frage ich Sie: Ist das nicht 
massvoll'? Ich wäre froh, wenn man vor allfälligen Schluss
nahmen gegen das· Gesetz das, so wie der Bundesrat es 
tut, noch einmal ausloten würde. 
Ich fasse zusammen. Im Gegensatz zum viel weitergehen
den Expertenvorschlag hat Ihre Kommission acht beson
ders schwere Verbrechen erfasst. In der Zielvorstellung 
des Bundesrates, die Ich Ihnen zitiert habe, scheint mir 
das ein gutes Zwischenresultat zu sein, eben zwischen 
nichts und allem, wie es von den Experten vorgeschlagen 

worden Ist. Diese Vorverlegung der Strafbarkeit würde Ich 
nun auch nicht mehr als rechtsstaatwidrlg bezeichnen, 
denn mit den verschiedenen Rednerinnen und Rednern 
mache ich darauf aufmerksam, dass es beim Abwägen der 
Interessenlagen wirklich nicht nur darum gehen kann, 
einem möglichen Täter gerecht zu werden, sondern mit 
Blick auf die Schutzbedürfnisse aller Menschen vor allem 
auch dem möglichen Opfer gerecht zu werden. Von Schrit
ten Richtung Polizeistaat bei dieser einengenden Um
schreibung, verstärkt - Ich wiederhole es - durch den 
nach meinem Empfinden geglückten Antrag von Herrn Pe
titpierre, vermag ich nicht mehr zu sprechen. Bitte verges
sen Sie auch nicht - und damit wird die Lage wesentlich 
entdr.amatlsiert -, dass Sie Im gültigen Strafrecht (Frau 
Blunschy hat darauf verwiesen, ebenso Mme Girard) eine 
Reihe von Bestimmungen kennen, welche die Vorbereitung 
bestimmter Delikte unter Strafe stellen. Ich bedanke mich 
bei Herrn Hunziker, dass er das auch erwähnt hat: Waren
fälschung (Art. 153 StGB), Einführen und Lagern gefälsch
ter Waren (Art. 155 StGB), Inverkehrbringen und Anpreisen 
von Abhör-, Ton- und Bildaufnahmegeräten (Art. 179sexies 
StGB), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Spreng
stoffen und giftigen Gasen (Art. 226 StGB), Fälschung amt
licher Zeichen (Art. 246 StGB) und Anfertigung und Ge
brauch von Geräten zur Fälschung von Geld und amtli
chen Wertzeichen (Art. 247 StGB). Und bei diesem letzten 
Artikel mögen Sie sich an Ihre Vorgänger erinnern, die vor 
langer Zeit mit der genau gfei,chen Problemlage konfron
tiert waren, weil nämlich das Bundesgericht im Jahre 1908 
In einem Fall, In dem der Täter echte Banknoten fotogra
fiert hatte, davon Clichees anfertigte und sich die zur Her
stellung falscher Noten erforderlichen Werkzeuge und Ma
terialien beschaffte, auf blass straflose Vorbereitungshand
lung entschied. Das hat das Parlament und den Bundesrat 
damals bewogen, Artikel 247 zu schaffen. In einer genau 
gleichen Lage befinden Sie sich heute. Und Sie sind In 
guter Umgebung, wobei ich das lediglich zur Information 
noch einmal in Erinnerung rufe, weil wir nicht ausländi
sche Strafrechte kopieren, indem die ausländischen euro
päischen Strafrechte bedeutend weitergehen mit Bezug 
auf alles,. was kriminelle Vereinigungen betrifft. Ich darf 
auf die Paragraphen 129 und 129a des deutschen Strafge
setzes verweisen, auf die Paragraphen 278 und 279 des 
österreichischen Strafgesetzes, auf Artikel 265 des Code 
penal frarn;:ais, auf Artikel 416 des Codice penafe italiano 
und auf den Tatbestand des angelsächsischen Rechtes, 
den Herr Hunziker erwähnt hat. Der Bundesrat möchte mit 
Ihnen diese schwierige Lage durch eine massvolle Norm 
meistern. Ich würde aus meiner Sicht jetzt - definitiver 
Entscheid vorbehalten, ich habe darüber zu rapportieren -
annehmen, dass mit der engeren Umschreibung von Herrn 
Petitplerre oder aber mit der Einschränkung, wie sie von 
Herrn Zbinden vorgetragen worden ist, dem Sinn des Ge
setzgebers, nicht Gesinnung zu bestrafen, sondern die 
schwerwiegenden Vorbereitungshandlungen eben zu De
liktstatbeständen zu erklären, am besten gedient wäre. 
Das schafft rechtliche Klarheit, das zeigt auch die Gren
zen auf gegenüber den gedanklichen Operationen, die 
man in keiner Weise erfassen will; kurz und gut, damit Ist 
jedem Missbrauch Einhalt geboten. Ich empfehle Ihnen, in 
dieser Richtung zu entscheiden. 

Le presldent: M. Petltplerre me falt savolr qu'il a supprime, 
dans le texte qu'il a propose, les mots «entre autres». Je 
vous suggere de proceder de la manlere sulvante. Nous 
traiterons d'abord l'ensemble de l'artlcle 260bls, puls, en 
tout dernler lfeu, le texte tel qu'II sera issu des dlfferents 
votes, dont Je vous lndlqueraf !'ordre, sera oppose a la 
proposltion de la mlnorfte representee par M. Riesen, qul 
vise a la suppresslon du texte präsente par la majorite. 

En ce qui concerne l'alinea 1er, dans un premier vote, la 
propositlon de la majorite sera opposee a celle de M. 
Zbinden. Le texte qul aura triomphe sera oppose a celul 
de M. Petltplerre et, en trolsieme lieu, le texte qul aura 
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recuellll le plus de volx sera oppose a celul qul est propo
sä par M. Muhelm. 
Pour ce qul est de l'allnea 2, le texte propose par la majo
rltä sera opposä a celui de M. Petltplerre et le texte qui 
aura triomphe a celul de M. Muheim, qui vlse a la sup
presslon -cle l'allnea 2. 
Approuvez-vous cette procedure? 
Je constate qu'elle ne souleve pas d'opposltlon. Nous pas
sons donc au vote. 

Abs. 1 -Al. 1 

Abstimmung - Vota 
Erste Eventualabstlmmung - Premier vote prellmlnalre 

Für den Antrag Zblnden offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Mehrheit Minderheit 

zweite Eventualabst/mmung - Deuxieme vote preliminalre 

Für den Antrag Zbinden 43 Stimmen 
Für den Antrag Petitplerre 104 Stimmen 

Dritte Eventualabstlmmung - Trolsleme vote prelimlnaire 
Für den Antrag Petltpierre 118 Stimmen 
Für den Antrag Muhelm 25 Stimmen 

Abs.2-Al. 2 

Le presldent: La modification proposee par M. Petitpierre 
affecte egalement l'allnea 2. 
M. Muhelm retire sa proposition concernant l'alinea 2. 
Celui-ci est donc adopte. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen - Adopte 

Le presldent: Nous passons maintenant au vote sur l'en
semble de l'article 260bis. J'oppose le texte que vous ve
nez d'adopter a ia proposition de la minorite, qui vise a 
blffer le texte propose par la maJorlte. 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des neuen Textes (Petitpierre) 
Für den Antrag der Minderheit 

Art 305 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Alder, Schalcher) 

Abs. 1a (neu) 

99 Stimmen 
45 Stimmen 

Betrifft die Begünstigung eine der in den Artikeln 137 Zif
fer 2, 139 Ziffern 2 und 3 und 182 bis 185 unter Strafe ge
stellten Taten, so Ist die Strafe Zuchthaus. 

Antrag Barch/ 
Abs. 1bis 
Wer Jemanden, der Im Ausland wegen eines Verbrechens 
oder eines Vergehens, für das er gemäss schweizerischem 
Recht ausgeliefert werden könnte, verfolgt wird oder ver
urteilt wurde, ... 

Art 305 al. 1bls 
Proposition de /a commission 

Ma/orite 
Adherer au proJet du Conseil federal 

211 - N 

4-l 

Mlnorlte 
(Alder, Schalcher) 

Al. 1a (nouveau) 
SI l'entrave a l'action penale concerne une des infractions 
passlbles des pelnes prävues aux articles 137, chlffre 2, 
139, chiffres 2 et 3, et aux articles 182 a 185, la pelne sera 
la räclusion. 

Proposition Barch/ 
Al. 1bls 
... qui y est poursuivie ou y a ete condamnee pour un 
crime ou un dellt pouvant donner lleu seien le droit sulsse 
a son extradition sera puni de l'emprisonnement... 

Abs. 1a - Al. 1a 

Alder, Sprecher der Minderheit: Sie wissen es: Ziel der 
Vorlage ist die Verstärkung des Strafrechts, um qualifizier
te Gewaltverbrechen besser erfassen und schärfer bestra
fen zu können. Dieses Ziel verfolgt auch der Minderheits
antrag zu Artikel 305 Absatz 1a. Der Tatbestand von Arti
kel 305 des Strafgesetzbuches regelt die S0$1enannte Be
günstigung. Das Gesetz bedroht mit Gefängnis, wer einen 
andern vorsätzlich der Strafverfolgung oder dem Strafvoll
zug entzieht. Das Gesetz will verhindern, dass Strafverfah
ren gegen mutmassliche Täter vereitelt werden, beispiels
weise dadurch, dass die Täter Unterschlupf finden bei 
ihnen wohlgesinnten Leuten, bei Sympathisanten, dass 
den mutinasslichen Tätern geholfen wird, sich in ein ande
res Land abzusetzen usw. Schutzobjekt der Strafbestim
mung ist vor allem die Rechtspflege, mithin auch der mut
massiiche Täter, denn seine Schuld steht zumindest dann, 
wenn es sich um ein noch nicht durchgeführtes Strafver
fahren handelt, noch gar nicht fest. Ich glaube nicht, dass 
es weiterer Begründung bedarf, dass der Gesetzgeber, der 
- wie Sie - qualifizierte Gewaltdelikte schärfer erfassen 
will, auch ein vorrangiges Interesse daran hat, dass die 
Begünstigung mutmasslicher Gewalttäter unterbleibt. Hier 
aktualisiert sich nun ganz besonders, dass die Strafverfol
gung nicht durch Begünstigungshandlungen vereitelt wer
de. Die Erfahrung lehrt uns dies. Die Bekämpfung des Ter
rorismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen Ist 
in den davon betroffenen Ländern in der Vergangenheit 
mitunter gerade durch die Begünstigung der Terroristen 
durch Dritte erschwert worden. Sie wissen, dass in einem 
Fall behaupteter Begünstigung sefbst Kreise der Regie
rung eines Nachbarlandes in ein Verfahren einbezogen 
werden mussten. Tatsächlich handelt es sich In solchen 
Fällen eben um besonders gravierende Straftaten. Denn 
Terroristen, die sich dank gütiger Mithilfe von Sympathi
santen der Strafverfolgung entziehen können, pflegen lei
der nicht für immer in der Versenkung zu verschwinden, 
sondern, im Gegenteit, sie machen sich bereit, um zu 
einem neuen Schlag auszuholen. Die Begünstigung schafft 
in diesem Sinne geradezu mit die Voraussetzung für das 
Fortdauern von Zuständen, wie wir sie leider zum Beispiel 
in Italien zur Kenntnis nehmen müssen. Ich meine des
halb, dass jene, welche solche Leute im Sinne von Artikel 
305 begünstigen, in ganz besonders schwerer Weise ge
gen die Rechtspflege verstossen, sicher schwerer als je
ner, der irgendeinen gewöhnlichen Ladendieb - um die
ses Beispiel wieder einmal zu nennen - im Sinne von 
Artikel 305 schützt und begünstigt. 
Nun sieht Artikel 305 des Strafgesetzbuches für die straf
freie Begünstigung lediglich Gefängnis vor, drei Tage bis 
drei Jahre. Mir scheint, dass diese Strafandrohung der 
Schwere der Delikte, die hier zur Diskussion stehen, nicht 
hinreichend Rechnung trägt. Wer Gewaltdelikte In der vor
gesehenen Form schärfer erfassen möchte, muss aus Kon
sequenzgründen auch Jene schärfer erfassen wollen, die 
sich der Begünstigung der Täter schuldig machen. Es geht 
hier um einen Teilaspekt der Generalprävention. Es ist mir 
deshalb nicht ganz klar, warum die vorbereitende Kommis-
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slon - Ich konnte an der Sitzung leider nicht teilnehmen, 
weil Ich In einer anderen Sitzung festgehalten wurde -
diesen Ueberlegungen nicht gefolgt Ist. Herr Bundesrat 
Furgler machte geltend, die Auswahl der Straftaten ge
mäss Minderheitsantrag sei lückenhaft. Andere schwere 
Straftaten wie Mord seien nicht erfasst, und zudem stehe 
Im Zeitpunkt der Strafverfolgung noch gar nicht fest, wel
ches Delikt dann tatsächlich vorliege. Das letztere Argu
ment trifft natürlich zu. Aber es gilt für jeden Fall der Be
günstigung, in dem der Täter der Strafverfolgung entzogen 
wird. h::h glaube, es 'kann deshalb nicht in dieser Form 
gegen den Minderheitsantrag ins Feld geführt werden. 

Das Argument der Lückenhaftigkelt Ist Insofern nach mei
ner Meinung nicht überzeugend, weil es der Minderheit 
darum geht, nur just die gravierenden Gewaltdelikte, um 
die wir ja heute in der Debatte ringen, d. h. nur die Begün
stigung von Tätern, die sich solcher DeHkte schuldig ge
macht haben, In den Griff zu bekommen. Die Minderheit 
möchte Im übrlgen Artikel 305 in der geltenden Fassung 
bestehen lassen. 

Nachdem der Bundesrat teilweise sogar die Verjährung für 
diese Delikte, weil sie so gravierend sind, aufgehoben hat 
oder aufheben möchte, Ist logischerweise auch die Bestra
fung der Begünstlgungstäter schärfer zu regeln. Ich glau
be auch nicht, dass die Strafdrohung mit Zuchthaus zu 
hart ist. Zuchthausstrafen von ein bis 15 Jahren können 
seit einer der letzten Revisionen des Strafgesetzbuches 
auch bedingt ausgesprochen werden. Man kann bis zu 18 
Monaten bedingt StrafvoHzug bei Zuchthausstrafen gewäh
ren, so dass auch In diesem Fall harmloseren, aber Immer 
noch In ihrer Tragweite schweren Begünstlgungshandlun
gen Rechnung getragen werden kann. Nicht nur die Täter 
selbst, vor allem auch Ihre Im Hintergrund lebenden Pro
tektoren sollten schärfer ins Recht gefasst werden. Wenn 
es diesen Leuten gelingt, die Täter, die Handlanger oder 
Handwerker, vor der Strafverfolgung zu schützen, sollen 
sie schärfer als nur mit ein paar Tagen oder ein paar Mo
naten Gefängnis bestraft werden. 

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, dem Antrag der Minder
heit zuzustimmen. 

Frau Blunechy, Berichterstatterin: Ich muss Ihnen zuge
ben, dass die Kommission sich nicht sehr lange mit die
sem Minderheitsantrag Alder beschäftigt hat. Es waren 
nicht nur Ermüdungserscheinungen, die sich scheinbar 
auch jetzt im Saal zu zeigen beginnen. Herr Alder war 
damals nicht anwesend und konnte seinen Antrag nicht 
selber begründen. Wir haben uns vertrauensvoll an die 
Ausführungen des Bundesrates gehalten. Herr Bundesrat 
Furgler hat in der Kommission ausgeführt, die Auswahl 
von Straftaten sei Im Antrag Alder, dem Antrag der Kom
missionsminderheit, etwas lückenhaft, und die Strafdro
hung mit Zuchthaus sei zu scharf. Ich muss Sie daher Im 
Namen der Kommissionsmehrheit bitten, diesen Antrag 
der Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

42 Stimmen 
26 Stimmen 

Barchl: Mit meinem Antrag will ich die Tragweite der Vor
schrift von Artikel 305 Absatz 1bls neu erweitern. Ich plä
diere an und für sich für eine Verschärfung, für eine Aus
weitung der Strafverfolgung, was die Begünstigung anbe
trifft. Diese Verschärfung, diese Ausweitung entspricht 
einem echten Bedürfnis vor allem der Grenzkantone, wel
che der Begünstigung von Terroristen insbesondere aus
gesetzt sind. Die Staatsanwaltschaft von Lugano Ist dieser 
Meinung, und Im allgemeinen Ist diese Staatsanwaltschaft 
von Lugano sicher nicht suspekt, rechts zu stehen. 

Die Materie betrifft die Begünstigung von Kriminellen, die 
Im Ausland verfolgt werden. Ich gebe zu, diese Materie Ist 
ziemlich schwer zu verstehen. Ich möchte anhand eines 
konkreten Beispieles eine Klarstellung bringen. Ich verwei
se auf den Bundesgerichtsentscheid 104 IV Seite 238. Hier 
Ist der berühmte Fall Peter Egloff und Urs Staedeli behan
delt, ein Fall, der auch mit Petra Krause zu tun hatte. In 
wenigen Worten: Egloff und Staedeli haben der wegen 
versuchten Mordes in Deutschland verfolgten und gesuch
ten Astrid Proll geholfen, heimlich in die Schweiz einzurei
sen. Petra Krause hat dann den Grenzübertritt der Astrid 
Proll nach Italien erleichtert. Es handelt sich also hier um 
eine Begünstigung von selten Egloffs und Staedells, damit 
Frau Proll aus Deutschland in die Schweiz einreist; Frau 
Proll hat bei Staedeii in Zürich übernachtet und ist dann 
über Petra Krause nach Italien eingereist. Wäre Astrid 
Proll der schweizerischen Strafgerichtsbarkeit unterstellt 
worden, dann wäre der Fall ganz klar gewesen. Egldff und 
Staedeli hätten gemäss Artikel 305 nach heutigem Text 
eine Begünstigung verübt; sie hätten auch bestraft werden 
können. Astrid Proll war aber der schweizerischen Straf
verfolgung nicht unterstellt. Wie hat das Bundesgericht 
aufgrund eines Rekurses gegen die Zürcher Strafbehörden 
im konkreten Fall entschieden? Es sei keine Begünsti
gung, wenn der Kriminelle der ausländischen Strafverfol
gung entzogen werde; man könne höchstens die Frage 
offenlassen für den Fall, dass die ausländische Strafbehör
de ein Auslieferungsbegehren gestellt hätte. Die Stellung
nahme des Bundesgerichtes beruht auf folgender Ueberle
gung: In diesem Fall (Auslieferungsbegehren) könnten wir 
eventuell sagen, die Begünstigung sei da, weil die schwei
zerische Verfolgungsbehörde durch eine Delegation der 
ausländischen Behörde, aber immerhin selber handelt. Die 
Botschaft lässt die genannte Frage Im Vergleich zum Bun
desgericht nicht offen, sondern vertritt aufgrund einer au
thentischen Auslegung des Gesetzes die Meinung, dass, 
wenn die formellen Voraussetzungen einer Auslieferung -
Auslieferungsgesuch, Steckbrief - wie die materiellen -
Vorhandensein eines Auslieferungsstraftatbestandes - er
füllt seien, die Begünstigung des ausländischen Kriminel
len ebenfalls in der Schweiz strafbar sei. 

Gemäss Botschaft besteht also nur eine Lücke beim Feh
len der formellen Voraussetzungen der Auslieferung, ge
mäss Bundesgericht hingegen praktisch anderthalb Lük
ken, weil das Bundesgericht auch die genannte Frage of
fengelassen hat. Die volle Lücke besteht, wenn das Aus
land kein Auslieferungsgesuch gestellt hat, weil die for
mellen Voraussetzungen einer Auslieferung fehlen. In der 
Praxis kann es vorkommen, dass die materiellen Voraus
setzungen vorliegen, aber das Ausland aus Irgendeinem 
Grund kein Auslieferungsgesuch stellt. Was hat der Bun
desrat gemacht? Er hat versucht, die genannte Lücke mit 
dem Hinweis auf Artikel 75bis StGB zu schliessen. Bei 
bes.timmten Verbrechen ist die Begünstigung selbst dann 
strafbar, wenn die formellen Voraussetzungen zur Ausliefe
rung fehlen. 
Aber was sind die im neuen Artikel 75bls erwähnten Ver
brechen? Ich verweise auf Seite 23 der Botschaft. Es han
delt sich um Verbrechen gegen die Menschheit und 
Kriegsverbrechen, also nur ganz schwere Verbrechen. 
Nicht alle terroristischen Verbrechen fallen darunter. Der 
Fall Astrid Proll, Urs Staedeli und Peter Egloff wäre davon 
nicht betroffen; mit dem Antrag des Bundesrates und der 
Mehrheit der Kommission würde das Bundesgericht das
selbe Urteil fällen, wie er es gemäss Entscheid 104 IV Sei
te 238 gefällt hat. In diesem Fall wäre die Lücke nicht ge
schlossen. 
Ich richte mich an alle Ideologischen Flügel dieses Parla
mentes. Ich denke nicht nur an die anarchistischen und 
linksextremen Terroristen wie Astrid Proll und Petra Krau
se, sondern ich denke auch an die faschistischen Terrori
sten wie zum Beispiel Freda und Rauti. Mehrere Terrori
sten wurden durch unsere Rechtslage geschützt und ge
nossen Aufnahme in den Grenzkantonen. 
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Gemäss meinem Antrag ist die Begünstigung - wo die 
materiellen Voraussetzungen einer Auslieferung erfüllt 
sind - immer strafbar, wenn der Täter dadurch der auslän
dischen Strafverfolgung entzogen wird, also gleichgültig, 
ob die ausländischen Behörden ein formelles Ausllefe
rungsgesuch gestellt haben oder nicht. Die Botschaft hat 
darauf hingewiesen, dass die Ausdehnung auf jede Fahn
dung und auf jede Strafverfolgung mit unserem «ordre pu
blic» nicht vereinbar sei. Es Ist zum Beispiel klar, dass es 
nicht annehmbar wäre, wenn auch Fälle von politischen 
Delikten darunter subsumiert würden. 
Mit meinem Antrag wird die Grenze des «ordre public» 
vollständig eingehalten. Wenn die materiellen Vorausset
zungen der Auslieferung erfüllt sind - wie ich mit meinem 
Antrag festlege -, dann wird unser «ordre publlc» nicht 
verletzt. Es ist nämlich keine Auslieferung in Missachtung 
des Prinzips der öffentlichen Ordnung möglich. 
ich weiss, dass die Verwaltung gewisse Bedenken hat. Sie 
befürchtet, dass eine zu grosse Ausweitung der Strafbar
keit der Begünstigung in der Praxis möglich würde. Wir 
haben heute anderseits anderen Ausweitungen zuge
stimmt, die vor allem bei leichten Fällen gewisse Schwie
rigkeiten bringen könnten. Diese Ausweitung von Artikel 
305 - ich wiederhole es, Herr Bundesrat Furgler - ent
spricht aber einem echten Bedürfnis. 
Ich möchte noch etwas sagen, Herr Bundesrat Furgler: 
Wenn der· Rat diesen Antrag guthelssen würde, könnte der 
Ständerat immer noch eine Korrektur anbringen, wenn ge
wisse Bedenken in den Details bestehen bleiben würden. 
Ich empfehle Ihnen, meinen Antrag gutzuhelssen und dan
ke Ihnen. 

Frau Blunsehy, Berichterstatterin: Der Antrag Barchl lag in 
der Kommission nicht vor. Ich kann Ihnen daher keine 
Stellungnahme der Kommission hierzu mitteilen. Der Antrag 
Barchl geht eindeutig darauf aus, den Tatbestand der Be
günstigung bei einem Verbrechen, das im Ausland began
gen worden Ist, auszuweiten. Nach der Fassung von Bun
desrat und Kommission würde nur der Artikel 75bls hier 
vorgesehen, nämlich die Begünstigung wegen besonders 
schwerer Verbrechen, die unverjährbar sein sollen, wie 
Genozid usw., während der Antrag Barchl hier viel 
weitergehen möchte. Ich muss Ihnen sagen, dass mich die 
Begründung von Herrn Barchi nicht überzeugen konnte, 
und Im zweiten Fall bitte ich Sie, dem Antrag der Kommis
sion und des Bundesrates zuzustimmen, den Antrag Bar
chi abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Barchi 

Art. 340 Zlff. 1 und Zlff. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 340 eh. 1 et eh. 2 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil fllderal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

B. 

Mllltlrstrafgesetz - Code penal mltltalre 

48 Stimmen 
32 Stimmen 

73 Stimmen 
11 Stimmen 

Le presldent: L'entree en matiere avait ete combattue, M. 
Herczog avalt admis que le vote sur l'am~te A etait egale-
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ment valable pour l'arrAte B. Sur l'ensembie de cet arrAte 
fädäral, je donne ia parole ä la presidente de la commis
sion Mme Blunschy. 

Frau Blunsehy, Berichterstatterin: Bei der Revision des 
Militärstrafgesetzbuches geht es einzig und allein darum, 
dass wir die Aenderungen, die wir nun Im gewöhnlichen 
Strafrecht getroffen haben, überall dort ins Militärstrafge
setz übernehmen, wo praktisch gleichlautende Bestimmun
gen vorhanden sind. Ich beantrage Ihnen daher, dass wir 
hier keine Detailberatung durchführen, nachdem alle Ent
scheide genau dieselben sind, wir wir sie bisher getroffen 
haben. Ich möchte Ihnen also beliebt machen, jetzt ge
samthaft über die ganze Vorlage abzustimmen In der Mei
nung, dass es nur um eine Anpassung an die Beschlüsse 
geht, die wir bereits gefasst haben. 

Mme Glrard, rapporteur: Comme vient de vous le dire la 
präsidente de ia commlssion, il s'aglt donc uniquement de 
faire en sorte que les modificatlons du code pänal que 
nous venons de voter soient incluses dans le code pänal 
mllltaire. Nous vous proposons donc de voter globalement 
ce projet. 

Le presldent: La propositlon des rapporteurs de ia com
mission est-elle acceptee? II n'y a pas d'autre proposi
tion. 

Titel und Ingress Zlff. 1 Ingress 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

THre et preambule, eh. 1 preambule 

Proposition de Ja commlss/on 

Adherer au projet du Conseil fedärai 

Angenommen - Adopte 

Art. 129 Zlff. 2bls und 3 
Antrag der Kommission 

Ziff. 2bls 
Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Ge
fängnis nicht unter drei Monaten bestraft, wenn er das 
Stehlen gewerbsmässig betreibt. 

Zlff. 3 
. .. zusammengefunden hat, wenn er eine Schuss
oder ... 

Art. 129 eh. 2bls et 3 
Proposition de Ja commlsslon 

Ch. 2bls 
Le vol sera punl de la recluslon po1,1r dlx ans au plus ou 
de l'emprisonnement pour trois mois au moins, sl son au
teur fait metler du voi. 

Ch. 3 
... ou des vols, s'II s'est munl ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 130 Zlff. 2 und 3 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Braunschweig, Baechtold, Merz, Riesen-Freiburg, Wagner) 

Zlff. 2 
. .. nicht unter einem Jahr ... 
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Zilf. 3 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 130 eh. 2 et 3 

Proposition de /a comm/sslon 

Ma/orite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorfte 
(Braunschweig, Baechtold, · Merz, Rlesen-Frlbourg, Wagner) 

Ch. 2 

... pour un an ... 

Ch. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 151,151a,151b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 151c 
Antrag der Kommission 

Zlff. 1 bis 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ziff. 4 

Mehrheit 
Lässt der Täter das Opfer frei und nimmt er von der Nöti
gung Abstand, so kann er milder bestraft werden (Art. 46). 

Minderheit 
(Merz, Baechtold, Braunschweig, Riesen-Freiburg, Wagner) 
Streichen 

Art. 151c 
Proposition de /a commission 

Ch. 1 a 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ch. 4 

Ma/orite 
Lorsque l'-auteur a renonce a la contrainte et llbere la vic
time, la peine pourra ätre attenuee (art. 46). 

Minorlte 
(Marz, Baechtold, Braunschweig, Rlesen-Frlbourg, Wagner) 

Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 171a 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 

Randtitel 
Oeffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalt
tätigkeit 

Wortlaut 
Wer öffentlich, In einer Versammlung oder sonst in einer 
vielen Personen zugänglichen Welse zu einem Verbrechen 
oder zur Gewalttätigkeit gegen Menschen oder Sachen auf-

fordert, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis bestraft. 

Minderheit 
(Braunschweig, Baechtold, Marz, Riesen-Freiburg, Wagner) 
Streichen des Mehrheitsantrages 

Art. 171a 
Proposition de Ja commiss;on 

Majorlte 

Titre marginal 
Provocation publlque au crime ou a la violence 

Texte 
Celui qui, pubiiquement, dans une reunion ou par tout 
autre moyen propre ä attelndre un grand nombre de per
sonnes, -aura inclte ä un crlme ou a la violence contre 
autrui ou contre des blens, sera punl de la reclusion pour 
trois ans au plus ou de l'emprlsonnement. 

Minorite 
(Braunschweig, Baechtold, Merz, Riesen-Frlbourg, Wagner) 

Bitter la propositlon de la ma/orite 

Angenommen - Adopte 

Arl 171b 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Randtitel 
Strafbare Vorbereitungshandlungen 

Abs. 1 
Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis wird 
bestraft, wer durch planmässlge technische, organisatori
sche oder andere Vorkehrungen eine der folgenden straf
baren Handlungen vorbereitet: 

Art. 115 Vorsätzliche Tötung 
Art. 116 Mord 
Art. 121 Schwere Körperverletzung 
Art. 130 Raub 
Art. 151 Freiheitsberaubung 
Art. 151 a Entführung 
Art. 151c Geiselnahme 
Art. 160 Brandstiftung. 

Abs. 2 

Tritt der Täter aus eigenem Antrieb von der Vorberei
tungshandlung zurück, so bleibt er straflos. 

Abs. 3 
strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Aus
land begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlun
gen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 9 Absatz 
2 ist anwendbar. 

Minderheit 
(Braunschweig, Baechtold, Marz, Riesen-Freiburg, Wagner) 

Streichen des Mehrheitsantrages 

Arl 171b 
Proposition de la commisslon 

Ma/orite 
Titre marginal 
Actes preparatoires delictueux 

Al. 1 
Sera puni de la reclusion pour cinq ans au plus ou de 
l'emprlsonnement, celui qui, en prenant, conformement a un 
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pl,an, des mesures d'ordre technlque ou d'organlsatlon en
tre autres, aura prepare l'un des actes sulvants: 

Art. 115 Meurtre 
Art. 116 . Assassinat 
Art. 121 Lesions corporelles graves 
Art. 130 Brigandage 
Art. 151 Sequestration 
Art. 151a Enlevement 
Art. 151c Prise d'otage 
Art. 160 lncendie intentlonnel 

Al. 2 
Celui qui, de son propre chef, aura renonce aux actes 
preparatoires sera exempte de toute peine. 

Al. 3 
Est egalement punlssable celui qui commet las actes pre
paratoires ä l'etr,anger lorsque las infractlons doivent &tre 
commlses en Suisse. L'article 9, 2e alinea, est applica
ble. 

Minorite 
(Braunschweig, Baechtold, Marz, Riesen-Fribourg, Wagner) 

. Biffer la proposition de la niajorite 

Angenommen - Adopte 

Art.176 Abs.1bls 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Alder, Schalcher) 

Abs. 1 a (neu) 
Betrifft die Begünstigung eine der in den Artikeln 129 Zif
fer 3, 130 Ziffern 2 und 3 und 151 bis 151c unter Strafe 
gestellten Taten, so Ist die Strafe Zuchthaus. 

Art. 176 al. 1bls 

Proposition de la commlsslon 

Ma/orlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorlte 
(Alder, Schalcher) 

Al. 1 a (nouveau) 
SI l'entrave ä l'action penale concerne une des lnfractions 
passibles des pelnes prevues aux artlcles 129, chlffre 3, 
130, chiffres 2 et 3 et 151 ä 151c, la pelne sera la reclu
sion. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

Postulat der Kommission des Nationalrates 
Strafgesetzbuch. VerJährungsvorschrlften 

83 Stimmen 
1 Stimme 

Der Bundesrat wird eingeladen, die Verjährungsvorschrlf
ten des Strafgesetzbuches einer umfassenden Ueberprü
fung zu unterziehen und dabei insbesondere abzuklären, 
ob die Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung für qua
lifizierte Straftatbestände nicht verlängert werden soll
ten. 

Postulat da la commleson du Conseil national 
Code penal. Disposition sur la prescrlptlon 
La Conseil federal est lnvlte a soumettre ä un complet 
reexamen las dlsposltlons du code penat sur la prescrip
tlon et an particuller ä etabllr si las delals de prescriptlon 
de l'action penale et de la peine pour des lnfractlons pe
nales qualifiees ne devralent pas &tre allonges. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Die Kommission bean
tragt, ein Postulat dem Bundesrat zu überweisen, wonach 
die Verjährungsvorschriften des Strafgesetzbuches einer 
umfassenden Ueberprüfung zu unterziehen seien. Es soll 
dabei insbesondere abgeklärt werden, ob die Verfolgungs
und Vollstreckungsverjährung für qualifizierte Straftatbe
stände nicht verlängert werden sollten. Der Grund ist fol
gender: Wir haben bei den Beratungen des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen eine Aende
rung des Strafgesetzbuches In Artikel 75bis beschlossen, 
wonach für ganz schwere Straftatbestände Unverjährbar
keit gelten soll. Wir sind nun der Auffassung, dass zwi
schen der Unverjährbarkelt einerseits und den Verjäh
rungsfristen unseres Strafgesetzbuches andererseits In ge
wissen qualifizierten Fällen eine zu grosse Spanne liegt, 
und diese Frage sollte mindestens einmal abgeklärt wer
den. 

Mme Glrard, rapporteur: Je crois qu'il est valn d'eplloguer 
longuement sur le postulat que nous vous proposons. II 
me semble suffisamment clair dans sa redaction. II s'aglt 
donc de reexaminer les dlsposltions du Code penal sur la 
prescrlption, de manlere ä se rendre compte sl les delals 
de prescription de l'actlon penale ne devront pas &tre al
longes. 

Ueberwlesan - Transmls 

Abschreibungen - Classements 

Le presldent: Nous avons encore ä classer diverses Inter
ventions personnelles qui flgurent ä la premlere page du 
message: 

Postulat Grendelmeier (7822), Bekämpfung von Schwerver
brechen - Lutte contre la crlmlnallte; 

Motion Bärlocher (10767), Bestrafung von Gewaltakten -
Repression des actes de violence; 

Motion Meier Kaspar (75494), Gewaltverbrechen - Actes 
de violence crlminels; 

Motion 76098 der Kommission des Nationalrates, Strafge
setzbuch/Sicherheit der Luftfahrt - Motion 76098 de la 
commisslon du Conseil national, Code penal et säcurite de 
la navigatlon aerlenne. 
Nous vous proposons de classer ces Interventions parle
mentalres. lt an est ainsl falt. 

An den Ständerat - Au Consel/ des Etats 

77.223 

Parlamentarische Initiative. StGB. Terrorismus (Glrard) 
Initiative parlementalre. Code p6nal. Terrorlsme (Glrard) 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Frau Girard hat 1977 
eine.Initiative eingereicht mit dem Wortlaut: «Wer In politi
scher Absicht Druck auf eine Behörde ausübt, Indem er 
Personen oder Güter bedroht oder In Ihrer Integrität ver
letzt, wird mit Zuchthaus bestraft.» Frau Glrard - Sie wird 
es Ihnen noch selber sagen können - wäre bereit gewe
sen, diese Initiative zurückzuziehen Im Hinblick auf die 
Aenderung des Strafgesetzbuches. Ein Rückzug Ist aber 
nicht mehr möglich, sobald die Kommission dazu bestellt 
Ist. So muss diese Initiative nun einfach abgeschrieben 
werden In der Meinung, dass Ihr Genüg~ getan Ist mit der 
Revision, die wir heute beschlossen haben. 
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Mme Glrard, rapporteur: Comme la presldente de notre 
commission vous le propose, il s'agit tout slmpiement de 
classer !'initiative que j'avais deposee le 14 decembre 
1977. Ayant ete associee aux travaux de la commission, je · 
suis satisfaite des resultats des travaux. Je vous propose 
donc de classer cette initiative. 

Zustimmung - Adheslon 

52 
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Strafgesetzbuch. Gewaltverbrechen 
Code penal. Actes de vlolence crlmlnels 

Botschaft und Gesetzentwürfe vom 10. Dezember 1979 (BBI. 1980 1, 
1241) 
Message et projets de loi du 10 decembre 1979 (FF 1980 1, 1216) 

Beschluss des Nationalrates vom 18. Dezember 1981 
Decision du Conseil national du 18 decembre 1981 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Binder, Berichterstatter: Jede Zeit hat ihre eigenen Plagen. 
Wir leben im Zeitalter des Terrorismus, der Gewaltverbre
chen, der Jugendunruhen. Dass wir diese Vorlage behan
deln müssen, kann uns weder als Staatsbürger noch als 
Juristen freudig stimmen. Was wir unternehmen und vor
schlagen, ist ein Versuch, vielleicht - ich hoffe es allerdings 
nicht - nur ein untauglicher Versuch, das staatliche Gewalt
monopol wiederherzustellen und - dem Zweckartikel 2 der 
Bundesverfassung entsprechend - Ruhe und Ordnung im 
Innern zu handhaben und die Freiheit und die Rechte der 
Eidgenossen zu schützen. 
Die internationale und nationale Rechtsgemeinschaft ist 
notleidend geworden. Wir sind bald täglich Zeugen von 
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unvorstellbar brutalen und verabscheuungswürdigen 
Anschlägen auf Menschen und Sachen. Zwar ist unser Land 
bis heute - glücklicherweise - von eigentlichen grossen 
Terrorakten verschont geblieben. Aber wir wissen nicht, 
was morgen leider auch bei uhs passieren könnte. Noch vor 
wenigen Jahren haben wir auch ungläubig den Kopf 
geschüttelt, wenn in Grossstädten von Nachbarstaaten die 
Jugend aufstand, randalierte, Schaufenster einschlug, Mau
ern und Gebäude verschmierte, die Polizei bis zur Weiss
glut reizte usw. Wir haben uns selbstsicher an die Brust 
geklopft und gesagt, so etwas könnte bei uns in der 
Schweiz, in der sicheren Schweiz, in der demokratischen 
Schweiz, in der geordneten Schweiz niemals passieren. 
Und was erleben wir seit zirka einem Jahr? In Zürich, Bern, 
Basel und anderen Städten finden immer wieder eigentliche 
Jugendunruhen und Strassenschiachten statt. Unsere 
Behörden stehen oft verlegen, ratlos, resigniert und untätig 
vor diesem Ausbruch von Hass und Gewalt. 
Wir müssen das zeitgenössische Phänomen der Gewalt in 
unserer Zeit auch strafrechtlich neu angehen. Wir können 
nicht einfach zuwarten und nichts tun, bis das Unheil auf 
uns zukommt. Die Verbrechen werden immer brutaler und 
raffinierter. Und unsere Polizei steht vor immer schwierige
ren Aufgaben. Der Rechtsstaat muss seine Abwehrmass
nahmen den neuen Verbrechensmethoden anpassen. Dabei 
sind wir uns allerdings bewusst, dass wir mit neuen straf- · 
rechtlichen Normen allein den Rechtsfrieden nicht wieder
herstellen können. Wir müssen mit allen Gaben der Ver
nunft und des Herzens, die uns gegeben ·sind, versuchen, 
die Ursachen der zunehmenden Gewalttätigkeiten zu 
ergründen, um dann die richtigen Massnahmen einleiten zu 
können. Wir müssen uns Tag für Tag in unserem eigenen 
Wirkungskreis in Familie, Schule, Kirche und Staat fragen, 
was wir tun können, damit die Menschen wieder eine 
gemeinsame Sprache finden und bei Meinungsverschieden
heiten nicht einfach aufeinander einschlagen wie zu Zeiten 
des Faustrechts. Vor allem darf nicht eine unüberbrückbare 
Kluft zwischen den Generationen entstehen, da wir sonst 
am Sinn unserer gemeinsamen Zukunft zweifein müssten. 
Wer die Freiheit will, muss auch bereit sein, diese Freiheit 

. rechtsstaatlich zu verteidigen. Unter dieses Motto könnten 
wir die vorliegende Strafrechtsrevision stellen. Was uns 
Bundesrat und Nationalrat vorschlagen, ist vernünftig, 
massvoll und keineswegs unverhältnismässig oder polizei
staatlich. Es liegt weder ein Verrat an unserem freiheitlichen 
Rechtsstaat vor noch führen wir ein Gesinnungsstrafrecht 
ein oder öffnen der Willkür und Schnüffelei Tür und Tor! 
Die Revisionsvorschläge fügen sich sorgfältig ins gesetzge
berische Gesamtgefüge des Strafrechtes ein. Leider müs
sen wir uns wiederum mit einer Teilrevision des Strafrech
tes begnügen. Das mag auf den ersten Blick unbefriedi
gend sein. Aber auf eine Totalrevision des Strafrechtes kön
nen wir - namentlich bei der Neuumschreibung der Gewalt
verbrechen - nicht warten. 
Die Revisionsvorlage bringt grundsätzlich zwei Neuerun
gen: 
1. Gewisse Straftatbestände werden neu umschrieben, 
ausgeweitet und in den Strafandrohungen verschärft. Ich 
verweise auf den qualifizierten Diebstahl (Art. 137, Ziff. 1bis 
und 2), den qualifizierten Raub (Art. 139, Ziff. 1 bis, 2 und 3 
StGB). die Sachbeschädigung (Art. 145, Abs. 1bis und 3 
StGB), die Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183 
StGB) und die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder 
zur Gewalttätigkeit (Art. 259 StGB). 
2. Es werden überhaupt neue Straftatbestände eingeführt. 
Ich verweise auf die Geiselnahme (Art. 185 StGB) und die 
strafbaren Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis StGB). 
Unsere Kommission - vorwiegend aus Juristen zusammen
gesetzt - hat die Vorlage sehr einlässlich geprüft und - wie 
sie glaubt - rechtsstaatlich verbessert und verfeinert:· Vor 
allem die Tatbestände der Sachbeschädigung (Art. 145 
StGB) und der öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen 
oder Gewalttätigkeit vermochten in der Fassung des Natio
nalrates weder die Strafrechtsexperten noch unsere Korn-
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mission zu befriedigen. Wir unterbreiten Ihnen entspre
chende Abänderungsanträge, die ich in der Detailberatung 
erläutern werde. 
Grundsätzlich sind wir jedoch den Spuren des Bundesrates 
und des Nationalrates gefolgt. Wir haben alle im Nationalrat 
vorgebrachten Einwände und Bedenken nochmals gründ
lich abgeklopft. Niemand von uns war - wie sich Herr Bun
despräsident Furgler in der Kommission ausdrückte - ein 
Begehrungsneurotiker auf dem Gebiet des Strafrechts. Wir 
schlagen Ihnen an strafrechtlichen Abänderungen, Neu
erungen und Verschärfungen nur vor, was wir wirklich vor
schlagen müssen, um Leben und Eigentum unserer Bürger 
in der heutigen gewalttätigen und heillosen Zeit zu schüt
zen. Ein Staat, der das Leben und' die Grundrechte und 
Freiheiten seiner Bürger nicht mehr zu schützen vermag, 
wäre ein schwacher Staat und würde sich de·r Lächerlichkeit 
preisgeben. Einen solchen Staat will niemand von uns. So 
mussten wir uns - trotz einiger erheblicher juristischer 
Bedenken ..: doch der Einsicht beugen, dass auch die Auf
forderung zu gewalttätigen Vergehen und die Vorberei
tungshandlungen für einige Kapitalverbrechen unter Strafe 
zu stellen sind, wenn wir die bestehenden Gesetzeslücken 
schliessen und alle Formen der modernen Kriminalität 
erfassen wollen. Dabei wurde - wie schl;m im Nationalrat 
namentlich bei der Umschreibung der strafbaren Vorberei
tungshandlungen - grosser Wert auf gesetzgeberische 
Sorgfalt gelegt, um die freiheitlichen Grundwerte unseres 
Staates nicht zu gefährden. Dieses Gesetz wird einzig und 
allein erlassen, um unseren seit Generationen immer wieder 
ausgebauten Rechtsstaat wirksam verteidigen zu können. 
Dazu ist es heute höchste Zeit, und zwar für alle staatlichen 
Organe und Behörden, die für die Rechtssetzung und die 
Rechtsanwendung Verantwortung tragen. 
Abschliessend benütze ich die Gelegenheit, um Herrn Bun
despräsident Furgler, Herrn Prof. Schultz und Herrn 
Prof. Voyame für die gute Zusammenarbeit in der Kommis
sion zu danken; wir wurden umfassend dokumentiert, und 
unsere kritischen Fragen gaben immer wieder Anlass, die 
vorgeschlagenen Formulierungen vertieft zu überprüfen. Ich 
danke an dieser Stelle aber auch der heute leider viel 
geschmähten Polizei für den ganz ausserordentlichen Ein
satz, den sie in dieser gewalttätigen Zeit immer wieder lei
stet, um unser Leben, unsere Freiheit und unseren Rechts
staat zu verteidigen. 
Eine Lücke konnten wir mit dieser Vorlage allerdings nicht 
schliessen. Sehr oft müssen wir erfahren, dass bei im Aus
land begangenen Gewaltverbrechen Waffen verwendet wor
den sind, die aus der Schweiz stammten. Herr Bundespräsi
dent Furgler hat uns zugesichert, dass die Vorarbeiten zur 
eidgenössischen Waffengesetzgebung bereits weit fortge
schritten seien. Wir werden auch hier nicht um einschrän
kende und verschärfende Bestimmungen herumkommen. 
Namens der einstimmigen Kommission beantrage ich Ihnen 
Eintreten auf die Vorlage. 

M. Meylan: Les membres socialistes du Conseil national 
sont entres en matiere avec reconnaissance sur le projet 
du Conseil federal; ceux de notre conseil en font de meme 
ici, sans aucune reticence. 
Comme l'a dit le president de notre commission, nous 
savons tres bien que notre Suisse, si paisible soit-elle, n'est 
pas immunisee contre les dangers du terrorisme. On pour
rait meme dire que Ja plupart de nos concitoyens ont une 
telle confiance dans les destinees presque miraculeuses de 
notre pays qu'ils s'imaginent toujours qu'il restera preserve 
des malheurs qui frappant les pays voisins. Personnelle
ment, il y a plusieurs annees qua je pense que Je terrorisme 
est un phenomene international .et que notre pays n'y 
echappera pas. C'est pourquoi nous devons nous premunir 
contre lui. 
La lutte contre les actes de violence criminels, ainsi que la 
commission unanime l'a releve, et nous nous y associons, 
doit etre conduite dans Je cadre de l'Etat de droit. Sur ce 
point aussi, nous sommes pleinement d'accord. Nous 
mesurons la difficulte de la täche du Conseil federal dans 

ce domaine. Elle est difficile parce qu'il doit faire face a 
deux exigences qui sont en elles-memes contradictoires. 
D'une part, l'autorite politique, judiciaire, policiere, ne doit 
pas ceder a la tentation de se laisser prendre dans l'engre
nage dans lequel tentent de l'entrafner les terroristes, 
c'est-a-dire a Ja tentation de sortir de la liberte et du droit 
pour defendre la liberte et le droit. C'est justement ce que 
cherchent les ennemis de Ja liberte et c'est justement notre 
honneur et notre devoir de lutter contre ceux-ci en restant 
dans Je cadre de Ja liberte. Nous sommes bien d'accord sur 
ce point. D'autre part - nous voudrions aussi soutenir Ja 
majorite de nos collegues a ce sujet - attachement a Ja 
liberte ne signifie pas na'ivete ni vision celeste de nos reali
tes, qui, elles, ne sont pas encore celestes. Nous devons 
garder las yeux ouverts. II y a contradiction entre ces deux 
exigences; nous les comprenons et c'est pourquoi nous 
apprecions l'effort qui a ete fait dans ce projet. 
Sur le plan juridique, deux remarques s'imposent. Nous 
approuvons les propositions presentees par Je Conseil 
federal. En revanche, nous ne pensons pas qu'il soit judi
cieux que Je Conseil national ressorte des tiroirs quelques 
propositions qui avaient ete faites - nous le savons - par la 
commission d'experts qui a assiste le Departement de jus
tice et police dans les travaux preparatoires. II s 'agit notam
ment de la punition d'actes preparatoires et plus particulie
rement de l'article 26Qbis qui nous est propose. 
Pas plus tard qu'hier apres-midi, le groupe socialiste a 
repris a fond toute cette discussion. Je suis autorise a vous 
dire que ce groupe retire, du point de vue juridique, les pro
pos ambigus que certains de ses membres ont pu tenir au 
Conseil national lorsqu'ils ont pretendu que punir des actes 
preparatoires, en vertu du projet qui nous est propose, etait 
un Innovation dans le droit penal suisse. Nous avons exa
mine les articles du code penal cites par M. le president de 
Ja Confederation devant Je Conseil national et nous sommes 
arrives a Ja conclusion que notre premiere appreciation 
n'etait pas exacte et que le Conseil federal avait raison. II 
n'y a donc pas innovation; nous lui en donnons acte ici. En 
consequence, dans ces articles nouvellement introduits, il 
n'y a pas violation de !'Etat de droit et nous Je reconnais
sons sans aucune reticence. Nous admettons aussi que 
bien d'autres actes preparatoires sont deja vises dans 
notre code penal actuel. 
Si nous avons neanmoins depose un certain nombre 
d'amendements qui visent non pas le projet du Conseil 
federal, mais ce qui y a ete ajoute par le Conseil national, 
c'est pour des raisons politiques et nous vous prions d'y 
etre attentifs. Ces raisons politiques tiennent a trois points, 
que je resumerai dans cette discussion generale. 
Nous estimons qu'en vertu des pouvoirs de police generale 
dont il dispose, !'Etat beneficie de moyens d'intervention en 
suffisance et qu'il n'est pas indispensable d'introduire les 
dispositions proposees dans notre legislation. 
Prenons par exemple Je fameux article 26Qbis, qui nous don
nera Je plus matiere a discussion. La redaction proposee 
par M. Gilles Petitpierre est la meilleure et elle rend notre 
combat plus difficile encore parce que l'adversaire est meil
leur. Or, quand on lit toutes les conditions mises par l'actuel 
texte du Conseil national pour l'entree en matiere du point 
de vue juridique, on doit reconnaTtre qu'il faut en remplir 
beaucoup. Nous pensons toutefois que la societe peut se 
proteger facilement de quelqu'un qui remplit toutes ces 
conditions et cela par le pouvoir de police qu'elle detient de 
fac;:on generale, de par la constitution et plusieurs lois. 
Cela est si vrai que le Conseil federal a renonce a ces pro
positions. II y a bien une raison a cela et nous demandons a 
l'executif de nous dire pourquoi il accepte aujourd'hui de 
revenir sur une decision qu'il avait prise. Ce revirement 
nous parait malheureux pour des raisons politiques. II ne 
taut pas donner inutilement des armes a ceux qui s'appre
tent ä lutter contre cette loi pour des raisons qui ne sont 
pas les nötres, c'est-a-dire ceux qui tentent de defigurer 
l'intention de l'autorite federale dans l'elaboration de ce 
projet. 
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Souvenez-vous - et je terminerai la-dessus, nous avons 
longuement evoque la question hier - de l'experience de la 
Police federale de securite. Elle s'est soldee par un echec, 
bien qu'au debut, il y ait eu de bonnes intentions. Pensez 
aux difficultes auxquelles se heurte actuellement l'introduc
tion de l'informatique dans la police, connue sous le nom de 
KIS. J'ai suivi cette affaire du debut a la fin dans le cadre de 
la conference des chefs des departements cantonaux de 
justice et police et si quelqu'un peut temoigner de la pro
prete, de la nettete des intentions democratiques du Depar
tement federal de justice et police, c'est bien celui qui vous 
parle. II n'en raste pas moins que toutes sortes d'opinions 
se sont greffees la-dessus. qui rendent aujourd'hui tres dif
ficile la täche de ceux qui sont charges de cette informati
satlon de la pollce. 
En conclusion, nous pensons qu'il serait utile et suffisant de 
nous en tenir au texte du Conseil f.ederal. Cela nous per
mettrait d'envisager avec beaucoup plus de confiance 
l'eventualite d'un referendum contre ce projet. qui est, 
encore une fois, utile et necessaire. 

Mlvllle: Sie sehen, dass auf den Pulten Streichungsanträge 
liegen, Streichungsanträge, die ich unterstützen werde. 
Um nun einen Vorwurf, der mir gemacht werden kann, 
gerade vorauszunehmen: In der Kommission habe ich nur 
gegen Artikel 260bis gestimmt und mich bei Artikel 259 der 
Stimme enthalten. Aber ich nehme fü,r micl') und für jedes 
Mitglied dieses Rates in Anspruch, dass zwischen Kommis
sionsberatung und Plenum weitere Erwägungen und Über
legungen gestattet sein müssen. Unser hochgeschätzter 
Präsident hat es nicht gern, wenn hier von Fraktionen die 
Rede ist. Ich bringe es nicht übers Herz, unserem Präsiden
ten zuwiderzuhandeln. Darum sage ich hier einfach: man 
hat sich in der Zwischenzeit mit Gesinnungsfreunden unter
halten. 
Das veranlasst mich nun zu folgenden Feststellungen. 
Zuerst das Positive: Jawohl, Eintreten auf die Vorlage! Die 
Vorlage versucht es nicht nur, sondern sie bringt es auch 
zustande, neuen Gegebenheiten in unserem Leben, beun
ruhigenden Gegebenheiten, Rechnung zu tragen: Terroris
mus, Geiselnahme, Entführung, Brutalität im Vorgehen bei 
kriminellen Handlungen. Wo sich früher bei einem Bankraub 
Schwierigkeiten ergaben, haben die Räuber den Rückzug 
angetreten und versucht, unerkannt aus der Sache davon
zukommen. Heute wird geschossen, oder es werden Gei
seln genommen. Es werden Leute völlig unschuldig auf 
gefährlichste Art und Weise ihrer Freiheit beraubt; es wer
den Entführungen von wiederum völlig unschuldigen Men
schen vorgenommen, um Dritte zu irgendeinem Nachgeben 
zu nötigen. Fälle wie die Entführung der Kronzucker-Kinder 
o.der die über ein Jahr dauernde Geiselnahme in Teheran 
haben uns aufgerüttelt, haben uns beeindruckt. Insofern die 
Vorlage gegen diese Art von Verbrechen in neuer oder 
schärferer Art und Weise vorgeht, als das bis jetzt der Fall 
gewesen ist, verdient sie unsere Unterstützung. 
Andererseits bitte ich Sie um Verständnis dafür, dass es 
nun auch gewisse Bedenken gibt in bezug auf die Grenzen, 
bis zu denen wir mit ganz bestimmten Strafverschärfungen 
und ganz bestimmten Tatbestandsausdehnungen gehen 
dürfen. Wir wollen und sollen nicht übersehen, dass unser 
Land - bis jetzt immerhin - von direkten Terroraktionen ver
schont geblieben ist. Was in unserem lande bis jet;zt pas
siert ist, war das fallweise Überschwappen von ausländi
schen Terroraktionen in die Schweiz. Es ist auch nötig, vor 
der Einstellung zu warnen, der Terrorismus sei mit härteren 
Strafen aus der Welt zu schaffen. In den Ländern, in denen 
gnadenlose Diktatoren mit Todesurteilen gegen Terroristen 
vorgehen, findet der Terrorismus dennoch statt, denn Ter
roristen sind in vielen Fällen Fanatiker, die neben allem 
andern, das sie anstreben, auch den Märtyrertod willkom
men heissen. 
Ebenso darf man nicht der einfachen Betrachtung verfallen, 
als ob mit schärferen Strafrechtsnormen der Geist der 
Gewalt gebannt werden könnte, dieser unheimliche Geist 
der Gewalt, der heute durch die Länder geht und sich in 

merkwürdigsten Manifestationen offenbart, wenn ich zum 
Beispiel denke, was sich in meiner Heimatstadt vor kurzer 
Zeit im Gefolge einer internationalen Fussballbegegnung 
abgespielt hat. Wie gemütlich war das doch früher, als man 
noch von Schlachtenbummlern sprechen konnte. Und 
heute? Heute sind, jedenfalls in England - und solche 
Dinge haben ja die Tendenz zur Ausdehnung - aus diesen 
«Schlachtenbummlern» Unternehmungen geworden, für die 
nachgerade das Wort Saubannerzug nicht mehr dramatisch 
genug ist; Unternehmungen, geprägt von einer entsetzli
chen Zerstörungs-, Vernichtungs- und Konfrontationswut. 
Warum? Es hat offensichtlich zu tun mit der Verlorenheit 
des Menschen in der modernen Industriegesellschaft, mit 
der Entfremdung, mit der Hilflosigkeit vieler Unterprivilegier
ter oder auch nur solcher, die sich den Gigantismen der 
modernen Gesellschaft gegenüber als unterprivilegiert vor
kommen. Es sind jedenfalls Mechanismen am Werk, die 
weit tiefer liegen, als dass sie einfach mit Strafandrohungen 
eines Gesetzes eliminiert oder behoben werden könnten. 
In diesem Sinne machen wir nun Bedenken geltend, und wir 
sind nicht die einzigen, die das tun (ich meine wir Sozialde
mokraten). Wir machen Bedenken geltend gegen Artikel 
259 Absatz 2, die öffentliche Aufforderung zur Gewalttätig
keit, die hier ins Auge gefasst wird und von der wir eine 
allzu leichte strafrechtliche Erfassung von unbedachten 
Äusserungen, Entgleisungen, zornigem Reden befürchten. 
und wo wir der Auffassung sind, man sollte doch prinzipiell 
weiterhin mit dem Tatbestand der Anstiftung auskommen. 
Ganz besondere Bedenken erweckt uns der Artikel 260bis, 
diese Erfassung von strafbaren Vorbereitungshandlungen, 
mit denen doch ein liberaler Grundsatz tangiert wird. 
wonach die Strafbarkeit erst mit dem tauglichen oder 
untauglichen Versuch einsetzt, wo die Gefahr von Gesin
nungsstrafen oder willkürlichen Verhaftungen drin liegt; 
eine strafrechtliche Möglichkeit, die für die Polizei gefährli
cher sein könnte als für die Gerichte. Es muss einem Ein
druck machen, dass ursprünglich nicl')t nur der Bundesrat 
gegen diese Erfassung strafbarer Vorbereitungshandlun
gen war, sondern auch der schweizerische Anwaltsver
band, der ja nun alles andere ist als eine linke Organisation. 
Unterhalten müssen wir uns dann auch noch über Artikel 
145 Absatz 1 bis, aber ich will jetzt auf diese Details noch 
nicht eingehen. 
Ich will Ihnen abschliessend nur eines sagen: Ich beziehe 
mich jetzt nicht auf eine linke Zeitung, wenn ich hier den 
«Beobachter» vom 15. Februar 1981 hochhalte, in dem 
diese Vorlage unter den Titel «Übers Ziel hinausgeschos
sen» gestellt wurde und ein wichtiger Untertitel folgender
massen lautet: «Hoffnung auf den Ständerat». Ich würde 
meinerseits hoffen. dass wir in der Detailberatung diese 
Hoffnung auf den Ständerat nicht völlig enttäuschen. 

Bundespräsident Furgler: Ich bedanke mich bei der Kom
mission für die ausserordentlich wertvolle Arbeit im Zusam
menhang mit dieser Gesetzesnovelle. Ich bedanke mich 
auch für die Aufnahme hier in diesem Rat. Es ist so. wie der 
Kommissionspräsident sagte: Ein Staat, der das Leben sei
ner Bürger und deren Grundrechte nicht mehr zu schützen 
weiss, ist ein schwacher Staat, er gäbe sich der Lächerlich
keit preis. Bezogen auf unsere schweizerische Eidgenos
senschaft wage ich beizufügen: er würde seinen Haupt
zweck verlieren. Wir wollen freie Menschen. Das kann man 
nur sein, wenn die Gemeinschaft aller Menschen in diesem 
Staat auch die Eidgenossenschaft als Ganzes zu schützen 
versteht, nach aussen, aber auch gegenüber den neuarti
gen Gefahren. die in einer Erosion der Gesellschaft im 
Innern erkannt werden müssen, und die man zum Teil - und 
darum geht es hier - mit Gewalt zu erzwingen versucht. 
Der Anstoss zur Vorlage, die wir hier beraten, geht - wie 
$ie wissen - insbesondere auf die Motionen Bärlocher und 
Kaspar Meier von Anfang der siebziger Jahre zurück, 
sodann auf eine Motion der Kommission des Nationalrates, 
die seinerzeit eine Änderung des Luftfahrtgesetzes und den 
Bundesbeschluss über das übereinkommen zur Bekämp
fung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der 
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Zivilluftfahrt vorberaten hat. Wir standen damals unter dem 
Eindruck der ersten grossen Terroraktionen; gross meine 
ich, weil jedermann die Scheusslichkeit des Geschehens 
bei Flugzeugentführungen und bei damit zusammenhän
genden Morden besonders deutlich erkennen konnte. 

Das gemeinsame Ziel dieser Motionen war es, den Bundes
rat zu beauftragen, unser Strafrecht in einer Weise zu ver
stärken, dass die in unserem Land lebenden Menschen 
gegen die neuen Formen der Gewaltkriminalität besser 
geschützt werden können. Mir scheint, dass dieses Anlie
gen nicht nur begreiflich, sondern selbstverständlich ist und 
dass es zu den höchsten Pflichten von Regierung und Par
lament gehört, mit Blick auf die Bürger in diesem Staate 
immer wieder die Frage zu stellen und zu beantworten: Tau
gen unsere Instrumente noch, um diese Freiheit, von der 
ich eingangs sprach, auch wirklich zu leben? Ich möchte 
nicht dramatisieren, ich halte es mit dem Präsidenten und 
den Vorrednern: das wäre völlig falsch. Wir sind bis jetzt 
noch einigermassen gut weggekommen. Ich betone: eini
germassen. Wenn ich an das Attentat in Genf vor wenigen 
Tagen denke, dann stelle ich fest, dass wieder ein Mensch 
sein Leben lassen musste. 
(Die Sitzung wird kurz unterbrochen, da von der Tribüne 
Flugblätter und Gegenstände heruntergeworfen werden 
uhd auf der Tribüne ein rotes Tuch entfaltet wird) 
Ich sagte, dass im Zusammenhang mit dem Mordanschlag 
in Genf vor wenigen Tagen jedermann von uns ebenfalls zu 
spüren bekam, dass wir nicht ausserhalb des Geschehens 
sind. Wenn ich an Weihnachten 1980 denke, dann kommt 
mir die Polizistenfamilie in den Sinn, die im Zusammenhang 
mit einem rechtsextremen Terroranschlag, anstatt Weih
nachten zu feiern, den Tod des Vaters zu beklagen hatte. 
Das sind Dinge, die einen nicht ruhen lassen. Ich sage 
Ihnen auch - ich wiederhole, ohne zu dramatisieren -, dass 
Ihr Kommissionspräsident recht hat, wenn er darauf ver
weist, dass die Fäden des internationalen Terrorismus auch 
in unser Land hineinreichen. Als ich nach dem Papst-Atten
tat feststellte, wie viele Male der Mörder im Laufe des letz~ 
ten Jahres in der Schweiz aufgekreuzt ist und übernachtet 
hat, da war das einmal mehr die Bestätigung dafür, dass 
diese Delinquenten vor unseren Grenzen ebenso wenig 
Halt machen wie vor anderen Grenzen. Wenn die Verbre
cher international tätig werden, dann muss auch die 
Abwehr international funktionsbereit sein. Dass die 
moderne Form der Gewaltverbrechen sich keinen Deut um 
Landesgrenzen kümmert, wissen wir; also ist die Vorsorge
pflicht gegeben. Lassen Sie mich beifügen - aufgrund der 
allerjüngsten Diskussionen, die ich vor wenigen Tagen mit 
den für den Staatsschutz verantwortlichen Ministern unse
rer Nachbarstaaten hatte -, dass die gleiche Sorge auch in 
jenen Regierungen und in jenen Parlamenten besteht. Sie 
erinnern sich an den Mord an einem Mitglied der Exekutive 
in Wien: nicht aufgeklärt. Sie erinnern sich an den Mord an 
einem Mitglied der Landesregierung in Frankfurt: nicht auf
geklärt. Bei beiden Morden stellte man fest, dass die neuar
tige Form des Terrors auch darin neue Zeichen aufweist, 
dass nun auch Leute, die irgendein Sonderziel - sogar im 
ökologischen Bereich - vorgeben, Gewaltakte begehen, 
was früher undenkbar gewesen wäre. Ich verweise hier 
auch auf die Ausführungen von Herrn Miville. 
Der Bundesrat weiss, dass die Revision des Strafrechts 
allein nie zu genügen vermag. Ich halte mit Ihrer Kommis
sion dafür, dass wir über die Ursachen dieser verschlech
terten gesellschaftlichen Lage nachdenken müssen und 
dass wir beim Erkennen der Ursachen dafür Sorge zu tra
gen haben, dass diese Ursachen korrigiert werden. Jeder 
ist aufgerufen, im familiären Bereich, im betrieblichen 
Bereich und im gesellschaftspolitischen Bereich schlecht
hin solche Fragen zu stellen. Die Entfremdung des einzel
nen von der Gesellschaft macht uns Sorge. Wir möchten 
einen Staat, mit dem sich die ganz grosse Zahl der Bürge
rinnen und Bürger voll und ganz identifizieren - wissend, 
dass das nie ein perfekter Staat sein kann, weil wir Men
schen mit Schwächen behaftet sind, aber wissend, dass wir 

als Eidgenossen die Genossenschaftsdienste mit zu erbrin
gen haben, wenn wir die Staatszwecke bejahen. So also 
füge ich mit dem Kommissionspräsidenten bei: Es gilt, die 
Ursachen dieses Geschehens zu ergründen und entspre
chende Massnahmen zur Belebung unserer höchsten 
Werte in der Gesellschaft einzuleiten. Das Strafrecht aber -
und auch das ist unbestritten - ist ein Instrument, eines von 
vielen, das schnittig sein muss, um den Gefahren, wie sie in 
der Botschaft dargestellt und auch heute wieder vorgetra
gen worden sind, im Interesse der Erhaltung unserer Frei
heit wirksam zu begegnen. Hier finden wir, dass ein ver
stärktes Strafrecht Not tut. Ich werde mir erlauben, um Wie
derholungen zu vermeiden, bei der Detailberatung kurz zu 
den einzelnen Hauptgruppen der Gesetzesnovelle Stellung 
zu nehmen. Ich glaube, dass das arbeitsmethodisch sinn
voller ist, als wenn ich jetzt vorweg die Hauptgruppen 
anspreche und dann bei der Detailberatung noch einmal zu 
den wichtigsten Punkten der Vorlage Stellung nehmen 
muss. 
Ich möchte noch eine Frage beantworten, die von Herrn 
Meylan gestellt worden ist. Vorerst bedanke ich mich, dass 
er ganz klar aus der Sicht der Gruppe, der er angehört, eine 
Korrektur in der Wertung der Vorlage, angebracht hat. Die 
Frage, die er mir stellte: Weshalb widersetzt sich der Bun
desrat nicht mehr der Ausweitung der Gesetzesnovelle? 
Ich darf ihm unter Hinweis auf die Botschaft antworten: Wir 
haben dort auf Seite 16 geschrieben, dass der Bundesrat 
nach dem Vernehmlassungsverfahren darauf verzichtet, die 
vier Vorschäge der Expertenkommission betreffend die kri
minellen Gruppen, die Aufforderungen zu Gewalttätigkeiten, 
die strafbaren Vorbereitungshandlungen und die Zusam
menarbeit von Behörden des Bundes und der Kantone in 
die Revisionsvorlage aufzunehmen. 

Wir hielten es jedoch - ich zitiere - «für geboten, auf zwei 
der umstrittenen Bestimmungen näher einzugehen, um den 
eidgenössischen Räten zu ermöglichen, diese beiden Vor
schläge der Experten unvoreingenommen und in Kenntnis 
aller Umstände zu prüfen». Wir waren uns also bewusst, 
dass dlese kritischen Punkte ausgeleuchtet werden sollten. 
Wenn es dem Parlament zusammen mit dem Bundesrat 
gelingen sollte, hier normativ eine sinnvolle Lösung zu fin
den, dann - das war der Sinn dieses Botschaftstextes -
würde der Bundesrat auch nicht opponieren. Ich habe das 
im Nationalrat erklären dürfen, tue es auch jetzt wieder und 
werde mit Ihnen gemeinsam die Güte der nun aus den 
Beratungen hervorgegangenen Normen sorgfältig pr.üfen, 
um dann festzustellen, ob vor allem Artikel 259 und Artikel 
260bis unseren Ansprüchen an ein modernes Strafrecht 
genügen. 
Persönlich - und ich spreche auch im Namen des Bundes
rates - halte ich dafür, dass der Versuch gewagt werden 
darf, diese beiden umstrittenen Gesetzesbestimmungen in 
unser neues Recht aufzunehmen. Weil aber Streichungsan
träge vorliegen, erscheint es mir sinnvoll, alles, was pro und 
kontra sprechen könnte, in der Detailberatung anzugehen. 
Ich werde es so halten, Herr Präsident, wenn Sie damit ein
verstanden sind. 
Ich komme damit bereits zum Schluss. Angesichts der 
Bedrohungssituation, die wir kennen und die sich auch in 
unserem Lande mit einer grösseren Zahl von schweren 
Delikten manifestiert hat, erachtet es der Bundesrat als 
seine Pflicht, den selnerzeitigen Motionen der eidgenössi
schen Räte - ich habe die Namen zitiert - Nachachtung zu 
verschaffen. Wir schaffen damit, wie Herr Binder sich aus
drückte, keineswegs ein Gesinnungsstrafrecht. Von 
Gesinnungsschnüffelei kann keine Rede sein, sondern wir 
wollen unseren Staat in die Lage versetzen, gegen jene 
besser vorzugehen, die die Freiheitsrechte der Menschen 
missachten, die das Leben der Bürger gefährden, und das -
ich wiederhole es - gehört zum entscheidenden Zweck 
unseres Bundes. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le consei/ decide sans opposition d'entrer en matiere 
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Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. I Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, Ch. 1 preambule 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 137 Zlff. 1bls und 2 

Antrag der Kommission 

Ziff. 1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ziff. 2 
wenn er zum Zweck des Diebstahls eine Schuss- oder ... 

Art. 137 Ch. 1bis et 2 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
(La modificaton au eh. 2 ne concerne qua le texte allemand) 

Binder, Berichterstatter: In dieser Bestimmung wird der 
qualifizierte Diebstahl geregelt. Der gewerbsmässige Dieb
stahl wird gleich behandelt wie bisher, also mit einem Straf
minimum von drei Monaten Gefängnis. 

Die Kommission schliesst sich diesem Abänderungsantrag 
des Nationalrates an, weil das Bundesgericht sehr rasch 
bereit ist, Gewerbsmässigkeit anzunehmen, und weil wir 
den kleinen gewerbsmässigen Dieb nicht -stärker anpacke·n 
möchten, als dies schon heute der Fall ist. 

Hingegen sollte die bandenmässige Begehung eines Dieb
stahls und die Begehung eines Diebstahls unter Mitführen 
einer Schuss- oder einer anderen gefährlichen Waffe mit 
einem auf sechs Monate Gefängnis erhöhten Strafminimum 
bedroht werden. Der gleichen Strafandrohung soll der Dieb 
unterstellt werden, wenn er sonstwie durch die Art, wie er 
den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit 
offenbart. Als neuer Qualifikationsgrund wird das Mitführen 
einer Schuss- oder einer anderen gefährlichen Waffe einge
führt. Dabei ist nicht das blass zufällige Auf-sich-Tragen 
einer Waffe gemeint. Der Täter muss, damit dieser Qualifika
tionsgrund gegeben ist, die Waffe zum Zwecke der Tatbe
gehung auf sich tragen. Unsere Kommission verdeutlicht 
dies, indem gesagt wird:"· .. wenn er zurrrZweck des Dieb
stahls eine Schuss- oder eine andere gefährliche Waffe mit 
sich führt ..... 

Ich bitte Sie, dem Abänderungsantrag der Kommission 
zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 139 Zlff. 1bls, 2 und 3 

Ziff. 1bis 
Antrag der Kommission 
Der Räuber wird mit Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter 
einem Jahr bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine 
Schuss- oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt. 
Ziff. 2 
... zusammengefunden hat, 
wenn er sonstwie ... 

Ziff. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 139 eh. 1bis, 2, 3 

Proposition de la commission 
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Ch. fh1s 

Le brigandage sera puni de la reclusion ou de l'emprisonne
ment pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une 
arme a feu ou d'une autre arme dangereuse. 

Ch. 2 
... ou des vols, si de taute autre maniere ... 

Ch. 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Binder, Berichterstatter: Gemäss Antrag des Bundesrates 
und des Nationalrates würde der Räuber mit Zuchthaus 
nicht unter zwei Jahren bestraft, auch wenn er die mitge
führte Waffe gar nicht benutzt hat. 

An sich ist es richtig, dass der Raub schwer bestraft wird, 
denn hier werden zwei Rechtsgüter verletzt: die Freiheit 
und das Vermögen. Aber andererseits dürfen wir bei dieser 
Strafrechtsrevision auch nicht das vernünftige Mass verlie
ren. In der Kommission wurde auf folgenden Tatbestand 
hingewiesen: Ein junger Mann von zum Beispiel 26 Jahren 
geht mit der Pistole auf Raub aus und erwischt 1000 Fran
ken, ohne aber seine mitgeführte Waffe gebraucht zu 
haben. Es ist seine erste Straftat. Bei diesem Tatbestand 
sollte der Richter nach der Meinung der Kommissionsmehr
heit die Möglichkeit besitzen, dem Täter die Rechtswohltat 
des bedingten Strafvollzuges zu gewähren. Gemäss Artikel 
41 StGB kann jedoch der Richter den bedingten Strafvoll
zug nur bei einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 
Monaten aussprechen. 

Die Kommissionsmehrheit (6 zu 4 Stimmen) schlägt Ihnen 
deshalb vor, Artikel 139 Ziffer 2 Abschnitt 3 zu streichen 
und neu eine Bestimmung von Artikel 139 Ziffer 1bis StGB 
ins Gesetz aufzunehmen. In dieser Bestimmung wird das 
Strafminimum - ich wiederhole: nur das Strafminimum - bei 
Tatbegehung durch Mitführen einer Schuss- oder einer 
anderen gefährlichen Waffe von zwei Jahren Zuchthaus 
gemäss Vorschlag des Bundesrates und des Nationalrates 
auf ein Jahr Zuchthaus oder Gefängnis reduziert. Ferner 
wird durch die Beifügung der Worte «zum Zweck des Rau
bes» auch hier klargestellt, dass ein blass zufälliges Tragen 
einer Waffe als Qualifikationsgrund nicht genügt; die Waffe 
muss zum Zweck des Raubes mitgeführt werden. 

Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 145 Abs. 1bis und 3 
Antrag der Kommission 

Abs. 1bis 
Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer 
öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von 
Amtes wegen verfolgt. 

Abs. 3 
Streichen 

Antrag Meylan 
Abs. 1bis. 
Streichen 

Art. 145 al. 1bis et 3 

Proposition de la commission 

Al. fb1s 

Si l'auteur a commis le dommage ä la propriete ä l'occasion 
d'un attroupement forme en public, la poursuite aura lieu 
d'office. 

Al. 3 
Biffer 
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Proposition Meylan 
Al. fbis 

Biffer 

Abs. fbis - Al fbis 

Binder, Berichterstatter: Die Neuumschreibung der Sach
beschädigung hat unsere Kommission sehr lange beschäf
tigt. Vielleicht darf ich zunächst die heutige Rechts!;lituation 
darstellen. 
Gemäss Artikel 145 Absatz 1 StGB wird nach geltendem 
Recht auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft, 
wer eine fremde Sache beschädigt, zerstört oder unbrauch
bar macht. Im zweiten Absatz von Artikel 145 StGB wird 
eine. Strafverschärfung und die Verfolgung von Amtes 
wegen vorgesehen. Es heisst dort: «Hat der Täter aus 
gemeiner Gesinnung einen grossen Schaden verursacht, so 
ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren. Der Täter wird 
von Amtes wegen verfolgt». 
Der Nationalrat hat nun von sich aus, ohne Antrag des Bun
desrates, dem Artikel 145 StGB einen neuen Absatz 3 zuge
fügt, und zwar mit folgendem Wortlaut: «Handelt der Täter 
als Mitglied einer Bande, so ist die Strafe Gefängnis. Der 
Täter wird von Amtes wegen verfolgt, ausgenommen in 
leichten Fällen.» Der Vorschlag des Nationalrates steht 
ganz offensichtlich in einem Zusammenhang mit den 
anlässlich der Jugendunruhen massenweise begangenen 
Sachbeschädigungen. Nach geltendem Recht müssen die 
Geschädigten, sofern sie nicht gemeine Gesinnung und 
grossen Schaden nachweisen können, Strafantrag stellen, 
damit die Strafverfolgung überhaupt einsetzt. 
Nun müssen aber, wie die jüngste Erfahrung zeigt, Geschä
digte, die Strafantrag wegen Sachbeschädigung gestellt 
haben, oft befürchten, dass Repressalien ergriffen werden. 
Wer Strafantrag gestellt hat, wird unter Umständen bei 
nächster Gelegenheit noch mehr das Opfer von Gewalttä
tigkeiten. Vielfach ziehen es deshalb die Geschädigten 
überhaupt vor, keinen Strafantrag zu stellen, und dies ist -
nach Meinung unserer Kommission ;- rechtsstaatlich 
bedenklich, denn aus Furcht vor noch grösserem Schaden 
sollte niemand auf einen gerechtfertigten Strafantrag in die
sem Rechtsstaat Schweiz verzichten müssen. 
Unsere Kommission ging also auf das Anliegen des Natio
nalrates ein; aber die Formulierung des Nationalrates ver
mochte uns nicht zu befriedigen. Einmal wird hier der 
Begriff «Bande» zu Unrecht verwendet. Wir kennen im Straf
recht wohl den Tatbestand des bandenmässigen Diebstahls 
und des bandenmässigen Raubes; aber aus den entspre
chenden Formulierungen geht hervor, dass man unter 
«Bande» ein Komplott, einen Zusammenschluss mehrerer 
Personen zur fortgesetzten Deliktverübung, verstehen 
muss. 
Nun steht aber fest, dass bei Demonstrationen und Krawal
len sich die Teilnehmer nicht primär zusammenschliessen, 
um fortgesetzte Sachbeschädigung zu begehen, ausge
nommen vielleicht eine kleine Kerngruppe. Nach Auffas
sung unserer Kommission kommt die Umschreibung «aus 
Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung» dem ange
strebten Ziel näher als der Ausdruck «Bande». Wir haben 
unsere Formulierung der Umschreibung des Landfriedens
bruches entnommen. Es heisst in Artikel 260 StGB: «Wer 
an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt ... ». 
Unter Zusammenrottung verstehen wir die bewilligte oder 
unbewilligte Ansammlung von Menschen. Die Ansammlung 
braucht nicht von allem Anfang an Ausschreitungen zu 
bezwecken. Sie kann zunächst durchaus friedlich verlaufen 
und erst nach und nach friedenstörenden Charakter anneh
men. Die Sachbeschädigung soll, gestützt auf unseren Vor
schlag, strafbar sein, wenn sie während oder anschliessend 
an die Zusammenrottung erfolgt (ich betone: also auch 
anschliessend). Dies wollten wir mit der Umschreibung 
«aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung» zum 
Ausdruck bringen. 
Am nationalrätlichen Vorschlag gefiel uns sodann das Straf
mass nicht. Nach geltendem Recht werden einfache Sach-
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beschädigungen gemäss Artikel 145 Absatz 1 StGB mit 
Gefängnis oder Busse bestraft. Auch anlässlich öffentlicher 
Zusammenrottungen können geringfügige Sachbeschädi
gungen begangen werden. Das vom Nationalrat vorgese
hene Strafmass ( «so ist die Strafe Gefängnis») scheint uns 
deshalb zu starr und unangemessen zu sein. Wir behalten 
bei der nichtqualifizierten Sachbeschädigung die bisherige 
Strafandrohung, nämlich Gefängnis oder Busse, bei, erklä
ren aber die aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrot
tung begangene Sachbeschädigung als Offizialdelikt. 
Mit diesen Änderungen glaubte die Kommission, den 
Bedenken, wie sie im Nationalrat geäussert worden sind, 
Rechnung zu tragen. Die Kommission war in dieser Frage 
«Sachbeschädigung» einstimmig. Ich bin deshalb über
rascht, dass nun Herr Meylan ein Streichungsantrag gestellt 
hat. Die Kommission (und sicher die Kommissionsmehrheit) 
ist der Meinung, dass wir hier nicht mehr getan haben, als 
wir, gestützt auf die Erfahrungen bei diesen Demonstratio
nen und Krawallen, wirklich tun müssen, um das Eigentum 
zu schützen. Ich beantrage Ihnen Zustimmung. 

Präsident: Es liegt hier bei Ziffer 1 bis also ein Streichungs
antrag des Herrn Meylan 'Vor. 
Wie mir gesagt wurde, sind die ersten Abfahrtszeiten für die 
Fraktionsausflüge um 11 Uhr. Ich möchte daher dem Rat 
vorschlagen, dass wir die Begründung für den Minderheits
antrag (Streichung) auf die morgige Sitzung verschieben 
und hier die Sitzung abbrechen. 
Ist der Rat damit einverstanden? - Es ergeben sich keine 
Einwendungen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 10.55 Uhr 
La seance est /evee a 10 h 55 

bO 
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Achte Sitzung - Huitieme seance 

Freitag, 12. Juni 1981, Vormittag 
Vendredl 12 juln 1981, matln 

8.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Hefti 

79.089 

Strafgesetzbuch. Gewaltverbrechen 
Code penal. Actes de vlolence criminels 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 273 hiervor - Voir page 273 ci-devant 

Art. 145 Abs. 1bis und 3 - Art. 145 al. 1bis et 3 

Fortsetzung - Suite 

Anträge siehe Seite 277 hiervor 
Propositions voir page 277 ci-devant 

M. Meylan: Comme le president de notre commission me 
l'a fait tres aimablement observer hier, j'ai omis de presen
ter cet amendement lors de la seance de la commission. 
Ainsi que vous l'aurez constate, toutes les propositions 
d'amendement contenues dans le depliant sont des propo
sitions qui ont deja ete presentees par les mernbres socia
listes du Conseil national. II n'y a donc rien de nouveau. 
Mais comme je suis respectueux des reglements et que j'ai 
commis un oubli, je retire cet amendement. 

Mlville: In diesem Falle muss ich den Streichungsantrag 
Meylan aufnehmen, und ich tue es gerne, um meinen 
geschätzten Kollegen Meylan damit nicht zu belasten. 
Es gibt Argumente für diese Bestimmung, und der Herr 
Kommissionspräsident hat sie gestern auch in einer Art und 
Weise dargelegt, dass es einem - ich verstehe Herrn Mey
lan in diesem Punkte - nicht durchaus leicht fällt, dagegen 
aufzutreten. Andererseits scheint es unseren Gesinnungs
freunden, um sie weiterhin so zu benennen, bei dieser 
BestimmUng doch um eine Art von /ex turicensis zu gehen, 
um eine Bestimmung, die stark auf eine Zeiterscheinung 
abstellt, auf eine Erscheinung, von der wir doch alle hoffen, 
dass sie vorübergehender Art sei. 
Uns, die wir uns zum Antrag auf Streichung entschlossen 
haben, erscheint in diesem Zusammenhang der bekannte 
Tatbestand des Landfriedensbruches ausreichend. Wir sind 
der Meinung, dass er für Dinge dieser Art weiterhin ausrei
chen müsste. Wir haben nun, im Unterschied zur Fassung 
des Nationalrates, nicht mehr die Bande hier als Kriterium. 
Die Bande, die gestern von einem Votanten definiert wor
den ist und auch etwas klar Definierbares darstellt, beruht 
auf den Merkmalen der Vorbereitung, des planmässigen 
Vorgehens, des organisierten Zu-Werke-Gehens. Wir haben 
hier indessen als Kriterium die öffentliche Zusammenrot
tung, die uns doch als etwas Diffuseres, etwas Fragwürdi
geres, erscheint. Was für diese Bestimmung am ehesten 
spricht, ist, dass für Delikte dieser Art in Zukunft eine Ver
folgung von Amtes wegen stattfinden müsste und dass der 
Geschädigte sich nicht mehr durch eine Anzeige weiteren 
zusätzlichen Belästigungen und Gefahren aussetzt. 
Hier ist aber darauf hinzuweisen, dass es in der Verfolgung 
der Angelegenheit ohne den Geschädigten ja doch nicht 
abgehen wird. Er wird sagen müssen: das und das ist mei-
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nem Geschäft passiert. Er wird sich als Zeuge stellen müs
sen und wird auch ohne die Privatanzeige leider Grund zu 
Ängsten bei der Verfolgung solcher Delikte haben. Aber 
etwas anderes kann dann nicht mehr geschehen: Er kann 
die Anzeige nicht mehr zurückziehen. Wir erheben unter 
diesem Titel und unter diesen Voraussetzungen Sachbe
schädigungen, die Zerstörung von Zäunen und Abschran
kungen, wie dies in einer etwas wilden Demonstration 
durchaus geschehen kann, zum Offizialdelikt und verun
möglichen einen Rückzug der Klage. 
So scheint es uns unter Abwägung aller Gesichtspunkte, 
die zugegebenermassen zum Teil auch für diese Bestim
mungen sprechen, und derjenigen, die dagegen sprechen, 
doch als gegeben, Ihnen den Streichungsantrag zu unter
breiten. 

Affolter: Ich bin tatsächlich etwas überrascht und auch 
erstaunt über diesen Streichungsantrag gerade zu Arti
kel 145 Absatz 1 bis. Ich darf doch Herrn Miville in Erinne
rung rufen, wie wir in der Kommission gemeinsam an der 
noch nicht befriedigenden Fassung des Nationalrates her
umgefeilt haben, wie bei dieser Arbeit auch Anregungen 
von Ihrer Seite eingeflossen sind, bis man dann zu einer -
ich möchte sagen - allseits befriedigenden Lösung gekom
men ist. Ich darf in Erinnerung rufen, dass die Kommission 
die vorliegende FassU!'\g einstimmig gutgeheissen hat, also 
auch mit Zustimmung des heutigen Antragstellers. Es kann 
ja vorkommen, dass man später gescheiter wird; aber ich 
glaube, man sollte eine einmal als richtig erachtete Lösung 
auch unter dem Druck von Gesinnungsfreunden nicht so 
rasch preisgeben. 
Zur Sache selbst: Es geht schlicht und einfach um das 
Anliegen, die Sachbeschädigung unter bestimmten Voraus
setzungen, nämlich dort, wo öffentliche Zusammenrottung 
in sinnlose Zerstörung oder Beschädigung von Sachen aus
mündet, zum Offizialdelikt zu machen. Es handelt sich nicht 
um eine Kriminalisierung der Sachbeschädigung an sich. 
Das juristische Problem lag in der Umschreibung der Vor
aussetzungen. Wir sind dem Problem des Landfriedens
bruchs nach Artikel 260 des Strafgesetzbuches und der 
bandenmässigen Begehung eines Delikts wirklich gründlich 
nachgegangen. Wir haben festgestellt - das muss ich 
gegenüber Herrn Miville einfach wiederholen -, dass mit 
dem Tatbestand des Landfriedensbruchs in solchen Fällen 
eben nicht auszukommen ist, weil das dort zu schützende 
Rechtsgut nicht die Unversehrtheit der Sache ist, sondern 
der Landfrieden. Wir haben festgestellt, dass sich die Krite
rien der bandenmässigen Begehung eines Deliktes, wie sie 
unser Recht kennt und entwickelt hat, auf die anvisierten 
Fälle nicht anwenden lassen, wie dies eigentlich ursprüng
lich im Nationalrat die Meinung war. So kam man denn zu 
dieser neuen Umschreibung dieses Tatbestandes (Sachbe
schädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrot
tung), die in meinen Augen eine bedeutende Verbesserung 
gegenüber der nationalrätlichen Fassung darstellt. Materiell 
aber und dem Juristenjargon entkleidet und jedem Bürger 
verständlich, geht es darum, dass sinnlose Zerstörungswut 
nicht honoriert werden soll, indem man dem schuldlos 
Geschädigten auch noch einen Strafantrag gegen Unbe
kannt abverlangt. 
Herr Miville hat gestern von saubannerzugähnlichen Auftrit
ten von Demonstranten gesprochen. Er hätte noch anfügen 
können und sollen: die massiven Störungen, zum Beispiel 
auch von Maifeiern, die lnbrandsetzung von Rednertribü
nen, das Herausbrechen von Latten, womit die Maifeier
Redner bedroht wurden; all das betrifft Sachbeschädigun
gen, begangen aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrot
tung. Gerade diese Fälle wollen wir mit diesem neuen Tat
bestand erfassen! 
Der friedliche Bürger - und der gehört Gott sei Dank immer 
noch zur Mehrzahl in diesem Land - verlangt nachgerade 
einen besseren Schutz vor Vandalismus, Chaos, Zerstö
rung, vor Übergriffen auf das Eigentum: Diesen können wir 
ihm nur mit einer wohlüberlegten Anpassung der entspre
chenden Strafrechtsnorm verschaffen. Hinter dieses 
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Bedürfnis müssen alle Einwendungen, die heute wieder vor
gebracht wurden, zurücktreten. Deshalb bitte ich Sie, den 
Streichungsantrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Miville (Streichen) 

Abs. 3-AI. 3 

Angenommen - Adopte 

Art. 182-184 

Antrag der Kommission 

Art. 182 
Streichen 

Art. 183 

Titel 
Freiheitsberaubung und Entführung 

Abs. 1 

25 Stimmen 
6 Stimmen 

Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält 
oder jemandem in anderer Weise die Freiheit entzieht, 
wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführt, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis 
bestraft. 

Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 184 
... behandelt. wenn der Entzug der Freiheit ... 

Antrag Schmid 
Art. 183 Abs. 1 
Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält 
oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Frei
heit entzieht, ... 

Art. 182 a 184 
Proposition de la commission 

Art. 182 
Bitter 

Art. 183 

Titre 
Sequestration et enlevement 

Al 1 
Celui qui, sans droit, aura arrete une personne, l'aura rete
nue prisonniere, ou l'aura, de toute autre maniere, privee de 
sa liberte, 
celui qui, en· usant de violence, ruse ou menace, aura enleve 
une personne, 
sera puni de la reclusion pour cinq ans au plus ou de 
l'emprisonnement. 

Al. 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Art. 184 

... cruaute, si la privation de liberte a dure ... 
(La proposition Schmid ne concerne que le texte allemand 
de l'article 183, 1e, alinea) 

Binder, Berichterstatter: Artikel 182 StGB umschreibt den 
Tatbestand der Freiheitsberaubung. Artikel 183 StGB 
befasst sich mit der Entführung. Unter Freiheitsberaubung 
versteht man vorab das widerrechtliche Festhalten eines 
Opfers. Die Entführung geht vom Wegbringen des Opfers 
vom bisherigen Aufenthaltsort aus. Es lässt sich nun aber 
nicht bestreiten, dass die beiden Tatbestände nicht immer 
sauber voneinander abgegrenzt werden können. Oft gehen 
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sie ineinander über. Ferner ergeben sich juristisch oft sehr 
schwierige Fragen, so, ob eine Handlungseinheit, also Ideal
konkurrenz, oder eine Handlungsmehrheit, also Realkon
kurrenz, vorliegt. Um diese Abgrenzungsschwierigkeiten 
und diese Konkurrenzfragen zu vermeiden, schlägt Ihnen 
die Kommission vor, die beiden Tatbestände Freiheitsbe
raubung und Entführung in einem einzigen Tatbestand 
zusammenzufassen. Materiell sollen keine Änderungen 
gegenüber den Vorschlägen des Bundesrates und des 
Nationalrates vorgenommen werden. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag der Kommission zuzustimmen. 

Schmid: Wie Sie sehen, habe ich einen Antrag zu Arti
kel 183 Absatz 1 eingebracht. Es ist dies eine causa minor 
und eher eine redaktionelle Angelegenheit. Mir geht es 
darum, dass man im Rahmen von Artikel 183 Absatz 1 das 
Wort «unrechtmässig» vor «die Freiheit entzieht» hinzusetzt 
und damit eine gleiche Fassung vornimmt wie im alten bun
desrätlichen und nationalrätlichen Artikel 182. Die Begrün
dung ist einfach. Die Freiheitsentziehung als solche ist nicht 
in sich widerrechtlich; sie ist neutral. Es kann als Beispiel 
die fürsorgerische Freiheitsentziehung im ZGB genannt 
werden, die rechtmässig ist. Es sollte daher das Wort 
«widerrechtlich» oder «unrechtmässig» zur tatbestands
mässigen Qualifizierung hier ebenfalls eingefügt werden. 

Art. 182 und 184 - Art. 182 et 184 

Angenommen - Adopte 

Art. 183 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission und Antrag 
Schmid 
Adopte selon la proposition de la commission et la proposi
tion Schmid 

Art. 185 
Antrag der Kommission 

Ziff. 1 
Wer jemanden der Freiheit beraubt, entführt oder sich sei
ner ... 

Für den Rest des Artikels: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art. 185 
Proposition de la commission 

Ch. 1 
Celui qui aura sequestre, enleve une personne ou de 
toute ... 

Pour le reste de l'article: Adherer ä la decision du Conseil 
national 

Binder, Berichterstatter: Dieser Tatbestand der Geisel
nahme ist neu ins Gesetz eingefügt. Es handelt sich um 
einen qualifizierten Fall von Freiheitsberaubung und Entfüh
rung. Perfid ist vor allem, dass jemand als Pfand benutzt 
wird. Die Kommission ist einhellig der Meinung, dass dieser 
neue Tatbestand der Geiselnahme in der Formulierung des 
Nationalrates ins Gesetz aufgenommen werden sollte, denn 
dieser Tatbestand ist ein Bestandteil einer wirksamen 
Bekämpfung der Gewaltverbrechen. Ich schlage Ihnen nur 
eine redaktionelle Änderung vor. Die Freiheitsberaubung 
soll vor der Entführung genannt werden. 
Ich bitte Sie. diesem Antrag zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 259 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

b'l. 
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Abs. 2 
Wer öffentlich zu einem Vergehen mit Gewalttätigkeit 
gegen ... 

Antrag Meylan 
Abs. 2 
Streichen 

Art. 259 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 2 

Celui qui aura provoque publiquement a un delit impliquant 
la violence contre autrui ou ... 

Proposition Meylan 
Al. 2 
Bitter 

Binder, Berichterstatter: Die Formulierung dieser Bestim
mung gab in der Kommission zu rechtsstaatlichen Beden
ken Anlass. Zunächst wurde ein Streichungsantrag von 
Artikel 259 Absatz 2 gestellt, der jetzt wieder von Herrn 
Meylan aufgenommen worden ist. Man wollte insbesondere 
v?rhüten, dass schon die Absicht oder die Gesinnung zu 
emem Straftatbestand erklärt wird. 
In der zweiten Sitzung unserer Kommission bemühten wir 
~~~ dann einvernehmlich um eine bessere Lösung. Gewalt
tatIge '-'.erbrechen fallen bereits unter die Strafandrohung 
von Artikel 259 Absatz 1 StGB, der dem heutigen Artikel 
259 StGB entspricht. Soll nun auch schon die öffentliche 
Aufforderung zu gewalttätigen Übertretungen, etwa zu Tät
lichkeiten gemäss Artikel 126 StGB, unter Strafe gestellt 
werden? Die Kommission verneinte diese Frage; wir wollten 
den Bogen nicht überspannen. Deshalb schlagen wir Ihnen 
vor, in Artikel 259 Absatz 2 StGB lediglich die öffentliche 
Aufforderung zu gewalttätigen Vergehen unter Strafe zu 
stellen. Die öffentliche Aufforderung zu gewalttätigen Über
tretungen wäre demnach nicht strafbar, dies entgegen dem 
Wortlaut der Bestimmung der nationalrätlichen Fassung. 
Damit haben wir unseres Erachtens eine klare Rangord
nung geschaffen, die zu keinen Auslegungsschwierigkeiten 
und auch zu keinen rechtsstaatlichen Bedenken Anlass 
geben sollte. 
~eil wi~ neben der herkömmlichen Kategorie von Vergehen 
nicht eme besondere und neue Kategori~ von Vergehen 
schaffen wollten, sprechen wir im Text nicht von gewalttäti
gen Vergehen, sondern von Vergehen mit Gewalttätigkeit. 
Wir meinen damit vor allem, ohne abschliessend zu sein die 
öffentliche Aufforderung zur einfachen Körperverletz~ng, 
zur Sachbeschädigung, zum Hausfriedensbruch, zur Stö
r~ng des öffentlichen Verkehrs, zur Störung von Betrieben, 
die der Allgemeinheit dienen, zum Landfriedensbruch und 
zur Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. 
Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen. 

Präsident: Hier liegt ein Streichungsantrag Meylan vor. Ich 
erteile ihm das Wort. 

M. Meylan: II est indiscutable que le texte adopte par notre 
commission est meilleur que celui du Conseil national 
puisqu'il est beaucoup plus precis et qu'il reprend le~ 
termes de l'alinea 1, qui n'a jamais ete conteste par quicon
que. II etend simplement aux delits ce qui est prevu a cet 
alin_ea 1 pour les crimes. Cette redaction est beaucoup 
moms dangereuse que celle qui ressort du rapport des 
experts et qui a ete retenue par le Conseil national. Nean
moins, pour les raisons que j'ai exposees hier nous esti
mons inutile de nous departir du projet initial 'du Conseil 
federal et nous vous proposons d'en rester au premier 
texte de celui-ci, qui ne contenait pas cet alinea 2. 
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Mlvllle: Wir kommen nun zu einem jener Artikel, den der 
Bundesrat ursprünglich in dieser Vorlage nicht gewollt hat, 
weil er ihn aufgrund der Vernehmlassung als eine Belastung 
der Vorlage erachtete, und er wird - weil Sie ihn heute zwei
fellos genehmigen werden - sich wahrscheinlich auch in 
Zukunft als belastend erweisen. 
Für mich ist nicht ganz unerheblich, was das Basler Strafge
richt und die Basler Staatsanwaltschaft zu diesem Artikel im 
Vernehmlassungsverfahren gesagt haben - nicht parteipoli
tische Instanzen also, sondern juristische. Das Strafgericht 
meinte, dieser Strafbestand sei offenbar auf Vorfälle und 
Entgleisungen bei Demonstrationen irgendwelcher Art 
sowie auf zornige Äu~serungen an Versammlungen und 
ähnliches gerichtet. Und die Staatsanwaltschaft in Basel 
die Strafverfolgungsbehörde also, hielt in dieser Frage fol~ 
gendes fest: «Die Fassung der Expertenkommission weckt 
den Eindruck, als sei die Bestimmung weniger gegen 
Gewalt und Terrorkriminalität gerichtet als vielmehr gegen 
Demonstrationen, Bürgerinitiativen, AKW-Gegner usw.» 
Zu dieser scharfen Ablehnung und Kennzeichnung dieser 
Bestimmung würde ich in meiner Formulierung nicht einmal 
gelangen. Ich halte heute nicht alles, was als Demonstration 
bezeichnet wird, für eine Demonstration. Demonstriert wer
den nämlich vielfach nicht mehr politische Forderungen, 
sondern «demonstriert» wird zum Teil nur noch die Zerstö
rungswut. Hier können nun die Vorwürfe nicht angebracht 
werden, dass ich meine Einstellung seit der letzten Kom
missionssitzung stark geändert hätte; ich habe mich in der 
Kommission enthalten. 
Die Bestimmung passt mir schon in der Formulierung nicht; 
die Gleichsetzung von Menschen und Sachen («Wer öffent
lich zu einem Vergehen mit Gewalttätigkeit gegen Men
schen oder Sachen auffordert, ... ») finde ich fragwürdig. 
Dann birgt eben dieser Absatz die Gefahr in sich der Erfas
su~g von Entgleisungen in Worten, zornigen Äusserungen, 
bei Versammlungen. Wer von uns hat nicht auch in jungen 
Jahren bei irgendeiner konfrontativen Veranstaltung politi
scher Art einmal Äusserungen von sich gegeben, die ihm 
unter diese Bestimmung subsumiert werden könnten? 
Unserer Auffassung nach müsste in diesem Bereich weiter
hin mit dem Tatbestand der Anstiftung auszukommen sein. 
Das Strafgesetz beruht auf dem freien Willen des Täters· 
das steht doch im Zentrum. Ihn, den Täter, müssen wir fas~ 
sen. Wir können nicht allzuweit gehen in der Untersuchung 
nach der Tat, nach dem also, was da vorhin bei irgendeiner 
Versammlung von jemandem in der Wut gesagt worden ist. 
Wer zu einem Verbrechen aufgefordert hat - Absatz 1 -, 
gut; wo Anstiftung vorliegt, jawohl; aber nicht Äusserungen 
dieser Art, die, wenn sie verfolgt werden, die Verfolgung 
leicht zur unerwünschten Überwachung, ja zu Gesinnungs
schnüffelei ausarten lassen. Ich erinnere noch einmal an die 
ursprüngliche Haltung des Bundesrates dieser Bestimmung 
gegenüber, und ich verweise-auf die ausserordentlich vielen 
kritischen Äusserungen, die im Vernehmlassungsverfahren 
in dieser Sache gemacht worden sind; deshalb meine 
Unterstützung des Streichungsantrages. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Meylan 

Art. 260bls 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Ingress, Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 1 

Art. 182 Streichen 
Art. 183 Freiheitsberaubung und Entführung 

Abs. 2 
. .. von der Vorbereitungshandlung zurück, ... 

23 Stimmen 
7 Stimmen 
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Antrag Mey/an 
Art. 260bis 
Streichen 

Art. 260b1s 

Proposition de /a commission 

Al. 1 preambule, al. 3 
Adherer a la proposition du Conseil national 

Al. 1 

Art. 182 Bitter 
Art. 183 Sequestration et enlevement 

Al. 2 
... renonce a l'execution de l'acte preparatoire, sera 
exempte de toute peine. 

Proposition Mey/an 
Art. 260bis 

Bitter 

Binder, Berichterstatter: Diese Bestimmung war bereits -
ich möchte Sie bitten, dies zu beachten - im Vorentwurf der 
Expertenkommission - allerdings viel weiter gefasst - ent
halten. Gestützt auf die kritischen Stimmen in der Vernehm
lassung verzichtete der Bundesrat in seiner Botschaft auf 
die Aufnahme eines Tatbestandes · «strafbare Vorberei
tungshandlungen» ins Strafgesetzbuch. Im Nationalrat 
wurde nach sehr heftiger Diskussion dieser Tatbestand der 
strafbaren Vorbereitungshandlungen wieder aufgenommen. 
Im Vorschlag zu Artikel 260bis wird die ursprüngliche Fas
sung der Expertenkommission ganz erheblich einge
schränkt. Nur noch die Vorbereitungshandlungen für die 
allerschwersten Kapitalverbrechen sollen der Strafbarkeit 
unterstellt werden. Ferner soll nicht schon jede Vorberei
tungshandlung an sich strafbar sein. Man wollte ganz 
bewusst keine Gesinnungsdelikte schaffen. Nur wer plan
mässig konkrete technische oder organisatorische Vorkeh
ren trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass einer sich 
anschickt, eine schwere Straftat zu begehen, wird strafbar. 
Damit sind die notwendigen rechtsstaatlichen Absicherun
gen eingebaut. Der Konnex, d. h. der innere Zusammen
hang, zwischen der Vorl:>ereitungshandlung und der geplan
ten Straftat muss nachgewiesen werden. Der Nationalrat 
hat also vor allem durch die Annahme des Antrages Petit
pierre die strafbaren Vorbereitungshandlungen recht nahe 
an den strafbaren Versuch herangerückt. 
Auch in unserer Kommission war die vorgeschlagene 
Bestimmung von Artikel 260bis umstritten. Ich verzichte 
hier auf die Wiedergabe der einzelnen Argumente. Wir frag
ten uns vor allem, ob wir diese Bestimmung zur Bekämp
fung der Gewaltverbrechen wirklich brauchen. Wir gelang
ten nach sehr kritischer Diskussion schliesslich mit grosser 
Mehrheit zur Überzeugung, dass der Vorschlag des Natio
nalrates notwendig, richtig und in der Formulierung ausge
wogen sei. Der Nationalrat hat sich grosse Mühe gegeben, 
eine rechtsstaatlich nach allen Seiten abgesicherte Bestim
mung über die strafbaren Vorbereitungshandlungen vorzu
schlagen. 
Mit dem Versuchsstrafrecht kommen wir den modernsten 
Methoden der Terroristen und der Gewaltverbrecher nicht 
mehr bei. Wir müssen der Polizei wirksamere Instrumente in 
die Hand geben. Wer zum Beispiel die Waffen bereitstellt, 
die Lebensgewohnheiten des Opfers tagelang ausspioniert, 
das Versteck für die Geisel in allen Einzelheiten vorbereitet, 
die Fahrzeuge für die Entführung der Geisel bereits aufge
tankt und schliesslich schon den Erpresserbrief entworfen 
hat, kann meines Erachtens immer noch nicht wegen ver
suchter Geiselnahme bestraft werden, denn er hat mit der 
eigentlichen Ausführung des Verbrechens noch nicht 
begonnen, wie dies Artikel 21 des Strafgesetzbuches zwin
gend für den unvollendeten Versuch verlangt. 
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Hingegen könnte dieser Täter allenfalls im Sinne unseres 
Vorschlages wegen strafbarer Vorbereitungshandlungen 
bestraft werden, denn er hat planmässig konkrete, techni
sche und organisatorische Vorkehren getroffen, deren Art 
und Umfang zeigen, dass er sich anschickte, eine Geisel
nahme gemäss Artikel 185 StGB zu begehen. Ich bitte Sie 
zudem zu beachten, dass gemäss Artikel 260bis Absatz 2 
der Täter straflos ausgeht, wenn er freiwillig von seiner 
strafbaren Handlung zurücktritt. Unsere Kommission hat 
sich hier an das Wort von Herrn Prof. Schultz gehalten: 
«Warum sollen wir mit dem Eingreifen des Strafrechtes 
zuwarten, bis wir Tote und Entführte vor uns haben, wenn 
es möglich ist, auf rechtsstaatlich zulässige Art vorher ein
zugreifen?» 
Die Kommission schlägt Ihnen mit 6 zu 2 Stimmen vor, dem 
Artikel 260bis StGB in der Fassung des Nationalrates mit 
einigen redaktionellen Änderungen zuzustimmen . 

M. Meylan: Nous avons expose assez longuement devant la 
commission les raisons qui nous ont amenes a nous oppo
ser a ces dispositions. Nous tenons a rappeler que, ce fai
sant, nous sommes en nombreuse compagnie. En effet, 
ainsi que le releve le Conseil federal, non seulement un cer
tain nombre de cantons y sont opposes, mais egalement la 
Federation suisse des avocats, qui n'est pas, que je sache, 
une organisation extremiste. C'est une organisation dont 
las membres mesurent leurs propos et qui les mesurent 
plutöt trois fois qu'une. Ce n'est pas sans raisons que la 
Federation suisse des avocats s'est prononcee contre ce 
projet ni que, dans un premier temps, le Conseil federal y 
avait renonce. J'ai rappele hier quelle est notre these et, 
suivant l'exemple du president de la commission, je ne 
repeterai pas ce que j'ai dit a cette occasion. Je rappelle 
simplement que nous considerons que, devant des actes 
destines a preparer des crimes aussi importants que ceux 
qui sont enumeres dans cet article - crimes extremement 
importants, les plus graves qui soient: meurtres, assassi
nats, lesions corporelies, brigandage, sequestrations, enle
vements, prises d'otages, incendies intentionnels - quand' 
toutes les conditions prevues sont remplies, il nous appa
raTt que le pouvoir general de police dont dispose !'Etat est 
suffisant - apres l'intervention fort heureuse de M. Gilles 
Petitpierre au Conseil national - pour empecher l'execution 
de ces delits et de ces crimes extremement graves. Nous 
sommes donc d'accord avec les juristes et plus speciale
ment avec la Federation suisse des avocats lorsqu'ils disent 
que cet article n'a pas sa place dans ce projet. 

M. Aubert: Mon honorable collegue de Neuchätel, M. Mey
lan, me permettra aujourd'hui de le contredire. II vous invite 
a bitter l'article 26Qbis. Je vous prie de le maintenir. 
M. Meylan est un liberal, comme moi. J'aimerais montrer 
que mäme l'esprit le plus liberal peut s'accommoder de 
l'article 26Qbis_ 
II est vrai qu'en general le code penal s'efforce de distin
guer entre les actes directement nuisibles a la societe, qu'il 
punit, et les actes preparatoires des actes nuisibles a la 
societe, qu'il ne punit pas. Et, si le code penal ne punit pas 
les actes preparatoires, c'est pour laisser a leurs auteurs la 
faculte de se desister. D'ailleurs, si tous les actes prepara
toires des actes nuisibles a la societe etaient declares 
punissables, nous devrions multiplier le nombre des poli
ciers et celui des juges. 
Tel est le principe. Mais, comme vous le savez, il souffre 
deja plusieurs exceptions. Le code penal, dans sa partie 
speciale, declare certains actes preparatoires punissables 
lorsqu'ils sont manifestement dangereux pour la societe, 
notamment lorsqu'ils sont commis dans des circonstances 
telles qu'il n'y a pas lieu de croire ä un desistement. M. 
Meylan en a d'ailleurs convenu hier, tres solennellement 
meme. Je cite ä titre d'exemple l'article 226, sur la fabrica
tion des explosifs. On nous propose aujourd'hui d'intro
duire dans la loi, en une formule dont les termes ont ete soi
gneusement peses, une disposition declarant egalement 
punissables certains actes preparatoires d'actes de vio-
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lence lorsque, par leur nature ou leur ampleur et leur carac
tere concret, ils se revelent dangereux pour Ja societe. 
Je tiens a apporter deux arguments a l'appui de cette pro
position. 
L'un a c;leja ete invoque: Ja formule que nous avons devant 
nous et qui est issue des deliberations du Conseil national 
est beaucoup plus precise, plus limitee, plus mesuree qua 
celle qui etait contenue dans l'avant-projet de Ja commis
sion d'experts et qui a rencontre un accueil si hostile lors 
de Ja procedure de consultation. Les avocats dont M. Mey
lan a parle taut a !'heure se sont opposes au texte de 
l'avant-projet des experts et non au texte du Conseil natio
nal, dont ils n'ont pas eu connaissance. 
Mon deuxieme argument a trait au systeme des interven
tions policieres dans ce pays et il m'est inspire par Ja remar
que qua M. Meylan a faite au sujet de Ja clause generale de 
police. 
En cas d'infraction, et singulierement de crime de violence, 
l'important n'est pas tant de Je punir apres qu'il a ete com
mis qua d'empecher qu'il soit commis. Cela me parait evi
dent: il ne faut pas attendre, pour intervenir, que quelqu'un 
ait ete tue. II faut chercher ä prevenir sa mort. 
Or Ja prevention, pour etre efficace, necessite parfois des 
interventions policieres actives, des arrestations, des per
quisitions, des ecoutes telephoniques, et ces atteintes ä Ja 
liberte des personnes supposent, ä leur tour, une base 
legale claire. Cette base legale claire n'existe pas 
aujourd'hui dans Je droit federal. Seule est prevue Ja levee 
du secret de Ja correspondance, du telegraphe ou du tele
phone dans certaines circonstances. La base legale 
n'existe pas non plus dans Je droit des cantons et c'est 
principalement sur ce point que mon opinion se distance de 
celle de M. Meylan. 
La clause generale de police, que toutes les constitutions 
cantonales contiennent au moins implicitement, ne permet 
a Ja police d'intervenir qu'en cas de danger immediat, en 
quelque sorte pour ceinturer le malfaiteur qui a degaine son 
revolver. S'il n'y a pas d'immediatete, Ja clause generale de 
police ne sert ä rien. 
Quel est donc Je systeme legislatif ordinaire des cantons? 
Dans Ja plupart d'entre eux, c'est le systeme du code de 
procedure penale, qui ne donne a Ja police le droit d'inter
venir qu'aux fins d'enquete et d'instruction, apres que 
l'infraction a ete commise. C'est un systeme liberal. 
Des lors, si nous ne voulons pas rester les bras ballants 
devant les actes preparatoires de graves crimes de vio
lence, nous avons deux possibilites: Ou bien les legisla
teurs des cantons, developpant leur legislation policiere, 
autorisent desormais les interventions preventives. Ou bien 
Je legislateur federal, par une revision partielle du code 
penal suisse, qui s'integrerait dans l'actuel systeme des 
codes de procedure penale des cantons, declarerait punis
sables, en choisissant ses termes, certains actes prepara
toires. 
M. Meylan conviendra que l'idee que nous nous faisons l'un 
et l'autre du liberalisme, celle que nous nous en faisons 
d'ailleurs tous dans cette salle, aurait davantage a souffrir 
d'une extension de la legislation policiere des cantons que 
de Ja revision partielle du code penal suisse qui nous est 
proposee aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite ä main
tenir l'article 26Qbis. 

Mlvllle: Hier sind wir beim Schicksalsartikel der Vorlage 
angelangt. Diese Bestimmung wird sich als Schicksalsarti
kel auch erweisen, wenn es zu einem Referendumskampf 
kommen sollte. Die Leute, die sich mit dem Gedanken eines 
Referendums in manifester Art und Weise tragen, sind 
zufrieden, wenn diese Bestimmung im Gesetz bleibt, denn 
das gibt ihnen die handfestesten Argumente, um in ähnli
cher Weise gegen diese Vorlage aufzutreten, wie es bei
spielsweise bei der BUSIPO geschehen ist. Hier wird der 
Karren meiner Meinung nach überladen. Das war ja auch 
die Meinung des Bundesrates, der in der ursprünglichen 
Vorlage auf diese Bestimmung, damals noch unter dem 
Titel cckriminelle Gruppe», verzichtet hat. Ich berufe mich 
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wieder auf das Basler Strafgericht, das zu dieser Neuerung 
folgendes ausgeführt hat: ccMit der Vorverlegung der 
Deliktsvollendung werden nun aber die polizeilichen Ein
griffsmöglichkeiten vorverlegt. Da es zur Beurteilung, ob 
eine Handlung als verdächtig zu gelten hat, vielfach an 
einem objektiven Kriterium fehlt, wird man sich an einem 
subjektiven zu orientieren versuchen, und hier bietet sich 
oft nicht mehr als die Gesinnung des Handelnden an, womit 
bereits die fatale Schwelle zum Gesinnungsstrafrecht über
schritten wäre. Es weckt folglich die Gefahr· von Bespitze
lungen, Anzeigen, Verfahrenseinleitungen, Observierungen, 
Hausdurchsuchungen, bei denen sich hinterher der Ver
dacht als unbegründet erweist.» Das ist die Meinung des 
Basler Strafgerichtes. 
Wieweit soll denn das gehen mit dieser Erfassung von straf
baren Vorbereitungshandlungen? Der Kommissionspräsi
dent hat einige Umstände erwähnt, die sich zur Begründung 
dieses Artikels gut ins Feld führen lassen; man findet sie 
jedoch nicht im Gesetz, sondern darin sind einfach in 
umfassender Art und Weise die strafbaren Vorbereitungs
handlungen erwähnt, und sie könnten ja auch nicht katalog
weise aufgezählt werden. Es könnte dann aber als Vorberei
tungshandlung aucl). gelten das Kaufen eines Stadtplanes, 
das Mieten einer Wohnung, der Kauf von Handschuhen, 
Sonnenbrillen, Roger-Staub-Mützen usw. Wir bestrafen 
doch nach herkömmlicher schweizerischer Strafrechtsauf
fassung den tauglichen oder untauglichen Versuch und 
nicht die Vorbereitungshandlung. Diese Bestimmung 
bezieht sich auf schwere Delikte - sie sind hier genannt, 
von der vorsätzlichen Tötung bis zur Brandstiftung -, bei 
denen im allgemeinen die Hemmung zur schliesslichen Aus
führung auch am grössten ist. Hier muss die Möglichkeit 
zum Rückzug gegeben sein. Wir bestrafen doch nicht 
Absichten, Gesinnungen. Wir bestrafen deliktische Hand
lungen. 

Ein Jurist hat mir in jungen Jahren einmal gesagt - und das 
hat mir Eindruck gemacht, weil es mein Vater war, Strafge
richtspräsident in Basel, ehe er dann Regierungsrat und 
Nationalrat wurde·-, als ich auch Strafrecht studierte: ccDu 
musst wissen, wir bestrafen nicht die Träume, die jemand 
hat.» Mit dieser Bestimmung landen wir jedoch - etwas 
überspitzt ausgedrückt - letztlich bei den Träumen, die 
einer haben kann in bezug auf Delikte, die er gerne letztlich 
ausführen möchte. Die Bestimmung enthält eine gefährliche 
mögliche l'landhabe für Spitzeltum, Denunziation, Gesin
nungsschnüffelei und bietet die Möglichkeit zu frühen Vor
untersuchungen. Ich habe gestern schon gesagt: In der 
praktischen Auswirkung kann sie sich für die Polizei gefähr
licher erweisen als für die Gerichte. Es gibt Vorbereitungs
handlungen heute schon, die strafrechtlich erfassbar sind, 
in Spezialgesetzen: Sprengstoff, Gift und andere Materien. 
Aber in dieser allgemeinen Weisung, bezogen auf die 
Delikte, die hier genannt sind, scheint mir der Bruch mit 
einer bisherigen vorherrschenden Auffassung über die Aus
legung des Rechtes zu weit zu gehen, vor allem, wenn ich 
daran denke, wie liberal wir auf der andern Seite in diesem 
lande immer noch den Verkauf, den Besitz, den Handel von 
und mit Waffen ordnen. 
Aus allen diesen Gründen schliesse ich mich dem Strei
chungsantrag des Herrn Meylan an. 

Binder, Berichterstatter: Ich möchte die Diskussion nicht 
mehr allzusehr verlängern .. Wir haben uns ja über diesen 
Punkt stundenlang in der Kommission auseinandergesetzt. 
Herr Meylan hat aber den Schweizerischen Anwaltsverband 
zitiert; und es sind jetzt auch andere Eingaben von Herrn 
Miville zitiert worden. Daher möchte ich Sie auf folgendes 
aufmerksam machen: Diese Eingaben beziehen sich auf die 
ursprünglichen Vorschläge der Expertenkommission, aber 
nicht auf den Vorschlag, den wir hier unterbreiten. Der 
Anwaltsverband schreibt - damals war noch die cckriminelle 
Gruppe» vorgesehen-: ccDieser Artikel geht unserer Auffas
sung nach zu weit. Es wird unter anderem die Zugehörigkeit 
oder der Anschluss an eine Gruppe als strafbar erklärt, 
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wenn diese Gruppe auch nur Vergehen wie zum Beispiel 
die Störung des Tramverkehrs zu begehen beabsichtigt ... 
Es drängt sich eine Beschränkung auf Kapitalverbrechen 
auf.» 
Dann zur Bestimmung «strafbare Vorbereitungshandlun
gen»: «Dieser Artikel ist im Sinne unserer Ausführungen zu 
Artikel 260bis» - das war damals die kriminelle Gruppe -
«sinngemäss einzuschränken.» Es ist also ganz klar: Der 
Anwaltsverband hat gesagt, man solle diese strafbaren Vor
bereitungshandlungen nicht auch auf geringfügige Delikte 
ausdehnen. 
Die Expertenkommission hatte für die strafbaren Vorberei
tungshandlungen 23 Tatbestände vorgeschlagen: wir schla
gen Ihnen lediglich acht Tatbestände vor. Also bereits in 
dieser Hinsicht: wir haben uns auf die Kapitalverbrechen 
konzentriert, wie dies der Anwaltsverband seinerzeit vorge
schlagen hat. 
Zu Ihnen, Herr Miville: Wir haben nicht die Meinung, dass 
die Absicht bestraft werden soll, dass Träume bestraft wer
den sollen, dass Schnüffelei betrieben werden soll usw. Ich 
habe Verständnis für Ihre Lage, wenn man weiss, was Ihre 
Kollegen im Nationalrat zu diesem Artikel gesagt haben. 
Aber ich möchte Sie doch bitten, diese Formulierung genau 
zu lesen. «Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 
Gefängnis wird bestraft, wer planmässig konkrete techni
sche oder organisatorische Vorkehren trifft, deren Art und 
Umfang zeigen, dass er sich anschickt, ein schweres Delikt 
zu begehen», heisst es doch. Ich finde dies eine sehr gute 
Formulierung. Damit hat man gesagt, dass diese strafbaren 
Vorbereitungshandlungen nur bestraft werden dürfen, wenn 
der Täter alles schon vorbereitet und sich anschickt, die Tat 
zu begehen. Er hat noch keine eigentliche Ausführungs
handlung begangen, wie das notwendig wäre beim unvoll
endeten Versuch; aber er schickt sich dazu an. 
Ich möchte Sie also bitten, diesen Tatbestand nicht zu 
einem Schicksalsartikel zu erklären. Der Nationalrat hat sich 
bemüht, diesen Tatbestand· so einzuschränken, dass er 
rechtsstaatlich vertretbar ist, und deshalb kann offenbar 
auch der Bundesrat dieser Formulierung zustimmen. 

Bundespräsident Furgler: Der Bundesrat hat in der Bot
schaft gesagt, dass er unter anderem diese Frage in den 
beiden Räten ausdiskutieren lassen möchte. Er erachtete 
den zu weit gefassten Antrag der Expertenkommission 
noch nicht als normativ genügend, aber er hat sich von der 
Grundidee des Expertenentwurfes nicht etwa distanziert. 
Ich darf Ihnen - und Herr Binder hat recht, wenn er sagt, 
dass wir dieser nunmehr gefundenen Fassung aus der 
Sicht des Bundesrates beipflichten können - folgendes zur 
Begründung dieses Standpunktes mitteilen: 
Ich berufe mich zuerst auf die Experten. Die Kommission 
war so zusammengesetzt, dass alle gesellschaftspoliti
schen Kreise dieses Staates vertreten waren, und die 
Experten sagten einmütig: «Die Erfahrung zeigt, dass die 
durch die Bestimmung über den Versuch gezogene allge
meine Grenze der Strafbarkeit viel zu eng ist. Denn wie das 
Bundesgericht - dem Strafrechtslehrer Germann folgend -
formulierte, beginnt gemäss ständiger Rechtsprechung die 
Strafbarkeit mit jener Tätigkeit, die nach dem Plane des 
Täters den letzten entscheidenden Schritt ins Verbrechen 
bildet, von dem in der Regel nicht mehr zurückgetreten 
wird, es sei denn wegen äusserer Umstände, die die Weiter
verfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen.» 
So im Bundesgerichtsentscheid 80 (1954) IV 178. «Der 
Schritt, von dem es kein Zurück mehr gibt, bezieht sich auf 
die Gewalttat selbst; deren oft deutliche Vorbereitung ist 
straflos.» Daher kam die Expertenkommission einmütig zur 
Überzeugung: Angesichts der heutigen Kriminalität trägt 
diese normative Lösung den Gefahren nicht mehr Rech
nung, sie schützt die Bürger ungenügend. Ich darf auf das 
verweisen, was Herr Aubert gesagt hat. 
Dann wurde sehr plastisch ausgeführt, weshalb sie nicht 
mehr genügt. Das Sammeln von Waffen, das Einrichten von 
Verstecken für zu entführende Personen - Herr Präsident 
Binder hat darauf verwiesen -, das planmässige Auskund-
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schatten der Gelegenheit zu Gewalttaten, genaues Überwa
chen des vorgesehenen Opfers und seiner Lebensgewohn
heiten, Ausspähen der Möglichkeiten, Einbrüche oder 
Raubüberfälle duchzuführen, das Aufstellen von Listen der 
Angehörigen von Polizeieinheiten mit Adressen und Foto
grafien, das alles kann heute nicht bestraft werden! 
Ich muss Ihnen sagen, dass heute genau in dieser Weise, 
wie ich es jetzt sichtbar machte, derartige Delikte vorberei
tet werden. Ich zitiere aus unseren eigenen bundesanwalt
schaftlichen Akten nur ein paar Beispiele, die ich so wieder
gebe, dass man den Fall selbst nicht rekonstruieren kann. 
Zwecks eines Überfalls auf ein Zeughaus wurden zehn 
Fahrten zur Ausforschung unternommen. Man verwendete 
eine Polaroid-Kamera, um den Film nicht entwickeln zu 
müssen. Es wurde ein genauer Plan für den Einsatz von fünf 
Arbeitsgruppen von 14 Hauptpersonen aufgestellt. In der 
Materialliste waren aufgeführt: 2 Lieferwagen, 2 Personen
wagen, Funkanlage, Feldstecher, Pistolen, Masken, Pfeffer, 
Stricke. Man stellte einen Funkplan und einen Gefahrenstu
fenplan auf. Für die Finanzierung war alles vorbereitet, bis 
und mit ausländischen Geldgebern. Von diesen wurde auch 
ein Vorschuss gewährt. Für die einstweilige Einlagerung 
des Materials, das man ins Ausland zu bringen beabsich
tigte, forschte man eine geeignete Örtlichkeit aus; auf 
Landkarten wurden die Objekte und Wege eingezeichnet 
usw. usf. 
Oder: Ein bestimmter Staatsangehöriger hatte den Auftrag 
zur Durchführung eines Raubüberfalles auf einen Bankbo
ten in einer Stadt in der Schweiz. Zur Vorbereitung der Tat 
reiste er von seinem Wohnort wiederholt an den geplanten 
Tatort, übernachtete dort - alles rekonstruiert -, rekognos
zierte die Örtlichkeiten und die Gewohnheiten des Bankbo
ten, besprach sich viele Male mit seinen Auftraggebern, um 
alles Wissenswerte über die Geldtransporte zu erfahren, 
rekognoszierte auch ein sicheres Versteck für die Beute, 
heuerte einen Komplizen an, beschaffte sich für die Tar
nung die nötigen Kleidungsstücke, plante alles bis in die 
Einzelheiten, auch den Fluchtweg von der Schweiz ins Aus
land. Ähnliches könnte ich Ihnen über einen geplanten 
Raubüberfall auf Lohngelder einer Firma sagen. 
Ein weiteres Beispiel: Im Hinblick auf die Entführung eines 
Angehörigen einer ausländischen Botschaft wurde eine 
Liste der Diplomaten der betreffenden Botschaft erstellt, 
die man einem Kenner dieser Personen übermittelte; dieser 
hatte den für die Entführung Geeignetsten herauszusu
chen. Es wurde eine Chauffeurmütze angeschafft, um den 
Chauffeur eines Diplomatenwagens vorzutäuschen. Alles 
wurde ganz genau kalkuliert und geplant; auch das Ver
steck, in das man den zu Entführenden bringen wollte, 
wurde vorbereitet, mit Teppichen, Licht, Tonbandgerät, 
Schlaf-, Kochgelegenheiten, Waffen usw. usf. Die Entfüh
rung wurde infolge eines Wechsels in der politischen Szene 
des betreffenden Landes unterlassen. 
Ich könnte Ihnen noch verschiedene solche Beispiele -
nicht Träume, sondern dem Leben, auch in unserem Staate, 
abgeguckt - wiedergeben. Und da darf ich nun eine erste 
beruhigende Erklärung abgeben. Es gibt ja heute schon, 
wie der Kommissionspräsident Herr Binder ausgeführt hat, 
Artikel im StGB (zum Beispiel den Art. 226 betreffend 
Sprengstoffe und Giftgase, auf den auch Herr Miville, ohne 
ihn zu nennen, hingewiesen hat). nach denen Vorberei
tungshandlungen unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
bestraft werden können. Da sollte uns die nunmehr gefun
dene Fassung, von Ihnen wesentlich reduziert und präzi
siert gemäss Antrag von Herrn Petitpierre, gestatten, zu 
sagen: hier geht es nicht um den Schicksalsartikel, hier 
geht es um eine ganz wesentliche Verbesserung der Vor
lage. 
Wenn wir überzeugt sind, dass man das zum Schutze der in 
diesem Staate lebenden Menschen braucht - unter Beru
fung auf die Freiheitswerte, wie das vorhin so plastisch 
sichtbar gemacht worden ist -, dann dürften auch die 
Kreise überzeugt werden, die sich skeptisch vernehmen 
liessen. Ich möchte betonen, dass die Ausführungen, auf 
die sich Herr Miville berufen hat - und er ist sicher mit mir 
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einig, wenn ich das sage -, den ursprünglichen Text, den 
Text der Experten, nicht aber den nunmehr bereinigten, 
sehr eingeschränkten, betrafen. Ich bin überzeugt, dass 
eine erneute Kontaktnahme von Herrn Miville mit dem Bas
ler Strafgericht und den von ihm angetönten Organisationen 
zu einer positiven Wertung der Vorlage führt. 
Die beabsichtigten Taten, um die es hier geht, sind schwer
ste Verletzungen hochwertiger Rechtsgüter. Ich würde 
mich sofort mit Herrn Miville solidarisieren, wenn die Gefahr 
bestünde, dass hier wirklich Gesinnungsdelikte verfolgt 
würden, dass man sich nur noch auf Subjektives einlassen 
würde, um eben, wie er sagte, letzten Endes auch noch 
Träume zu strafrechtlichen Problemen werden zu lassen. 
Aber die Expertenkommission hat einen Satz geprägt, den 
ich hier wiedergebe: «Es ist nicht einzusehen, weshalb das 
zukünftige Opfer vor solchen Angriffen nur dann bewahrt 
werden soll, wenn es sich um terroristische Anschläge 
handelt; ganz abgesehen davon, dass eine auch nur eini
germassen genaue Umschreibung solcher Taten ausseror
dentlich schwierig ist.» Die Präventivwirkung, von der Herr 
Aubert sprach, muss hier gewichtet werden. Mir scheint sie 
bedeutsam. Und für die, die immer noch zögern, darf ich 
darauf hinweisen, dass man den Rücktritt so geregelt hat, 
dass der Täter, der aus eigenem Antrieb von der Vorberei
tungshandlung zurücktritt, die Straflosigkeit zugesichert 
erhält. 
Bitte prüfen Sie noch einmal Alinea 2 des jetzt in Diskussion 
stehenden Artikels. Auch im Falle der strafbaren Vorberei
tungshandlung sollen dem Täter goldene Brücken zur 
Rückkehr zu straflosem Verhalten gebaut werden. Und des
wegen wird ihm bedingungslos Straffreiheit zugesichert, 
wenn er sich aus eigenem Antrieb von diesen Vorberei
tungshandlungen distanziert, wenn er zurücktritt. Mehr 
kann man, glaube ich, bei der Rechtsgüterabwägung nicht 
mehr tun. Ich würde Ihnen beliebt machen, diesem nun
mehr wesentlich präziser gefassten Artikel - ich bedanke 
mich dafür bei beiden Räten - zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Meylan (Streichen) 

Art. 305 Abs. 1bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 305 al. 1 b,s 

Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 340 Ziff. 1 
Antrag der Kommission 
... kommen; 

26 Stimmen 
6 Stimmen 

die strafbaren Handlungen des Artikels 260bis sowie des 
dreizehnten ... 

Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des Nationalra
tes 

Art. 340 eh. 1 

Proposition de /a commission 
. .. titres federaux; 
Les infractions prevues ä l'article 260 bis ainsi qu'aux titres ... 

Pour /e reste: Adherer a la decision du Conseil national 
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sollte hier im Interesse einer möglichst einfachen und 
raschen Erledigung die kantonale Gerichtsbarkeit beibehal
ten. Hingegen wurde der schwere Tatbestand der strafba
ren Vorbereitungshandlungen des Artikels 260bis StGB der 
Bundesgerichtsbarkeit unterstellt. Ich möchte Sie bitten, 
diesem Antrag zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 

B 

Mllltärstrafgesetz - Code penal mllltalre 

Antrag der Kommission 

Art. 129 Zlff. 2bls und 3 
Ziff. 3 

20 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

... wenn er zum Zweck des Diebstahls eine Schuss
oder ... 

Art. 130 Zlff. 1bls, 2 und 3 
Abs. fbis 

Der Räuber wird mit Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter 
einem Jahr bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine 
Schuss- oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt. 

Ziff. 2 
... zusammengefunden hat, 
wenn er sonstwie ... 

Art. 151 
Streichen 

Art. 151a 

Titel 
Freiheitsberaubung und Entführung 

Abs. 1 
Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält 
oder jemandem in anderer Weise die Freiheit entzieht, 
wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführt, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis 
bestraft. 

Art. 151b 

... behandelt, wenn der Entzug der Freiheit ... 

Art. 151c 

Zlff. 1 
Wer jemanden der Freiheit beraubt, entführt oder sich sei
ner ... 

Binder, Berichterstatter: Bundesrat und Nationalrat schla
gen vor, die strafbaren Handlungen gemäss Artikel 259 
(öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttä- Art. 1718 

tigkeit) und Artikel 260 (Landfriedensbruch) der Bundesge- Abs. 2 
richtsbarkeit zu unterstellen. In der Kommission wurde die- Wer öffentlich zu einem Vergehen mit Gewalttätigkeit 
ser Antrag bekämpft, und zwar mit dem Argument, man gegen ... 

b1r 
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Art. 171b 
Abs. 1 
Art. 151 Streichen 
Art. 151a Freiheitsberaubung und Entführung 

Abs. 2 
... von der Vorbereitungshandlung zurück, ... 

Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des Nationalra
tes 

Anträge Meylan 
Art. 171a Abs. 2 
Streichen 

Art. 171b 
Streichen 

Proposition de la commission 

Art. 129, eh. 2bis et 3 

3. (Ne concerne que le texte allemand) 

Art. 130, eh. 1bis, 2 et 3 
Al. 1bis 

Le brigandage sera puni de la reclusion ou de l'emprisonne
ment pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une 
arme a feu ou d'une autre arme dangereuse. 

Ziff. 2 
... ou des vols, si de toute autre maniere ... 

Art. 151 
Bitter 

Art. 151a 
Titre 
Sequestration et enlevement 

Al. 1 

Celui qui, sans droit, aura am~te une personne," l'aura rete
nue prisonniere, ou l'aura, de toute autre maniere, privee de 
sa liberte, 
celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura enleve 
une personne, 
sera puni de la reclusion pour cinq ans au plus ou de 
I' emprisonnement. 

Art. 151b 
... cruaute, si la privation de liberte a dure ... 

Art. 151e 
Ch. 1 

Celui qui aura sequestre, enleve une personne ou de toute 

Art. 171a 
Al. 2 
Celui qui aura provoque publiquement a un delit impliquant 
la violence contre autrui ou ... 

Art. 171b 
Al. 1 
Art. 151 Bitter 
Art. 151a Sequestration et enlevement 

Al. 2 
... renonce a l'execution de l'acte preparatoire, sera 
exempte de toute peine. 

Pour le reste: Adherer ä la decision du Conseil national 
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Propositions Meylan 
Art. 171a, al. 2 
Biffer 

Art. 171b 
Bitter 

E 12 juin 1981 

Präsident: Es besteht die Möglichkeit, diese Artikel in 
globo zu behandeln. weil sie einfach die Konsequenz der 
vorher beim gewöhnlichen Strafrecht gefassten Beschlüsse 
sind. 

Binder, Berichterstatter: Ich bin mit dem Herrn Präsidenten 
einverstanden. Bei dieser Revision des Militärstrafgesetz
buches sollen die im gewöhnlichen Strafrecht nun 
beschlossenen Änderungen überall dort ins Militärstraf
recht übernommen werden, wo praktisch gleichlautende 
Bestimmungen vorhanden sind. Ich beantrage Ihnen, auf 
die Vorlage einzutreten untl allen Anträgen zuzustimmen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Präsident: Ergeben sich Einwendungen gegen eine 
Behandlung in globo? - Das ist nicht der Fall. 
Wünscht jemand zu den beantragten Änderungen im Mili
tärstrafgesetz das Wort zu ergreifen? - Das ist nicht der 
Fall. 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

Abschreibung - Classement 

24 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Bundesrat und Kommission beantragen Ihnen, 
die folgenden Vorstösse als erledigt abzuschreiben: 
Motion Bärlocher (10.767). 
Motion Meier Kaspar (75.494) und 
Motion der Kommission des Nationalrates (ad 76.098). 
Wird dazu das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Sie 
haben so beschlossen. 

Zustimmung - Adhesion 

An den Nationalrat - Au Conseil national 



Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 21.9. 1981 
Seance du 21.9. 1981 

Differenzen - Divergences 



Code penal. Actes de violence criminels 

79.089 

Strafgesetzbuch. Gewaltverbrechen 
Code penal. Actes de vlolence crlmlnels 

Siehe Jahrgang 1980 Seite 1647 - Volr annee 1980 page 1647 

Beschluss des Ständerates vom 12. Juni 1981 
Declsion du Conseil des Etats du 12 juin 1981 

Differenzen - Divergences 

A 

Schweizerisches Strafgesetzbuch 
Code penal sulsse 

Art. 137 Zlff. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 137 eh. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Der Ständerat hat sich 
als Zweitrat in der Sommersession dieses Jahres mit der 
Vorlage befasst. Er hat nebst einigen redaktionellen Ände
rungen einige wesentliche Milderungen an der nationalrätli
chen Fassung angebracht. Unsere Kommission hat am 
31. August getagt und beantragt Ihnen in den Hauptpunk-
ten Zustimmung zum Ständerat. · 
Die ganze Vorlage ist damit entschärft worden, was im Hin
blick auf geäusserte · Referendumsgelüste von grosser 
Bedeutung ist. 
Die erste Differenz hatten wir beim Artikel 137 Ziffer 2. Dort 
hat der Ständerat eine Präzisierung angebracht. Es geht um 
den qualifizierten Diebstahl, qualifiziert dann, wenn der Dieb 
eine Schuss- oder andere gefährliche Waffe mit sich führt. 
Der Ständerat hat präzisiert: «wenn er zum Zweck des 
Diebstahls eine Sch.uss- oder andere gefährliche Waffe mit 
sich führt.» Es wurde bereits bei der Beratung im National
rat darauf hingewiesen, dass ein rein zufälliges Auf-sich
Tragen der Waffe nicht unter diese Bestimmung fallen soll. 
Es muss die Absicht gegeben sein, eventuell die Waffe bei 
der Tat zu gebrauchen. Die Ergänzung des Ständerates ver
deutlicht das, was wir sagen wollten. Die Kommission bean
tragt Ihnen hier Zustimmung zum Ständerat. 

Mme Glrard, rapporteur: C'est le 18 decembre 1980 que 
nous avons longuement debattu de la modification des arti
cles du code penal concernant les actes de violence crimi
nels et que notre Chambre a adopte un postulat demandant 
un reexamen des dispositions du code penal sur ia pre
scription. 
Le 12 juin de cette annee, le Conseil des Etats a, a son tour, 
delibere sur cet objet. Quelques divergences sont appa
rues entre las deux Chambres, notamment a l'article 139 -
je pense qua nous traiterons les articles ies uns apres las 
autres. Le Conseil des Etats a ramene a un an ia reclusion 
ou l'emprisonnement pour les actes de brigand:;ige. C'est 
un pas important sur le plan social. Nous avions aborde 
cette question iors de la discussion prealable. Votre com
mission vot.is prie de vous rallier a la proposition du Conseil 
des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 139 Zlff. 1bls und 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag Cotti 
Festhalten 

Art. 139 eh. 1bis et 2 
Proposition de /a commission 
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Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Cotti 
Maintenir 

Cottl: Mi sia consentito, prima di entrare nel merito dell'arti
colo 139, di utilizzare parte del tempo ehe mi e concesso 
per fare qualche nota introduttiva nella mia qualita di porta
parola del partito. 
Questa e una procedura di appianamento delle divergenze 
e non deve essere e non deve diventare una palestra ripeti
tiva delle affermazioni fatte all'occasione del dibattito vero e 
proprio. Ma nel dare il consenso del mio gruppo alle propo
ste del Consiglio degli Stati, debbo esprlmere qualche per
plessita. La Camera alta ha risolto il problema dell'aggrava
mento delle pene e della penallzzazione di atti oggi non per
seguibili, non voglio dire in modo indifferente, ma perlo
meno con una procedura sbrigativa. Si ponga mente ai fatto 
ehe oltre al relatore e al consigliere federale un solo consi
gliere agli Stati ha preso la parola. Credo ehe ciö sia awe
nuto nel convincimento ehe nel Consiglio nazionale, e 
soprattutto dopo il dibattito in tale consiglio, fuori, nei corri
doi di Palazzo federale, fosse stato raggiunto un accordo o 
un compromesso in senso positive fra le forze maggiori 
politiche per ottenere quelle convergenze necessarie di cui 
sie tanto parlato in questa sala; quelle ampie convergenze 
e quei consensi ehe sono necessari all'adozione di una 
legge penale. Di qui l'annacquamento, come il Presidente 
della commissione ha rilevato un attimo fa, l'indebollmento 
delle misure prospettate in questa sede da parte del Consi
glio degli Stati. 
Vogli6 far rllevare ehe, nel frattempo, e perö successo qual
che cosa dl nuovo. I= stato lanciato un referendum prima 
ancora ehe l'iter parlamentare fosse compiuto. Clö baste
rebbe per indurre chi ha fatto concessioni in tentazione di 
procedere a raffazzonare ancora all'uitima ora le smaglia
ture ehe l'iter di adozione delle norme ha prodotto nella 
rate, voluta per difendere II cittadino da atti estremamente 
pericolosi. Poiche si voglia o non si voglla, di terrorismo sl 
tratta ed e dal terrorismo ehe noi vogliamo dlfendercl. Non 
possiamo considerarci immuni da atti terroristici. E basti 
ricordare in questa sede quello ehe e accaduto a Glnevra 
poche settimane fa, e quei ehe e accaduto non molto "lon
tano da quest'aula a Palazzo federale pure nel corso 
dell'estate. Avevo detto ail'occasione dell'entrata in materia 
ehe dal 1968 al 1980 ben 200 attentati si sono verificati nella 
Confederazione e ehe 50 persone hanno perso la vita in 
questo tipo di attentati. Questi atti si ripetono, continuano, 
non ne siamo per nulla esenti. Di qul la necessita di dlfen
dere il cittadino e oggetto di questi attacchi. Ma vi e un altro 
tipo di impegn6, di solidarietä. ehe ci vincola. Noi sappiamo 
ehe il Consiglio di Europa, all'oceasione della conferenza 
contro il terrorismo e in difesa dei diritti democratici, ha sol
lecitato tutti i paesi d'Europa a promuovere una legislazione 
ehe escluda l'esistenza di aree entro cui atti perseguibili 
altrove possono perfezionarsi senza ehe ne segua la punibi
lita. Mi meraviglio ehe proprio le forze di questo Parlamento 
normalmente particolarmente sensibli alle !stanze e alle sol
lecitazioni europeistiche facciano qui una eccezione, 
movendo obiezioni contro un'unificazione giuridica ehe 
sembra non soltano opportuna, ma necessaria. L'adesione 
alle decisioni del Consiglio degli Stati awerra quindl da 
parte mia con molte perplessita e sara limitata. 
Venendo all'articolo 139 cifra 2 mi permetto di sollevare 
quaiche obiezione di fondo. E lo farö se voi ne acconseti
rete, in lingua francese: Le Conseil des Etats propose de 
porter la peine a un an d'emprisonnement si i'auteur du bri
gandage est muni d'une arme ä. feu ou d'une autre arme 
dangereuse. Nous avions prevu de punir le mAme acta de Ja 



21. September 1981 N 

reclusion de deux ans au moins. C'est le minimum prevu 
pour le brigandage si son auteur l'a commis en qualite 
d'affllie a une bande ou s'il a demontre qu'il etait particulie
rement dangereux. 
Pour differentes raisons que j'exprimerai brievement, je ne 
pense pas que l'on puisse suivre le Conseil des Etats sur 
ce point. 
Premierement: dans le cadre de l'article 139, Chiffre 2, si 
l'on maintient la reclusion a deux ans au moins dans le cas 
ou l'auteur demontre, par son modus operandi, qu'il est 
particulierement dangereux, il n'y a pas de raison de dimi
nuer la peine minimale si l'auteur est muni d'une arme ä feu. 
Cette situation n'est qu'une des manieres dangereuses de 
commettre le brigandage; je veux bien admettre qu'il y en a 
d'autres, mais le fait de le commettre !'arme a ia main est 
une demonstration classique de danger. Main armee signi
fie auteur dangereux et grave danger pour la victime. 
Deuxiemement, je m'oppose a la modification proposee 
pour une raison de logique eu egard ä l'ensemble de l'arti
cle 139. Comme la peine minimale en cas de brigandage 
simple est de six mois d'emprisonnement (la peine maxi
male etant de vingt ans de reclusion) et comme, ainsi que 
nous le savons, nos tribunaux ne prononcent jamais, en cas 
de brigandage simple et meme en cas de tentative de bri
gandage, des peines privatlves de liberte interieures a deux 
ans, on se rend compte que la reduction voulue · par le 
Conseil des Etats est d'une part inadmissible et, d'autre 
part, ridicule, pour employer le terme d'un juge tessinois. 
Or, je ne crois pas qua ce soit seulement ridicule. Je crois 
qu'une teile dispositlon pourrait encore provoquer des 
confuslons. Elle deviendrait «irreführend», comme disent 
les Allemands avec une belle clarte. II est vrai qu'il s'agit de 
la peine minimale et _que les juges ont la possibilite de pro
noncer une peine plus severe, mais on donnerait par la aux 
juges une orlentatlon tres difficile a Interpreter. 
Troisiemement, la formulation adoptee par• le Conseil des 
Etats detruit le parallelisme qui existe actuellement entre 
l'aggravation de la disposition de l'article 137 et celle de 
l'artlcle 139. II me parait incomprehensible ·qu'a l'article 137, 
on qualifie de la meme maniere le fait d'etre muni d'une 
arme, et le fait que la maniere dont le brigandage a ete com
mis demontre que l'auteur est particulierement dangereux, 
tandis que, dans le c~s du brlgandage, ces deux circons
tances sont qualifees differemment. 
D'une fa9on generale, la proposition du Conseil des Etats, 
qui se veut pourtant inspiree par la volonte de lutter contre 
les actes de violence criminels, aboutit ä une attenuation 
des pelnes actuellement prononcees par le juge, ce qui ne 
correspond en tout cas pas au but que nous nous sommes 
fixe. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Es geht beim Artikel 139 
Ziffer 1bls um den qualifizierten Raub, qualifiziert deshalb, 
weil er unter Mitführung einer gefährlichen Waffe geschieht. 
Der Ständerat hat hier zwei Punkte geändert: 
1. Er hat die Worte «zum Zweck des Raubes» eingefügt, 
analog zum Diebstahl, was eine Verdeutlichung ist. Entspre
chend unserem Beschluss zum Artikel 138, den wir soeben 
gefasst haben, ist dieser Zusatz (zum Zweck des Raubes) 
hier einzufügen. 
2. Die zweite Änderung ist von wesentlicher Bedeutung, 
und um die geht es beim Antrag von Herrn Cotti. Das Straf
minimum wurde vom Ständerat herabgesetzt. Statt Zucht
haus nicht unter zwei Jahren soU die Strafandrohung beim 
Raub unter Mitführen einer Schuss- oder anderen gefährli
chen Waffe nun milder sein, nämlich Zuchthaus oder 
Gefängnis nicht unter einem Jahr. Das bedeutet, dass der 
Richter gemäss Artikel 41 StGB die Möglichkeit hat, den 
bedingten Strafvollzug zu gewähren. 
Herr Nationalrat Braunschweig hatte bei unserer ersten 
Beratung den Antrag gestellt, hier Zuchthaus nicht unter 
einem Jahr vorzusehen. Von Gefängnis hat er nicht gespro
chen. Sein Antrag wurde mit 74 gegen 25 Stimmen abge
lehnt. Der Ständerat setzt nun das Strafminimum noch tiefer 

959 Strafgesetzbuch. Gewaltverbrechen 

an als Herr Braunschweig, indem statt Zuchthaus auch nur 
Gefängnis nicht unter einem Jahr verhängt werden kann. 
Der Ständerat hat damit Herrn Nationalrat Braunschweig 
links überholt. 
Die Kommission des Ständerates hatte dieser Milderung 
nur zögernd mit 6 gegen 4 Stimmen zugestimmt. Im Plenum 
des Ständerates erfolgte keine Abstimmung, weil kein 
Gegenantrag gestellt worden ist. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen - obwohl im laufe der 
Beratungen einige Bedenken geäussert worden sind -
Zustimmung zum Ständerat aus folgenden Überlegungen: 
Es handelt sich hier um die Festlegung eines Strafmini
mums. Der Richter kann ohne weiteres eine strengere 
Strafe verhängen, wenn die Umstände es .rechtfertigen. Der 
Richter soll aber auch die Möglichkeit haben, die Strafe 
bedingt zu erlassen. Man dachte vor allem an einen bisher 
unbescholtenen Ersttäter, dem die Möglichkeit des beding
ten Strafvollzuges nicht verbaut werden sollte. 
Schliesslich ist auch zu berücksichtig8!1, dass der Qualifi
zierungstatbestand von Ziffer 2 letzter Absatz bestehen 
bleibt, nämlich die Qualifizierung: «wenn er sonstwie durch 
die Art, wie er den Raub begeht, seine qesondere Gefähr
lichkeit offenbart». Sehr oft wird das Mitführen einer Waffe 
eine besondere Gefährlichkeit offenbaren, so dass der 
Richter es in der Hand hat, seinen Urteilsspruch gestützt 
auf Ziffer 2 letzter Absatz strenger zu fällen. 
Im geltender:i Recht wird der qualifizierte Diebstahl mit 
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bedroht. Man kann dem 
Antrag Cotti eine gewisse Berechtigung nicht absprechen, 
wenn er an zwei Jahren Zuchthaus als Minimalstrafe festhal
ten möchte. Die Zustimmung zum Ständerat bedeutet eine 
sehr wesentliche Milderung; dessen müssen wir uns 
bewusst sein. Aber andererseits dürfen wir es doch dem 
Richter vertrauensvoll überlassen, nach seinem Ermessen 
auch eine höhere Strafe zu verhängen. Ich glaube, es ist 
richtig, wenn wir hier den Ermessensspielraum des Richters 
etwas weiter fassen. Ich bitte Sie namens der Kommission 
um Zustimmung zum Ständerat und um Ablehnung des 
Antrages Cotti. 

Mme Glrard, rapporteur: La disposition de l'article 139, qui 
traite des actes de brigandage, a dej~ donne lieu a de lon
gues discussions dans cette enceinte et eile a egalement 
ete longuement debattue lors des travaux de la commission 
lorsque celie-ci a examine les divergences que presentent 
les textes issus des debats des deux conseils. Le Conseil 
des Etats a ramene a un an au moins la duree de la peine 
de reclusion ou d'emprisonnement, alors que nous nous 
etions rallies a la proposition du Conseil federal fixant cette 
duree ä deux ans. 
Nous avons examine une nouvelle fois cet article dans 
l'optique adoptee par le Conseil des Etats et dans un esprit 
de conciliation a l'egard des diverses propositions qui 
avaient ete presentees, en particulier par M. Braunschweig, 
lors du precedent debat de notre conseil - et cela, je le pre
cise ä l'intention de M. Cotti - sans que nous ayons le sentl
ment que vos commissaires se soient laisse influencer par 
une menace de referendum qui serait dans l'air. Nous avons 
traite ce sujet en toute serenite et nous avons fini par adop
ter la proposition du Conseil des Etats. Je vous demande 
d'en faire de meme car cela represente une tentative 
d'adoucissement de la peine, qui trouve sa raison d'etre 
dans l'idee de donner une chance aux delinquants pri
maires. Le juge a toujours la possibilite d'augmenter les 
peines selon la gravite des cas. 
Cela ne signifie pas qua nous ne comprenions pas las 
reserves de M. Cotti ni ses preoccupations. II est vrai - et 
nous sommes d'accord avec lui sur ce point - que le 
citoyen a le droit d'etre protege et que de larges couches 
de la population attendent peut-etre une plus grande seve
rite de notre part. En fait, la proposition du Conseil des 
Etats, a laquelle nous nous sornmes rallies, octroie au juge 
un elargissement de ses competences, il a toujours la pos
sibilite d'apprecier les cas selon leur gravite et nous pou
vons lui faire confiance pour trancher dans les cas difficiles. 
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Je vous invlte en l'occurrence a suivre la propositlon du 
Conseil des Etats. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Cotti 

Angenommen - Adopte 

Art. 145 Abs. 1bls und 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Herczog 
Abs. 1bis 
Streichen 

Art. 145 al. 1bis et 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Herczog 
Al. fbis 
Bitter 

52Stimmen 
70 Stimmen 

Herczog: Ich beantrage Ihnen die Streichung der Neufas
sung von Artikel 145 Absatz 1bis, und dies im Auftrag der 
Fraktion der PdA/PSA/POCH. 
Zunächst eine Vorbemerkung: Nach wie vor sind wir natür
lich gegen die Artikel 259 und 260bis, wonach unter ande
rem Vertreter der Staatsanwaltschaft möglicherweise zu 
regelmässigen Besuchern von Versammlungen von Bürger
initiativen werden, die nach möglichen Aufforderungen zu 
Verbrechen und Gewalttätigkeit die Ohren spitzen oder 
nach sogenannten Vorbereitungshandlungen Ausschau hal
ten. Nach wie vor halten wir beide Artikel für den eigentli
chen Abschied vom liberalen Rechtsstaat, indem man die 
politische Opposition mit polizeilichen und Strafrechtsmit
teln bekämpfen will. 
Nun aber zur Neuformulierung von Artikel 145 durch den 
Ständerat. Diese Neuformulierung verdeutlicht noch die 
Stossrichtung dieser Strafgesetzbuchrevision und beinhal
tet auch gleich die beiden wesentlichen Punkte, weswegen 
wir diese Revision ablehnen. Diese beiden Punkte sind: 
1. ein merkwürdiges Verständnis von Gewalt und Gewalt
verbrechen, und 
2. die Einschränkung des Individuums und seiner Freiheits
rechte. 
Kurz zum ersten Punkt, zum Gewaltverständnis: Der Artikel 
145 ist doch eindeutig der «Jugendunruheartikel». Wenn es 
um Juge_ndunruhe geht, dann kommt mir gerade in diesem 
Zusammenhang eine Wandinschrift - sicher gesprayt und 
möglicherweise in Zürich - in den Sinn, die wie folgt lautet: 
«Scheiben klirren und ihr schreibt; Menschen sterben und 
ihr schweigt.» Für einige hier mag das sehr pathetisch 
tönen - das kann sein -; aber dieser Ausspruch hat einen 
wahren Kern, nämlich das doch etwas heuchlerische Vorge
hen im Rahmen der Gewaltdebatte. 
Nur ein Beispiel hierzu: Dieses Parlament hat eine Militär
diktatur wie die der Türkei durch eine Finanzhilfe belohnt, 
hingegen werden Scherbenhaufen an der Zürcher Bahnhof
strasse als ein von Amtes wegen zu verfolgendes Gewalt
verbrechen verurteilt. 
Das ist die eine Seite der Gewaltdebatte. Die andere Seite 
ist, dass zwar eine Eidgenössische Jugendkommission ver
sucht, den Ursachen solcher Scherbenhaufen nachzuge
hen, man hingegen hier daraus als einzige Konsequenz der
artige Artikel schafft und nicht gewillt ist, diesen Ursachen 
nachzugehen, zu fragen, ob diese Ursachen vielleicht nicht 
auch auf eine Gewalt zurückgehen, nämlich auf die Gewalt 
der Umweltzerstörung, der Häuserspekulation usw. usf. 
Somit wird dieser Artikel und die ganze StGB-Revision zu 
einer Konfrontationspolitik, und dies in einer Situation, in 
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der gerade nicht die Konfrontation, sondern eine Überwin
dung dieser Konfrontation nötig wäre. 
Zum zweiten Punkt: die Einschränkung der Freiheitsrechte. 
Neben den bereits erwähnten Artikeln 259 und 260 wird nun 
im Artikel 145 neu mit der sogenannten öffentlichen Zusam
menrottung praktisch jede Kundgebung zum vorneherein 
kriminalisiert, und somit gefährdet dieser Staat jene Frei
heitsrechte, die er eigentlich schützen sollte. Dieser Artikel 
und diese ganze Revision sind nicht ein «schnittiges» 
Instrument, wie das auch Herr Bundespräsident Furgler ein 
paar Mal betont hatte, gegen Gewaltverbrechen, sondern 
sie haben eine andere Stossrichtung. Diese Revision ist 
eher in der Geschichte verschiedener Strafverschärfungs
versuche in unserem lande zu sehen, die als Antwort auf 
eine politische Opposition hätten gemacht werden sollen, 
wie zum Beispiel das sogenannte «Maulkrattengesetz» -
1903-, oder im Gefolge des Generalstreiks die sogenannte 
«Umsturznovelle», oder nach den Genfer Unruhen - 1932 -
das sogenannte «Ordnungsgesetz» usw. • usf. Diese 
Geschichte lehrt aber auch, dass, falls solche Neubestim
mungen zur Volksabstimmung gelangten, sie jeweils ziem
lich wuchtig verworfen wurden. Bekanntlich ist ja nach einer 
solchen Niederlage Bundesrat Häberli zurückgetreten. Die 
Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger - ich habe 
dies bereits damals in der Debatte des Nationalrates 
(anlässlich der ersten Behandlung dieser Revision) erwähnt 
- hatten ja auch in der Busipo-Abstimmung, wie die Verwer
fung zeigte, weniger Angst vor den propagierten Terrorak
ten als vor den Bundespolizisten. 
Unsere Fraktion wird auch, wenn die Revision wie vorge
schlagen ohne Änderungen durchgeht, allfällige Referen
dumsbestrebungen unterstützen. Ich bitte Sie, meinem 
Antrag zu folgen und ihm zuzustimmen. 

Meier Kaspar: Herr Kollege Herczog hat uns soeben ein 
Kolleg über sein Verständnis von unserer liberalen Demo
kratie gehalten. Er spricht vom Abschied vom liberalen 
Rechtsstaat. Um was geht es? Im geltenden Strafgesetz
buch haben wir einen Artikel 260 mit der Marginalie «Land
friedensbruch». Der Artikel lautet: «Wer an einer öffentli
chen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten 
Kräften gegen Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten 
begangen werden, wird mit Gefängnis oder Busse 
bestraft.» ich weiss nicht, ob Herr Herczog diesen Artikel 
kennt oder nicht. Seinem Votum müsste eher das letztere 
entnommen werden. Dieser Artikel besteht seit Bestehen 
des Strafgesetzbuches, seit über 40 Jahren, und er ist 
gerade in einem liberalen Rechtsstaat notwendig; denn wir 
können doch nicht einen Staat haben, in dem man unge
straft mit vereinten Kräften gegen Menschen und Sachen 
Gewalttätigkeiten begehen kann. 
Der zur Diskussion stehende Artikel 145 wurde vom Stän
derat präzisiert in dem Sinne, dass jemand, der an einer sol
chen Zusammenrottung Sachbeschädigungen begeht, von 
Amtes wegen verurteilt werden soll; respektive muss der 
Tatbestand untersucht und von einem Gericht genau abge
klärt werden. Es geht also darum, dass Sachbeschädigun
gen, die bei solchen Zusammenrottungen begangen wer
den, von Amtes wegen zu untersuchen sind. Was heisst 
das? Das heisst, dass der Geschädigte nicht mehr gezwun
gen ist, selber als Strafkläger aufzutreten und Strafanträge 
zu stellen. Bei solchen Zusammenrottungen ist es sehr oft 
dem Geschädigten gar nicht möglich, solche Strafanträge 
zu stellen. Er kennt ja die Täter meistens nicht. Er müsste, 
falls er als Strafkläger auftreten wollte, gegen Unbekannt 
klagen und riskierte, dass seine Klage, weil man den Täter 
nicht erwischt, zurückgewiesen würde. Er riskierte gar noch 
in verschiedenen kantonalen Prozessrechten Kostenfolge. 
Ist das etwas Erstrebenswertes, dass wir Leuten, die an 
ihrem Eigentum geschädigt werden, noch zumuten, Kosten 
wegen Strafklagen, die nicht erfolgreich sein können, auf 
sich zu nehmen? 
Unser Rat hat in der ersten Lesung mit überwältigender 
Mehrheit diesen Artikel 145 im Prinzip genehmigt. Er hat 
erkannt, dass hier eine Verfolgung von Amtes wegen not-
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wendig ist. Ich bitte Sie, dem Antrag des Ständerates zuzu
stimmen. Er bringt nicht den Abschied vom liberalen· 
Rechtsstaat, sondern er sichert den dringend notwendigen 
Schutz unseres liberalen Rechtsstaates. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Es geht bei Artikel 145 
um die Sachbeschädigung. Ich rufe in Erinnerung, dass der 
geltende Artikel 145 in zwei Absätzen die Sachbeschädi
gung regelt. In Absatz 1 wird gesagt, dass wer eine fremde 
Sache beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, auf 
Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft wird. In 
Absatz 2 ist Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren vorgesehen, 
wenn der Täter aus gemeiner Gesinnung einen grossen 
Schaden verursacht hat; in diesem Fall geschieht die Verfol
gung von Amtes wegen. Diese beiden Absätze des gelten
den Artikels 145 werden offensichtlich von niemandem 
bestritten. Artikel 260 - auf den vorhin Herr Meier hingewie
sen hat - ist ebenfalls unbestritten. 
Bei dieser Revision von Artikel 145 sind drei Punkte zu 
beachten. 
Erster Punkt: Der Ständerat hat anstelle von «Mitglied einer 
Bande» neu die Formulierung «aus Anlass einer öffentlichen 
Zusammenrottung» gewählt. «Bande» ist ein Zusam
menschluss zum Zwecke der fortgesetzten Deliktverübung. 
Hier passt dieser Begriff nicht, und der Begriff «öffentliche 
Zusammenrottung», der ja eher etwas Zufälliges an sich 
hat, passt für diesen Tatbestand besser. Zudem entspricht 
dieser Begriff auch der Terminologie von Artikel 260 StGB, 
Landfriedensbruch. In diesem Punkt . möchten wir Ihnen 
Zustimmung zum Ständerat beantragen. 
Zweiter Punkt: Der Ständerat hat die vom Nationalrat vorge
sehene Strafverschärfung wieder fallen gelassen; Auch hier 
ist somit der Ständerat milder als der Nationalrat in der 
ersten Beratung. Der Nationalrat hatte hier Gefängnis vor
gesehen, statt - wie der geltende Artikel 145 lautet -
Gefängnis oder Busse. Mit der Formulierung des Ständera
tes gilt nun wieder der erste Absatz von Artikel 145, die 
weniger strenge Strafandrohung. Auch hier möchten wir 
dem Ständerat zustimmen. 
Schliesslich ist noch ein Punkt neu gegenüber der heutigen 
Regelung: die Bestimmung, dass die Strafverfolgung von 
Amtes wegen erfolgt, wenn die Sachbeschädigung aus 
Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung geschah. Die 
Erfahrungen zeigeh, dass Geschädigte aus Furcht vor 
Repressalien manchmal Bedenken haben, Strafantrag zu 
stellen. Auch sollten bei solchen Vorkommnissen die Abklä
rungen sofort geschehen können, ohne dass zuerst unnötig 
Zeit verstreicht, bis schliesslich - vielleicht erst einige Tage 
später - ein Strafantrag gestellt wird. Die Beweisaufnahme 
ist dann viel schwieriger. Sehr oft wird auch Idealkonkur
renz zum Artikel 260 StGB - nämlich zum Tatbestand des 
Landfriedensbruches - gegeben sein. Dort ist ebenfalls die 
Verfolgung von Amtes wegen vorgesehen. Es ist also nichts 
als logisch, wenn wir hier die Verfolgung von Amtes wegen 
ebenfalls vorsehen. Der Zusatz des Nationalrates - ausge
nommen in leichten Fällen - ist praktisch sehr schwer zu 
handhaben; der leichte Fall ist im Strafmass zu berücksich
tigen. 
Zum Streichungsantrag von Herrn Herczog: Es geht hier 
nicht um die öffentliche Zusammenrottung, die bestraft wer
den soll; das ist der Tatbestand von Artikel 260. Es geht 
hier nur um die Sachbeschädigung. Der Täter wird wegen 
der Sachbeschädigung von Amtes wegen verfolgt. Die 
Erwägungen von Herrn Herczog sind etwas eigenartig, 
wenn er hier von Freiheitsrechten spricht. Ist es tatsächlich 
eine Beschneidung von Freiheitsrechten, wenn wir die 
Beschädigung von fremden Sachen verbieten? Dann haben 
wir offenbar doch sehr verschiedene Ansichten, was Frei
heit ist. Wenn schon, dann müsste Herr Herczog eigentlich 
Antrag stellen, Artikel 260 zu streichen. Dort wird die öffent
liche Zusammenrottung bestraft, wenn anlässlich dieser 
Zusammenrottung Sachbeschädigungen geschehen. Dort 
ist die Zusammenrottung der Tatbestand, währenddem hier 
bei Artikel 145 der Tatbestand, der bestraft wird, die Sach
beschädigung ist. Wollen wir wirklich so weit gehen und 

erklären, Sachbeschädigung dürfe man ruhig begehen, und 
wer sich dadurch frustriert fühle, der könne dann schliess
lich immer noch Strafantrag stellen? Es stimmt nicht, dass 
jede Zusammenrottung damit kriminalisiert wird; denn hier 
ist ja nicht die Zusammenrottung, sondern die Sachbeschä
digung Strafbestand. Ich bitte Sie daher, dem Ständerat 
zuzustimmen. Die Strafe ist milder, zu Recht, aber die Ver
folgung soll von Amtes wegen geschehen. 

Mme Glrard, rapporteur: L'article que nous traitons a pour 
titre: «Les dommages a la propriete.» Le code penal actuel 
les definit en deux paragraphes: le premier dit que «celui 
qui aura endommage, detruit ou mis hors d'usage une 
chose appartenant a autrui sera, sur plainte, puni de 
l'emprisonnement.» Le Conseil des Etats nous propose un 
alinea 1 bis qui stipule que «pour l'auteur qui a commis un 
dommage a la propriete a l'occasion d'un attroupement 
forme en public, la poursuite aura lieu d'office.» Nous nous 
sommes rallies a cette tac;on de voir les choses, car il est 
evident que dans bien des cas la personne lesee se trouve 
embarrassee pour porter plainte, lorsque des dommages 
ont ete commis dans de telles circonstances, c'est-a-dire 
lors d'emeutes. Nous reviendrons plus tard sur le cas des 
erneutes puisque nous traiterons l'article 260 qui s'occupe 
justement de ce chapitre et ou l'on trouve une longue enu
meration. 
Ce qui nous a paru aussi interessant, dans la formulation du 
Conseil des Etats, c'est qu'au lieu de parler de «bande», 
eile definit les actions d'un individu qui partlcipe a une 
erneute, actions qui tombent sous le coup de la loi. 
Quant a M. Herczog, je me dispenserai de lui repondre. Je 
crois qu'il a rec;u des reponses circonstanciees et de Mme 
Blunschy, notre presidente, et de M. Kaspar Meier. 
Je vous propose donc de suivre la proposition du Conseil 
des Etats. 

Bundespräsident Furgler: Wenn man Herrn Herczog 
zuhört, könnte man tatsächlich glauben - wie es Frau Blun
schy ausführte -, dass wir in unserem Strafgesetzbuch 
noch gar keinen Artikel 145 hätten. Dem ist aber nicht so. 
Es entspricht dem ganz natürlichen Volksempfinden in allen 
Kantonen: Wer eine fremde Sache beschädigt, zerstört 
oder unbrauchbar macht, wird auf Antrag mit Gefängnis 
oder Busse bestraft. Bei gemeiner Gesinnung und grossem 
Schaden kann die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren sein. 
Nun stellten Ständerat und ihre vorberatende Kommission 
fest: Je länger, je mehr werden diese Sachbeschädigungen 
(wie auch die Vorredner ausführten) im Zusammenhang mit 
Zusammenrottungen begangen. Da stellt sich die Frage, 
wie der Geschädigte zu seinem Recht kommen soll; denn 
auch der Geschädigte ist ja ein schutzwürdiger Einwohner 
unseres Staates, nicht nur der Schädiger. Wie kann man 
diesen Menschen helfen? Ich war schon überrascht, den 
Vorwurf zu hören, wir hätten gewisse Ursachen von Schwie
rigkeiten im soziologischen Bereich übersehen (die Gewalt 
der Umweltzerstörung und die sich daraus ergebende Kon
frontation). Ich darf all jene, die um diesen Artikel ringen, 
beruhigen: das übersieht weder der Bundesrat noch das 
Parlament. Aber es wird uns - Sie und mich - nie davon 
entbinden, jenen zu helfen, die im Zusammenhang mit sol
chen Zusammenrottungen geschädigt werden. Wenn ich 
unsere Bundeshäuser ansehe, wo das auch zum üblen 
Spiel geworden ist - Instandstellung mit Steuergeldern -, 
wenn ich an die vielen Hunderte von Geschädigten denke, 
dann glaube· ich, dass es hier nicht um eine Freiheitsbe
schränkung geht, sondern um die Wahrung der freiheitli
chen Ordnung, die in unserem Staat immer mit Mitverant
wortung für den anderen Menschen gepaart bleibt. 
Soll man diesen Menschen einen etwas grösseren Schutz 
einräumen, indem man - wie das der Ständerat beschlos
sen hat - dann, wenn der Täter die Sachbeschädigung aus 
Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen hat, 
die Verfolgung von Amtes wegen einleitet? Mir scheint das 
durchaus praktikabel; es ist auf jeden Fall keine Rechtsver
kürzung, wie das befürchtet wurde. Ich wende mich hier vor 
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allem an die Mitglieder dieses Hauses, die den Gewerk
schaften nahestehen und von denen Ich weiss, dass dieser 
Artikel sie nebst anderen zur Überlegung geführt hat, man 
müsse gegen dieses Gesetz doch das Referendum ergrei
fen. Die strittige Norm hat aber mit einer Beschränkung des 
Demonstrationsrechtes überhaupt nichts zu tun; es geht 
keinesfalls um das Überwachen derjenigen, die Demonstra
tionen durchführen wollen. Zur Debatte stehen einzig und 
allein Sachbeschädigungen, begangen bei Zusammenrot
tungen. An solchen Delikten können doch - so wie ich die 
Gewerkschaften in unserem Staat kennengelernt habe -
gerade diese Organisationen gar kein Interesse haben. Es 
liegt mir daran - ich wiederhole es, weil ich weiss, dass die
ser Artikel 145 bei der Lagebeurteilung eine Rolle spielte -, 
das hier deutlich zu sagen. Ich möchte bitten, dass die ver
ehrten Damen und Herren aus der sozialdemokratischen 
Fraktion (die sicher ebenso erstaunt waren wie ich, als ihre 
Partei beschloss, gegen das noch nicht zu Ende beratene 
Gesetz das Referendum zu ergreifen) hier Fragen, die ich in 
meinem Votum allenfalls nicht beantworte, aufzugreifen, 
damit man das Problem ausdiskutieren kann. Ich bin über
zeugt: Wir sind alle daran interessiert, ein gutes Strafrecht 
zu schaffen und kein solches, das irgendwelche Unklarhei
ten darüber offen lässt, wie wir es anwenden wollen. 
Ich wiederhole an die Adresse der Gewerkschaften: Das 
Demonstrationsrecht wird in keiner Weise angetastet oder 
eingeschränkt. Es gilt vielmehr das, was nach den Ereignis
sen in Berlin ein unverdächtiger Zeuge - Theo Sommer - in 
der «Zeit» vom letzten Wochenende ausführte: «Auch muss 
die volle Strenge des Gesetzes je,ne Chaoten treffen, die 
Demonstrationen jedweder Art bloss zum willkommenen 
Anlass blutiger Krawalle nehmen.» 
Darum geht es. Sie können anstatt «blutige Krawalle» «Kra
walle mit enormen Sachbeschädigungen» einsetzen, und 
Sie haben die gleiche Wellenlänge. Wir wollen in diesem 
Staat die Meinungsäusserungsfreiheit, wir wollen das 
Demonstrationsrecht, aber wir wollen keine Sachbeschädi
gung und keine Schädigung anderer Menschen. Das geht 
Hand In Hand. Es ist ohne Zweifel so, wie an jenem bereits 
erwähnten Anlass in Berlin gesagt worden ist (und zwar in 
bewundemswer:ter Kühle vom betroffenen Gast aus den 
Vereinigten Staaten): dass man sich für den Schutz des 
Demonstrationsrechtes, den Schutz der freien Meinungs
äusserung, voll einzusetzen habe, gerade auch um jeder
mann zu erlauben, das zu sagen, was immer er denke, 
selbst wenn es völlig anders sei als das, was wir jetzt mei
nen; aber Immer mit dem Vorbehalt, dass das Sichäussem 
nicht gleichbedeutend Ist mit: einem anderen Schaden 
zufügen. So einfach ist das. 
Gestatten Sie mir noch eine zweite Bemerkung: Herr 
Prof. Marz, der verdiente frühere Professor an der Universi
tät Bern, hat in der Festschrift für Hans Huber, einen eben
falls bedeutenden Bürger, Rechtsgelehrten und Richter, 
anknüpfend an einen seinerzeitigen Vortrag von lhering, 
einen wichtigen Artikel über «Der Kampf ums Recht" 
geschrieben. Eine Stelle daraus möchte ich Ihnen nicht vor
enthalten: 
«Nicht nur die Rechtsverletzungen haben durch die hinter 
ihnen zum Vorschein kommende lnfrage&tellung und Unter
grabung der bestehenden Ordnung neue Dimensionen 
angenommen. Erschreckend neu sind auch die Konsequen
zen des Nachgebens, des Verzichtes auf die Durchsetzung 
der missachteten Normen. Neu ist nämlich der Umstand, 
dass in der Absicht der Untergrabung der Rechtsordnung 
begangene Rechtsverletzungen, bleiben sie ungeahndet, 
krebsartige Wucherungen verursachen." 
Prüfen Sie selbst, ob dieses Phänomen nicht auch bei uns 
zur Kenntnis genommen werden muss (ohne jedes Drama
tisieren). Er fährt dann weiter - ich überspringe einen Pas
sus - und sagt zum Thema «Einsicht in die Notwendigkeit 
der Durchsetzung des objektiven Rechts": 
«An dieser Einsicht mag es auch heute nur in vereinzelten 
Fällen mangeln. Immerhin lässt sich nicht bestreiten, dass 
die Bereitschaft zugenommen hat, gegenüber offener Miss
achtung bestehender Vorschriften und auch gegenüber 
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offener Auflehnung ein Auge zuzudrücken. An Entschuldi
gungen fehlt es nicht: Die zur Verfügung stehenden Kräfte 
sind ungenügend, die öffentliche Meinung, soweit sie in den 
Massenmedien zum Ausdruck kommt, sucht mit Argusau
gen den Splitter im Auge der Staatsgewalt, übersieht den 
Balken Im Auge des Rechtsbrechers und hat im übrigen 
häufig nur ein vordergründiges Interesse am Spektakel. 
Zum Kräfteverhältnis ist immerhin zu bemerken, dass vor
gängige klare Verurteilung von Rechtsverletzungen, deutli
che Markierung der nicht zu überschreitenden Grenze und 
rechtzeitiges entsprechendes Einschreiten in den meisten 
Fällen die Eskalation zu verhindern vermag. Und überbor
dende Kritik muss gelassen in Kauf genommen werden ... 
Das möchte ich allen zurufen, die jetzt kritisiert werden, weil 
wir das Strafrecht etwas griffiger machen wollen. 
Ein letztes Zitat aus dem Aufsatz von Herrn Marz: «Wenn 
der Staat gezwungen wird, zur Aufrechterhaltung der 
gesetzlichen Ordnung seine Machtmittel einzusetzen, ist er 
nicht Angreifer und steht nicht blinde Gewal.t gegen blinde 
Gewalt. Er verteidigt mit dem Gesetz Autorität und Würde 
des Rechts in seiner umfassenden Bedeutung als Friedens
ordnung ... Diese dient doch wohl uns allen. Mir scheint, wir 
könnten den im Zusammenhang mit solchen Zusammenrot
tungen geschädigten Mitbürgern wohl die Gunst einer Ver
besserung des Strafrechtes zuerkennen, die darin 
bestünde, dass sie ihren Rechtsanspruch von Amtes 
wegen wahrgenommen sähen. Ich appelliere trotzdem an 
alle, auch die nötige Zivilcourage zu haben, um persönlich 
für den Schutz dieser Rechtsordnung einzutreten, so wie ja 
übrigens bereits in Artikel 50 des Obligationenrechts bei 
Schädigungen, die in solchen Fällen entstehen, eine Soli
darhaftung aller Beteiligten vom Zivilrechtsgeber geschaf
fen worden ist; das sind Sie, meine Damen und Herren. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Herczog 

Art.182,183,184,185 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 259 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Braunschweig 
Streichen 

Art. 259 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Braunschweig 
Biffer 

103 Stimmen 
17 Stimmen 

Le pr~sldent: M. Braunschweig n'a pas depose de proposi
tion ecrite a i'article 259. 11-demande maintenant de pouvoir 
le faire, en ce sens qu'il voudrait biffer l'alinea 2. Si le 
conseil est d'accord, nous donnerons l'occasion a M. 
Braunschweig de justifier cette proposition. 

Braunschweig:- Ich habe eigentlich geglaubt, es sei aus der 
früheren Debatte und aus den Kommissionsberatungen 
deutlich hervorgegangen, in welcher Weise wir die grund
sätzliche Opposition gegen diese Vorlage begründen, 
gegen drei Artikel: den jetzt zur Diskussion stehenden Arti
kel 259, den anschliessenden Artikel 260bis und den soe
ben beratenen Artikel 145 des Strafgesetzbuches. Nun aber 
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zeigen die Voten des Herrn Cotti und des Herrn Bundesprä
sidenten, dass offenbar diese prinzipielle Opposition nicht 
deutlich genug zum Ausdruck gekommen ist. Das hat mich 
veranlasst, hier das Wort zu ergreifen und nochmals den 
Antrag zu stellen, auf die neue Ziffer 2 des Artikels 259 
StGB zu verzichten. 
Ich bitte Sie, diese drei Artikel als Ganzes zu sehen und 
gemeinsam zu beurteilen. Gleichzeitig widerspreche ich der 
Auffassung des Herrn Cotti. Es geht uns selbstverständlich 
nicht darum - das dürfte alsgemach klar sein -, den Terro
rismus .zu beschönigen oder zu behaupten, die Schweiz 
wäre immun dagegen, sondern es geht um das folgende: 
Wir glauben nicht an die verbrechensverhindernde Wirk
samkeit des Strafrechts. Wir glauben nicht, dass dadurch 
der Terrorismus überwunden werden kann. Wir glauben 
nicht an die Abschreckungswirkung, am allerwenigsten bei 
Terroristen, diesen Menschen, die sich offenbar in einer 
ganz extremen, vielleicht krankhaften Verbitterung befinden 
und aus dieser Haltung heraus zum Terrorismus kommen. 
An das Strafrecht als Hilfsmittel können wir nicht glauben; 
aber wir stellen immer wieder die zentrale Frage - und ich 
habe diese Frage das letztemal in unserer Debatte gestellt; 
ich habe sie in der Kommission gestellt, und ich höre nicht 
auf, diese Frage zu stellen-: Wie sieht es aus mit den Ursa
chen des Terrorismus? Was haben wir für deren Behebung 
getan? Ich bin der Meinung, wir hätten zu wenig getan, wir 
hätten den zu einfachen Weg einer Revision des Strafrech
tes vorschnell eingeschlagen. Das ist unsere Kritik. 
Das Zweite: Wir zahlen auch für diese neuen Strafrechtsar
tikel einen ganz bestimmten Preis. Wir· sind der Meinung: 
Dieser Preis ist zu hoch. Der Preis an Unfreiheit, der Preis 
an Risiko, dass diese Artikel zur Gesinnungsjustiz werden, 
der Preis an Überwachung und Kontrolle, diesen Preis zu 
bezahlen, sind wir nicht bereit. Darum geht es. Hier muss 
ich ganz offen sagen, Herr Bundespräsident Furgler: Wenn 
Sie Formulierungen brauchen wie «Wir wollen nur ein Straf
recht, das etwas griffiger ist», dann empfinden wir Unbeha
gen; denn wir wissen nicht, was daraus werden kann. Wir 
wissen nicht, was Ihr Nachfolger einmal tun wird. Wir wis
sen nicht, was die Untersuchungsrichter in unserem lande 
tun werden. Wir wissen nicht, was die Polizei damit tun wird. 
Das ist das Unbekannte und Unheimliche. Dafür können Sie 
nicht bürgen; Sie können nur gerade für Ihre eigene Hal
tung bürgen, aber dieses Gesetz ist ja nicht auf Sie zuge
schnitten, sondern es gilt für jedermann, der in einer Ver
antwortung der Polizei, der Strafverfolgung oder des 
Gerichtes steht. 
Das Dritte: Wir glauben, dass diese Artikel nur dann zum 
Zuge kommen. wenn sie verbunden sind mit einer vermehr
ten Überwachung. Hier sehen wir gleichzeitig das Bestre
ben, die Bestände der Polizei zu erhöhen, die Polizeiarbeit 
zu intensivieren, das Kriminalpolizeiliche Informationssy
stem (KIS) aufzubauen. Wir sehen, was in den einzelnen 
Kantonen bereits vor sich geht. Im Kanton Zürich wird zum 
Beispiel ein neuer Haftgrund geschaffen. Diese Entwick
lung, diese gleichzeitige Entwicklung in benachbarten 
Bereichen, können wir nicht akzeptieren, wir halten sie für 
gefährlich. Deshalb glauben wir, dass der Rechtsstaat, der 
liberale Staat, der freiheitliche Staat tatsächlich in Gefahr 
ist. Deshalb setzen wir uns dagegen ein - jetzt am Beispiel 
dieses Artikels 259, aber es könnte auch der Artikel 260bis 
oder der Artikel 145 sein. 
Ich habe schon in meinem früheren Votum darauf hingewie
sen: Der Bundesrat selber hat ja auf diese drei Artikel ver
zichtet. Sie wurden in der Kommission wiederaufgenom
men. Heute hat möglicherweise unter dem Druck der Räte 
der Bundesrat wieder eine andere Meinung eingenommen. 
Ich erinnere Sie an das Ergebnis der Vernehmlassung. Zahl
reiche Kantone, zahlreiche Organisationen, die gerade 
Ihnen nahestehen, haben gewarnt vor den Gefahren dieser 
Revisionsvorlage. Ich zitiere einen Artikel aus «Finanz und 
Wirtschaft», einer Zeitung, von der Sie nun wirklich nicht 
sagen können, sie sei linksstehend oder unterwandert. Dort 
steht es deutlich: «Es war die Strafverfolgung der Inquisi
tion. die mit den bekannten Folgen sich der •Gesinnungsju-
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stiz, bediente.» (22. August 1979, Nr. 65, Seite 20.) Wohl 
verstanden: «Finanz und Wirtschaft», geschrieben damals, 
als der Bundesrat ausdrücklich darauf verzichtete, diese 
drei Artikel in die Vorlage einzupacken. Ich habe schon frü
her in der Kommission Prof. Ernst Hafter zit!ert, der deutlich 
gesagt hat: «Sie (eii:,e Lösung mit Vorbereitungshandlung). 
würde schliesslich zur Bestrafung böser Gesinnungen und 
Gedanken führen.» (Strafrecht allgemeiner Teil, Berlin 1926, 
Seite 194.) Und ein solches Strafrecht wollen wir nicht. Ich 
kann für jene, die in Basel studiert und dort ihr Herz verlo
ren haben, Prof. 0. A. Germann zitieren. Er schreibt deut
lich von der «Gefahr der Gesinnungsschnüffelei». («Das 
Verbrechen im neuen Strafrecht», Zürich 1942, Seite 66 ff.) 
Etwas weniger weit geht ein deutscher Jurist, Robert von 
Hippe!; aber immerhin sagt er, wenn es nötig ist, solche 
Artikel ins Gesetz aufzunehmen, über die wir heute disku
tieren: «Das ist freilich eine staatliche Krankheitserschei
nung.» (Deutsches Strafrecht, 2. Band, Berlin 1930, Seite 
406 ff.) Wir wollen einen gesunden Staat und nicht einen 
kranken Staat. Aus diesen Gründen bitte ich Sie, sich heute 
oder vor der Schlussabstimmung nochmals zu überlegen, 
ob Sie diesen umstrittenen Artikeln Ihre Zustimmung geben 
wollen. 
Wir in der sozialdemokratischen Partei haben die bisherige 
Debatte mitbekommen, mitverfolgt und beurteilt, ein
schliesslich die Diskussion im Ständerat. Wir haben den 
Eindruck bekommen, dass die Mehrheit an diesen Artikeln 
festhält und festhalten wird, dass kein Verständnis für Ein
wände und Bedenken vorhanden ist, mit einer Ausnahme: 
es wurde in mancher Hinsicht differenzierter gegenüber 
dem ursprünglichen Text der nationalrätlichen Kommission 
und gegenüber dem noch ursprünglicheren Text der Exper
tenkommission formuliert. Das ist richtig, das anerkennen 
wir, aber wenn wir den Grundsatz für falsch halten, dann 
können wir auch nicht einer differenzierten falschen Lösung 
zustimmen. 
Dieser Artikel wird zu einer Einschüchterung jener Men
schen führen, auf deren eigenständiges Urteil, Handeln und 
Reden gerade unser Land angewiesen ist, und deshalb bit-

. ten wir Sie, diesem Artikel, dieser ganzen Vorlage nicht 
zuzustimmen, nochmals in sich zu gehen - aber ich meine 
es nicht moralisch -·, indem Sie sich die Frage stellen, ob 
Sie nicht eine andere Lösung als diesen Abstimmungs
kampf, der kommen wird, suchen und allenfalls in letzter 
Minute doch noch Hand dazu bieten können. Von unserer 
Seite ist heute klar: Wenn diese Artikel Gesetz werden sol
len, müssen wir nein sagen und das legale Mittel, das uns 
durch die Verfassung gegeben ist, dasjenige des Referen
dums. in Anwendung bringen. 

Hofmann: Kollege Braunschweig hat sich zu Artikel 259, 
aber auch bereits zu Artikel 260bis geäussert und Ausfüh
rungen gemacht, die nicht unwidersprochen bleiben dürfen. 
Ich möchte dazu folgendes erwidern: Indem diese Artikel 
die Vorbereitung von Terror- und Gewaltverbrechen straf
bar erklären, wird den Strafverfolgungsbehörden ermög
licht, früher einzugreifen und damit die Ausführung der 
geplanten Delikte zu verhindern. Gemäss dem heute gelten
den Grundsatz beginnt die Strafbarkeit erst mit der ver
suchten Begehung einer Gewalttat, wogegen die Vorberei
tung straflos bleibt. 
Zur Verhütung schwerer Straftaten rechtfertigt es sich 
jedoch, bereits Vorbereitungshandlungen strafrechtlich zu 
erfassen. Wenn mit der Strafverfolgung zugewartet werden 
muss, bis der Täter von der Vorbereitung zum Versuch 
schreitet, ist oft schon Unheil angerichtet worden, das nicht 
mehr ungeschehen gemacht werden kann. 
Der Einwand, dass praktisch jede Vorbereitungshandlung 
oder sogar bloss verbrecherische Gedanken bestraft wer
den könnten, geht fehl. Der Wortlaut des Gesetzes gewähr
leistet, dass nur die deutliche Vorbereitung einer Gewalttat 
die Strafbarkeit auslöst. Der Täter handelt nur tatbestands
mässig, wenn er planmässig konkrete technische oder 
organisatorische Vorkehrungen trifft, das ist in Artikel 260 
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bis klar gesagt. Ich verweise auch auf die Ausführungen auf 
Seite 15 der Botschaft. 
Es geht also erstens um das Prinzip der Prophylaxe - vor
beugen ist besser als heilen. Es geht zweitens auch um das 
Prinzip der Selbstverteidigung, nämlich die Abwehr bei 
objektiv erkennbarer Bedrohung. Meines Erachtens gibt es 
für Nachlässigkeit gegenüber Vorbereitungen zur Geisel
nahme, Kindesentführungen, Mordanschlag usw. keine Ent
schuldigung. Es ist Pflicht eines Rechtsstaates, im Dienste 
des Schutzes der Bürger - und zwar aller Bürger-, Gewalt
verbrechen zu verhüten; oder will sich hier jemand zum 
«Steigbügelhalter» friedlicher Vorbereitungen von kriminel
len Tatbeständen degradieren? Ich hoffe nicht. Man könnte 
auch sagen: Ist das Nationalratsmandat ein Bürgermandat 
oder ein Mandat im Dienste potentieller Krimineller? 
Ich möchte Sie deshalb ersuchen, den Antrag von Kollege 
Braunschweig abzulehnen. 

Oehen: Seit zwölf Jahren kämpfe ich meinen politischen 
Kampf und werde trotz meiner Offenheit, die ich immer und 
überall an den Tag gelegt habe, von vielen Seiten als Extre
mist beschimpft. Wenn ich nun Herrn Braun~chweig gehört 
habe und dem Worte gemäss leben würde, dass man 
jemanden zu dem machen kann, was man will, dann müsste 
ich eigentlich jetzt Herrn Braunschweig aus vollem Herzen 
unterstützen, denn bekanntlich sind ja nur jene Extremi
sten, die mit Gewalttätigkeit drohen, die mit psychischen 
und physischem Terror ihre Meinung durchsetzen wollen. 
Aber - meine Damen und Herren - Sie wissen nach allen 
meinen Voten, wie sehr ich für Recht und Sicherheit, für die 
Demokratie und den Rechtsstaat einstehe, und da fehlt mir 
nun, Herr Braunschweig, auch das Mindeste an Verständnis 
für Ihre Argumentation. 
Wenn Sie nämlich den Artikel 259 lesen, sehen Sie, dass 
nur jene betroffen. sind, die öffentlich zur Gewalttätigkeit 
auffordern. Es gibt im Rechtsstaat überhaupt keine Begrün
dung, wieso man solche Leute nicht am Wickel nehmen 
kann. Muss denn tatsächlich immer zuerst ein Unglück pas
sieren, bevor man den eigentlichen Verursacher, der oft
mals ein Schreibtischtäter ist, am Wickel nehmen kann? 
Aber ich komme hier an den Tisch wegen einer Drohung 
von Herrn Braunschweig. Er hat erklärt, man werde unter 
allen Umständen das Referendum ergreifen. Da frage ich 
Sie, für was sollen dann all jene, die im Interesse von Recht 
und Sicherheit in unserem Staat dieser Gesetzesänderung 
zustimmen möchten, diese Gesetzesänderung abschwä
chen, wenn ja doch der Referendumskampf kommen soll? 
Und ich kann Ihnen aus Kenntnis der Volksseele versichern, 
dass Sie alle, die diese Gesetzesverschärfung wünschen, 
Ihre besten Waffen abgeben, wenn Sie hier einer Milderung, 
einem StreichLingsantrag Braunschweig, zustimmen wür
den. 
Und deshalb bitte ich Sie sehr dringlich um Festhalten am 
Vorschlag unserer Kommission und des Ständerates. 

de Capltanl: Ich melde mich hier ausdrücklich als ein Ver
treter jener Stadt, der Stadt Zürich zu Worte, die in den letz
ten zwölf Monaten ihre ganz speziellen Erfahrungen mit die
sen gewalttätigen Auseinandersetzungen gemacht hat. Ich 
muss Herrn Braunschweig gegenüber mein Bedauern aus
drücken, wieweit es mit der Sozialdemokratischen Partei 
auf diesem Sektor gekommen ist. Wir hätten in der Stadt 
Zürich mit diesen Erscheinungen schon früher fertig wer
den können, wenn nicht die stärkste Partei, nämlich die 
Sozialdemokratische Partei, diese Auseinandersetzungen 
geschürt und während Monaten ständig angeheizt hätte. 
Nun zu seinem Antrag. Bisher - und das möchte ich unter
streichen - war gemäss Artikel 259 Absatz 1 nur die Auffor
derung zu einem Verbrechen, also zu einer Tat strafbar, die 
mit Zuchthaus bestraft wird. Nach Absatz 2, wie er von der 
Kommission des Nationalrates ebenfalls vorgeschlagen 
wird, soll auch die Aufforderung zu einem Vergehen straf
bar sein. Der Unterschied liegt - das möchte ich für die 
Nichtjuristen sagen - einfach darin, dass Vergehen Taten 
sind, die nach Strafgesetzbuch höchstens mit Gefängnis, 
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nicht aber mit Zuchthaus bestraft werden. Das ist ausseror
dentlich wichtig für die Praxis. Sehr viele der Tatbestände, 
die im Raume Zürich begangen worden sind, fallen unter 
diese Kategorie. Es sind Straftaten, die nicht mit Zuchthaus, 
sondern mit Gefängnis bestraft werden. Diese Sachverhalte 
wollen wir nun auch erfassen dadurch, dass wir diese Kate
gorie ebenfalls der Strafdrohung von Absatz 2 unterstellen. 
Wenn Sie dem Antrag von Herrn Braunschweig zustimmen 
würden und damit der sozialdemokratischen Fraktion, dann 
würde nichts ändern. Wir könnten die zahllosen öffentlichen 
Aufrufe zu gewalttätigen Akten nicht bestrafen. Das wollen 
wir nun ändern. Es ist nichts anderes als eine sinnvolle 
Anpassung an bittere Erfahrungen, die wir im laufe der 
letzten turbulenten zwölf Monate gemacht haben. Nach 
dem Antrag von Herrn Braunschweig könnten Sie zum Bei
spiel einen Aufruf zur einfachen Körperverletzung nicht 
bestrafen, auch nicht einen Aufruf zum Landfriedensbruch. 
Es gibt zahlreiche solche Möglichkeiten, die dann durch die 
Masche des Gesetzes schlüpfen würden. Ich bitte Sie drin
gend, diese nötige Anpassung vorzunehmen und dem 
Antrag von Herrn Braunschweig die Zustimmung zu versa
gen. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Der erste Absatz von 
Artikel 259 soll unverändert aus dem geltenden Recht über
nommen werden. Dort geht es um die Bestrafung der 
öffentlichen Aufforderung zu einem Verbrechen. Der zweite 
Absatz ist neu. Der Ständerat hat aber wiederum eine mil
dere Fassung vorgeschlagen, als der Nationalrat eigentlich 
wollte. Der Nationalrat hatte ursprünglich jede öffentliche 
Aufforderung zu Gewalttätigkeit gegen Menschen oder 
Sachen unter Strafe stellen wollen. Damit wäre nicht nur die 
Aufforderung zu Vergehen, sondern auch die öffentliche 
Aufforderung, Übertretungen zu begehen, strafbar gewor
den, und, was nicht logisch gewesen wäre, die Strafandro
hung wäre strenger gewesen als für die Übertretung selbst. 
Der Ständerat hat hier richtigerweise korrigiert und nur 
noch die öffentliche Aufforderung zu einem Vergehen unter 
Strafe gestellt. Wie vorhin schon ausgeführt worden ist, 
wäre lediglich neu, dass jetzt auch die öffentliche Aufforde
rung zum Beispiel zu einer Körperverletzung, zu einer Ver
untreuung - Herr de Capitani hat Beispiele genannt -
inskünftig bestraft werden könnte. Dagegen ist nicht vorge
sehen, dass die öffentliche Aufforderung zu Übertretungen 
bestraft werden könnte, d. h. die öffentliche Aufforderung 
zu einer Tätlichkeit zum Beispiel wäre nach wie vor nicht 
strafbar. Sie sehen also, wie milde die Formulierung des 
Ständerates ist. 
Wenn Herr Braunschweig hier die Streichung verlangt und 
in seiner Begründung von Gesinnungsjustiz, von der 
Bestrafung böser Gedanken ausgeht, dann muss man ihm 
doch entgegenhalten: Beim Artikel 259 ist er an der fal
schen Adresse; denn wer nur böse Gedanken hat, dem 
kann man nicht vorwerfen, dass er öffentlich zu einem Ver
gehen auffordert. Das öffentliche Auffordern setzt voraus, 
dass sich der Betreffende begreiflich macht, dass er entwe
der spricht oder durch die Massenmedien, schriftlich viel
leicht durch Zeitungen, durch Flugblätter, diese öffentliche 
Aufforderung bekanntmacht. Aber von der Bestrafung 
böser Gedanken ist hier wirklich keine Spur zu sehen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag des Ständerates zuzustimmen. Es 
ist eine Milderung gegenüber der ursprünglichen Fassung 
des Nationalrates. 

Mme Glrard, rapporteur: Nous discutons beaucoup a pro
pos de l'article 259 et nous oublions un peu la proposition 
du Conseil des Etats qui est apparue, a la majorite des 
commissaires, comme une proposition qui, tout en elargis
sant l'article 259, repond a notre souci de proteger toutes 
les personnes contre les abus de la violence. On a abon
damment rappele ici meme, il y a quelques instants, les 
nouveaux aspects de Ia violence. Je n'y reviendrai pas mais 
je soulignerai que ce sont ces nouveaux aspects de la vio
lence qui sont contraignants et qui nous obligent a legife
rer. 

'tt-
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Je vous pr1e de suivre la proposition du Conseil des Etats et 
de repousser la proposition Braunschweig. 

Bundespräsident Furgler: Es ist zutreffend, wenn Herr 
Braunschweig sagt, dass der Bundesrat in seiner ersten 
Schlussnahme nach sorgfältiger Überlegung diese Artikel 
nicht einbrachte. Er hat aber beigefügt, dass er die Kom
mission beider Räte ersuche, diese wichtigen Tatbestände 
und die damit zusammenhängenden Rechtsfragen einer 
gesonderten Prüfung zu unterziehen. Gestützt darauf hat 
sich auch der Bundesrat entschlossen, die nunmehr im 
Ständerat erarbeitete Fassung zu akzeptieren. Ich möchte 
gleich zu Beginn ein Missverständnis ausräumen, das ich 
bereits im Ständerat korrigiert habe; es geht um Herrn 
Prof. Stratenwerth, ein verdientes Mitglied der Experten
kommission. Ich habe bei der ersten Debatte in diesem Rat 
gesagt - als man dem Bundesrat vorwarf, hier in Richtung 
Gesinnungsstrafrecht zu weit zu gehen -, dass die Kritiker 
sich an die Experten wenden möchten, da dieser Artikel ja 
der Expertenkommission nicht zuletzt von Herrn Straten
werth geschaffen worden sei. Herr Stratenwerth hat mir 
nachher geschrieben, dass jener Artikel 259 in einer ersten 
Fassung vom Bundesanwalt eingebracht worden sei; er 
habe dann lediglich eine andere Fassung vorgeschlagen, 
nämlich: .;wer öffentlich zur Gewalttätigkeit auffordert ..... , 
wie Sie sie im nachherigen Bericht der Expertenkommis
sion vorfanden. Ich zitiere: «Wer öffentlich in einer Ver
sammlung oder sonst in einer vielen Personen zugängli
chen Weise zu Gewalttätigkeit gegen Menschen oder 
Sachen auffordert, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren 
oder Gefängnis bestraft... Ich möchte der Klärung halber 
diese Ergänzung hier anbringen. Herr Stratenwerth war also 
- das sei. hiermit richtiggestellt - nicht der Initiant dieser 
Bestimmung. 

Tatsache ist, dass die Expertenkommission - deren Zusam
mensetzung, wie Sie sicher wis~en, die meisten hier vertre
tenen Kreise, auf jeden Fall alle Regierungsparteien 
umfasst - in ihrem Bericht einen neuen Artikel 259 ein
brachte, aus der Überzeugung heraus, dass der geltende 
jetzige Artikel 259 nicht ausreichend sei, dass also die Auf
forderung zum Verbrechen zu wenig weit gehe, wie Sie das 
soeben gehört haben. 

Dia Kommission sagte, dass diese Umschreibung, die ich 
Ihnen soeben zitiert habe;-·genau dem Ziel entspricht;wel
ches der jetzt durchzuführenden Revision gestellt ist, näm
lich den Kampf gegen Gewalttaten zu intensivieren. Es lag 
mir daran, diese Zusammenhänge mit der Expertenkommis
sion noch einmal aufzuzeigen. 

Ich darf Herrn Braunschweig beruhigen. Es ist keinesweges 
so, dass wir uns bei der Aufnahme dieses Artikels gleich
sam entbunden fühlten vom Kampf gegen die Ursachen des 
Terrors. Ich hatte schon verschiedentlich in diesem Rat ünd 
im Ständerat Gelegenheit, die gesamte Palette aufzuzeigen 
bis und mit all dem, was wir in unserer Sozietät, jeder ein
zelne, Mann und Frau, in den Familien, in den Betrieben 
noch besser machen müssen, um mehr Mitmenschlichkeit 
zu schaffen. Aber die hier diskutierten neuen Tatbestände, 
die haben mit einer' Einengung des Freiheitsbereiches der 
Menschen ganz einfach nichts zu tun. 

Noch einmal wende ich mich - weil mir diese Adressaten 
besonders am Herzen liegen - an die Gewerkschaften, die, 
wie ich aus verschiedenen Zuschriften entnahm, besorgt 
sind, dass sie in ihren Rechten verkürzt würden. Dem ist 
nicht so. Ich glaube nicht, dass es ein Ziel unserer Parteien 
und unserer Gewerkschaften sein kann, diejenigen, welche 
öffentlich zu Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder 
Sachen auffordern, nicht zu bestrafen. Darf ich hier darauf 
aufmerksam machen, dass ich auch mit dem Begriff ein 
«griffigeres» Strafrecht nichts anderes meinte als eine wirk
same Rechtsnorm. Es wäre ja unehrlich gegenüber unseren 
Bürgern, Gesetzesrevisionen zu verwirklichen, die nachher 
leere Worte und nicht mehr wären. Der Bürger in unserem 
Staat will ja seine Freiheit leben, und um dies tun zu kön-
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nen, muss er sich gegen Eingriffe in seinen Freiheitsbereich 
zur Wehr setzen können. Darum geht es. 
Zu der immer wieder, auch in der jetzigen Debatte, von 
Herrn Braunschweig angesprochenen Problematik der 
Polizei im Verhältnis zum Mitbürger: Ich glaube, diese Pro
blematik muss nicht so gelöst werden, dass wir die Polizei 
schwächen. Wir müssen sie vielmehr so gut ausbilden und 
ausrüsten, dass sie unseren gemeinsamen Auftrag, das 
Gewaltmonopol der staatliche·n Gemeinschaft wahrzuneh
men, innerhalb der Regeln des Rechtsstaates auch erfüllen 
kann. Diese Aufgabe ist in der heutigen Zeit ungeheuer 
schwierig geworden. 
Noch einmal darf ich den vorher erwähnten Prof. Merz zitie
ren. Er hat zu diesem Thema etwas ganz Wesentliches 
gesagt: «Der häufig angerufene Grundsatz der Verhältnis
mässigkeit wird in eigenartiger Weise so verstanden, als ob 
die zur Gewalt greifenden· Verletzer der gesetzlichen Ord
nung und die Staatsgewalt auf ein und dieselbe Ebene zu 
setzen. seien, grundsätzlich gleichberechtigt etwa wie die 
Figuren eines Schachbrettes. So wird die Polizei zum Prü
gelknaben. Man vergisst, dass nicht sie die Auseinander
setzung sucht, dass sie in Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Pflicht und im Auftrag der übergeordneten Exekutive anzu
treten hat, dass Gewalt nur mit überlegener Gegengewalt in 
die Schranken gewiesen und gebrochen werden kann. Für 
die Erfüllung dieser ihrer undankbaren Aufgabe verdient die 
Polizei Verständnis und Anerkennung, nicht Schelte, sei
tens der Öffentlichkeit; Rückendeckung seitens der vorge
setzten politischen Behörde ... 
Wenn einzelne unter Ihnen noch Sorge haben sollten, der 
Artikel sei zu weit gefasst, dann bitte ich Sie, im «Amtlichen 
Bulletin» des Ständerates nachzulesen, was Frau Präsiden
tin Blunschy bereits erwähnt hat, dass nämlich der Stände
rat ganz bewusst in Absatz 2 nicht einfach alles als strafbar 
erklären wollte, etwa auch schon die öffentliche Aufforde
rung zu gewalttätigen Übertretungen, sondern nur die Auf
forderung zu gewalttätigen Vergehen. Das ist nun nicht ein
fach etwas, das man mit der linken oder rechten Hand vom 
Tisch wischt, sondern das bedeutet Schutz der Menschen. 
Es geht in allererster Linie um einen besseren Schutz vor 
einfacher Körperverletzung, um einen besseren Schutz vor 
Sachbeschädigung, um einen besseren Schutz vor Haus
friedensbruch, um einen besseren Schutz vor der Störung 
des öffentlichen Verkehrs; auch Verkehrsteilnehmer sind 
unsere Mitbürger, von den Mitfahrenden ganz zu schwei
gen. Es geht um einen besseren Schutz vor Störung der 
Betriebe, um einen besseren Schutz der Allgemeinheit vor 
Landsfriedensbruch und auch um einen besseren Schutz 
unserer Behörden und Beamten vor Gewalt und Drohung. 
Wenn Sie einmal zusammengeschlagene Polizisten besu.
chen und nicht nur zusammengeschlagene Randalierer -
ich bin gegen jedes Zusammenschlagen -, dann spüren 
Sie, dass die Erfüllung von Ordnungsaufgaben in der heuti
gen Zeit ausserordentlich heikel ist. 
Ein Letztes noch einmal an die Gewerkschaften. Sie haben 
die Auffassung vertreten, eine solche Norm würde ihren 
eigenen Freiraum zu stark beschränken. Und es könnte 
sein, dass also schon so Worte wie: «Holt den Boss aus 
seiner Villa, zündet ihm seine Bude an», zu neuen Aktionen 
führen. Ich darf einfach sagen: Wenn aufgrund von tatbe
ständlichen Abklärungen solche Aufforderungen zum 
lnbrandstecken eines Gebäudes verstanden werden müs
sten, dann fallen sie schon unter den Tatbestand des heuti
gen Artikels 259, dann brauchen wir nicht zusätzlich den 
neuen Tatbestand. 
Ich fasse zusammen: Das, was der Ständerat erarbeitet hat, 
dient einer vernünftig verstandenen Gemeinschaft, in der 
jeder den anderen zu respektieren hat, und bedeutet in kei
ner Weise eine Gesinnungsschnüffelei oder ein übermar
chendes Gesinnungsstrafrecht. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Braunschweig 

111 Stimmen 
35Stimmen 



Code penal. Actes de violence crimin~ls 

Art. 260bls Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Petitplerre 
Abs. 2 
Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungs
handlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos. 

Art. 260bis al. 1 et 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a ia decision du Conseil des Etats 

Proposition Petitpierre 
Al. 2 
Celui qui, de son propre mouvement, aura renonce a pour
suivre jusqu'au bout son actlvite preparatoire, sera 
exempte de toute peine. 

Abs. 1 - Al. 1 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

M. Petltplerre: II s'agit a vrai dire d'une question de redac
tion mais un peu trop importante pour qu'on puisse la iais
ser a la Commission de redaction. C'est pour cette raison 
que j'ai d0 faire une proposition. Le texte du Conseil des 
Etats, du moins en fram;:ais, n'est pas satisfaisant a la suite 
d'un malentendu. Renoncer a l'execution d'un acta prepara
toire, cela veut dire ne rien faire du tout penalement. Ce 
n'est evidemment pas ce que l'on a voulu dire. Ce que l'on 
a voulu, c'est que celui qui renonce ä poursuivre une acti
vite preparatoire deja commencee n'encoure pas de peine. 
Le texte primitif exprimait cette idee ä peu pres correcte
ment, ie texte du Conseil des Etats l'exprime mal. II y a un 
modele, c'est le code penal suisse deja en vigueur, a l'arti
cle 21. C'est pour cela que je vous propose un texte qui 
s'appuie sur l'article 21 actuel et qui, en fran9ais aussi bien 
qu'en allemand, dit clairement ce qu'il veut dire. J'espere 
que vous pourrez me suivre sur ce point. II s'agit simple
ment d'une bonne technique legislative. 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Bei Artikel 260bis Absatz 
2 hat der Ständerat den Begriff «strafbare Handlung» durch 
«Vorbereitungshandlung» ersetzt. Das schien uns in der 
Kommission richtig, weil der ganze Artikel nur die strafbare 
Vorbereitungshandlung im Auge hat und auch im dritten 
Absatz von der Vorbereitungshandlung die Rede ist. Dieser 
Punkt scheint unbestritten zu sein. Der Antrag von Herrn 
Petitpierre bezieht sich auf einen anderen Punkt. Die For
mulierung im Deutschen bietet im Grunde genommen keine 
besonderen Schwierigkeiten. Den Begriff des «Rücktritts 
aus eigenem Antrieb» haben wir schon im Artikel 21 StGB. 
Aber die französische Formulierung war offensichtlich nicht 
ganz befriedigend. Und wenn wir hier an Artikel 21 anpas
sen, ist es richtig, dass wir auch im deutschen Text die For
mulierung von Artikel 21 Absatz 2 übernehmen. Materiell 
ändert sich durch den ·Antrag von Herrn Petitpierre nichts 
an der Fassung des Ständerates. Nachdem wir in der Kom
mission dazu nicht Stellung nehmen konnten, kann ich per
sönlich erklären, dass ich mich dem Antrag Petitpierre 
anschliessen kann, weil er in der Formulierung meines 
Erachtens besser den Tatbestand trifft und weil damit die 
bereits bestehende Formulierung von Artikel 21 wiederauf
genommen wird. Persönlich möchte ich Ihnen Zustimmung 
zum Antrag von Herrn Petitpierre beantragen. 

Le pr6sldent: Les rapporteurs de la commission et le Con
seil federal se rallient ä la proposition Petitpierre. Est-il fait 
une autre proposition? Ce n'est pas le cas. La proposition 
Petitpierre est ainsi adoptee tacitement. 
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Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen 
eines in Artikel 75bis genannten Verbrechens verfolgt wird 
oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder 
dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe oder sichernden 
Massnahme entzieht. 

Art. 305 al. 1bis 

Propostion de Ja commission 
Encourra la meme peine celui qui aura soustrait une per
sonne a une poursuite penale ouverte a l'etranger ou a 
l'execution d'une peine privative de liberte ou d'une mesure 
de s0rete prononcee a l'etranger pour un des crimes vises 
a l'article 75bis, 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Bei Artikel 305 besteht 
eine neugeschaffene Differenz. Ursprünglich haben beide 
Räte dem Text des Bundesrates zugestimmt. Im Grunde 
genommen wäre keine ·Differenz mehr zu bereinigen. Die 
Kommission beantragt Ihnen jedoch Rückkommen auf die
sen Artikel und eine Neufassung. Gemäss Artikel 16 des 
Geschäftsverkehrsgesetzes, welcher das Differenzbereini
gungsverfahren regelt, heisst es in Absatz 3, dass auf berei
nigte Fragen zurückgekommen werden kann, wenn die 
Kommissionen beider Räte einen übereinstimmenden 
Antrag stellen. 
Unsere Kommission beantragt Rückkommen und Neufas
sung unter der Voraussetzung, dass die Kommission des 
Ständerates, welche dazu noch nicht Stellung nehmen 
konnte, ebenfalls dem Rückkommen zustimmt. Es handelt 
sich nicht bloss um eine redaktionelle Änderung, die von 
der Redaktionskommission bereinigt werden könnte. Arti
kel 305 regelt die Strafbarkeit der Begünstigung. Bei einem 
kürzlich ergangenen Bundesgerichtsurteil wurde eine 
Gesetzeslücke festgestellt. Jemand, der in der Schweiz 
einer deutschen Terroristin Unterschlupf gewährte, konnte 
nicht wegen Begünstigung bestraft werden, weil diese Ter
roristin im Ausland Straftaten begangen hatte. Inskünftig 
soll die Bestrafung wegen Begünstigung möglich sein, 
wenn die durch den Begünstigten im Ausland begangenen 
Verbrechen sehr schwerer Natur sind, nämlich solcher Art, 
wie Artikel 75 StGB sie ahndet. Die Begünstigung selbst 
geschieht in der Schweiz und ist daher in der Schweiz unter 
Strafe zu stellen. Der im ursprünglichen Antrag des Bun
desrates vorgesehene Zusatz («wenn er in der Schweiz ver
haftet und nicht ausgeliefert wird. Art. 6 Ziff. 2 ist anwend
bar») ist hier fehl am Platz und muss gestrichen werden. Wir 
bitten Sie, dieser neuen Fassung, wie sie auf der Fahne 
unter Artikel 305 Absatz 1 bis aufgeführt ist, zuzustimmen, 
unter dem Vorbehalt, dass auch die ständerätliche Kommis
sion dem Rückkommensantrag zustimmt. 

Mme Glrard, rapporteur: A premiere vue, la modification 
apportee par la commission a l'article 305, alinea 1 bis, sem
ble etre de nature purement redactionnelle. II n'en est rien. 
La nouvelle disposition vise en effet a combler une lacune 
qui existe dans le droit actuel. Reference a ete faite aux 
crimes vises notamment a l'article 75bis du code penal 
suisse. 
La modification proposee par la commission nous parait 
judicleuse et nous vous invitons ä l'approuver. 

Le preslclent: La proposition de la commission est-elle 
combattue? Elle n'est pas combattue. Je la considere des 
lors comme adoptee par le conseil. 

Angenommen - Adopte 

Art. 340 Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 340 eh. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

B 

Mllltärstrafgesetz 
Code penal mllltalre 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates (unter 
Berücksichtigung der Änderungen in Art. 130, 171b und 176 
Abs. 1bis) 

Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats (en tenant 
compte des modifications aux art. 130, 171b et 176 al. 1bis) 

Frau Blunschy, Berichterstatterin: Ich beantrage Ihnen, die 
Differenzen beim Militärstrafgesetz in globo zu behandeln. 
Es geht ja lediglich darum, dass die Formulierungen nun 
analog den Bereinigungen, wie wir sie beim bürgerlichen 
Strafgesetzbuch beschlossen haben, angepasst werden. 
Die einzigen Änderungen gegenüber den Kommissionsbe
schlüssen sind folgende; Artikel 130 Ziffer 1bls und 2 
MIIStGB müssten nun aufgrund unseres Entscheides zum 
Antrag Cotti betreffend Artikel 139 StGB berichtigt werden, 
weil Festhalten beschlossen wurde. Bei Artikel 171b 
MilStGB Absatz 2 muss die Formulierung gemäss dem zum 
Beschluss erhobenen Antrag Petitpierre (Art. 260 bis Abs. 
2 StGB) vorgenommen werden. Im übrigen würde es über
all bei den Anträgen der Kommission bleiben. Nachdem 
keine anderen Anträge gestellt worden sind, möchte ich Sie 
bitten, die Differenzen zu diesem Gesetz gesamthaft zu 
behandeln. 

·Mme Glrard, rapporteur; La· commission vous propose 
d'adopter en bloc le projet B (code penal militaire), etant 
donne qu'il ne s'agit que de divergences de peu d'impor
tance aux articlel? 130 et 171. En ce qui concerne ce dernier 
article, il faut evidemment aussi tenir compte des decisions 
que nous venons de prendre au sujet des propositions de 
MM. Petitpierre et Cotti. 

Le presldent: Est-il fait d'autres propositions? 
Je constate que ce n'est pas le cas. L'ensemble du projet B 
(code penal militaire) est ainsi adopte. 

Angenommen - Adopte 

967 
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Differenzen - Divergences 

Binder, Berichterstatter: Darf ich zunächst eine Vorbemer
kung anbringen? Der Nationalrat ist grundsätzlich. mit weni
gen Ausnahmen. unseren Abänderungsanträgen gefolgt 
und hat damit wesentlichen Milderungen gegenüber seiner 
ursprünglichen Fassung zugestimmt. Diese Feststellung 
scheint mir wichtig zu sein. Ich habe bereits anlässlich 
unserer letzten Beratung gesagt: Dass wir diese Vorlage 
behandeln müssen, kann uns weder als Staatsbürger noch 
als Juristen freudig stimmen. Daran halte ich fest. Aber wir 
leben nun einmal im Zeitalter des Terrorismus. Wir müssen 
zum Schutze des Menschen. seines Lebens, seiner Frei
heit, seines Eigentums auch strafrechtlich das Notwendige 
tun. Mehr will niemand von uns. Es soll schon gar nicht 
Gesinnungsschnüffelei betrieben oder ins Demonstrations
recht eingegriffen werden. Die Vorlage über Gewaltverbre
chen ist seit Beginn der Beratungen in unserem Rat überall 
dort ganz wesentlich entschärft worden, wo dies nach 
objektiven Kriterien möglich und juristisch vertretbar war. 
Was aber für die Verteidigung des Rechtsstaates wichtig 
und notwendig ist. müssen wir Ihnen vorschlagen. auch 
wenn bereits Referendumsdrohungen in der Luft liegen. 
Angst ist noch allemal ein schlechter Berater für den 
Gesetzgeber gewesen. 
Die Schweiz ist leider keine unberührte Insel der Glückseli
gen in der internationalen Terroristenszene. wie gerade die 
Tumulte und Krawalle anlässlich der Gerichtsverhandlung 
vorn 25. September 1981 in Zürich gegen die deutsche Bar
bara Augustin. die wegen Verbergens und Weiterschaffens 
von Sprengstoffen sowie wegen versuchter Ausfuhr von 
Kriegsmaterial angeklagt ist. erneut bewiesen haben. Dieje
nigen, die jetzt pathetisch vom Polizeistaat und von Gesin
nungsschnüffelei reden, haben nach unserer Meinung die 
Liberalität des Staates keineswegs für sich gepachtet. Wir 
halten uns in dieser schwierigen und gewalttätigen Zeit an 
ein Wort von Cicero: «Der tapfere und standhafte Mann" -
das gilt im Zeitalter der Gleichberechtigung der Geschlechs 
ter selbstverständlich auch für die tapfere und standhafte 
Frau - «wird sich durch widrige Umstände weder in Verwir
rung bringen lassen noch seinen Posten bestürzt aufgeben. 
Er wird mit Geistesgegenwart und ruhiger Überlegung zu 
Werke gehen und keinen unbesonnenen Schritt tun ... 
Unter dieses Motto haben wir diese Revision des Strafge
setzbuches gestellt. 
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A 

Strafgesetzbuch - Code penal 

Art. 139 Zlff. 1bis und 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 139 eh. 1bis et 2 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Binder, Berichterstatter: Die erste Differenz betrifft den 
qualifizierten Raub gemäss Artikel 139 Ziffer 1bis Strafge
setzbuch, qualifiziert dadurch, dass der Täter eine Schuss
oder eine andere gefährliche Waffe zum Zwecke des Rau
bes mit sich führt. Bundesrat und Nationalrat haben 
ursprünglich die Mindeststrafe für diesen Straftatbestand 
auf Zuchthaus nicht unter zwei Jahren festgesetzt. Wir setz
ten die Mindeststrafe - es handelt sich nur um die Mindest
strafe, und der Richter kann selbstverständlich jederzeit 
eine bedeutend höhere Strafe aussprechen - auf ein Jahr 
Zuchthaus oder Gefängnis herab. Damit möchten wir dem 
Richter die Möglichkeit in die Hand geben, die Rechtswohl
tat des bedingten Strafvollzuges zu gewähren, so etwa, 
wenn er einen jungen Ersttäter vor sich hat, der beim Raub 
die Waffe zum Zwecke der Tatbegehung ·wohl mit sich 
führte, aber diese Waffe beim Raub gar nipht benutzte. 
Die nationalrätliche Kommission hat Zustimmung zur stän
derätlichen Fassung beantragt. Im Plenum des Nationalra
tes hat jedoch Herr Nationalrat Cotti den ursprünglichen 
Text des Bundesrates mit einer Mindeststrafe von zwei Jah
ren Zuchthaus wieder aufgenommen und Ist mit 70 zu 52 
Stimmen durchgedrungen. Auch wenn dem Antrag Cottl 
zumindest eine gewisse logische Berechtigung nicht abge
sprochen• werden kann, haben wir doch einstimmig 
beschlossen, Ihnen Festhalten an unserem letzten 
Beschluss zu beantragen. Massgebend ist ,Or uns der Leit
satz, dass wir in der Verschärfung des Strafrechtes mass
voll sein wollen. Wir wollen dem Richter ganz bewusst und 
vertrauensvoll einen grösseren Ermessensspielraum einräu
men. Ferner bleibt Artikel 139 Ziffer 2 letzter Absatz beste
hen, wonach die Mindeststrafe trotzdem zwei Jahre Zucht
haus beträgt, wenn der Täter sonstwie durch die Art, wie er 
den Raub begeht, seine besondere Gefährlichtkeit offen-
bart. . 
leb bitte Sie namens der einstimmigen Kommission, an 
unserer Fassung von Artikel 139 Ziffer 1 bis, 2 und 3 Strafge
setzbuch festzuhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 260bls Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 260 bis al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Binder, Berichterstatter: Die zweite Differe_nz betrifft Artikel 
260bis Absatz 2 Strafgesetzbuch. Wir haben formuliert: 
«Tritt der Täter aus eigenem Antrieb von der Vorbereitungs
handlung zurück, so bleibt er straflos.» Im Nationalrat hat 
Herr Petltpierre einen Abänderungsantrag eingereicht, den 
er selber als eine «questlon de redaction» bezeichnete. 
Beim Rücktritt sind auch wir von der Definition des Rücktrit
tes ausgegangen, wie er in Artikel 21 Strafgesetzbuch 
umschrieben ist. Um dies klarzustellen: wir haben gegen 
die Formulierung des Nationalrates «Führt der Täter aus 
eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, 
so bleibt er straflos» nichts einzuwenden. 
Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass es in der' Kom
mission auch Juristen gibt, die die Auffassung vertreten, die 
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Formulierung des Nationalrates sei für den Täter etwas gün
stiger und larger als unsere ursprüngliche Fassung. Wir 
müssen diese Frage wohl der Gerichtspraxis überlassen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag des Nationalrates zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 305 Abs. 1 bl~ 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 305 al. 1 brs 

Propo_sition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Binder, Berichterstatter: Die dritte Differenz betrifft Artikel 
305 Absatz 1bis StGB. Hier liegt eine etwas eigenartige 
Situation vor. Beide Räte haben in erster Lesung zunächst 
dem Text des Bundesrates zugestimmt. Im Grunde genom
men wäre also keine Differenz mehr zu bereinigen gewe
sen. Gemäss Artikel 16 Absatz 3 des Geschäftsverkehrsge
setzes kann jedoch auf bereinigte Fragen zurückgekom
men werden, wenn die Kommissionen beider Räte einen 
übereinstimmenden Antrag stellen. Diese Voraussetzung ist 
erfüllt. Sowohl diß nationalrätliche Kommission wie unsere 
Kommission halten ein Rückkommen auf den Wortlaut von 
Artikel 305 Absatz 1 bis für notwendig. 
Artikel 305 regelt die Strafbarkeit der Begünstigung. Das 
Bundesgericht hat im Fall des Täters Egloff, der der deut
schen Terroristin Astrid Proll für kurze Zeit Unterschlupf 
gewährt hatte, eine Gesetzeslücke in Artikel 305 StGB ent
deckt. Artikel 305 schützt nur die schweizerische, nicht 
aber die ausländische Strafrechtspflege. Peter Egloff 
konnte deshalb nicht wegen Begünstigung bestraft werden, 
da Astrid Proll damals nur im Ausland, nicht aber in der 
Schweiz verfolgt wurde. Es lag gegen sie im Zeitpunkt der 
Begünstigung weder ein Auslieferungsgesuch noch ein das 
Auslieferungsgesuch vorbereitender Steckbrief vor. 
Der Bundesrat beantragte bei dieser Strafgesetzrevision im 
Interesse der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung schwerster Verbrechen, dass durch die Auf
nahme von Artikel 305 Absatz 1 bis die vom Bundesgericht 
festgestellte Gesetzeslücke geschlossen werde. 
Gestützt auf eine Frage unseres Kollegen Aubert musste 
jedoch festgestellt werden, dass der Passus in Artikel 305 
Absatz 1bis "· .. wenn er in der Schweiz verhaftet und nicht 
ausgeliefert wird. Artikel 6 Ziffer 2 ist anwendbar.» nur einen 
Sinn hätte, wenn in Anwendung des sogenannten Welt
rechtsprinzips auch die im Ausland begangene Tat strafbar 
erklärt würde, wie beispielsweise in der Ziffer 5 des Geisel
nahmeartikels 185 StGB. Diese Absicht bestand aber nie, 
weder beim Bundesrat noch im Parlament. Bei der Begün
stigung soll wie bisher das Territorialprinzip - vergleiche 
Artikel 3 Ziffer 1 Absatz 1 StGB - und nicht das Weltrechts
prinzip gelten. Die Begünstigung erfolgt in der Schweiz und 
ist deshalb in der Schweiz untE!.r Strafe zu stellen. Der in der 
ursprünglichen Fassung von Artikel 305 Absatz 1 bis enthal
tene Passus "· .. wenn er in der Schweiz verhaftet und 
nicht ausgeliefert wird. Artikel 6 Ziffer 2 ist anwendbar.» 
beruht auf einem Denkfehler, ist falsch und muss deshalb 
gestrichen werden. Die einstimmige Kommission beantragt 
Ihnen, auf Artikel 305 Absatz 1bis StGB zurückzukommen 
und der Formulierung des Nationalrates zuzustimmen. 

4ngenommen - Adopte 

B 

Mllltärstrafgesetz - Code penal mllltslre 

Art. 130 Zlff. 1bls und 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 



Art. 130 eh. 1b•s et 2 
Proposition de la commission 

Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 171b Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 171b al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 176 Abs. 1bls 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 176 al. 1 t>is 

Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

An den Nationalrat - Au Conseil national 
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Seance du 5.10. 1981 

Differenzen - Divergences 

8t 
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Beschluss des Ständerates vom 29. September 1981 
D'ecislon du Conseil des Etats du 29 septembre 1981 

Differenzen - Divergences 

A 

Strafgesetzbuch - Code penal 

Art. 139 Zlff. 1bls und 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 139 eh. 1 bis et 2 

Proposition de /a commission 
Adherer ä Ja decision du Conseil des Etats 

B 

MIiitärstrafgesetz - Code p6nal mllltalre 

Art.130 Zlff. 1bls und 2 
Antrag der Kommission. 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 130 eh. 1bis et 2 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Frau Blunschy, Berichterstatter: Wir haben am ersten Ses
sionstag die Differenzen beraten, die sich bei der Vorlage 
zur Revision des Strafgesetzbuches betreffend Gewaltver
brechen ergeben haben. Drei Differenzen gingen damals 
zurück an den Ständerat. Der Ständerat hat nun in zwei 
Punkten dem Nationalrat zugestimmt, nämlich beim Artikel 
260bis, wo der Nationalrat auf Antrag von Herrn Petitpierre 
eine redaktionelle Verbesserung angebracht hatte, und 
beim Artikel 305 Absatz 1 bis, wo dank Rückkommensbe
schluss beider Kommissionen eine neue Fassung beschlos
sen wurde. Heute besteht nur noch eine Differenz, nämlich 
beim qualifizierten Raub gemäss Artikel 139 StGB bzw. Arti
kel 130 MilStGB. 
Der Nationalrat hatte in Übereinstimmung mit dem bundes
rätlichen Vorschlag beschlossen, dass der Räuber, der eine 
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Schuss- oder andere gefährliche Waffe mit sich führt, mit 
Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft wird. Der Stän
derat ist bedeutend milder und sieht für diesen Tatbestand 
Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter einem Jahr vor. Der 
Unterschied zwischen der nationalrätlichen und der stände
rätlichen Fassung liegt nicht nur im Strafmass; er liegt vor 
allem darin, dass bei der ständerätlichen Fassung der 
bedingte Strafvollzug gemäss Artikel 41 StGB möglich, bei 
der nationalrätlichen Fassung aber ausgeschlossen ist. In 
der ersten Runde der Differenzbereinigung hatte die natio
nalrätliche Kommission hier Zustimmung zum Ständerat 
beantragt. Der Antrag von Herrn Nationalrat Cotti auf Fest
halten obsiegte jedoch im Nationalrat mit 70 gegen 52 Stim
men. Der Ständerat hat nun ein zweites Mal einstimmig, da 
kein Gegenantrag vorlag, an der milderen Fassung festge
halten. 
Die Kommission beantragt Ihnen, dem Ständerat zuzustim
men. Eine Minderheit wollte zuerst Festhalten beantragen, 
hat dann aber den Minderheitsantrag wieder zurückgezo
gen. Es wurden in der Kommission zwar Bedenken geäus
sert, ob die Fassung des Ständerates in die Systematik des 
Gesetzes hineinpasse und ob das vorgesehene Strafmini
mum im Vergleich zum einfachen Raub und im Vergleich zu 
den anderen qualifizierten Raubtatbeständen richtig sei. 
Wenn die Kommission Zustimmung zum Ständerat bean
tragt, so sind dafür folgende Gründe massgebend: 
Einern bisher unbescholtenen Ersttäter soll der bedingte 
Strafvollzug gewährt werden können. Der Richter kann, 
wenn die Umstände es rechtfertigen, ohne weiteres eine 
strengere Strafe verhängen, weil ja nur das Strafminimum 
festgelegt ist. Das Mitführen einer Waffe kann - es muss 
nicht unbedingt - auf eine besondere Gefährlichkeit des 
Täters hinweisen. In diesem Fall ist der Qualifizierungstatbe
stand des folgenden Absatzes erfüllt und eine Zuchthaus
strafe nicht unter zwei Jahren zu verhängen. Schliesslich ist 
zu berücksichtigen, dass wir in einem Differenzbereini
gungsverfahren stehen und dass der Ständerat nun bereits 
zweimal, ohne Gegenstimme, sich für die mildere Fassung 
ausgesprochen hat. Es wäre daher wenig sinnvoll, diese 
Differenz nochmals dem Ständerat zurückzuschicken. 
Ich ersuche Sie daher namens der Kommission um Zustim
mung zum Ständerat bei Artikel 139 Ziffer 1bis und 2 StGB 
und beim gleichlautenden Artikel 130 Ziffer 1 bis und 2 
MilStGB. 
Je me permets de vous donner quelques explications en 
franc;:ais puisque notre rapporteur de langue franc;:aise, Mme 
Girard, n'a pu assister a notre seance de commission de la 
semaine derniere. En effet, eile etait retenue a Strasbourg 
par une session du Conseil de l'Europe. 
D'entente avec eile, je vous donne un court resume en fran
c;:ais: des trois divergences qui subsistaient apres nos deli
berations du debut de cette session, deux ont pu etre liqui
dees, le Conseil des Etats s'etant rallie aux decisions du 
Conseil national a l'article 260bis, ou nous avions adopte la 
proposition de M. Petitpierre, et a l'article 305, alinea 1bis_ La 
seule divergence qui subsiste encore est celle de l'article 
139 du code penal qui correspond a l'article 130 du code 
penal militaire. II s'agit du brigandage, lorsque son auteur 
s'est muni d'une arme a feu ou d'une autre arme dange
reuse. Le Conseil national avait prevu, comme le Conseil 
federal, une peine de recluslon de deux ans au molns. Le 
Conseil des Etats s'est montre moins severe et a prevu 
pour ce cas une peine de reclusion ou d'emprisonnement 
d'un an au moins. Cela signifle qua, d'apres la decision du 
Conseil des Etats, le sursis a l'execution de la peine est 
possible. En revanche, il est exclu, d'apres la decision 
du Conseil national, puisque l'article 41 du code penal pre
volt qua le sursis n'est possible qua lorsque la peine priva
tive de liberte n'excede pas dix-huit mois. 
Votre commission vous invite a adherer a la decision du 
Conseil des Etats. Une proposition de minorite qui voulait 
maintenir notre decision anterieure a ete retiree. C'est donc 
la commisslon unanime qui vous invite a suivre le Conseil 
des Etats a l'article 139 du code penal et a l'article 130 du 
code penal militaire. 

Le presldent: Les propositions.de notre commisslon sont
elles combattues? Tel n'est pas le cas, elles sont donc 
adoptees. 

Angenommen - Adopte 
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Beschluss des Ständerates vom 29. September 1981 
Decision du Conseil des Etats du 29 septembre 1981 

A 

Schweizerisches Strafgesetzbuch 
Code penal sulsse 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

B 

MIiitärstrafgesetz - Code penal mllltalre 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

115 Stimmen 
22Stimmen 

119 Stimmen 
15 Stimmen 
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Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1981 
Dec1sion du Conseil national du 9 octobre 1981 

A 

Schweizerisches Strafgesetzbuch 
Code penal suisse 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

B 

Militärstrafgesetz - Code penal militaire 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

93 

31 Stimmen 
4Stimmen 

31 Stimmen 
4 Stimmen 




